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Vorwort

Das vorliegende Projekt stellt den Versuch dar die Zukunft des Geldes aus

ökonomischer, technischer, rechtlicher und sozialer Sicht zu untersuchen und daraus

Entscheidungsunterstützung fur drängende gegenlvärtige Probleme abzuleiten. Das

Team. das sich mit diesen Fragen beschäftigte, hat die in drei Blöcken

zusammengelaßten Themenkreise bewußt mit Nuancen und kleinen Unterschieden in

Stil und Einschätzung nebeneinander stehen lassen anstatt sie eine einzige glattere, aber

dadurch sicherlich weniger inforrnative Form zu zwingen. Das Thema ist kontrovers -

insbesondere sind eher pessimistische Einschätzungen der Implikationen technischer

Neuerungen von eher euphorischen Sichtweisen noch nicht schlüssig, auf Grund

empirischer Beobachtungen, überpnifbar. Was sich bisher zeigt, ist eine eher gedämpfte

Verbreitung neuer Geldformen - bei allerdings stets sich erweiterndem potential. Unsere

um Nüchternheit bemühte Analyse kommt zum einen zu dem Schluß, daß diejenigen

Formen elektronischen Geldes, die so neu ja gar nicht sind, sich einen gewissen Platz in

der gesamten Geldnachfrage schaffen werden. Daß es jedoch wahrscheinlich ist, daß die

existierenden geldpolitischen instilutionen die eventuell neu entstehenden Geldanbieter

in einem Maße domestizieren. das die Wirkungskaft der alten Insranzen

uneingeschränkt bestehen läßt.

Der wirkliche Sprengstoff, so das Fazit des historisch ansetzenden Teiles ökonomie, ist

im Potential des Netzgeldes als elektronisches Kapital angelegt. Um dieses zu

aktivieren wären allerdings tiefgreifende politisch-ökonomische Umwälzungen

erflorderlich, die derzeit wohl nicht anstehen.

In Teil 2 werden technische und rechtliche Aspekte elektronischen Geldes im Detail

dargelegt. Es zeigt sich, daß technische und rechtliche Probleme in vielfültiger Weise

verstrickt sind und eine sich dynamisch verändemde europäische und österreichische

Rechtslage nicht immer in der Lage sirrd auf neue Erlordernisse angemessen zu

reagieren. Abgesehen von einer übersicht der in der Diskussion immer wieder

verwendeten Konzepte, gibt dieser Teil auch einen guten Einstieg in die derzeitig

gültige Rechtslage.

Der letzte Teil zeigt auf wie elektronisches Geld aus der Sicht der Konsumenten zu

beurteilen ist. Hier wird, auch anhand von nun langsam zur Verft.igung stehendem

Datenmaterial, gezeigt, daß elektronisches Geld einen in diesem Teil entwickelten



Anforderungskatalog erfijllen muß, wenn es als sozial verträgliches N,ledium gelten wili.

Dadurch rvird umgekehrt auch sichtbar wo die Gefahren dieser technischen

Entwicklung liegen

Die Zukunft des Geldes hängt von den Entscheidungen ab, die von den dieses Geld

verwenden wollenden Gesellschaften getroffen werden. Diese Aussage ist einerseits

trivial, sie beinhaltet jedoch andererseits ein äußerst anspruchsvolles vorhaben: Die

Formulierung gesellschaftlicher Ziele, <iie Gestaltung krnftigen Zusammenlebens -

zukünftiger " Verkehrsformen", wie die klassische ökonomie zu sagen pflegte. Wie die

von uns herausgearbeiteten Problemkreise zeigen, steckt dieses Design globaler

Geldverkehrsformen erst in seinen Kinderschuhen.
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1. Histor ische Entwicklung unterschiedl icher Geldformen

Llberblick iiber den Abstraktionsprozef von der Geldware nnt elehronischen Zeichen

aus ökonontischer Sichl. Heru sdrbeite der Geldfunktionen unLl ihrer wantlelnden

Bedeulung. Entsprechende kurze historische Einfiihrung in die Be:iehung von Geld und

S taat, b e zi e hung:tv e i se Ze nlr a I ban k.

Geld als Zeichen hat, historisch gesehen, einen Prozeß zunehmender Abstralcion

durchlaut'en. Das Verstandnis dieses Prozesses ist fur die langlristige Einschätzung der

Zukunft des Geldes von größter Bedeutung, da nur dadurch langfristige, aus der

geschichtlichen Entwicklung abgeleitete Trends erkannt werden können.

Wie schon die griechische Antike wußte ist die Entstehung von Geld untrennbar mit

dem Austausch von Waren verbunden. Im Geld materialisiert sich das Tauschverhältnis

von Waren die von ihren Produzenten nicht zum eigenen Gebrauch, sondern für den

Austausch hergestellt wurden. Damit ist impliziert, daß diese Produzenten die

Möglichkeit des Austausches als gegeben antizipieren, also die Stabilität eines

warenproduzierenden Gemeinwesens voraussetzen. Der Ort an dem in der

hellenistischen Welt der Austausch stattfindet, die Polis, muß also ein Machtgefüge

garantieren in dem die Tauschenden rvie geplant interagieren können. Daher hat Geld

von jeher eine politische Dimension, es ist eine Institution warenproduzierender

Gesellschaften.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, daß die Transformation von Gesellschaften in

warenproduzierende Gesellschaften eine gewisse Produktivitätssteigerung durch

Spezialisierung einzelner Produzenten auf bestimmte Waren voraussetzt. Erst dadurch

entsteht bei diesen ein Uberschuß an ihrem Produkt und eine damit einhergehende

Knappheit an allen anderen Waren In der Antike tritt diese Spezialisierung

interessanterweise zunächst als Spezialisierung in der "Produlcion" von Sklaven auf:

Griechische Sklavenhändler überfallen Dörler (vorzugsweise in Kleinasien) und

Ökononie



bringen die versklarten Gefangenen als Angebot auf die dafilr bekannten Märkte (vgl.

Thompson 8.P.,  1955).  Die handelnden sozialen Ent i täten rn diesen

Produktionsprozessen, beziehungsweise den danach vermittelnd eintretenden

Marktprozessen, müssen klarerweise eine gewisse Selbstständigkeit aufiveisen, eine

Loslösung von der t radi t ionel len Ordnung hinter s ich haben (vgl .  Mül ler R W, 1981).

Die Eigenschaft soziale Entität zu sein und sich als solche wahrzunehmen ist selbst

Produk solch "freien" Handelns Cenau das aber ist Abstraktionskraft. die

Wahrnehmung seiner Handlungen als selbstbestimmte Aktir. ität stiftet die Kontinuität

des Selbstbewußtseins der neuen sozialen Entitäten. Die Kontinuität der

Austauschprozesse in den Städten fthrt analog dazu zur Selbstwahrnehmung des

entstehenden Regeluesens und seiner Exekutoren als "Staat". Nicht zuI?illig erscheinen

die ersten " freien",  pol i t isch gestal tenden Herrscher der Ant ike a)s Tyrannen, die s ich

gegen die althergebrachten konservativen Sitten durchzusetzen versuchen (vgl. N{üller

R.W., l98l) .  Die Entstehung spezi f ischer pol i t ischer Macht in Form eines den

Warenverkehr regulierenden Staates ist untrennbar mit der Entstehung der

warenproduzierenden Gesellschaft verbunden.

Das Wesen des Geldes ist folglich in der Eigenart der warenproduzierenden Gesellschaft

begnindet. Beim Tausch von Waren werden diese von den Tauschenden in einem

bestimmten Verhältnis getauscht, einem Verhältnis bei dem beiden Parteien der in den

Waren steckende Wen gleich zu sein scheint. Dieser Wert ist ein mengenmäßiges

Austauschvehältnis, er ist weder der Wert. den der eine Anbieter seinem Produkl

beimißt, noch jener dem der andere Anbieter dem eigenen Produkt zuschreibt, sondern

ein Wertverhältnis in dem sich eine Vielzahl von Eigenschaften der jeweiligen

Gesellschaft spiegelt. Insbesondere wird in diesem mengenmäßigen

Austauschverhältnis auch ausgednickt wieviel durchschnittlich zu Ieistende allgemeine

menschliche fubeit fur die Produkion einer Einheit der einen Ware relatir, zu einer

Einheit der anderen Ware steckt. Ein solches, relativ gesellschaftlich notige,

durchschnittliche Arbeitszeit ausdruckendes Verhältnis wird insbesondere dann

entstehen, wenn ahnliche Tauschhandlungen sehr oft und nvischen vielen

Warenanbietem durchgefuhrt werden Dann entsteht nämlich aus dem bewußten

Vergleich mit vergangenen und anderen kontemporären Tauschprozessen bei den

ökonontte



Anbietern die Vorstellung eines "normalen" Austauschverhältnisses (die klassischen

Okonomen nennen dieses manchmal den "natürlichen" relativen Preis), das den

gegenwärtigen Stand der Gesellschaft (ihre Technologien, Präferenzen, politische

Organisation, etc.) reflektiert. Neben dieser zentralen Bestimmung des

Tauschverhtiltnisses können lallweise subjektive Notlagen, Perzeptionsfehler oder

andere Singu)aritäten zu Abweichungen von diesem Verhältnis fuhren, was eben seine

Bestimmung als Durchschnitt nötig machr.

Daniber hinaus ist zu beachten, daß die Verhandlung eines Austauschverhältnisses nur

möglich ist wenn Partner mit nur gering unterschiedlicher Macht aufeinandertreffen.

Anders ausgednickt muß hier direkte Machtausübung den ökonomisch verhandelnden

Parteien entzogen und im Stoatsnronopol an Macht zur Regulierung des

Verhandlungsprozesses konzentnert sein. Von dieser historischen Polarisierung von

Macht zentraler politischer Institutionen einerseits und ökonomischer Rationalität der

Tauschenden andererseits rühn auch die später entwickelte Vorstellung ökonomischer

Theoretiker her, marktwirtschaftliches Handeln sei machtfrei.

Der Inhalt des Geldzeichens, gesellschaftlicher Wert, existiert also in den Köpfen der

Warenproduzenten bereits bei der Durchfuhrung ihrer Produlcion (fur den Markt). Um

diesen allgemein-gesellschaftlichen Inhalt der produktiven Tzitigkeit der

Warenproduzenten gegen die Risiken der N{arktprozesse stärker abzusichern, liegt es

nahe diesen gesellschaftlichen Wert in einem Trägermedium zu tixieren und die

Gewährleistung seiner Verwendung durch den obersten Regulator mit lvlachtmonopol,

den Staat, festschreiben zu lassen. So rvird es möglich Tauschhandlungen zeitlich und

örtlich zu trennen, temporäre Marktungleichgewichte zu überbrucken, Lager- und

Transportkosten der den gesellschaftlichen Wert repräsentierenden Waren zu sparen,

und ähnliches mehr. In all diesen Bedingungen eines praktischen Einsatzes sind die in

der Literatur breit diskutierten physischen Beschaffenheiten der historisch verwendeten

Arten von Warengeld begründet. Obwohl die Historiker hier durchaus umfangreiches

Material zusammengetragen haben (von der Kauri-Muschel bis zum Zigarettengeld der

Kriegsgefangenen) scheint aus ökonomischer Sicht nur erwähnenswert zu sein, daß es

Geld in Form von Münzen aus edlen Metallen war, das sich letztlich durchgesetzt hat.

Okononie



So war es im Orient hauptsächlich die Goldmünze (2.8. der persische Darius) und im

ant iken Griechenland die Si lbermünze (2.B. die Athener "Eulen") die brei te

Verwendung fanden (vgl. Davies G., 1994). Auf die Rolle des Geldes im ersten großen

Reich mit Warenproduktion ab etwa 700 vor Christus wird weiter unten noch gesondert

eingegangen.

Ist die Umsetzung des Inhalts "gesellschaftlicher Wert" in seine Geldform aber gegeben,

so erscheinen die üblicherweise in der Okonomie genannten drei " Geldfunktionen" (vgl.

z.B Samuelson P.A./Nordhaus W.D, 1998, 5.565) als bloße Aspekte des gerade

Entwickel ten:

Die Tauschmitte lfitnktion ist evident. Ebenso wie bei der llertau/hewahrungsfunhiott

ist hier bloß bemerkenswert, daß in der hier gegeben Geldbegnindung die Sicherung der

Alizeptanz und der Werterhaltung durch den Staat von vomherein explizit gemacht

wurde (was in den meisten ökonomischen Geldtheorietexten vernachlässigl wird). Die

Funhion von Geld als Recheneinhetl ist ein Aspekt der Antizipationsftihigkeit der

handelnden sozialen Entitäten. Die oft anzutreffende Überbetonung dieser dritten

Geldfunktion als gleichrangig mit den beiden anderen verleitete - und verleitet nach wie

vor - einige Theoretiker zu der irrigen Ansicht die Einführung von Geld set historisch

ein rational geplanter Akt der Einftihrung einer kostensparenden neuen Zahlungstechnik

gewesen'. Der Llbergang zur Geldwirtschaft ist geschichtlich jedoch oft viel adequater

als ein Hinüberwachsen ornamental-religiö ser Zeichen in Geldzeichen zu beschreiben -

auch wenn a posteriori das logische Kostenargument gelten mag (vgl. Issing O., 1993).

Ansonsten kann hier nur vorweggenommen werden, daß die Begrifflichkeit der

genannten drei Geldfunktionen sich als rvenig hilfieich fur die Fragestellungen dieses

Proiektes herausstellt.

Im lolgenden wird eklektisch auf die Rolle des Geldes in den drei großen

Entwicklungsstufen der abendländischen Gesellschaft eingegangen

o Geld in der warenproduzierenden Sklavenhaltergesellschaft des antiken

Griechenland,

o Geld in der leudalen Gesellschaft des N{ittelalters,

Okononie



. Geld in der warenproduzierenden Gesellschaft des Kapitalismus.

Auch wenn Geld erst in der letzten dieser Epochen durch seine Wandlung in Kapital zu

einem omnipräsentem Phänomen wurde, so zeigt schon diese Gliederung, daß fur sein

Verständnis eine noch längere histor ische Zeitspanne, nämlich jene der

warenproduzierenden Gesellschatien, notwendig ist. Erst aus dieser diachronen

Perspektive läßt sich in der Folge die Zukunft des Geldes im Kontext seiner synchronen

Erschei nungsformen diskutieren.

Der eingangs erwähnte Abstraktionsprozeß findet langfristig schubrveise statt. Die

prinzipielle Abstraktion des gesellschaftJichen Wertes vom konkreten Nutzen einzelner

Waren, also die Entstehung der Essenz des Geldes findet schon in der antiken

Warenproduktion statt. Geld als Geldzeichen bleibt dort jedoch noch einem

Trägermedium von prinzipiell ähnlichem gesellschalllichen Wert, den Münzen aus

edlen Metallen, verbunden. In dem darauf folgenden "dunllen Zeitalter" ist die Waren-

und Geldwirtschaft im Rückzug, die politisch-militarische und ideologische

Hierarchisierung und Straffung der abendländischen Gesellschaft erftihrt jedoch eine

sprunghafte Weiterentwicklung. Gegen Ende der Epoche sind es genau die Finanzkisen

feudaler Politik, die dem Geld zu einem weiteren Entwicklungssprung in der

Renaissance verhelfen. Im Kreditgeld beginnt sich das Geldzeichen von seinem

Warenkörper zu trennen. Dieser zweite große Abstrakionsschritt bindet das

Geldzeichen im Prinzip nurmehr an gesellschaftliche Erwartungen und löst es vom

gesellschaftlichen Wert seines Trägermediums. Das ist in gewisser Weise das

Geheimnis des Lrbergangs vom Geld als ZirL-ulationsmittel zum Geld als Kapital. Die

gesamte kapitalistische Epoche kann so, ausgehend vom Wucher- und Handelskapital

und endend im gegenwärtigen System der Finanzintermediäre, als einzige Verfeinerung

eines Abstrahionsprinzips interpretiert werden. Elektronisches Geld erscheint so als

konsequenter und adequater vorläufiger Schlußpunkt dieser Entwicklung.

So grob dieser Grundgedanke aufden ersten Blick auch scheinen mag, so plausibel und

nützlich kann er für eine Einschätzung der Zukunft des Geldes lruchtbar gemacht

werden - was die folgenden drei Unterkapitel zeigen sollen.

'  Die Arbeit con Heinsoln (Heinsohn C.. l9S-l) stellt in ihrer Lrberbetonung anderer Aspekte der

Ökononie



1.1 Geld in der warenproduzierenden Sklavenhaltergesellschaft des

antiken Griechenland

Konl<rete Entstehung des Geldes, Bedeutung Ller ei :elne Sudte und Silberbergverke,

Bedeutung der Kriege, inleressante Details und Mechanismen der Geldwirtscha/t,

Zusammenhntch der antiken Gese llschaft.

Die historische Entstehung des Geldes ist sicherlich ein sehr langwieriger Prozeß

gewesen. Ein wesentlicher Einschnitt in dieser Entwicklung. der gerade fiir die hier

behandelte Frage wichtig ist, kann in der Einftihrung von N'lünzen aus Edelmetallen

gesehen werden. Diese neue Geldform hatte die wichtige Eigenschaft, daß ihr Wert,

sowohl was das Gewicht als auch was die Reinhert des Edelmetalls betrafl, nicht bei

jedem Tauschal.t neu festgestellt werden mußte, sondern durch die Bekanntheit der

Qualitat der Silberminen und der Korrektheit der das Geld zur Verfi.rgung stellenden

Autorität - beides attestiert in einem Zeichen auf dem Metallstück - breit akzeptiert

wurde.

Diese Form des Geldwesens entstand zw,ischen 640 und 630 r'or Christus in heute zur

Türkei gehörenden Teilen des antiken Griechenland (vgl Davies G., 1994, S.63). Daß

gerade jener Zeilraum besonders günstige Rahmenbedingungen fur die Entstehung des

Münzr;vesens aufivies hat die Wirtschaftsgeschichte klar dargelegl: Das Florieren der

griechischen Wirtschaft beflügelte technologische Neuerungen im Silberbergbau, die

steigende Verfugbarkeit von Sklaven erlaubte stete Expansion.

Bemerkenswert ist auch, daß sehr schnell ein privates Bankierswesen entstand, das

sowohl mit Kredit- als auch mit Wechselgeldgeschaften bald eine Schicht reicher

Bankiers entstehen ließ. Letaere waren möglich, ja sogar sehr nötig, da trotz der sich

verbreitenden Vorherrschaft Athens und seines Geldes immer auch rivalisierende

Standardmünzen verwendet wurden. Bankiers verdienten einen guten Teil ihres

Einkommens mit ihren Fähigkeiten in diesen geldpolitischen Unrvegsamkeiten hilfreich

Geldentstehungen gervissermaßen ein Gegengift zu überzogenen ökonomischen Ansätzen d;tr.
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zu sein. Zentrum finanzintermediärer Alitivitäten waren dabei stets die großen Stadte,

die ja zugleich auch politisch das Herz der jeweiligen Stadtstaaten waren. Hier muß auf

eine Parallele zur gegenwänigen Entwicklung hingewiesen werden: Der vieldiskutierte

Begriff der Globalisierung der Weltwirtschaft geht zweilellos mit einem Abstieg der

Bedeutung von Nationalstaaten und einenr Wiederaufstreg der Sonderrolle der großen

Stlldte der Erde einher. Manche Okonomen gehen sogar so rveit zu behaupten, daß die

neuere Entwicklung nur mit einer radikalen theoretischen Neukonzeption, die diese

Sonderrolle in den lr{ittelpunkt stellt, Globalisierung adäquat verstanden werden kann

(vgl .  Sassen S.,  1998) Die physische Kompression pol i t isch-ökonomischer Macht und

der sie unterstützenden Infrastruktur in den großen Städten ist vor allem von, sich mit

langfristigen Entwicklungen beschaftigenden Historikern (vgl. z.B. Braudel F., 1986a,

S.9i  f f ,  und Wal lerstein L,  1989, S.78 fT) immer wieder unterslr ichen worden. Das

Weltgeld ist daher in den antiken wie in den modernen Weltreichen in erster Linie das

Geld der dominierenden Städte, von den "Athener Eulen" zum New Yorker Dollar.

Anders als in der Antike hat sich allerdings der physische Körper des kontemporären

Geldes schon soweit verflüchtigt, ist es bereits so sehr zu abstraktem elektronischen

Zeichen geworden, daß alle monetären Prozesse, die nicht auf physische Präsenz der

Akteurlnnen und ihrer Infrastruktur angerviesen sind den teuren Metropolen ausweichen

können.

Von besonderem Interesse ist offensichtlich bereits in der Antike der Zusammenhang

zwischen Kriegsfuhrung und Geldwesen. So unterstreicht etwa GIyn Davies die

Bedeutung der Bezahlung der Soldaten Alexanders des Großen fur seine militärischen

Erfolge. Schon davor, 490 und 480 vor Christus, hatte der Reichtum Athens eine

rvichtige Rolle bei der Behauptung gegenüber dem persischen Reich gespielt (Davies

G., 1994, S.78 ff). Zwei Elemente scheinen hier besonders erwähnenswert zu sein:

Zum einen war eine Mindestmenge an Geld zur Anfangsfinanzierung des

Angriffskrieges des Mazedoniers nötig - und in den Mazedonischen Minen auch

vorhanden. Zum zweiten wurde die Finanzierung seiner Armee im Zuge der

Eroberungen der persischen Goldminen selbsttragend und damit von den heimischen

Ressourcen unabhängig. Edelmetallgeld funktionierte hier also bereits in direlctem

Zusammenspiel mit imperialistischer Machtausdehnung. Die Personalmion ttort

politischem und geldpolitischem Entscheidungstrdger in der Person Alexanders des
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Großen und der dadurch offensichtlich mögliche Erfblg wurde geradezu zum

Rollenmodell der großen Reiche der Antike. Bis ins Mittelalter zielen die (zu

finanzierenden) Eroberungskriege daher auf die Eroberung von Gold- und

S ilberressourcen.

Erst in den entwickelteren politischen Formen der Neuzeit ist die Finanzierung eines

Krieges zu einem Problem der Offentlichkeit, der Steuerzahler, geworden. Es war

J.Nl.Keynes, der nach dem l .Weltkr ieg eindr ingl ich auf diese Probiematik aufmerksam

gemacht hat und gezeigt hat, welche immensen Rückwirl-ungen Kriegskosten auf die

betroffenen Wirtschaften haben (Keynes J M., 1919, 1940). Auch nach dem

2.Weltkrieg wurde der Zusammenhang zwischen - potentiellent - Kneg und

Geldmärkten drastisch spürbar, als die schrverste Wirtschaftskrise seit 1945 im Jahre

198 I durch das riesige Budgetdefizit der USA, die damit die Star Defence Initiative

Ronald Reagans finanzierten, und den dadurch eintretenden globalen Zinssatzschock

die Welt erschüftene. Falls ähnliche Prozesse als Instrumente im nunmehrigen

Winschaftskrieg zr,vischen den USA und der EU eingesetä würden - etwa durch eine

Aufrristung der USA im Zuge des Ersatzes des in Jugoslawien verbrauchten

Kriegsmaterials - so wäre diesmal ein Zinssatzsprung in Europa ein fur sehr viele

wirtschaftlichen Transak1oren nicht mehr zu verkraftender Schock.

Im antiken Rom verfeinerten sich die Verschränkungen nvischen zentraler

Machterhaltung und Währungspolitik. Die schon bei den Griechen übliche

Souvereignage, also das vom Herrscher einbehaltene l-.r'bersteigen des Nennr.vertes des

Geldes über seinen Edelmetallwert, wurde zu einem subtilen Werkzeug regelmäßiger

Währungsreformen und neuer Münzen entwickelt, mit dem auf das Vertrauen des

Publikums in die Währung reagiert wr:rde. Finanzielle Zugesttindnisse an Teile der

Stadtbevölkerung, die zwar der temporaren iVlachterhaltung nützlich waren aber die

Verschuldung des Staates implizierten, wurden zu einem Standardinstrument römischer

Politik. Einen Höhepunkt erreichten diese adnrinistrativen Fähigkeiten unter Diokletian

(281-i0-5), dem auch die Erstellung des ersten staarlichen Budgets zugeschrieben rvird

Nach dessen Reformen wird das römische Reich zunehmend durch Inflation geplagt,

was allem durch das unter Konstantin eintretende starke Angebotswachstum an Gold

bewirkt wurde. Konstantin hatte sich mit der Konvertierung zum Christentum die

Möglichkeit der Konfiszierung der enormen Goldschätze heidnischer Tempel eröffnet
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(vgl .  Davies G.,  a.a.O.,  S.106).  Schon hier s ind also Prozesse am Werk gewesen, die

viel später in der sogenannten Quantttdtstheorie des Geldes lhre theoretische Fassung

fanden: Die Anderung der Geldangebotsmenge bestimmt bei sich nur langsam

ändernden Zahlungssitten die Infl ationsrare.

Der Zusammenbruch der antiken Welt erlolgt nach Meinung der meisten Historiker

unter ihrem eigenen Gewicht. Die militärische Kontrolle in den Randgebieten des

Imperiums mußte immer stärker an lokale Nicht-ROmer delegiert werden, deren

Loyalitllt immer öfter kippte. Analog entgleitet die dezentrale Herstellung römischer

Münze immer mehr der zentralen Staatsgewalt. Nicht authorisierten Anbietern gelingt

persönlicher, lokaler Aufstieg und Reichtum durch Imitationen - off mir dem

Nebeneffekt des weiteren Arheizens der allgemeinen Inflation. Am Ende der Antike

blieben eine Reihe kleinerer politischer Einheiten zurück, in denen das meiste des in der

Antike entstandenen geldpolitischen Wissens in Vergessenheit geriet. Zwar versuchte

jede der entstehenden Herrscherdynast ien ihre Macht durch die Herausgabe eigener

Münzen zu demonstrieren, die lortgeschritteneren Methoden der klassischen Welt

bl ieben jedoch bestenfal ls in Klöstern verschlossen, schl immstenfal ls wurden sie

verqessen.

1.2 Geld in der feudalen Gesellschaft des Mittelalters

Beschreibung des wirtschaftlichen Riickschlages der Epoche, se lb.sNe rsorgende Bauern

uncl hierarchische politische und ideologrsche Organisation, Kreu::iige, Pe.st und

ge lthrirtschaftliche Nöte des Hochadels, Zusamntenbruch des Feuclali.smus.

Das oft als "finsteres Zeitalter" bezeichnete Mittelalter hat zwar zur Entwicklung der

direkten Mechanismen des Geldwesens vergleichsweise wenig beigetragen, da Geld

jedoch ein in die politischen Prozesse einer Gesellschaft eingewobenes Element ist,

kann die Bedeutung der politisch-ökonomischen Dynamik des Mittelalters ftir das

Geldwesen keines',vegs vernachlässigt rverden. Ganz generell sind die mittelalterlichen

Gesellschaften dadurch gekennzeichnet, daß die verschwundenen komplizierteren

Regelmechanismen der antiken Weit durch einfachere, archaisch-hierarchische
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Ordnungen ersetzt wurden. Die jeweils beherrschten Gebiete waren überschaubarer und

durch streng hierarchisch aufgebaute Lehensmacht kontrollierbar. Die kleinste

ökonomische Einheit, die letalich auch den gesamlen Machtapparat ernährte, war der

leibeigene Bauer. Da diese kleinsten Einheiten selbstversorgend waren und ihre

Abgaben an den Herrn zunächst in fubeit auf dessen Gütern und Abgabe von

Naturalien bestand, verwundert es nicht, daß die Bedeutung von Geld als vermittelndes

Medium abnahm.

Die Völkerwanderungen hatten Europa in einen politisch zutiefst instabilen Zustand

transformiert. Die Reaktion der sich herausbildenden neuen Schicht von Feudalherren

war foiger icht ig ein Insist ieren auf hierarchischer Ordnung (vgl .  Duby G.,  1981).  Das

Neue an dieser Rekonstruktion von Ordnung auf niedrigem Niveau war die strenge

Trennung der analog aufgebauten Pyramiden ideologischer und unmittelbarer Macht.

An der Spitze geistiger Macht stand der Papst. dem auf weltlicher Seite der Monarch

entsprach, unter ihnen lolgten die sich verbreiternden hierarchischen Schichten des

Klerus, beziehungsweise des Adels. Von der Teilhabe an Macht ausgeschlossen blieben

in ideologischer Hinsicht die Laien, in welt l icher Hinsicht al le Nicht-Adel igen.

"Auf der Trennung beider Funktionen. der des Priesters und der des Königs, beruhen

alle Konzeptionen der soziopolitischen Ordnung, deren Spuren uns erhalten geblieben

sind .... Wie eine Kluft verläuft die Zäsur zrvischen den Oberhäuptern. Doch damit nicht

genug, sie seta sich in der gesamten Gesellschaft fon, da die 'Autorität' (der Kirche,

G.H.) ebenso wie die 'N{acht ' (des Monarchen, G.H.) nach unten deiegiert  wird:  die

männlichen Erwachsenen, die nicht hörig sind, die Freien, die Bürger der Stadt, werden

je nachdem ob sie Waffen tragen oder nicht, zwei getrennten Gruppen zugeordnet; ein

Teil der Bürger kämpft, die übrigen tragen auf andere Weise, ohne Waffen, zur

Erhal tung der gött l ichen Ordnung bei ."  (Duby G.,  a.a.O.,  S. 117-118).

Die in der antiken Gesellschaft angeklungene Omnipräsenz der ideologischen Kraft

eines al lgemeinen Aquivalents gesel lschaft l ichen Wertes, des Geldes, wird von der

expliziten, sich in Verschränkung mit der weltlichen Militlirmacht

institutionalisierenden, ideologrschen Macht der christlichen Kirche in den Hintergrund

gedrängt. Wie Duby in obigem Zitat betont, ist das Innovative am neuen

Ordnungssystem, daß ganz explizit und aggressiv versucht wird es bis in die Gehirne

der Beherrschten fortzusetzen (vgl. auch Hanappi G., 1989, S 190 tr) Die übermächtig
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gewordene Rolle des Geistigen dnickt sich auch im Anspruch des Vorrangs der

religiösen Ordnung aus, dem sich, auch zur eigenen Machterhaltung, die weltlichen

Herrscher zumindest dem Anschein nach beugen. Es lieE auf der Hand wie die

Aufhebung dieser Eigenschaft mittelalterlicher Gesellschaften im sie überwindenden

Kapitalismus aufzuzeigen wäre: Aufhebung im Sinne von Negation liegl offensichtlich

in dessen explizit weltlich-materiell ausgerichteten Grundorientierung. Aufhebung im

Sinne von Bewahrung erfuhr die Praxis flächendeckender Ideologisierung jedoch wert

weniger offensichtlich, nämlich in der Allgegenwan des Geldkalhils im Denken jedes

einzelnen Individuums in kapitalistischen Gesellschaften. Die Omnipräsenz

allgemeinen gesellschaftlichen Werts ist also wiedererstanden - die Rennaissance hat

ihren Namen nicht zuftillig erhalten - sie ist jedoch in den im Mittelalter entwickelten,

ideologischen Formen zuruckgekommen. Schon Man hatte dies bemerkt wenn er

schreibt:

"Christus reprtisentiert urspninglich I ) die Menschen vor Gott, 2) Gott fir die

Menschen; 3) die Menschen dem Menschen.

So repräsentiert das Geld urspninglich seinem Begriff nach. l) Das Privateigentum nir

das Privateigentum; 2) die Gesellschaft fi.lr das Privateigentum; 3) das Privateigentum

fur die Gesellschaft.

Aber Christus tst der entcit$erte Gott und der entäußerte lu[ensch. Gott hat nur mehr

lVert, sofern er Christus, der N{ensch nur mehr Wert, sofern er Christus repräsentien.

Ebenso mit  dem Geld."  (Marx K.,  1969, 5.248)

Das breitere Verständnis der gegenwärtigen Bewußtseinslage, exemplarisch anzutreffen

im manchmal bejammerten "N'[aterialismus des modernen Menschen", kann also auf

eine längerfristige, historische Interpretalion zurückgreifen.

Erst auf der Basis dieses politisch-ökonomischen und vor allem auch ideologischen

Umfeldes sind die Kreuzzuge des Mittelalters zu verstehen. So schreibt etwa der

Historiker H. Fisher:

"It was a turning point in the history of the Gaul, and indeed of Europe, when the

Catholic Church was made supreme from the Mediterrenean to the Channel and from

the Attantic to the Rhine, and a barbarian king (Clovis) accepted under the influence of

the Church the machinery of government through bishops, count, and city, which was

the legacy of later Rome to medieval France. A warrior chief had placed himself at the
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head of a militant church, and in the words attributed to the chronicler to Clovis. ... we

seem to hear a premonitory blast of the trumpet which called the Frankish chivalry to

the Crusades, . . . "  (  Fisher H. A. L. ,  1986, S.135)

Die Auswirkungen der Kreuzzüge auf die Geldwirtschaft waren jedenfalls beachtlich

Hier sind zunächst die verschiedenen Maßnahmen zu ihrer Finanzierung zu nennen,

Kapitaltransfers, erzwungene Darlehen und Steuern. Die oben erwähnte

Zunickdrängung der Rolle des Geldes ließ die Reaktion der Preise auf diese

Finanzierungsbedürfnisse allerdings sehr schwach ausfallen: Die mittelalterliche

Preisstruktur stellt ebenfalls eine einigermaßen stabile, traditionell festgelegte Ordnung

dar. Die wichtigste Auswirkung der von den Kreuzzr-igen ausgelösten gewaltigen

Geldströme können deshalb in der Entstehung finanzintermediiirer Institutionen zur

Handhabung, Verwaltung und dem "Devisengeschäft" mit diesem Geld gesehen

werden. Es sind hier vor allem der Templerorden und der Orden der Hospitaller zu

nennen (r 'g l .  Davies, a.a.O.,  S. 152 f f  )  Diese immens reichen lnst i tut ionen hatten ihre

eigenen Schiffe und Privatarmeen und unterhielten bet-estigte Stellungen in ganz Europa

und rund um das Mittelmeer. Die von ihnen getaitigten Geschäfte, insbesondere das

"Devisengeschäft", sind genau jene Aktivitäten mit denen später die ersten Banken in

Norditalien ihren Aufschwung nahmen.

Anders als sonst fur den Ritterstand üblich erhielten und kultivierten die Tempelritter

die Vermittlung und Weiterentwicklung von Wissen, insbesondere von

banktechnischem Fachwissen. Während ansonsten Wissen nur in der geistlichen

Ordnung gepflegt und transferiert wurde - die Rolle der Klöster ist hier hervorzuheben -

rvaren Ritter normalerweise nur ftir phvsische Gewaltausübung, wenn auch im Rahmen

eines vorgegebenen Kodex, zuständig. Die Sonderfunktion der Finanzintermediäre am

Rande der herkömmlichen Ordnung stellte also ein Modell fur das spätere

[Iandlungsmuster von Geschäft sbanken dar

Ein wesentlicher Einbruch in die gesamte EntwickJung der mittelalterlichen

Gesellschaft waren die furchtbaren Einbniche in der Bevölkerungszahl durch die Pest.

Der starke Schwund an Arbeitsangebot trieb die Lohne in die Höhe und ließ den Ruf

nach liberaleren Arbeitsmärk1en laut rverden. Die erhöhte Kaufkraft der Armen bei

sinkendem Output trieb die Nahrungsmittelpreise ebenfalls in die Höhe, wenn auch

nicht so stark. Damit reduzierten sich klarerweise die Gewinne der Landherren Die
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einfache Quantilcilstheorie des Geldes kann so die ausgelöste Inflation durch die

Abnahme der Transaktionen erklären, empirisch betrachtet wurde das Phänomen jedoch

sicher durch eine simultane Veringerung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes

gebremst (vgl. Davies, a.a.O., S.163). Ardererseits wurden in Zetten der großen Seuche

auch Geldvorräte angelegt, also Geld der Zirkulation entzogen, was die Inflation wieder

antrieb. Es wird hier deutlich wie gut sich die Quantitatstheorie zur Erklärung der

einfachen Kausalitäten mittelalterlicher Geldwirtschaft eignet.

Der letztendliche Fall des Feudalismus, der zugleich der Sieg des Handelskapitalismus

ist, wird von den meisten Historikern um das Jahr 1485 gelegt, dem Jahr in dem der

Krieg der Rosen beendet wurde Wie schon die Ablöse durch das Handelskapital zeigt,

ist der Zerlall des Feudalismus auch als die Unausweichlichkeit der Finanzierungskrise

der Feudalherrn zu verstehen. Die wiedererwachende Geldwirtschaft verlangt von den

Adeligen immer größere Finanzkraft. Die Söldner wollen bezahlt sein, die Hoftraltung,

die Ausnistung der Burgen und vieles mehr. Zugleich wird es immer schwieriger den

Bauern Geld statt Naturalien abzupressen, die Inflation tut das ihre. Der Feudalherr wird

von denen abhängig, die ihm Geld beschaffen können, Kredit geben können, seine

Finanzen verwalten können. Die Reichen und die Mächtigen verbünden sich, der Adel

verschwindet nicht - seine Funktion wird jedoch der des Geldbesitzers nachgeordnet.

"Die Verschiebungen in der Okonomie haben die uralte binäre Kluft (zwischen arm und

reich, G.H.) wieder aufger issen.. .  " ,  schreibt  Duby (Duby, a.a.O.,  S.465 f f . ) .  Nun ist

allerdings auf seiten der Herrschenden eine neue Kraft am Werke, das zu

Hande I s kap i tal gewordene Geld.
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1.3 Geld in der warenproduzierenden Gesellschaft des Kapitalismus

Vom Geld zunr Kapital (Handelskapital, Wucherkapital). Hande lskapitalismus a la

Holtandaise, Amsterdamer Börse; lndustriekapitalisntus in England, Entstehung und

Rolle v,on Notenbonken, Geschaftsbonkerr und Kreditwesen; integrierter Kapitalismus

nach dem I.Weltkrieg, Sozialyertrcige, globale Erwartungsprozesse, elektronisches

Geld.

Der ,,r,esentliche Unterschied, der in der neuen Epoche des Kapitalismus bezüglich des

Geldes eintritt ist, daß Geld nun über seine bisherigen Funktionen hinaus eine neue

Form, die des Kapitals, annimmt - daher der Name. War es bisher im wesentlichen nur

als vermittelndes Element zwischen prinzipiell durch nicht-monetäre Prozesse

getriebenen Agenten in Erscheinung getreten, so wird es in seiner Form als Kapital

selbst zu einem Agenten.

Gewiß benötigten und benötigen alle Formen warenproduzierender Gesellschaften Geld

in seiner einfachen Forn. Sobald in spezialisierter Form fur den Markt produziert wird

entstehen nicht nur die in den Waren enthaltenen Gebrauchswerte, sondern auch ein den

Waren gesellschaftlich sich zuordnender Tauschwert, der im tatsächlichen Kauf und

Verkauf dann auch im Durchschnitt realisiert wird. Im einfachen Geld aller

warenproduzierenden Systeme verläßt dieser gesellschaftliche Wert dann immer mehr

seinen mit Gebrauchswert behalieten Warenkörper. Der bereits mehrfach

angesprochene, historisch stattfindende Abstraktionsprozeß zum reinen Geldzeichen

fuhrt also vom Warengeld über das Metallgeld zum Zeichengeld. Schon von Anfang an

ist aber Geld nur insoweit Geld als es eben nicht Ware ist, die Gebrauchswertfunktion

also nicht aktualisiert wird. Wurde etrva Salz als Geld verwendet, so war es nur Geld

solange es nicht zum Kochen eingesetzt wurde. Der in llarengeld noch präsente

Gebrauchswert stellte bestenfalls eine Sicherheit fur den Tauschwert des Geldes dar. Im

Metallgeld ist diese Sicherheit schon nicht mehr auf den direkten Konsum sondern auf

ein .4bstraktum, die Erwanung allgemeiner gesellschaftlicher Wertschät:rung edler

Metalle, bezogen. Im entwickelten Kapitalismus unserer Zeit ist die Abschätzung der

Sicherheit des Tauschwertes einer Währung, der erwarteten Varianz ihrer Notierung am

Devisenmarkt, zu einem höchst komplexen, rveltwirtschaftliche, politisch-ökonomische
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Dynamiken benicksicht igenden Erwartungsprozeß geworden - das Geld selbst ist nur

mehr elektronisches Zeichen.

Es wäre aber verfehlt anzunehmen die enge Verflechtung zwischen Geld und Staat sei

erst Produk der neuen Geldform Kapital. Schon beim einfachem Geld lrüherer

warenproduzierender Systeme ist die Verzahnung unribersehbar;

"Money, lor the greater part ol recorded history, has meant coinage; pieces of metal

with the 'image and superscription' of some ruler stamped upon them. Money has thus

appeared to be a creation ofthe state; and ir is unquestionable a fact that throughout all

those ages the relation between the State system and the Money system has been very

close "  (Hicks J,  1969. S 63)

Die neue Form des Handelskapitals hebt die Beziehung allerdings aufein neues Niveau.

Erst hier, im anschwellenden Fernhandel, agieren zentrierte feudale Macht und sich

selbst vergrößerndes Handelskapital gemeinsam. Die während des unsicheren

Mittelalters eingefrorenen, potent iel len globalen, geographischen

S pezialisierungsmöglichkeiten werden aufletaut und durch die neuen Allianzen von

Kapital und Herrscher ausgebeutet. Sie sind jedoch nichr erste Triebfeder dieses

Prozesses, die ist vielmehr das. rvas das Problem des Adels lösen könnte: Die Hollnung

Gold und edlen Metalle zu entdecken und zu erobern. Die Nation - ein durch die

mittelalterlichen Lehenspyramiden sich festlegender, geographisch kultureiler Begniff -

ist dann bevorzugt wenn sie am Meer liegt, Zugang zum Fernhandel hat. Sie ist weiters

im Vorteil, wenn sich die neue Allainz von Handelskapital und politischem Herrscher

aus der Umklammerung der katholischen Kirche, deren Spitze ihre Vormachtstellung

verteidigte, lösen kann. In Holland und später in England waren diese Bedingungen

weitergehend erfüllt als bei Spaniern und Portugiesen. Bis hin zur industriellen

Revolution hält diese Allianz jedoch die Zügel wirtschaftlicher Entwicklung lest in ihrer

Hand. Das merkantilistische Handelsschiff ist, r.vie David Landes in seiner klassischen

Analyse betont, immer auch zugleich ein mit Soldaten bestücktes Kriegsschiff eines

bestimmten Monarchen (Landes D., 1968).

Celd als Kapital hat also eine thm eingeschriebene D.wnnrik, der es die Prozesse realer

Produkion unterzuordnen versucht. Drese Dynamik besteht im Handelskapitalismus im

wesentl ichen darin den höchstmöelichen Überschuß des letaendlichen Erlöses über das
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eingesetzte Anfangskapital, also die msximale ProJitrate, dadurch zu erzielen, daß in

voneinander entfernten Ländern unterschiedlich entwickelte Produktionstechniken und

unterschiedliche Nachfragestruhuren vom Händler, bei Beibehaltung beider Struhuren,

zur Weltwirtschaft verbunden werden. Das, geschichtsphilosophisch in der Regel

positiv bewertete Produkt des handelskapitalistischen Systems ist die Entstehung elirer

Weltwirtschaft. Diese erste Globafisierung wird allerdings mit einer nicht mehr auf

Gebrauchswerte rekurrierenden, inneren Dynamik des Kapitals produzien, die Arme

und Reiche in bisher nicht geahntem Ausmaß polarisiert. Nicht daß der Gebrauchswert

der gehandelten Waren keine Rolle gespielt hätte, sein Vorhandensein bei einem

zahlungsQihigen Publikum stellt eine wichtige Nebenbedingung dar. Die zu

maximierende Zielfunktion ist jedoch die Profitrate.

Die Amsterdamer Börse dieser Zeit ist der erste Ort an dem das Handelskapital

bezuglich der Erftillung seiner Zielfunktion selbst systematisch und regelmäßig

bewertet, durch einen Marktprozef bet,ertet wird Damit sieht es prima facie vielleicht

so aus als ob Geld als Kapital Warencharakter bekommen hatte, doch der Schein trugt.

Anbieter und Nachlrager sind aufdresem Markt der gleiche Agent - das Handelskapital.

Es "verkauft" an sich selbst und "konsumien" sich selbst, kein außermonetärer

Metabolismus wird dadurch genährt. Es ist bloße Reproduhion seiner selbst - wenn

auch auf sich maximal vergrößernder Stufenleiter. Die in diesem Prozessieren

involvienen realen Menschen fungieren als bloße Charaktermasken. Bewertet rverden in

Amsterdam beide Komponenten der Allianz:

"Antäng des l T.Jahrhunderts wird in Amsterdam als große Neuheit ein Effektenmarkt

eröffnet, auf dem lebhafte, durch und durch modern anmutende Spekulationen mit

Staatspapieren und den Aktien der der Holländisch-Ostindischen Kompanie an der

Tagesordnung sind."  (Braudel F ,  1986b, S. l0 l  f f . ) .

Schon im Handelskapitalismus verknüpft das Kapital durch Selbstbewertung seiner

Profitabilität also die Produhivität und Stabilität unterschiedlicher Teile der

lVeltwirtschaft. Das Faszinierende daran ist, daß hier ein reiner

Informationsverarbeitungsprozeß mit Eigendynamik, ein nlckgekoppelter Austausch

von Modellen a)r Erwartungsbildung, daat fuhrt, daß die reale

Weltwirtschaftsentwicklung eine ganz bestimmte Trajektorie einschlägt.
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Gemessen als Output durch Beschäftigung steigt die Arbeitsproduktivität der

Weltwinschaft mit der Entstehung des Handelskapitalismus sprunghaft an.

Standonvorteile werden vom Kapital erkannt und weltwirtschaftliche Arbeitsteilung

und Spezialisierung werden durch den Fernhandel zum Alltag.

Aus dieser Perspektive erscheint die zweite Phase, der von England ausgehende

Indtstriekapitalisnrrrs des 19 Jahrhundens. einfach als neue Wendung des alten Spiels:

Statt Arbeitsproduktivität durch das Verbinden und Neugewichten existierender

Produklionssysteme zu erzielen, kann dieses Resultat auch durch die Veränderung der

Produkionstechniken selbst erzielt werden. Genauer gesagt kann dem Erlahmen des

handelskapitalistischen Mechanismus die neue Strategie zur Seite gestellt werden.

Genau das ist der Grundgedanke den Adam Smith in seinem Buch "The Wealth of

Nations" in eben diesem Zeitraum zelebriert? (Smith A., I974): Die makoökonomische

Arbeitstei lung bei  gleichbleibender Strukur der Produhionstechniken in

unterschiedlichen Handelsgebieten sei durch eine mikroökonomische Arbeitsteilung

innerhalb der Länder und innerhalb der Betriebe zu komplementieren, die die

ProduLlionstechnik veränden, selbst produlciver macht. Nur so kann der "Reichtum

einer Nation" nicht nur erklärt sondern sogar noch weitergetrieben werden. Die

Implikationen für das Kapital gewordene Geld sind klar. Bewertet werden nun nicht nur

die durch Staat und Staatshandelsgesellsc haften zu erwartenden Profitabilitäten, sondern

auch der ganze Mikokosmos der Profitabilitätserwartungen der einzelnen

Unternehmen. Geld als Industriekap ital mißt die Venvertungsbedingungen auf

mikroökonomischer Ebene - und trägt den sozialen Riß, den das Handelskapital

makroökonomisch anlegte in die N{ikrostrul,1uren, in die Unternehmen hinein.

Anderung der Produhionstechnik heißt in aller Regel mehr Output bei rveniger Kosten,

und das größte Kostenelement ist in aller Regel die Lohnsumme. Damit wird der

Industriekapitalismus zur Wiege der Arbeiterbewegung, die sich gegen ihre technische

und soziale Subordination unter die Ver*'ertungsbedürfnisse einer monetären Dynamik

zu organisieren beginnt. Nicht zufiillig nennt Marr sein Werk "Das Kapital" und nicht

"Die Kapitalisten" - die handelnden Unternehmer als Personen sind auswechselbar und

- Eine interessante Neueinschätzung der klassischen Okonon e liefem (Kurz H./Salvadori N., 1998).
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un\'!'ichtig, sie vollziehen nur eine Logik, der sie selbst sich nur unter Aufgabe des

Unternehmerstatus entziehen könnten.

Spätestens seit dieser Phase des Kapitalismus muß die Kapitalform des Geldes von der

einfachen Form des Geldes analytisch -tn'eng getrennl v'erden, yvas nicht heißen soll,

daß der reale Ubergang zwischen den beiden Formen nicht thematisiert werden sollte.

Geld als Kapital hat vor allem eine, fi.ir die N{enschheitsgeschichte wichtige

Hauptfunktion. Es selektiert jene Prozesse ökonomischer Evolution (mikro- und

makroökonomisch), die Arbeitsproduktivität maximieren. Durch das damit ausgelöste

explosive Wachstum von Produkten und Dienstleistungen entwickelt und veränden

dieser Mechanismus auch die Bedrirfnisstruktur der Menschen selbst. Der Kehrseite

dieser positiven Seite ist allerdings. daß die Selbstregulierung des Kapitals sich nur auf

seine eigenen Verwertungserfordernisse bezieht. die Kapitalteile die diesen besser

gerecht werden zerstören jene die nicht so erfolgreich sind. Andere Ziele menschlicher

Gesellschaften, Ziele die nicht durch alleiniges Produktivitätswachstum erreichr werden

können, müssen dem Kapital abgerungen und gegen seinen Venwertungshunger

veneidigt werden. Das kann als Hintergrund der mit denr lg.Jahrhundert eintretenden

sozialen Kämpfe der Arbeiterklasee und ihrer Organisationen in den Industriestaaten

interpretiert werden.

Die Funktionsweise des einfachen Celdes hat sich demgegenüber auch im

lndustriekapitalismus nicht nennenswert verändert. Wo Geld als Kredit auftritt, ist er in

dieser Phase in aller Regel kein Konsumkredit sondem Investitionskredit eines

Unternehmers, betrifft also Kapital.

Eine wichtige Implikation der Ubertragung des kapitalistischen Mechanismus in den

Mikrokosmos der einzelnen Unternehmen der Staaten ist die Entwicklung des

Bankwesens. Die Anbieter von Krediten fur Unternehmer sind zunehmd private

Geschäftsbanken. das Kapital das sie zur Verfügung stellen muß jedoch fur seine

Verwendbarkeit a)lgemein akzeptiertes, also staatliches Geld sein. Die Geschäftsbanlen

können also das von ihnen gewährte Geld nicht selbst erzeugen, sie sind auf eine

staatliche autorisierte Münze angewiesen. Aus den anfanglich manchmal noch privaten

zentralen Münzen werden staatlich autorisierte Nationalbanken. Damit entwickeln diese
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Zentralbanken aber auch Instrumente zur Beeinflussung der von den Geschäftsbanken

durchgefuhrten Kreditgeldschöpfung - zum Beispiel den bei der Zentralbank in bar zu

deponierenden Mindestreserv ensatz des Kreditvolumens Auf zrvischenstaatlicher

Ebene stellt sich fur die Staatsbanken ein zum innerstaatlichen Problem der

Geschäftsbanken analoges Problem. Bei zwischenstaatlichen Kapitaltransfers können

Ungleichgewichte entstehen, die keine der beiden Parteien mit von ihr selbst

emmittierten Geld ins Gleichgewicht bringen kann. Es wird hier eine nächsthöhere

Ebene von Metageld nötig, das von allen Staaten in gleicher Weise akzeptiert wird

Dieses Weltgeld war historisch Gold, beziehungsweise das Geld des

weltwirtschaft lichen Hegemons,

im l9.Jahrhundert das Pfund Sterling, im 20.Jahrhunder der US Dollar. Das Weltgeld

wird also von den Staatsbanken als Geldbestand sehalten. der öffentliche

Währungsreserve heißt und zum temporären Ausgleich von

Zahlungsbilanzungleichgewichten dient.

Da die Währungsreserven eine Bestandsgröße sind, während der zu tätigende Ausgleich

eine jäklich eintretende Stromgröße ist, besteht die Gefahr, daß ständige Abflüsse der

Währungsresen en. also ein struhurelies Zahlungsb ilanzdefizit, die Währungsreserv en

verschwinden läßt. Um dieser Gelahr vorzubeugen beginnen Nationalbanken später

eine weitere ökonomische Variable zu instrumentalisieren - den Wechselkurs. Durch

Abwertung der Währung, Verteuerung ausländischer Waren, können Importe

eingeschränkt und Exporte gefordert werden. Eine A.lternative zur Variation des

nominalen Wechselkurses ist eine Einflußnahme auf die Inflationsrate. also auf den

realen - um Inflationsdilferenzen bereinigten - Wechselkurs. Dazu wird oft wiederum

die bereits erwähnte, einfache Quantitatstheorie des Geldes als gültig vorausgesetzt:

M'V=P'T

Die Geldmenge M mal der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes V (der

durchschnittlich en Zahl von Besitzerwechseln der Geldzeichen pro Jahr, auch

"Zahlungssitten" genannt) muß genau dem Preisniveau mal der Anzahl der jährlichen

Transaktionen entsprechen. Bleibt die Umlautgeschr.vindigkeit konstant und erhöht sich

die Rate der Transaktionen etwa im Ausmaß des B ruttoinlandsproduktes, so kann mit

einer ebenso großen Erhöhung des Geldaneebotes M das Preisniveau konstant gehalten
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werden. Stärkeres Wachstum des Geldangebotes erzeugt Inflation. Die Steuerung des

Geldangebotes wird so, die Gültigkeit der Quantitätstheorie vorausgesetzl, zum

Instrument der Inflationssteuerung. Durch die Inflationssteuerung )äßt sich aber auch

der reale Zinssatz beeinflussen. der nichts anderes ist als der um die Inflationsrate

reduzierte nominale Zinssatz Differenzen zrvischen realen Zinssätzen zweier Staaten

bewegen jedoch Kapitalbesitzer ihre Gelder in das Land mit der hoheren

Realverzinsung zu transferieren, was wiederum !'eränderungen in der

Kap i ta lverkehrsb i lanz. einer Tei lb i lanz der Zahlungsbi lanz, verursacht.  Auch *,enn den

entstehenden Staatsbanken des lg.Jahrhunderts die Komplexität des ihnen

zuwachsenden Instrumentariu ms noch nicht in voller Stringenz bewußt war, so zeigle

sich doch sehr schnell, daß die Bedeutung des neuen hierarchischen Bankengefuges fur

das Funktionieren der neuen Produkionsweise von gar nicht zu überschatzender

Wichtigkeit war Entsprechend schätzt sorvohl Marx das Bankensl stem (als Blueprint

eines Accountings spaterer sozialistischer Produkionsweisen) als auch der "bürgerliche

Marx"' Joseph Schumpeter. der es ais unabdingbare Vorbedingung fur die

Innovat ionskaft  des Kapital ismus sieht (Schumpeter J,  1939).

Die Pyramide Geschäftsbanken - Nationalbanken - Weltgeld (vgl. dazu de Brunhoff S.,

1916, 1978) verknüpft also die lokalen Kapitalmlirkte mit den Arbeitsteilungsprozessen

weltwirtschaftlicher Produkion. Am Fuß der Pyramide besteht die Aufgabe in der

Ant iz ipat ion potent iel ler 'Prof i rabi l i tat  und der entsprechenden Kredi tvergabe, die

zugleich temporäre Kapitalschöpfung ist. Wie groß der Spielraum der Geschäftsbanken

ist wird durch die Geldpolitik der Nationalbank, deren Geld die Geschliftsbank ja

letalich verborgl, mitbestimmt. In ihrer Geldpolitik isr die Nationalbank jedoch selbst

wieder nur in begrenztem Maße unabhängig. Werden in einer otTenen Wirtschaft die

zentralen Variablen eines Landes (Profitabilität, Zinssatz, Inflationsrate, ...) durch

Geldpolitik zu sehr vom Durchschnitt dieser Variablen in anderen Ländern wegbewegl,

so ergeben sich Auswirkungen auf Zahlungsbilanz und Währungsreserven. Wie oben

erläutert, können diese Auswirkungen aber oft nur begrenzt verkaftet werden. Die

Pyramide des im l9.Jahrhunden entstehenden Bankensystem kann daher nur als System

kommunizierender Gefliße verstanden werden.

Die herrschenden nationalen Allianzen des 19 Jakhunderts bestanden also aus

historisch ererbter politischer Feudalmacht - die bürgerliche Revolution der Mitte des
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Jahrhunderts gerann aus langfristiger Perspektive zur bürgerlichen Relorm der Allianz -

den oft staatsnahen Vertretern des Handelskapitals, den neuen Unternehmerdynastien

und einer langsam schwindenden ideologischen Macht der Staatskirchen. Die als

" lmperial ismus" in die Geschichte eingagangene Dekade vor Ausbruch des

I Weltkriegs zeig die militän sctr-w inschaftliche Schlagkaft dieser Allianzen.

Insgesamt kann der Bruch ntr neuen Phase Lles iüegrierren Kttprtalsmus dadurch

gekennzeichnet werden, daß die \,'orherrschaft Englands durch seine Herausforderer

immer radikaler in Frage gestellt und schließlich im Krieg, obwohl England auf Seite

der Sieger war,  besei t ig *urde (r . ,g[ .  Hanappi G.,  1989).  Aus Sicht der gegen Ende des

Jahrhunderts anschwellenden Arbeiterbewegung bedeutete der Krieg zum einen eine

furchtbare Niederiage der angestrebten internationalen Solidaritat, die Idenrifikation der

Ärbeiter und rnsbesondere ihrer Führer mit der jerveiligen naiionalen Sache konnte von

den Henschenden hergestellt werden. Zum anderen erzeugte die im peripheren Rußland

stegreiche Oktoberrevolution Furcht in den hen-schenden Schichten Europas. Vor allem

um solchen Entwicklungen vorzubeugen entstand daher in Europa eine neue

gesellschaftliche Form des Kapitalismus, die ich an anderer Stelle "integrierten

Kapitalismus" getauft habe. in Bezug auf Geldwesen und Innovation har diese Fomr

einige einschneidende Anderungen mit sich gebracht.

Als zentrale technologische Neuerung des 2O.Jakhunderts sind höchstwakscheinlich

die Informationstechnologien anzusehen. Sie ermöglichen zur*indest temporär die

Reintegration der auseinanderdriftenden Teile der Gesellschaft. Sei es auf rassisch-

fäschistischer Basis, auf national-kommunistischer Basis oder auf radikal libertärer

Basis, die Volksempftinger, Fernsehgeräte und Nachfolgegeräte entwickeln genug

ideologischen Schub um über den real fortschreitenden, politisch-ökonomischen Zerfall

der Gesellschaft hinwegzutauschen. Wenn dieser Schub bei den

Informationstechnologien der fur die gesellschaftliche Gesamtentwicklung des

20.Jahrhundens der Bedeutsamste war, so war er bei weitem nicht der einzige.

Wesentlich flir die Innovationstatigkeit dieses Jahrhundefts war, wie Schumpeter

vorhergesehen hatte, die ungeheure Frnanzkraft, die das neu sich formierende

"Finanzkapital" den immens wachsenden Großunternehmen zur Verfügung stellen

konnte. Zugleich ermöglichte die in vielen Bereichen stark wachsende Produhivität

auch eine teilweise Weitergabe an die Arbeiter und Angestellen. Das befriedete nicht
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nur das Tenain des Klassenkampfes, ver)agerte es in die systemimmanente Gestaitung

von Lohn-Preis Mechanismen, sondern ermöglichte die langlristige, politische Erosion

der Arbeiterbe',vegung in den Industriestaaten schlechthin - und das mit dem

gleichzeitigen Effekt der Erhaltung der fur die Realisierung von Gewinnen so wichtigen

Massenkaufkraft. Das politische Erfolgsprogramm des Keynesianrsmzs nach dem

2.Weltkr ieg besteht vor al lem im Postulat  eines mögl ichen, sachverständigen

Balanceakts nvischen Lohn-, Preis- und Produktivildtswachstum einerseits und

internationaler Akliordierung anderersejrs. Dem Staat stehen dabei Fiskal- und

Geldpolitik zur Verfugung, internationale Organisationen sollen den nveiten Teil der

Aufgabe operationalisieren Diese großangelegte Architektur der Weltr.vinschaft nach

dem 2.Weltkrieg ist ofttnsichtlich in erster Linie der Entwurf eines gesellschaft lich

integrierten, motrctdren .l_r,sle,zs. Es war, das läßt sich nickblickend sicher sagen, ein

gemessen an den eigenen Zielsetzungen höchst ertblgreiches Sy stem. Einige

geldtheoretische Besonderheiten verdienen spezielie Err-r ähnung.

Die nach dem LWeltkieg sich relativ rasch etablierende neue Hegemonialmacht USA

installierte klarerweise auch ihre eigene Währung, den Dollar, als Weltgeld. Obwohl die

Zentraibanken auch nach l9l8 noch Gold in den Wäbrungsreserven halten, ist doch

eine markante Abkehr von der Bindune des Geldaneebots an Goldbestände zu

beobachten.

"The historical process occurred in two stages. First a central bank acquired a monopoly

over issuing paper money that represented gold, which second-rank banks could

erchange for their  credi ts within speci t ied rules.  Then -  essent ial ly af ter 1914 -  the

central banks' banknotes and deposits were declared to be no longer convertible rnto

gold, they became 'legal tender'. Suddenly any credit issued by the banking system

potentially involved a corresponding central issue ofmoney - a potentiality which could

be real ized at any t ime on the money market or by rediscount ing."  (Lipietz A.,  1983,

s.e 1)
Die Verpflichtung der Annahme von Zentralbankgeld zur Tilgung von Schulden steht

daher zur Zementierung dieser neuen Macht an prominenter Stelle in prakisch jedem

Nationalbankgesetz. Abgesehen von der weiter oben diskutierten intemationalen

Einbindung wurden Zentralbanken daher nun von den Beschränktngen der weltweiten
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Goldproduktion befreit Der Zusammenbruch des Regimes der festen Wechselkurse im

Jahre 1971 hat allerdings gezeigt, daß der Ersarz durch das nationale Geld des

weltwirtschaftlichen Hegemons nur so lange funktioniert, solange dieser ökonomisch

uneingeschränkt schalten und walten kann. Wächst die Menge seines in der Welt im

Umlauf befindlichen Geldes aber etwa in einem Maße an, das seiner Zentralbank

bedrohl ich erscheint .  so kann nichts s ie daran hindern den Wechselkurs freizugeben Im

Fal le der USA war es genau diese Nfaßnahme, mit  der die Umkek der iangsamen

Erosion ihrer Vormachtstel lu ng erngelei tet  wurde -  die Veneidigung und

Rückeroberung der Weltmärkte erfolge über den langfristigen Verlall des Dollars

gegenüber seinen europäischen und .lapanischen Konlurrenten. Der GegenangritT

mittels schwacher rverdendem Euro scheint so gesehen nur folgerichrig zu sein

Die Debatte um die Unabhängigkei t  der Zentraibank von der jewei l igen Regierung

verdankt ihre Existenz der neuen Rolle der Staatsmacht. Ist der Staat der Austragungson

der Verteilungskämpfe in der Gesellschaft und nicht mehr der "geschaftsfuhrende

Ausschuß der herrschenden Klasse" (lvlan) wie im letaen Jahrhunden, so könnte der

k-urzfristige Zeithorizont von Legislaturperioden dazu fuhren, daß von gewählten

Regierungen die sensiblen Zentraibankinstrumente auf Kosten langfristiger Ziele as

wahltechnisch nütztlichen Maßnahmen mißbraucht werden. Die von Montesqieu bereits

1748 formuliene Forderung nach Gervaltentrennung mächriger gesellschaftlicher

Institutionen (lvfontesquieu, 1992, 5.214 ff.) wird hier mit ähnlichen Argumenten

rviederholt. Die effektive Umsetzung der Unabhängigkeit von Nationalbanken variiert

bis heute von Staat zu Staat. Nachdem die Zentralbank aber gerade im integrierten

Kapital ismus jedenfal is akiv am pol i t ischen Prozeß tei ln immr, wdre jedenfal ls zu

fordern, daß sie sich auch demokatischen Rückkopplungsprozessen zur Bewertung

ihrer Akivitäten zu unterwerfen hat. Inwieweit ihre Verschränkung mit der exekutiven

Gewalt, der Regierung, hier Sinn macht, kann nur in einer Bewertung des gesamten

pol i t ischen Designs beunei l t  werden.

Die Verlagerung des sozialen Kamples in den Staat hat aber noch weitere,

geldtheoretisch sch'rverwiegende Folgen. Aufgrund der in vielen Staaten erkämpften

und inzwischen etablierten Sozial- und Pensionsversicherungssysteme fallen die von

vielen Haushalten eingezahlten moderaten Beiträge an zentraler Stelle zusammen,

,.verden beinahe unmerklich zu einer standig rvachsenden, riesigen Summe Geldes, die
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aufgrund der Berechenbarkeit ihrer Falligkeiten nach Aniage als Kapital schreit.

Hiermit ist also zun;ichst das Problem der " institutioneJlen Alleger" angesprochen.

Lher diesen Umweq werden so Arbeitnehmerhaushalte zu Miniaturen von

Kapitaleignern -  meist  ohne rn den Genuß der Enrage ihres "  Soziaikapi tais" zu

kommen. Geregelt werden diese Mechanismen des integrierten Kapitalismus über

Sozialvenräge zwischen gesellschaftlichen Gnrppe und Generaiionen. Stärkere

Verschiebungen der Gruppengrößen, etwa im Pensionsbereich, verursachen daher

immer auch Finanzierungsprob leme. Der Staat, zum "lender of last ressort" gervorden,

stellt so den Kern des integrienen Kapitalismus dar; Wo Produkivitätszuwächse und

Profibalität zuruckbleiben, oder nicht entsprechend an den Staat weitergegeben werden,

während gleichzeitig der gesetzlich feslgeschriebene Finanzierungsbedarf ster9, dort

muß der Balanceakt langsam scheitern. Die Budgetdefizite sprechen eine deutliche

Sprache. Dennoch kann die Verschuldung des Staates nicht mit der Verschuldung eines

einzelnen Untemehmens vergl ichen werden. Was beim Staat in die Kr ise kommt ist  ein

bestimmter Regelungsprozeß li.rr Klassenkompromisse. Wenn sich der Staat bei

Inländern, den Besitzern von Staatsschuldscheinen, verschuldet um das Geld über

Subventionen und Sozraltransfers anderen Gruppen zukommen zu lassen, so ist das

einfach Umverteilung innerhalb des Staates. Kraft seiner Fiskalhoheit könnte der Staat,

als durch Wahlen maniltstierter Klassenkompromiß, denseiben Transf'er auch direkt,

zum Beispiel via Steuern, bewirken. Das Problem entsteht erst durch die Offenheit des

Nationalstaates zum Ausland. Zum einen sind die Käufer von Staatsanleihen im Prinzip

Kapitalbesitzer auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten. Wenn sie mit Unsicherheiten

bei ihrer Rendite rechnen müssen werden sie statt in Staatsanleihen in anderen Titeln

anlegen. Allerdings müssen dazu aftrakliveere Alternativen vorliegen und die nationalen

Bande eventuel ler inst i tut ionel len Anleger müssen schwach senug sein

Zum zrveiten ändert sich die Lage wenn der Staat sich rn fremden, nicht von ihm

kontrollierten Währungen verschuldet. Hier geht es dann nicht mehr um

Umveneilungsmechanismen sondern um zunehmende Abhlingigkeit eines Staates von

anderen. Dieses, wesentlich ernster zu nehmende Problem, bestimmt letalich die

internationale Bonität des Staates.

in beiden Fällen handelt es sich aber um die politische Funktionsftihigkeit des Staates

und nicht,  wie im Fal le einer Firma um die Liquidi tat  bezugi ich anstehender Zahlungen.
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Was fur eine Firma in exislentieller Vemichtung mündet ist beim Staat politische

Turbulenz, schlimmstenfails Verlust wirtschaftspolitischer, nationaler Identität.

Wie sich zeigI, stehen bei dem in die Krise gerdtenen integlierten Kapilalismus

Europas immer noch, wie im Handelskapitalismus, Erwartungsprozesse bezüglich

sozialer Entitäten im Zentrum der Dynamik. Ar:gesichts des Regimes flexibler

Wechselkurse bewerten Devisenmärkte die Aussichten von Staaten als politisch-

institutionellen Trägersystemen ,,'on Kapital, ganz analog zur Bervertung des letzteren

an den Wertpapierbörsen. Nationale politrsche Entitäten verbinden sich zu

kontinentalen Entitäten und im kassen Unterschied zum merkantilistischen System

erfolgt die Finanzierung global agierender Konzerne immer stärker riber eine größe

Anzahl institutionalisiener Beitragszahiungen lokal orientiener Haushalt. Ausgefeilte

und bi l l ige Informat ionstechno logien lassen sch. l ießl ich die Zusammenhänge als jewei ls

das erscheinen, was eine ihren Eigengesetzlichkeiten folgende Medienlandschaft zu

produzieren beiiebt.

Angesichts dieser Trends erscheint der Einsatz elektroruscher lvledien zur Handhabung

von Geldzeichen als eine geradezu banale Entwicklung. Zum einen hatten schon

Banknoten der Zentralbanken keinen inneren Warenwert, zum anderen ist aber die

Mächtigkeit dieser Institutionen, ihre Verbindung mit dem Staat, so groß, daß die

Vision der Konl,urrenz mehrerer Staatsgeldanbieter illusionär wirkt. Der Sprengstoff

elektronischer Geldzeichen, so werden die lolgenden Kapitel zeigen, liegt nicht in der

zum Bargeld konkurrierenden Rolle. Er tiegt in den potentiellen Moglichkeiten

elektronischen Geldes als Kapital. Die Aufhebung des integrienen Kapitalismus, wieder

im doppelten Sinne, wirft in ihm seine Schatten voraus.
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2. Aktuel le Geldfunkt ionen.

Vom nationalen Geld zum Weltgetd Perspehi,-en einer europciischen l4,rihrung, tler

Geldmark in der ökonomischen Theorie, Geldnach-frageftuthtonen untt der EittJtt$

elehronischen Geldes.

Der Nationalstaat, als geographisches Lherbleibsel des minelalterlichen

S tammesgebietes, im aufstrebenden Kapitalismus zur krlrurellen Einheit aufpoliert,

bereitet sich auf seinen Abgang vor. Desgleichen die dazugehörigen nationalen

Wdhrungen. Statt in der Euro-Zone von festgeschrieöezen Wechselkarsen zu sprechen,

wird man vom l,'erschwinden der Wechselkr_rrse in Europa sprechen müssen. Die

wechselkursentwicklungen zwrschen dcn die konrinentalen Blöcken *erden dadurch

allerdings markanter und überschaubarer ausfallen. Das Weltgeld '.var und ist nach

einigen militarischen N{achtdemonstrationen und erstaunlicher ökonomischer Blüte

immer noch der US Dollar. Es ist evident, daß die Frage nach der zum Weltgeld sich

entwickelnden Währung zugleich die Frage nach der pol i t isch-ökonomischen

Hegemonialmacht im nachsten Jahrhundert ist. Nachdem noch vor z,,vei Jahrzehnten

viele Okonomen eine Verschiebung des Zentrums in den asiatischen Raum fur nicht

unwahrscheinlich hielten, scheinen momentan viele Zeichen auf ein zweites

amerikanisches Zeitalter hinzudeuten (vgl. z.B. Bomschier/Chase-Dunn, 1999). Die

Arsicht Europa könne Nordamerika ernsthail die Vorhenschaft auf den Weltmärklen

entreissen ist hingegen derzeit eher eine Form innereuropäischer propaganda als

begrundbare Hypothese. Inwieweit ei weiter als weltgeld fungierender Dollar allerdings

durch die Entwicklungen "elektronischen Kapitals,' dem Zugriff seiner polirischen

Heimat entgleitet ist eine zweite Frase.

Europa hat durch die gerade erfolgende Einfuhrung einer gemeinsamen Währung, wie

geplant, den ersten Schrin in fuchtung eines gemeinsamen politischen

Kontinentalstaates getan. lvfit diesem ersten Schritt wird zunächst dte Getdpolitik

;enlral in der Europciischen Zentralbank @ZB) bestinmt (etwa die Festlegung des
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Mindestreservensatzes). AJs zweiter, leicht zeirverserzer Schritt wurde schon Mitte der

8O-er Jahre dte zentrale Steuerung der Fisl<alpolitl& geplant. Vorboten dieser

gemeinsamen Fiskalpolitik sind bereits jeta Verträge (Amsterdamer Vertrag) und Pake

(Stabiiit:itspalt), mit denen im Kern die Einschränkung der autonomen Fiskaipolitik der

Mitgliedsstaaten einger]bt werden soll. In der Tat macht Geldpolitik mit den

vielftiltigen, ihr histonsch zugewachsenen Instrumenten und Auswirkungen (vgl.

Kapitel  1.3) ohne eine mit  ihr  uber diesclbe pol i t ische Ent i tat  verbundene Fiskalpol i t ik

wenig Sinn.

Dieser Grundgedanke der engen Verflechtung monetärer Prozesse und mengenmäßg

betrachteten Warenaustauschs, zrvischen nominalen und realen Variabien, ist

interessanterweise auch das c harakt erist isc he N{erkmal des Keynesianischen

Makromodel ls.  Geld ist  n icht nur ein Schleier,  der fur die Best immung der langfr ist ig

eintretenden Gleichgewichtslagen der realen Variablen belanglos ist Dem entspräche

die Dichotomie der Makromodelle der neuen klassischen Nlakoökonomret (\'ICt4). ihr

Zerfall in zr.vei unabhiingig voneinander lösbare Blöcke. einer tir die realen Variablen

und einer fur die monetären Variablen Auch die tYeurralittit des Geldes. daß nämlich

eine Verfielfachung aller Preise um denselben Fakror die realen

Gleichgewichtspositionen unverdnden läßt, wird vom Keynesianischen Makromodell in

Opposition zur NI(\1 verneint (vgl. Sargent Th., 1982, S 7-74). Was erstaunt, ist, daß

angesichts der von ailen Schulen zugestandenen empirischen Bedeutung von

Geldpolitik, eine Position, die derart ri_side an Primat und Unabhängigkeit reaier Größen

festhält einen solch fulminanten Auftchwunq in der ökonomischen Theorie erfahren

konnte.

Der keynesianische Geldmarkt ist in seiner einfachsten Form durch zwei

Verhaltensfunktionen und eine Gleichgewichtsbedingung gekennzeichnet. Die

Verhaltensfunktion für das Geldangebot ist das Politikinstrument, während die

Verhaltensfunktion der Geldnachfrage den Geldmarlct mit dem Rest der Wirtschaft

koppelt. Die Geldnachfragefunktion wird meist als das zentrale Element betrachtet, da

die Annahme von Gleichgewicht oft nur als techrische Vereinfachung der Aralyse

interpretiert wird. Aus der in dieser .{rbeit vertetenen Sicht ist die

Gleichgewichtsannahme nicht so unproblematisch wie oft unterstellt. Werden nämlich
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außerhalb des Gleichgewichtes Transaktionen getätigt, so verschiebt sich in aller Regel

der vinuell erreichbare Gleichgewichtszusrand, was manchmal sogar von einzelnen

Alteurlnnen gervünscht und strategisch geplant ist (vgl. Farmer R., 1993). Auch wenn

die Börse immer als Paradebeispiel fi]r Gleichgewichtsmärlce herangezogen wird, so ist

doch festzuhalten, daß kontinuierliches Kaufen und Verkaufen durch Zuruf gerade kein

iv[echanismus mit Auktionator ist, sondern in diesem Fail nur ein von Transaktion zu

Transaktion wanderndes Gleichgewicht der Gleichgewic htsannahme gerecht r.rürde.

Frir andere Geldmarktprozesse gilt ähnliches

Die keynesianische Geldnachtiagefunktion hat üblicherweise zumindest zwei

.tgumente Das erste postulien einen positrven Zusammenhang mit dem

Volkseinkommen, das nveite einen negativen Zusammenhang mit der Rendite. Es ist

unschrver zu sehen, daß die berden fugumente der im ersten Kapitel dargestellten

historischen Entwicklung entsprechen: Die Abhangigkeit der Geldnachfrage vom

Niveau der winschaftlichen Aktivität entspricht einfach der Notwendigkeit einfachen

Geldes ztr Vermittlung einer bestimmten Anzahl von Transaktionen bei gegebenen

Zahlungssitten. Für alle varenproduzierenden Systeme kann unrerstellt werden: Steig1

die Anzahl der Transakionen, so steigt auch die Geldnachfrage aus dem

Transaktionsmotiv, offensichtlich ist das auch die in der Quantitätstheorie

berucksichtigte Geldnachfrage. Das zrveite Argument hingegen bezieht sich explizit auf

den Zusammenhang der Geldnachfrage mit dem Zinssatz den Geld als Kapital

erwinschaftet, also auf einen nur fiir den Kapitalismus typischen Zusammenhang. Daß

dieser Zusammenhang in der Quantitätstheorie nicht vorkommt sollte nicht verwundern,

geht diese doch auf Hume zunick, der im Jahre 1760 noch nichts von der

Funkionsweise des Industriekapitalismus gewußt haben kann (vgl. Barber W., 1967,

S.48). Der Zusammenhang ist negativ. lVerden Wertpapiere attraktiver, weil ihre

momentane Rendite steigt, so verwenden die Wirtschaftssubj ekte einen Teil ihres

einfaches Geldes zum Wenpapierkauf - benörigen also weniger einfaches Geld, die

Geldnachfrage sinkt. Was Keynes hier modellhaft einführt ist also aus der hier

entwickelten Perspektive ein Ubergang nvischen einfachem Geld uncl Geld als Kapital.

Interessanterweise macht Keynes ganz explizit darauf aufmerksam, daß es hier in

r Ob die klassischen ökononem diese
fragtich.

Ansicht verneten haben, der Name der NKM berechtigt ist, ist
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Wahrheit nicht um das absolute Niveau der momentanen Rendite eeht. sondern um ihre

Abweichung von einer langfristig erwarteten Rendite:

" ... what matters is not the absolute level of r but the degree of its divergence from

what is considered a fairiy sa/e level of r, having regard to those calculations of

probabi l i ty which are being rel ied on."  (Keynes lv l ,  1973, S.201).

Die Abhängigkeit vom absoluten Niveau macht nur Sinn, wenn das erwartete Niveau

konstant bleibt. In diesen Erwartungsprozeß gehr jedoch, wie Keynes selbst ausfuhrt,

die ganze Komplerität der Zusammenhänge des Systems des integrierten Kapitalismus -

Keynes schreibt dies 1916 - ein Unseli_qerweise wurde bei der Operationalisierung von

Ke.vnes Überlegungen durch Hicks (Hicks J ,  1950),  im Lekbuchmodel l  der LM-

Kurve, dieser wichtige Gedanke nicht berucksichtigl.

Für einfaches Geld ist der Bezug zu den technischen Bedingungen der Herstellung des

Celdzeichens recht klar Der Einfluß elekrroruscher Medien als Geldzeichen läuft hier

of fensicht l ich über die Modif ikat ion der auch als "Zahlungssi t ten" bezeichneten

Umlautgeschwindigkeit. Die Kausalität ist hier rvohl so zu interpretieren, daß die

Nachfrage der Winschaftssubjekte nach Transaktionskasse sich durch die

N1öglichkeiten elektronischen Geldes veränden. Genauer gesag wird wohl in erster

Linie die Struktur der Transaktionskassennachfrage verschoben: Bargeld wird zum Teil

und fur bestimmte Transaktionen durch elektronisches Geld ersetzt. Darauf ist im 3.

Kapitel zunickzukommen. Für das Niveau der Gesamtnachfrage nach einfachem Geld

könnte ein Effekt elektronischer Geldzeichen auf die Vorsichtskasse eintretenr Die

mittelfristig technisch mögliche rasche Abrufung von einfachem Geld an jedem On und

zu jeder Zeit könnte die Höhe der gehaltenen Vorsichtskasse reduzieren. Dadurch rväre

ein geringeres Angebot an Geld nötig um dieselben Transakionen zu ermöglichen.

Ausgehend vom alten Geldangebot hätte die neue technische Form der Geldzeichen bei

gültiger Quantitätstheorie also eher inflationäre Tendenzen.

Für den von Keynes als Spekulationskassennachliage bezeichneten, zinsabhängigen

Teil der Geldnachfrage liillt eine Bewertung wesentlich schwerer. Es muß nämlich

erstens geklärt werden wie Geld als Kapital auf die techrischen Neuerungen reagiert,

bevor, nveitens, der Erwartungsbildungsprozeß bezriglich nationaler und internationaler

Profltabilität (der Hintergrund von Keynes' "narürlichem Zinssatz") dargestellt werden
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kann um schließlich, drittens, die technischen lvlöglichkeiten bei sich entr,vickelnden

Differenzen zr.vischen den beiden Raten zu erfassen. Die foleenden drei unterkaoitel

beschaftigen sich mit diesen drei Schritten.

2.1 . Vom nationalen Geld zum Weltgeld

Enf'vicklungstrends von Geld als Kaprral, Globalisientng tler Kapitalmcirhe, technische

Eirfluflaktoren, nationale tnstttutronelle .,lnleger, Spannungsfetder tuischen

Nationatstaat und globalen Fitnnzm<irhen, technisch nögliche perspe hive.

Geld als Kapital hat sich bereits seit mehr als z,',vei Jahrzehnten in systematischer weise

elekronischer Geldzeichen bedient Die großen Börsen der welt  s ind zunehmend mit

modernen Informationstechnologien ausgesrattet u,orden, Interakionen auf diesen

Kapitalmärkten wurden zunehmend elektronisch abge',vickelt .A1s rvichtige Konsequenz

dieser technischen Entwicklung ist die langfristige unrerminierung der nationalen

Einbindung der Kapitalmärkte mittierer und kleinerer Sraaren zu sehen Auch wenn

Anpassung des Rechtswesens und Eigeninteressen lokaler Finanzintermediäre und mit

ihnen verbundener Institutionen Hindernisse auf diesem weg darstellen, so ist die

Demontage des nationalstaatlichen Gefüges der NachJ<riegszeit doch auch im Bereich

der Kapiltalmarkte deutlich sichtbar. Dem Sog der New york Stock Exchange ist

schwer zu entkommen, im Kampf zwischen London und Frankfun um die

Vorhenschaft in Europa ist das letae Wort noch nicht gesprochen.

Der technisch ermöglichte Konzentration der Marlctplätze entsprach eine globale

oligopolisien-rng und Zentralisation der Finanzinrermediäre. Auch wenn dies empirisch

auf Grund der vielftiltigen Eigentumsverstrickungen und Abkommen nicht leicht

aufschlüsselbar ist, so ist dieser Trend doch unübersehbar. Auch hierbei, man denle an

die nötige inteme Reorganisation der Finanzintermediiue, spielte die verfugbarkeit

neuer Informationstechnologien eine w.esentliche Rolle.

Eine dr i t te Entwicklungsl in ie von Geld als Kapital  ist  das Zusammenwachsen

ursprunglich unterschiedlicher finanzintermediärer Geschäftsbereiche zu einem

Konglomerat, Ietalich zu einer Konzentration aller Bereiche im selben Konzern. Die

fallweise lautwerdende Managementrveisheit "man müsse sich auf sein Kerngeschäft
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konzentrieren" muß angesichts der tatsächlichen Entwicklung ins Reich der Marketing
orientierten Propaganda verwiesen werden Besonders bemerkenswert ist hier, daß nicht
nur universalbanken intemational zusammenwachsen, sondern daß auch andere große,
winschaftliche Einheiten, die über große i\Iengen Gerdes zumindest temporar verfi.igen
können - Fonds, Versicherungen, etc. - in diesen Konzentrationsprozeß einbezogen
stnd Da die Einzahlung in diese großen wirtschaftseinheiten zum Teil auch politisch
und institutionell abgesichen ist, oft inkrusive einer nationalstaat lichen gesetzrichen
Re-qelung, ergiebt sich hier ein standig strafrer rverdendes Band nvischen giobaren

Finanzmärkten und nationalen Regeisysremen. Es ist offensichtrich, daß es die
nationalen Regelsysteme srnd, die in dieser Dynamik unter Arpassungsdruck geseta
uerden, beziehungsweise sich in einer Art vorauseiiendem Gehorsam selbst unter
Anpassungsdruck setzen.

Gerade aus dem zuletzt argumentienen Trend von Geld ars Kapitar im integrierten
Kapital ismus ergibt  s ich eine wicht ige pol i t isch-ökonomrsche problematik:  Die
verbindung der angesprochenen großen Fonds an nationalen Geldressourcen mit den
sie letztendlich zur verfirgung steirenden Hausharten des Staatsgebietes ist eine
politisch prekäre - sie steht und fti t mit der politischen Integrationsleistung des
staatsgebildes und ist, wenn uberhaupt, nur äußerst indirekt poritisch nickgekoppelt.
Mit der Entmachtung des Nationalstaates droht die völlige Entkopplung. Die
mittelfristige Konsequenz könnte, technisch gesehen, eine starkere direkte Kontrolle
dieser Fonds durch die Haushalte sein - ohne Dazwischenkunft nationalstaatlicher,
kontinentalstaariicher oder sonstiger polirischer Ebenen indirekter Demok,atie. Geld als
Kapital, mit seiner histonsch positiven Aufgabe der Allokation des Geldüberschusses in
jene wirtschaftlichen und geographischen Bereiche, die größtmögliches
Produkivitaitsrvachstum, also Arbeitseinsparung, versprechen, könnte wieder in die
Entscheidungshoheit der Haushalte zun]ckgegeben werden. Daß eine derartige
technische Moglichkeit auch mittelfristig nur geringe Realisierungschancen hat liegt an
den po litisch-ökonomischen Voraussetzungen, die dazu nötig wären. schrießlich ist es
im gegenwärtigen System nicht offensichtlich ob, wie und an wen
Produktivitätszuwächse global weitergegeben werden, genauso wenig kann davon
ausgegangen werden, daß Haushalte sich ein halbwegs adäquates Bild Von den
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Zusammenhängen und der Tragweite ihrer Entscheidungen machen können - schließlich

sollte auch ihre Entscheidungsmacht mit ihrer Betroffenheit gewichtet werden und auch

diese Bewenung sollte ihnen selbst bewußt sein. Mit anderen Worten setzt eine

derartige Umwälzung nicht nur ein Erdbeben in den bestehenden Machtstruktr:ren,

sondern auch einen deutlichen Schub an Humankapitalbildung bei den Haushalten

voraus. Es ist auch evident, daß ein solches System giobaler politischer Okonomie -

dessen Design nicht Aufgabe dieses Projektes sein kann - das Setting des integrativen

Kapitalismus sprengen würde. Im elektronischen Geid als Kapital ist das Potential einer

solchen Authebung des integrat iven Kapital ismus ( im Hegel 'schen Sinne, s iehe weiter

oben) jedenfalls angelegr.

2.2. Der EURO und die Weltwirtschaft

Erwctrtungsbtldung und ihre technische (hnerstützung, die Entwicklung des EURO in

de r We I tw i rt sc haft a ls Fa I lb e i sp i e l, I m p Ii katio ne n fti r d ie Mode I I i e rung.

Der Erwam:ngsbildungsprozeß, so *urde weiter oben argumentiert, stellt fur die

Verwendung von Geld als Kapitai, und dieses Geld existiert bereits weitestgehend in

elektronischer Form, das wesentliche Element schlechthin dar. Wie schon die

Beschäftigung mit Differentialgleichungssystemen mit mehr als drei Variablen (ein

Instrument, mehrere Zwischengrößen und eine Zielvariable) und nichtlinearen

Zusammenhängen zeigt, ist die mathematisch, systematische Behandlung von

Erw'artungen alles andere als trivial Die Erwanung zulcinftiger Profitabilitat schließt

aber nicht nur Prognosen zulninftiger Techniken und politischer Entwicklungen,

sondern selbstverständlich auch Prognosen der weiter oben als "Randbedingung"

bezeichneten Entwicklung der Bedürfnisse, ökonomisch gesagl der Nutzenfunktionen,

mit ein. Angesichts der Schwierigkeit der prinzipiellen Modellierung und eventuellen

Lösung solcher Erwartungsmodelle verwr.rnden es nicht, daß normalerweise auf gröbste

Vereinfachungen zunickgegriffen wird, beziehungsweise überhaupt mit nicht-

rationalem Instin-[d argumentiert wird.

Okonontie l 3



Geld als Kapital erscheint in der gegenrvärtigen Phase daher eher als evolutorischer

Versuch, bei dem, ganz im Sinne biologischer Evolutionstheorie, die Erprobung vor On

und die darauf folgende Selekion durch Märkte den antizipatorisch rationalen

Erwartungsbildungsprozeß ersetzt. Die Einführung des Euros, die davor produzierten

und publizierten Erwartungen bezuglich des WechselL:urses zum US Dollar und die

dann tatsachlich eingetretene Entwicklung sind dafrir ein Paradebeispiel:

Der Devisenmark, so wird üblichenveise argumentieft, mißt die Fähigkeit von

Wirtschaftsgebieten profitabei zu produzieren - die lVährung der Länder wird stärker

nachgefragt, in denen Investitionen größere Profitraten versprechen. Genau auf dieser

Vorstellung und einer Selbsteinschätzung die Profitabilitatszuwächse voraussah,

beruhte die ex ante Prognose der meisten Europapolitiker eines zulainftigen "starken

Euro". Die UnvoJIständigkeit dieses Bildes wird klar wenn man bedenlt, daß umgekehrt

die angestrebte Eroberung der vom Dollar beherrschten Weltmrirkte nur über einen

schwachen Euro möglich ist. Ein gegen den Dollar abwertender Euro ist jedoch eine fur

europäische Kapitalbesitzer geftihrliche Nackicht, da damit auch signalisien wird, daß

es sich in den USA profitabler investieren läßt. Die von den genannten Politikern

voluntaristisch propagiene Prognose - aus ihrer Sicht leicht verständlich, da die meisten

europäischen Haushalte und Wcihler keine Exporteure sind - hat sich evolutorisch als

falsch herdusgestellt, der Euro wertet gegenüber dem Dollar massiv ab. Mit dieser

Abwertung kommt man aber dem viel leiser propagierten, nicht nur im ergänzten

lv{odell konfligierendem Ziel der Eroberung der Weltmärkte näher. Die Frage ist einzig

wie tief der Euro fallen muß um die relative Profitabilitat Europas gegenüber

Nordamerikas via Verdrängung auf den Exportmärlcten wieder zu restaurieren. Die

Crux der Llberlegung iiegt klarerweise darin, daß keiner der beiden Kontinente als

einfache soziale Entität betrachtet werden kann. Gerade die fur Geld als Kapital

maßgebliche Kenngröße Profitabilität ist ursächlich mit der Verteilung des

B ruttoinlandsprodukts verbunden, die wiederum unterschiedlichen sozialen und

geographischen Bevolkerungsschichten zuzuordnen ist. Politische Konsolidierung,

Integration, ist aber kein sich von selbsr einstellender Prozeß. Trotz der hohen

ideologischen Schlagkaft der neuen Informationstechnologien - teilweise vermengt mit

geftihrlichen, antirationalen fundamentalischen Ideologien - sind der innerkontinentalen

Erhöhung der Profitabilität doch Grenzen gesetzt. Diese Grenzen verschieben sich
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durch vergangene, von den Haushalten erinnerte Zugeständnisse, die deren

.Akzeptanzschwelle beeinfl ussen.

Das tatsächliche politische Setting und die soziale Schichtung der vom integrierten

Kapitalismus gekennzeichneten Kontinente ist daher meilenweit von jener Vision

ökonomischer Theorie entfernt, die Investition und Profitabilität an einer individuellen

Prälerenzordnung homogener Individuen fur oder gegen Zukunftskonsum festmachen

will. Identifikation der wesentlichen institutionellen Agenten und iker Verbindungen,

insbesondere auch der involvierten Envartungsbildungsprozesse, ermögiicht zwar sicher

keine Modellierung, die in ihrer mathematischen Eleganz und analytischen Lösbarkeit

mit dem kitisienen ökonomischen lvlainstream Sckitt halten kann - sie wird aber

höchstwahrscheinlich zu Simuiationen fuhren. die fur polirisch-ökonomische

Entscheidungen wesentlich brauchbarer sind.

Für das Fa)lbeispiel des Euro ist Erwarn:ngsbildung folglich als Akt einer

interessensgeleiteten "bounded rationality" sichtbar geworden. Die Prognose der

Nachfrage nach elektronischen Geld als Kapital mtißte folglich sowohl aus einem

spieltheoretischen Ansatz der Agentenmodeliierung ("interessensgeleitet") als auch aus

einer Modellierung der beschr?inklen Informationsverarbeitungskapazität

("boundedness") abgeleitet werden. Für beide Bereiche ist allerdings das empirische

lvlaterial auf dem quantitative Modellierung aufbauen muß, kaum vorhanden.

2.3. Regu I ierende I n stitution en

Unterteilwrgen elektronischen Geldes: Kreditgeld: Emittenten von E-Geld: Anonymitdt

verns kienttf kalion; Kartenbasiertes E-Geld versas Netzgeld, die Rolle des Electronic

Commerce; globales elehronisches Kapital; die globale Zentralbank als politische

Institurion.

Wenn aber nun Nachfrage nach elektronischem Geld als Kapital entsteht, so stellt sich

die Frage wie die neuen technischen N,töglicheiten diese Transformation einfachen

elektronischen Geldes in Kapital, Keynes' Spekulationskassenargument, beeinflussen
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können. Ein offensichtlicher Weg besteht in der Möglichkeit den Zeitpunh der Zahlung

vom Zeitptorh der Lieferung einer Ware, Vorgänge mit einfachem Geld, zu trennen. Bei

vorausbezahlten Geldkarten steht damit einlaches Geld bis zur Lieferung als Kapital

beim Verkäut'er zur Verftigung Im Prinzip kann der Verkäufer daher einen Teil des mit

diesem Kapital erwirtschafteten Gewinns im Preis an den Kartenbenützer weitergeben

um als Kartenanbieter anraktiver zu werden. Umgekehrt kann bei Bezahlung nach

Liel-enermin der Käufer als Kapitalanieger auftreten, was nun von ihm in Form eines

höheren Preises, der seinen Kapitalgewinn wiederum reduziert, bezahlt werden muß.

Die Symmetrie nvischen den beiden Zeitverschiebungen ist immer dann gebrochen,

,,venn einer Seite des Tauschakts durch eine Vielzahl von Geschäften eine großere

absolute Geldmenge zur Anlage zur Verfi.igung steht, da unterschiediich große

Geldmengen oft unterschiedliche Zinssätze implizieren.

Zudem ist auch zu beachten, daß Geld als Kapital mit Äistto behaftet ist. Inwieweit bei

einem Auseinandergehen von Zahlungs- und Lieferzeitpunk und einem damit

verbundenem Lhergang von einfachem Geld in Geid als Kapital auch spezifische

fusikohaltungen der beiden Tauschseiten eingehen können, beziehungsweise müssen,

ist daher genauer zu betrachten. Im Prinzip existiert dieses Problem fur jede Art von

Kredit. Der Gläubiger muß in jedem Fall die Wahrscheinlichkeit eines Ausbleibens der

Rückzahlung mit benicksichtigen und wird das normaierq'eise in der Höhe der

geforderten Kreditzinsen unterbringen. Dies bedeutet aber des weiteren, daß eine ex

ante Abschätzung der Bonität des präsumptiven Schuldners unerläßlich ist.

Elektronisches Geld, bei dem der Käufer Kredit gibt (prepaid cards) erfordert also eine

Bonitätspnlfu ng des kartenausgebenden Verkäufers, eine Aufgabe der Konsumentlnnen

oder einer ihn vertretenden, eventuell staatlichen Institution. Zahlt der Käufer nach

Lrelerung so muß der Verkäufer auf die Bonitat des Käufers achten.

Aus dem ersten Fail ergeben sich Forderungen nach einer Lherpnlfung von

Institutionen, die elektronisches Geld ausgeben dürfen. So lordert die EZB in ihrem

"Bericht über etektronisches Geld" zuallererst:

"1.  Die Emrttenten von E-Geld müssen der Bankenaufsicht unter l iegen." (EZB, 1998,

s2)
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Anbieter von E-Geld, so ganz allgemein der Tenor henschender geldpolitischer

Instanzen, sollen also in die existierende Bankenstruktur und Bankenaufsicht

eingebunden werden. In diesem Sinne ist etwa in Deutschland die Emission von E-Geld

gesetzl ich nur Kredi t inst i tuten mögl ich (vgl .  Deutsche Bundesbank, 1999, S.53).

Im nveiten Fall, also im Fall der riblichen Kreditkanen, liegt das fusiko beim

Kartenausgebenden Unternehmen. Es Iiegr nahe, daß Finanzintermed i;ire, die bereits

Erfahrung in der Bonitätsprufung ihrer Schuldner haben, aus diesem

Erlahrungsvorsprung einen Wettbewerbsvoneil ableiten können.

Lrberhaupt ist hier der L-bergang ,, on bereits exlsrierendem Kreditgeld zu

eleklronischem Geld ein akzidentieller gewesen. Die Aufgabenstellung hat sich im

Prinzip seit der Vergabe von Kreditgeld an Fernhandel betreibende Seefahrer durch

norditalienische Bankhäuser zu Beginn der Renaissance nicht geändert - es geht stets

um Erwartungsbildung und fusikoabschätzung. Was sich geändert hat sind die

involvierten sozialen Entitaten, die technischen Trägermedien der Geldzeichen und die

Technrken zur Erwartungsbildung, beziehungsweise Erwanungsmanipulation

Eine weitere wichtige Unterscheidung innerhalb elelctronischen Geldes ergibt sich aus

dieser Betrachtung: Für Kreditgeld ist es von größter Wichtigkeit die "ldentität" des

Schuldners in möglichst ausfuhrlicher Form zur Verliigung zu haben. Dies gilt fur

Haushalte ebenso wie fur Unternehmen und ganze Nationalstaaten. Die

Kreditwürdigkeit eines Schuldners wird ja ökonomisch nicht zu Unrecht in direkten

Zusammenhang zu seinem diskontierten, erwaneten zukrinftigen Einkommensstrom -

seinem Gegenwartswert - gebracht. Wiederum erscheint hier die Erwartungsbildung als

das eigentliche Problem des Glaubigers. Umgekehrt ist der Schuldner gezv/ungen

möglichst alles über sich preiszugeben um überhaupt Kredit zu erhalten. Identifkation

ist hier also die conditio sine qua non. Insbesondere trifft dies auf alle Bereiche zu in

denen Geld als Kapital  auftr i t r .

Demgegenüber ist der Besitz von Bargeid durch eine spezifische Form von Anonymitdl

gekennzeichnet. Wechselt Ware und Geld zum gleichen Zeitpunkt die Hand, so kam

der Verkäufer aus den einmal erhaltenen Geldzeichen alleine nicht mehr ablesen wessen
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Geid das vor dem Kauf war. Selbst beim Tauschakt selbst ist es fur beide Tauschpanner

vöilig unerheblich welche Entitäten hinter dem jeweiligen Gegenüber stecken. Da es

nun Geschdfte gibt, bei denen diese Anonymität selbst, zumindest fur einen der Käufer,

nutzenstiftend ist, existiert offensichtlich eine Nachlrage nach anonymrsiertem Geld.

Als Beispiel können all jene Transaktionen gelten, die gesetzlich verbotenes Handeln

auldeckbar machen lassen, etwa Kaut-e mit unversteuertem Einkommen. Am

Geldzeichen selbst ist also nicht erkennbar wem es gehön, wird es verloren, so ist der

Finder als physischer Besitzer des Geldzeichens sofort in der Lage es als Geld zu

verwenden. Für physisch gut sichtbare Geldzeichen, etwa Banknoten, ist dieser

Vorgang unproblematisch - es muß nur sichergestellt sern, daß es sich um staatlich

autorisiertes Zentralbankgeld handelt. Für elektronisches Geld ist die Frage der überaus

leichten Kopierbarkeit hingegen ein schwerwiegendes Problem, insbesondere wenn

_zugleich die Anonymitat von Besitzern dieses Zeichens gewahfi bleiben soll.

Das fuhrt zur dritten, eher technisch orientienen Unterscheidung von E-Geldarten. die

nvischen kartenbasiertem E-Geld und Netzgeld gemacht wird (vgl. Deutsche

Bundesbank, 1997,1999) lVährend das eben angeschnittene Problem der Anonymrt:it

bei kartenbasienen Systemen ganz analog zu dem bei Banknoten zu behandeln ist - die

Karte ist ja ein genügend physisch sichtbares Geldzeichen - so trifn es bei Netzgeld in

paradigmatischer Weise zu. Wenn jemand ein Netzgeldzeichen für den Kauf einer Ware

"ausgibt", so muß sichergestellt werden, daß er dieses Zeichen nicht zuvor kopiert hat

um es nochmals ausgeben zu können. Um Anonymität zu gewährleisten, muß das aber

so geschehen, daß der Geldbesitzer nach wie vor anonym bleibt. In Teil 2 wird auf

derartige S icherheitsfragen noch genauer eingegangen.

Einerseits wirft Netzgeld auf Grund seiner technischen Form Probleme aul andererseits

ist gerade diese Geldform durch ihre prinzipiell global angelegte Zeichenform

besonders in der Lage nationale Regelungen zu transzendieren. Auch wenn im Rahmen

der DisL-ussion um den eleictronischen Handel Netzgeld zunächst nur als einfaches Geld

diskutiert wird, so ist doch klar, daß es auf der Unternehmensseite der Transaktionen

sich in Geld als Kapital verwandeln muß. Dies kann unproblematisch geschehen,

solange hier der internationale Transfer von Geld nur einen kleinen Teil der üblichen

anderen Geldströme ausmacht und die Umtauschraten von Netzgeld in übliche

Währung klar festgeiegt sind. Werden jedoch die Hoheitsrechte der üblichen
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geldpolitischen Instanzen bedroht, so wird mit deren Widerstand zu rechnen sein.

Genau hier trifft sich die Argumentation aber mit jener am Ende von Kapitel 2. L. Wenn

elektronisches Netzgeld als Kapital global rvirksam wird, so haben sich die politisch-

ökonomischen Strukturen entweder bereits grundlegend verändert - oder sie sind

gezwungen dies möglichst rasch nachzuholen.

Es liegt nahe eine sich anbahnende globale Neuregelung als Setting vorzustellen, in dem

eine zentrale, globale geldpolitische Insritution zur Koordination und politischen

Rückkopplung der konfligierenden Interessen zur Vertügung steht. Einige Grundlinien

eines Designs fur eine solche Inst i tut ion sind schon jeta absehbar (vgl .  z.B.

(Eichengreen 8.,  1994),  (Uzan NL, 1996),  (Nl izen P,fentecost E.J. ,  1996)).

3. EmpirischeAnnäherungen.

In den letzten Jahren sind auch fur Europa einige daten verftigbar geworden, die eine

grobe Beschreibung der bisherigen Akzeptanz von elekronischem Geld erlauben. In

Teil 3 wird auf diese, prinzipiell auf Konsumentensicht rekurrierende Analyse genauer

eingegangen. Hier seien zunächst einige Indikatoren ftjr die Akzeptanz kartenbasierten

elektronischen Geldes wiedergegeben.
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Wie das Diagramm zei$ steigt die Anzahl der Geldautomaten, ein index fur die

Verwendung kanenbasierten elehronischen Geldes, in den letzten Jahren stark an. Für

Österreich dür1le dieser Index sich von 1994 bis 1998 etwa verdoppelt haben. Noch

wesentlich dynamischer und auf höherem Niveau verläuft dieser Prozeß in den USA.

Innerhalb Europas liegt Östeneich jedoch immer stitker über dem Durchschnitt.

Die Aufstellung von Geldautomaten ist eine Akrivität des Arbieter. etwas anders sieht

es aus betrachtet man die Arzahl der Karten pro Bewohner. Hier zeigt sich nicht nur die

prinzipiell unterschiedliche Bankenstruktur der USd die es nötig macht Karten vieler

Banken zu halten, was don inzwischen zu einem kulturellen Statussymbol geworden ist,

es zeigt sich auch, daß das Wachstum hier in letzter Zeit weniger rasch als bei den

angebotsseitig bestimmten Geldautomaten verläuft. Ein Sättigungspunkt bei ewa einer

Kane pro Einwohner wäre hier vorstellbar. österreich bleibt bei dieser Kennziffer

hinter dem EU-Schnitt zunick, ern Effekt der wahrscheinlich auf die

überdurchschnittliche Verbreitune der EC-Karte in östeneich zunickzuführen ist.
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osteneichische Benutzer sehen sich demnach einer relativ großen Anzahl von

Automaten gegenüber, verwenden aber dafijr relativ weniee Karten.

Zahl der Karten pro 1000 Einwohner
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Quelle: @eutsche Bundesbank, 1990)

Nun gibt es in Östeneich zwar prinzipiell recht gute Voraussetzungen fi:r die
verwendung elektronischen Geldes, wie das nächste Diagramm aber klar macht, wird
die Karte hierzulande eher fur das Abheben von Bargeld als fi.rr den direLten, unbaren
Geldverkehr verwendet.

während in den USA bereits fast ein viertel des unbaren Zahlungsverkehrs über Karten
erledigt wird sind dies in osterreich, wenn auch bei steigender Tendenz, nicht einmal l0

Prozent. Hier liegt Osteneich recht weit unter dem EU-Schnin, der 1997 immerhin das
Niveau der USA im Jahre 1994 erreicht hat. AIs Resumde bezüglich des generellen

Einsatzes kartenbasierten elelctronischen Geldes kann jedenfalls ein recht
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bemerkenswertes Arschwellen festgehalten werden. Dies gilt insbesondere unter dem

Aspekt, daß das Wirtschaftswachstum in diesem Zeitraum ja eher schwach ausgefallen

ist, die Nachfrage nach zusätzlicher Transaktionskasse also nicht besonders

zugenommen haben kann Ist dem so, dann ist dieser prozeß als eine Verdrängung von

Bargeld durch kartenbasiedes elektronisches Geld zu interpretieren.

Anleil der Kartenznhlungen am unbaren Zahlungsverkehr

a '
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Quelle: @eutsche Bundesbank, 1990)

In osterreich ist die verdrängung noch ein wenig auf halben weg stehengeblieben,

wenn die Interpretation stimmt, daß Karten in erster Linie zum Abheben von Bargeld

und nicht zur direkten Uberweisune verwendet werden.

Für Deutschland läßt sich auch der absolute Geldbetrag auf vorausbezahlten Karten,

eine unterkategorie die im vorigen Kapitel angesprochen wurde, in den letaen beiden

Jahren monatlich verfolgen. Hier zeigt sich, daß deren Verwendung nach einem anfangs

rasanten Anlauf auf einem bestimmten Niveau zu stagnieren scheint. Eine mögliche
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ökonomische Erklärung, fur die auch einiges empirisches Material spricht' ist' daß die

Gruppe, deren Zahlungspräferenzen von dieser Geldform ansprechbar waren innerhalb

relativ kurzer Zeit ausgeschÖpft ist. Danach kÖnnte diese An der Nachliage nurmehr

durch offensiveres lvlarketing ausgeweitet werden'
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Kartengestützes elektronisches Geld ist daher insgesamt und in Verbindung mit

herkömmiichem Bargeld im Vormarsch. Vorausbezahlte Karten hingegen können

rvah-rscheinlich nur ein eher bescheidenes Nachfragepotential bedienen, zumindest

solange nicht mit gut vermarkteten Zusatzdiensten neue Möglichleiten eröffnet werden.

Für die Zukunftschancen von Netzgeld ist an dieser Stelle auf Teil 3 zu verweisen,

insbesondere auch auf Kennziffern zur Beurteilung des Netzzuganges und

Netzv'erwendung eingegangen wird
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Das letzte der Diagramme zeigt schließlich drei Variable, die für die Entwicklung

globalen elekronischen Kapitals von größter Bedeutung sind: den realen Zinssatz in

den USA und in Deutschland, sowie den Wechselkurs zwischen DM und US Dollar.

Geht man davon aus, daß der Arteil des Finanzkapitals an der Profitrate sich im

Betrachtungszeitraum nicht verändert hat, so messen die beiden Zinssätze grob die
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Profitabilitat der beiden Kontinente. Es isr offensichtlich, daß die USA zu Beginn der

70er Jahre aufden Verfall ihrer Profitabilität reagieren mußten - und sie taten dies durch

die Freigabe des Wechselkurses. Der langfristige massive Verfäll des Dollars, der erst

in den letzten Jahren gestoppt wurde, tat das seine zur Restauration der amerikanischen

Profitabilität. Die deutsche Profitabilitat hingeeen zeigt einen eher ruhigen Verlauf,

durch die starke Zunahme innereuropäisc h er Verflechtung konnten spiegelverkehne

verluste an Profitabilitat in Deutschland vermieden werden. Zuleta scheint sich die

Situation um einen gemeinsamen Wen herum einzupendeln, allerdings dürfte Europa

nun mit dem Fall des Euro eine Exponoffensive zu staften versuchen. Eiektronisches

Kapital auf Devisenmärkten braucht zur Erwartungsbildung klarerweise wit me|tr und

weit spezifischere Informarion. Als, dem A_nspruch nach mittel- bis langfristig

orlentierte Entscheidung, isr es außerdem nicht mrt dem auf kurztistigste Anlage

orientierten Spekularionskapiral - das allerdings ebenfalls IT-gesrüra operiert - zu

verwechseln.  Seine pol i t isch gestürae ImpJementierung steht s icher noch einige Zei t

aus
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1. Vom Verbrauchergirokonto über das eurocheque_System zur
elektronischen Geldbörse _ technische Grundlagen

1.1 überbtick

Seit den 60er-Jahren ist das bargerdlose überweisen fur private immer mehr forciert
worden vor allem die Lrnternehmerseite hat sich dadurch das rästige Hantieren mit
Bargeld bei Gehaltsauszahlung und Inkasso erspart. Durch die Einfi.rhrung von
Geldausgabe-Automaten (Bankomaten)'n österreich seit r980 haben auch die Banken
zun ndest diese Bargerd-Transaktion rationalisiert. Es brieb noch immer das Zarrlen mit
BargeJd im Geschaf im Kino L-urz übera', wo rerativ klerne Beträge k-urzlirstig zu
bezal en sind rgg4 erforgten an diesem point of Sale (poS) noch immer g5% der
Zahlungen in bar'r Hier wurde vorerst mit der Einfthrung der Scheckgarantiekarte l g6g
und deren weiterentwickrung zur eurocheque-Karte im Jahr lgglz der Ersatz von
Bargeld durch Schecks forciert para'er dazu haben sich von den us.{ kommend
weltr,veit die Kreditkartenzahltrngen ausgebreitet.
Beide Systeme sind an sich beleggebundene systeme. Der manuelle Aufi.vand der
Weiteneichung der Schecks bzrv. (1sfli1l(a6enbelege an die Verrechnungsstelle ist
relativ hoch l Daher war es naheliegend, die Karten maschinenlesbar zu machen und statt
oer Ubersendung des Belegs direk die Transaktronsdaten an einen
Verrechlungscomputer zu senden. Da zum ZeitpunJ<t der Ein-fiihrung der EFTpOS_
Systeme auf Basis der eurocheque-Karte und der Kreditxanen rm Jahre l9g7 die
Magnetkartentechnologie zrvar ausgereift aber sicherheitstechnisch nicht mehr adäquat
war' müssen diese Transaktionen aire onrine, d.h mit einer Lertungsverbindung zu einem
zentralen ['rberwachungsrechner, erfolgen Diese online-Verbindung verteuerte die
Transakionskosten auf ca öS o,4r je Transaktion, was bei Kleinbeträgen nicht traebar

I Judt, z^hlungskanen mit Chrp in östeneich, öBA I t/1995, 862.'t{;i^;;:: ' Peisst - Pisjak, (onsumentenkanen, 
v".uruu"rr..r""rrt

I Zudem hat das eurocheque-System erne Verbrechensrate von bis zu
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I o/o aller Zahlungen eneicht.
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ist." Die Suche nach einem schrver ftilschbaren Kartensystem fur ein sicheres ofiline-

Kartenzahlungssystem \r/ar vorprogrammien. Mit der Chipkane, deren Technik im

nächsten Kapitel vorgestellt wird, hoffte man das Ziel der kostengunstigen aber sicheren

Abrvicklung von Zahlungstransaktionen fur kleinere Betrage zu erreichen. Die

Einführung der elektronischen Geldbörse in Osterreich erlolge nach einem Feldversuch

in Eisenstadt 1994 mit Ausgabe der Karrenqeneration 1996 ab November 1995 durch

Ergänzung der kombinienen Bankomat-eurocheque-Kane durch einen

N{ikroprozessorchip, der ua die Funlrion einer elekrronischen Geldbörse besita.

Prakrisch parallel zu dieser Entwicklung hat der rasante Aulschwung des Intemer auch

zu einem Bedarf an Zahlungssystemen fur Intemet-Transakionen gefuhft De facro

werden hier die meisten Transakionen entweder minels herkömmlicher

Zahlungsmethoden Rechrrung und Lberueisung. Zahlung bei Lrbergabe bnv per

Nachnahme oder durch Bekanntgabe einer Kreditkartennummer abgewickelt. In letaer

Zeit dürfte sich auch der Einzug mittels l-astschritt zumindest in Österreich etablieren.

Neben diesen herkömmlichen Zahlungsmethoden haben sich gerade im Intemet neben

der Idee eines elelctronischen Schecks sogenannre ,,E-Money" oder ,,E-Cash" Ideen

entwickelt, die mit oder ohne Zusatzhardware eine Art elektronisches Geld darstellen.

Bestimmend fiir die Akzeptanz dieser ZahJungslormen ist dabei vorrangig die Frage der

Sicherheit beim Zalrlungsvorgang durch die Anwendung geeigneter

Verschlüsselungsiechniken. Schließlich will kein Zahler erleben, wie sein Geld im

Intemet auf Abwegen verschwindet. Aber auch die Frage der Bequemlichkeit der

Zahlungsform und die Frage der staatlichen Einflußnahme (US-Exportverbot sicherer

Verschlr.isselungssysteme, Maßnahmen zum Konsumentenschutz, ..) werden letalich die

Akzepranz und Verbreitung jeder Internet-tauglichen Zahlungsform mitbestimmen.

Allen voran hat sich das System Digicash nach den Theorien des Kryptologen David

Chaum (1982,1992, Chaum, Fiat, Naor 1990) wegen seiner Anonymität und angeblichen

Kostengrinstigkeit zumindest bis zu Pilotversuchen entwickelt. So werden, bzw wurde in

den USA von der Mark Twain Bank (inzwischen eingestellt), in der BRD von der

Deutschen Bank und in Osteneich von der Bank-Austria ein E-Cash-System nach dem

o vgl Judt, Zahlungskarten rnit Chip in östeneich, öBA I L/1995, 864
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Chaum'schen System im Pilot betrieben. Die Systeme implementieren allerdings nicht die

anonyme Version des Zahlungsverkehrs. Der Konkurs des Untemehmens DigiCash hat

die weitere Ausbreitung des Systems natürlich nicht gefordert. Um die Konkursmasse

henscht aber noch beträchtliches Gedränqe.

1.2 Die elektronische Geldbörse nach dent Svstem "Ouick" -Pilotversuch und

Echtbetriehs

Im Jahr l99i hat Europay International in Waterloo bei Brussel beschlossen, alle ihre

Karten (eurocheque-Karte, Eurocard) nut einem Chip auszustatten; es gibt zu diesem

Zeitpunkt keine Aussagen über die Realisierung. Im gleichen Jahr ptant der ZI(A in

Deutsch.land, die eurocheque-Kane mit einem Chip auszustatten und 1995 mit einem

Feldversuch zu starten. Die Realisierung soll nach dem sogenannten "GTl-Konzept"

erfolgen und die Anwendungen "partial online electronic cash (ähnlich wie in

Österreich)" und "Telekom-Geldbörse" nach ETSI-Norm enthalten. Diese Planungen

werden im Jahr 1994 noch überarbeitet und dabei der Start des Feldversuches

verschoben und eine offene elekronische Geldbörse (vergleichbar wie in österreich) in

Disk-ussion gebracht.

Ende 1993 beschließen auch die österreichischen Geldinstitute, die eurocheque-Karte nlt

einem Chip uszustatten und die Anwendung "partial online POS" ähnlich dem deutschen

"GTI-Konzept" und Chipkarten- Funkrionen z l t r  F rhnh r  rno  Aa r

Geldausgabeautomatensicherheit einzufuhren. Es soll mit einem Feldversuch im Herbsr

1994 begonnen werden.

Am 16. April 1994 beschließen die österreichischen Geldinstitute fur die eurocheque-

Karte mit Ch.ip zwei weitere Anwendungen: "offline POS" und "offene elektronische

Geldbörse". Weiters wird bescl ossen, dafür ein eigenes Chipkartenbetriebssystem

STARPOS zu entwickeln und noch im gleichen Jahr, am 5. Dezember 1994 mit einem

Feldtest in Eisenstadt zu beginnen Am 5. Dezember 1994 begann der Feldtest in
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Eisenstadt mit rund 20.000 Bankkundenkarten und Wertkanen. Llber 100

Händlerterminals wurden im Lebensmittelhandel, in Trafiken, Schuhgeschäften,

Bekleidungsgeschäften, Blumengeschäften, bei Bäcker, in Taxis etc. aufgestellt.

Zusätzlich wurden Parkautomaten auf Chipkarte erweiten. Der österreichweite

Echtbetrieb begann 1996 Als Generalunternehmer trat die Firma Austria Card, Tochter

der österreichischen Nationalbank, auf Als Lieferant fui das Chipkartenbetriebssvstem

und fur die Softwareentwicklung am Chip wurde Giesecke & Devrient ausgervdhlt. Die

Chips iielerte Siemens. Neben dem Projektteam wurden ab Herbst 1994 einiee

Arbeitsgruppen gebildet, die die Umsetzung der Produkte und Ergebnisse aus dem

Feldtest auf das ganze Staatsgebiet von Osrerreich vorbereiten und es wurde auch eine

eigene Expertengruppeo gebildet, die sich nur mit der Sicherheitsüberpnifung beschäftigt.

1.3 Die Funktion offene elektronische Geldbörse

Die elektronische Geldbörse war von Anfäng an als Zusatzanwendung zu den

Funktionen der herkömmlichen eurocheque-Karte (Scheck-Karte, ec-Karte) mit

Bankomat- und POS-Funktion gedacht. Es sollen aber auch reine Wertkarten und

Wenkarten mit Zusatzfunktionen rvie zB Studentenausweis der \VU (,,aftinity cards")

ausgegeben werden. Die Chipkarte kam folgende Funltionen erfi.illen:

offene elektronische Geldbörse nach CEN/TC224AVGl0

offline-electronic-cash (offline POS)

partial-online-electronic-cash (partial online POS, Bantomat-Kasse)

Sicherheitserhöhung am Geldausgabeauromat @ankomat)

pnvate Dateien (Anwendungen) von Partneruntemehmen @ahn, Kommunen, ...).

Die offene, elektronische Geldbörse wird vor allem in Bereichen eingesetzt, rvo Klein-

und Kleinstbeträge zu bezahlen sind, rvie zum Beispiel im öffentlichen Personenverkehr,

5 Der folgende Text folgt einem Vonrag vor Dr. Ernst Piller, Austia Card, Lamezanstraße 4 - 8, A-
1232 Wien. VgI avch Judt, Zal'lungskanen mit Chip in östeneich, öBA ll/1995, 862-867.
" der der Autor ansehön.
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bei Parkautomaten, in Trafiken, Kaffeehdusern, etc. Der ma male Geldbörsenwert einer

Karte wird in Osterreich mit ATS 1.999,-- begrenzt, der auch auf einmal ausgegeben

werden darf. In Osterreich sind heute mehrere tausend Geldausgabeautomaten installien

(indoor und outdoor mit Magnetstreifen-Technologie). Im Sommer 1995 wurde

österreichweit mit der Erweiterung dieser Automaren auf die Chipkanentechnologie

begonnen und diese Geldausgabeautomaten kömen dann auch zum Aufladen der

Geldbörse verwendet rverden Die Geldausgabeautomaten sind heute alle online mit dem

Zentralrechrer der Europay Austria verbunden und stellen somit zum Aufladen der

Geidbörse eine sichere Umgebung zur Verfiigung.

Bei den AJ<zeptanzstellen dieser Geidbörse können billige Chipkartenterminals

eingesetzt werden, die alle oflline arbeiten Diese Termtnals enthalten eine

S icherheitseinheit in Form einer Terminal-Chipkarte. Bei der Bezahlung erfoig eine

gegenseitige Authentifikation zwischen Kundenkane und Ternunalkarte, der Geidbetrag

(falls sich genug in der Geldbörse befindet) rvird von der Kunden-karte abgebucht und auf

das Termlnal (inkiusive Terminalkarte) transferien. Pllrl muß keiner eingegeben werden.

Es erfolgt im Normalfail keine Ablrage einer Spenliste. Im Speicher des Terminals

werden alle Einz eltransakionen in einem zyklischen Speicher abgelegt. Ebenso merkt

sich die Kundenkane (elektronische Geldbörse) eine bestimmte Anzahl von

Transakionen in einem zyklischen Speicher.

Vom Terminal werden mit Hilfe der "Einreichkarte" oder per DFU das im Terminal bzw.

der Terminalkane gespeicherte elekronische Geld bei bei Europay Ausrria eingereicht.

Europay Austria behält sich das Recht vor, alle oder einen Teil der Einzeltransaktionen in

unregelmäßigen Abstanden anzufordern und zu uberprüfen (wzihrend des Feldtestes

werden immer alle Einzeltransaktionen angefordert). Das bedeutet, daß sich das

Terminal (oder ein angeschlossenes Svstent alle Einzeltransakionen mindestens zwei

Einreichperioden lang merken muß.

Bei der Aufladung wird der Betrag vom Konto des Kunden auf das Konto einer

zentralen Stelle (Geldbörsenpool) übenviesen, bei der wiederum die Händler die

Summentransaktionen einreichen. Diese zentrale Stelle ist in Österreich die Europay

Austrla.
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Die Keruzeichnung (Logo) der Geldbörse wurde dem des Bankomaten und dem der

Online-Bankomatkasse angepaßt und mit dem Text "QLIICK" ergänz. Damir soll

dargestellt werden, daß die elektronjsche Geldbörse das schnellste aller Zahlungsmittel

darstellt (kein Suchen nach den richtigen Münzen und Banknoten, kein Retourgeld

zählen, keine PIN-Eingabe, kein Scheck-,{Geditkartenformular ausfullen, etc.).

1.4 Ofttine-POS

Bei dieser Applikation wurde das Geldbörsenkonzept, das heutige online-System und die

Norm ISO 9992-'1 benicksichtigt. Sie ist eine Debitanwendung, dh die Betrzige werden

vom Girokonto abgebucht und es ist bei den Terminals eine Pliri-Eingabe erforderlich.

Die Beträge pro Transalction können wesentlich hoher sein. Arstatt des aufleladenen

Geldbetrages enstiert hier ein Wochenlinut, das pro Woche automatisch "nachgeladen"

wird (d.h. es ist dazu kein Geldausgabeautomat oder online-Terminal erforderlich). Das

Wochenlimit kann nicht überschritten werden. Das Standard-Wochenlimit beträ,st derzeit

in Osterreich ATS 10.000,--, es kan-n aber bei einzelnen Kunden je nach Bonität höher

oder niedriger sein (nachträgliche Arderung vom Geldinstitut auf der Kundenkarte,

wobei diese FunLlion noch nicht realisiert wurde).

Im Terminal ist eine Hotlist gespeichert, die bei jeder Transaktions-Einreichung auf den

aktuellen Stand gebracht wird. Damit kann an jedem Terminal eine Karte gesperrt

werden. Da die Verteilung einer neuen Eintragung in die Hotlist ein bis zwei Tage

dauert, ist die Karte nach der Spemrng bei Europall noch ein bis zwei Tage bei oftline-

Terminals ohne Sperre verwendbar.

Die einzelnen Transaktionen werden mit einem eindeutigen Schlüssel der Kundenkane

unterschrieben, im Terminal gespeichert, einzeln einmal am Tag (oder in der Nacht) bei

der Bank oder Europay Austria eingereicht und die Buchungen direkt vom Kundenkonto

auf das Händlerkonto vorgenommen. Dabei wird auch die Hotlist aktualisiert. Die Karte

merkl sich wie bei der Geldbörse die letaen Transaktionen in einem zyklischen Speicher,

um in einem Streitfall die Daten auf der Kane mit denen der Bank versleichen zu

können.

Elektronsches Geld 55



Die Oftline-POS-Terminals dürlen aus Sicherheitsgründen keinen Hybridkartenleser

(Chip und Magnetstreifen) enthalren, besitzen keine PlN-Verschiüsselung und müssen

keine DFU-Einrichtungen enthalten. ofiline-poS erlaubt daher äußerst kostengünstige

Terminals und eine billige Lhenragung der Transaktionen, als Nachteile sind vor allem

die Verteilung und verzögerung der Hotlisr-Aktualisierung zu nemen. Die pIN wird von

der Terminal-Tastatur unverschlüsselt zur Kundenlcarte Libertragen, wo sie gepnrft wird.

In der Kundenkarte ist die P[N einweg".-erschlüsselt abgespeichen.

Für den "Bezahlungsvorgang", insbesondere Bildscfurmausgaben und Tastatur-Eingaben.

stellt die heutige österreichische Online-Bankomatkasse die Basis dar.

1.5 Partial-online-POS

Diese Applikation weist große Almlichkeiten nut der ofi'line-Variante aul, nur werden

hier die Transakionen online eingereicht und es kann das Terminal bei Bedarf solon auf

Online-Betrieb umschalten. Mit Hilfe verschiedener parameter wird gesteuen, welche

TransaLlionen online und welche offline ertblgen. Man kann aber davon ausgehen, daß

mindestens 20 Prozent aller Transaktionen online sind, der Rest offline.

Im Terminal ist keine Sperrliste gespeichert und sie muß daher nicht täglich bei allen

Terminals auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das partial-online-Terminal kann

daher nur im online-Modus eine Karte nach der Spenliste pnifen.

Das Konzept fur "partial-online-POS " weist ii östeneich sehr große Ainlichkeiten mit

dem in Deutschland geplanten "GTl-Konzept,, auf Der Zahlungsvorgang entspricht der

heutigen Online-Bankomatkasse in östeneich (mit einigen Modifikationen).

1.5.1 TeleQuick: Zahlen nit der QUTCK-Getdbörse übers Netz

Da die Funlttiona.litat der QLtlcK-Geldbörse aufjeder von einer österreichischen Bank

ausgegebenen Kombinationskane (Scheckkarte und Bankomatkarte) implementiert ist,

wird prakisch jeder Kontoinhaber erreicht (die überwiegende Mehrheit der

Kontoinhaber bestita eine Kombinationskarte).
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In der derzeitigen Implementierung - außerhalb des Internets - muß der Kaneninhaber

zum Aufladen seiner Q[,rlCK-Geldbörse eine Bank mtt angescl ossenem Bankomatt

aufsuchen. Die Karte kann dann zur Bezahlung bei allen Vertragshändlern etngesetzt

werden, die von der Bank mit einem entsprechenden Terminal ausgestattet llurden

Eine spezielle, im Terminai vorhandene Karte dient zur Speicherung aller Geldzahlungen.

Der Händler kann das auf seiner Terminalkarte gesammelte Geld zur Gutschrift auf sein

Konto gutschreiben, indem er via lvlodem die Kanendaten an die Bank überträgl, oder

indem er die Kane aus dem Terminal entnimmt und sie zu seiner Bank befiirdert, damtt

diese die Gutschrift auf sein Konro vomehmen kann.

Es ist geplant. den Funktionsumfang der QL[CK-Geldborse um die direkte

Zahlungsmöglichkeir zwischen den Karterunlabern per Internet-Transaktion zu

erweitern.

Derzeit ist nicht abzusehen, ob und wann die QLTICK-GeldbÖrse fur Zah-lungen über

Inte.net Venlendunq hnden wird.

1.6 Weitere Projekte: MONDD(, ecash

.Ahnliche Projek-te sind derzeit welrweit im .Anlaufen 8

Das System MONDEX geht auf eine Initiative der National westminster Bank, Midland

Bank und British Telecom zunick. Nach einem Testsystem namens ,,Bye" seit 1992

wurde NIONDEX seit Mitte 1995 in Swindon getestet. MONDEX ist ein echtes

elektronisches Geldsystem: Der Händler, dessen Kunde mit MONDEX-Geld gezaNt hat,

kann wiederum selbst seine Lieferanten mit dem elektroruschen Geld auf seiner Kaße

zahlen.e Es ist also ein Clearing nur in minimalen Ausmaß erforderlich. MONDEX

Intemational, der Teil. der fur die technische Weiterentwicklung, die Kompatibilitat der

ausgegebenen Karten und der dazu passenden Endgeräte und

Betriebssvstemschnittstellen, und die weltweite Suche und Betreuung der lokalen

7 In Östereich gibt es zur Zeit rund 4.000 Bankomaten im Einsatz
x Vgl Dethlorf. Wie in Großnurters Küchenschrank - Eleldronische Geldbörsen, ä Ia card Juli./August

1 9 9 4 , 2 6 f f
e In Österreich $xlde dieser Weg technisch vertundert: Der Hdndler kann das empfangene Geld nur bei

seiner Bad< einreichen.
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ausgebenden Institutionen, meist Banken, ist inzwischen von Vlasrercard übernommen

worden. Jedenfalls ist Amencan Express schon auf diesen Zug aufgesprungen. Durch die

Unterstützung dieser weltweit agierenden Akteure hat das System gute Chancen einer

der relevanten Anbiter von elektronischen Börsen und Zahlunqen auch über das Intemet

zu werden.

Eine reine Hardware-Lösung ist Kern des Zal ungssvstems !on MONDEX'0.

Ausschließlich zwischen von MOiIDEX erzeugren Smartcards sollen Zahlungsströme

fließen. Die Sicherheitsanforderungen rverden seitens MONDEX bereits bei der

Erzeugung dieser Smartcards berucksichtig, wodurch diese Smartcards die eigentliche

Verschlüsselungs-Logik beherbergen.

Eigens konstruierte öffentliche Tetephone (,,Payphones"), private Telephone

(,,Homephones"), oder spezielle Banlomaten werden zum ,,Betanken" der Karte

verwendet. Um über Internet ZahJungen vomehmen zu können, benotigen sowohl Zahler

als auch Zahlungsempftinger einen an deren PC angesch-lossenen Smancard-Leser

Das MONDEX-Zahlungssystem kann ahnlich der , jiardware-Geldbörse" von CAFE

auch in Geschaften außerhalb des Intemet Verwendung finden, sofem auch der

ZahJungsempftinger eine MONDEX-Kade besita. Somit werden auch Zahlungsströme

direkt zwischen den Konsumenten möglich, sofern sie MONDEX-Karteninhaber sind.

Die Mondex-Karte ist in der Lage, mehrere Landeswährungen gleichzeitig zu speichern.

Die Funkion einer lVährungsumrechnung irLnerhalb der Karte ist jedoch nicht moglich.

Die Karte kann außerdem mit einem Code gegen unbefugte Venvendung geschüta

werden.

Eine Reihe von erfolgreich absolvierten Pilotprojekren vor allem im englischsprachigem

Raum spricht dafur, daß MONDEX die reine Entwicklungsphase bereits verlassen hat.

Das System PROTON von BANKSYS in Belgien wurde in zwei Städten 1995 getestet

und funktioniert analog zum österreichischen System. Die Technologie von PROTON

wurde als Basis fur das australische Quicklink-System (auch in Hong Kong und

Neuseeland), das Interpay-System in den Niederlanden, das System der Telekurs und das

System MITEL in Brasr l ien adapt ien.

"'Nähere lnformationen finden Sie im lnternet:
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Auch das deutsche System des ZKA (Pilotversuch 1996 in Ravensburg, Austausch der

eurocheque-Karten gegen solche mit Chip Ende 1996) und das System DANMONT der

Kopenhagen Telephone Company KTAS und der dänischen Bankenorganisation Danish

Payment Systems PBS gehen wie das österreichische Quick-system den Weg eines

eingeschrAnkten elektronischen Geldes. Nach einem Zahlungsvorgang muß zlvangsweise

der Betrag über ein Clearingsystem laulen.

Das erste eigentiiche Netbanking in Deutschiand wurde 1996 von der Sparda-Bank in

Hamburg eingefuhrt, die konsequent auf Absicherung durch einen MeChip, der von EDS

Information Systems entwickelt wurde Es ist ein fur jeden Nutzer individualisierter Chip

mit rein kryptographischen Funkionen. Obrvohl die Bank fur manche Bankfunkionen

(L-benveisung im Inland) auch eine Softwarelösung anbietet, wird die Sicherung durch

diesen ansteckbaren Signierungschip fi.ir alle eigenen Kunden emptbhJen. Der MeChip

eignet sich prinzipiell zum Aufladen von eiektronischen Börsen. Reine Softwarelösungen

fur sichere Kommunikation mit Banken bietet das System BROK{.T zur sicheren

Kommurukation nut Finanzrechnern uber Java lähige Browser (Stolpmann 1997 , 92n.

Brokat und die 1998 aus der Firmaa EDS herv.or_qegangenen MeTechnologies bilden

jetzt ein einziges Unternehmen.

1.7 Herkömmliche Zahlung außerhatb des Internetsll

Wenn bei einem Venrag von Leistungsstörungen seitens des Zahiers gesprochen wird, so

handelt es sich meist um die nicht oder zu spdr erfolge Zahlung. Es müssen weiters die

Zahlungsbedingungen in dem über Internet gescNossenen Liefewertrag sowie die fur

jede Zahlungsform spezifisch getroffenen Vereinbarungen nvischen dem Kunden und

den Finanzinstituten ftir eine vollsütndige Beurteilung herangezogen werden.

Für die ersten Geschäftsabschlüsse, die über das Intemet zustande kamen, wurde, da es

keine andere Zahlungstechnik gab, die herkömmliche Zahlung gewahlt. Abgesehen vom

eigentlichen WVW-Angebot selbst, welches fur sich rechtlich zu qualifizieren ist, können

" Vgl zum folgender' Jaburek - rr?rr{, Cyber-Rechr, wien 1997, I 17ff
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vereinbarte herkömrnliche Zahlungformen mit der größtmöglichen rechtlichen Sicherheit

berurteilt werden.

Nach dem Motto ,,ersl das Geld, und dann die ll/are " kann der Verkäufer speziell bei

hochpreisigen Gütern, die er im Intemet anbietet, die konventionelle Zahlung (bar,

Scheck, Llberweisung, ) vor oder bei Lhergabe der Güter vereinbaren (zB beim

Autokauf).

Mit zunehmender Hochpreisigkeit oder Komplexität des Angebores im Netz macht die

Vereinbarung konventioneller Zahlungsformen Sinn. Der Arbieter kann standardisiert

festiegen, wann der Zeitpunkt der Zahlung erfolgen soll oder ob fur ein bestimmtes

Geschäft etwa Arzahlungen zu leisten sind. In diesem Zusammenhanq kann es mit

zunehmender Komplexität des Geschäfts ratsam sein, das Inrernet nur zur

Geschaiftsanbahnung zu verwenden und das eiqentliche Geschrift außerhalb des Intemets

zustande kommen zu lassen.

Nach dem Motto ,,erst die lI/are, dann das Geld" agieren viele Versandhäuser: einmal

über Intemet bestellt, bekommt der Kunde die Ware zugeschickt, kann die Ware in aller

Ruhe pnifen und entscheidet erst dann, ob er sie behält. Behält der Kunde die Ware, so

wird der vereinbane Preis konventionell überwiesen. Schiclt der Kunde die Ware

2ruck. so ist keine Gutsckift und Bearbeitunq erforderlich - das Geschzift ist eben nicht

zustande gekommen.

Viele Unternehmen im Versandhandei wollen ihre Kunden ,,persönlich" betreuen und

benötigen dazu deren Kundendaten. Im Normalfall werden dazu Rechnung und

Zahlschein an die Kundenadresse zugeschick und der Kunde in der Kundenkartei

angelegt. Mit Hilfe der laufend gewonnenen Kunden- bzw. Bestelldaten können nämlich

Rücksctriüsse auf das Kaufverhalten der Kunden gezogen werden, womit die

Neuausrichtung auf Geschäft sschwerpunkle ermöglicht wird

1.8 Zahlung mit Krcditka,Ten

Die am weitesten verbreitete Zahlungsform im Internet ist die der Verwendung von

Kreditkartendaten. Es ist nicht verwunderlich, daß diese Zahlungsform vor allem bei

amerikanischen Untemehmen im Internet Akzeptaru und tägliche Anwendung gefunden
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hat, hat können doch die Vereinigten Staaten als Geburtsstätte sowol der Kreditkarte
etabliert als auch des Internet bezeichnet werden.

Praktisch fur alle erdenklichen über das Intemet angebotenen Konsumguter und werke
(Software, Bucher, CDs, ..) ist es ber der \,'erwendung der Kreditkanendaten des
Kunden möglich, das Argebotene sozusagen ,,auf Knopfdruck,, zu bestellen (bzw. sich
dle gewrinschten Daten über das Netz schicken zu lassen) und gleichzeitig die Zahrung
zu initiieren. Zu diesem Zweck muß der Konsumenl bioß seine Kreditkartennufiuner und
das Verfalldatum seiner Karte in einer Bildscfurmmaske einsetzen und quittieren.

Vielleicht wird er seirens der \\l\r!v-Apprikation des A-nbieters noch einmar darauf
hingewiesen, daß er soeben dabei ist, eine Bestellung zu erteilen.

Danach findet der folgende grundsätzliche Ablauf statt:

1. Der Anbieter erhält diese Bestellung und verwendet zunächst die Kreditkartendaten

a)r

2 Prufung der Kartengr.iltigkeit: die Kartendaten düften nicht in der Spenliste
auf,scheinen, die seitens der Kreditkanenuntemehmen on.line oder gedruckt

bereitgestellt wird. In der Sperrliste werden Karten geführr, die bekanntenveise

verloren, gestotrlen oder mißbr:iuchlich verwendet wurden. Daruberhinaus darf die
Karte nicht abgelaufen sein. Daraufhin folgt die

3 Bonitätspnifung: ab einer bestrmmten Betragshöhe hat der Anbieter telefonisch oder
online die Autorisierung durch die K_redirkartenunternehmung einzuholen.

4. Nach erfolgreicher Autorisierung kann der Anbieter die Iiestellung ausfuhren.

5. weiters ftillt der Anbieter einen Abrechnungsbereg aus, setzt serbsr den Betrag ein
und schick den ausschließlich von ihm ausgefullten Bereg bzw entsprechende Dateien
an die jeweilige Kredirkartenunternehmung (Bank). Die Kreditkartenuntemehmung

belastet daraulhin das Konto des Karteninhabers zur Gä.nze mit dem Betrag des
Abrechnungsbeleges und weist dem Anbieter die valuta abzr.iglich einer provision von
einigen Prozenten an.

1.8.1 Zahlung mit Kreditkaftendaten , unverschlüssett

Derzeit ist ,'SET", eine weiter unten beschriebene verschrüsserungsmethode der großen
Kreditkanenorganisationen \|ISA und Mastercard (Eurocard) fur den europäischen
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Raum ersr im Testbetrieb. Aus diesem Grunde wird die Zahluns mit Kreditkartendaten in

unverschlüsselter Form praktisch oft einqesetzt.

Probleme und Risken

Die Ltbertragung von Kreditkartendaten im Internet ohne Verwenclung zusätzlicher

verschlüsselungsmaßnahmen ist technisch möglich, ist aber mit einer Reihe von

Problemen und Rrsken behafter:

l.) Seitens der österreich ischen Kreditkartenorganisationen von vlSA und

Nlastercard (Eurocard) ist den unter Vertrag stehenden unternehmen (den Internet-

Arbietern) die unverschlüssehe L,henragung nicht gestattet. Jeder auflrund

unverschl-lsselrer Lbenragung entstehende Schaden würde in einer

Sc haden ersa rzfo rd eru n g munden :

',Bet Bestellungen uber Intenlet oder cihnrichen Ne/,t'erken hat das

Verlragsunlernehmen dafür Sorge zu tragen, daf ein l.erschlüsselung*erfahren, das

zur Absicherung des Datenverkehrs geeignet ist, verwende! wird. solange die

Kreditkartenuremehmung dem ,'errragsunren.hmen kein aulorisierres

k'erschlüsselungsverfahren bekanntgegeben hat, steht die Waht tlem

I,'ertragsunternehmen frei, hat aber aufjeden Fall eites zu vertenden.',

,,Kommt es infolge l"erletzungen dieser l'erpJlichtungen z, einem Schaden durch die

m$brciuchliche verwendung dieser Daten bei der Kreditkartenunternehmung, eitßm

Karteninhaber oder einem anderen l/ertragsanter ehmen, ist dieser Schaden vom

,/erlragfl!nternehmen zu erset:en. ,,t 2

In den Benützungsbedingungen fijr die Inhaber einer

LJbertragung von Kreditkarteninformationen über

Aufbewahrung der Karte geichgesteiit.

In Deutschland und in der Schweiz gibt es seitens

VISA und Mastercard @urocard) keine Auflage,

übertragen.

I2 Zusatzvereinbarung zum MSA-Händlervertras
MastercardY Eurocard.

Ero,Mastercard ist die ungesicherte

offene Netze der ungesiicherten

der Kreditkartenorganisationen von

Kreditkartendaten verschlüsselt zu

fiiI Teleorder, Punkt 5. A.nalog die Regelungen bei
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2.) Das erhebliche fusiko des Mißbrauchs und des Betruses. Da der Datenstrom

manipulierbar und lesbar ist,

o kann mittels sog. ,,Paket-Lherwachungsprogramme', (,,packet sniffers,.) nach

verräterischen Kreditkartendaten (und Personendaten) Ausschau gehalten werden.

Diese werden von Betrugern zB fur kiminelle Einkaulstouren im Intemet verwendet

oder etwa auf eigenen Schwarzmarkien verkauft. Bei einem durchschnittlichen

,,Kreditrestwert" bloß einer einzigen Kreditkarte im Ausmaß von ca. öS 50.000 / DM

7.000 / Sfr 7 000 kann der potentielle Schaden beträchtlich sein,

. kann die Identitat des Absenders einer Bestellung nicht lestgestellt oder nachgewiesen

werden,

o kann man nicht sicher sein, daß die erhaltene Bestellung denselben Inhalt hat, wie die

vom Kunden abqesandte

Technisch gesehen sollte man aber doch davon ausgehen, daß die fusken von Störungen

einer Internet-Zahlung noch lange nicht die Mißbrauchsquore des Eurocheque-systems

erreicht haben.

Ü berbind u ng de r Risi ke n

Um im Falle des Mißbrauchs jedes Risiko auszuschalten, sichern sich

Kreditkartenunternehmen gegenüber Karteninhabem und Vertragshändlern vertraglich so

weit wie möglich ab:

. so soll gemäß AGB der Kanerunhaber idR gegenüber der Kreditkartenuntemehmung

selbst dann keine Einspruchsmöglichkeit haben, wem der Einzugsbeleg ohne

Kundenunterschrift vorgeleg wird und daraufhin das Kartenkonto belastet wird

. der Vertragshändler seinerseits soll die Kreditkartenuntemehmung im Falle von

Einspnichen der Karteninhaber schadlos halten. Im Einspruchsfall werden die seitens

des Karteninhabers beeinspruchten Umsätze zuruckbelastet.
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In Nordamerik4 fuhrt dies dazu, daß im Sinne einer kundenfreundlichen politik der
konl-urrierenden Kreditkanenuntemehmen diese vermehrt als Sachverständige und
Vermittler nvischen Karteninhabern und venragshändlern auftreten und dabei vor allem
die Kunden beratend unterstützen.

Im deutschsprachigem Raum haben Karterunhaber dagegen eine

Rechtsstellung. So räumen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

österreichischen Kreditkanengesellschaften den Karteninhabern eine

begrenzung sowie ein Einspruchsrecht ern:

verbesserte

der großen

Haftungs-

Durch seitle Lhterschrtft,Venvendung des plN_Codes anerkennt der
Karteninhaber die Richtigkeit der Rechnung dem Gruntre und trer Höhe nach urtd.
weist die Kreditkartenunternehmwrg urt*,iderruflich an, das fiir den Be:ug t,ort

Wareru'Dienstleistunge n, Barbeträgen geschuldete Entgelt direh an das
tr/ertragsunlernehmen :u be:ahren, welche Anw,eisung ttie Kreditkartentofternehmung

schon ietzl annimml Gleiches gilt für clen Bezug von lyaren. Dienstleish,tgen atrfgrand
von Bestellungen (schriftlich, telefonisch und dergl.) unter Beknnntgabe der
Karlenrunmer, jedoch ohne Kartenabdruck untl Ltntercchiflr attf einem
Abrechnungstordruck oder ohne Lbruendung des plN-Codes ...',

,,... In allen übrigen Fcillen haftet der rechtmr)fige Karteninhaber fiir die aus
m$brduchlicher verwendung der Karte entsrehenclen Belastungen bis zu einem Betrag
von ATS 1.000,-  . . .  "

,,... Der Karteninhaber anerkennt die Richtigkeit der Jvlonatsabrechnung tlem Gntnde
und der Höhe nach, soferne er nicht binnen 30 Tagen nach Zustelhtng schrtfttich
widersprrcht ... "'n

Gegenüber dem Kartenintraber ist der

Betrugs- und Mißbrauchsftillen jedenfalls

im Internet anbietende Vertragshändler in

deutlich schlechter sestellt:

D A.lle. venragsvereinbamngen, die dem Kaneniniaber ohne Abgabe seiner unterschrift am
Einzugsbeleg die Zustimmung zur Belasrung seines Kanenkontos bzw. den verzichr auf Einspruch
unterstellen, sind im Sinne des S 879 ABGB nach Rechtsmeinung namhafler Exprerten klir als
sittenwidrig zu qualilizieren uld daher nicht wirksam. Schließlich rst dre Kreditkartennummer
öffentlich einsichtbar. Ein Kredid(anen-Abreclurungsbeleg ohne die Unterschriff des Karteninlabers
häne dann bloß den Stellerwen eines bedruchen Blait papiers!
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,,..- Das ,"ertragsunternehme hat ... Betrtige ... zurückzuerstatten, wenn sich

nachtrciglich herausstellt, daf der Karteninhaber bestrei/et, eine Bestellung adgegeben

oder eine sonsnge Leistung in Anspntch genommen zu haben, oder er bestreitet, eine

bestellte Liefentng erhalten ru haben. ..."

,,... Es besteht für die Kreditkartenuntenrehmu g keine l'erpflichtung, die Richtigkeit

dieser Behauptungen eines Karteninhabers zu überprüfen. Allein die Bestcitigmg des

Karteninhabers berechtigt die Kreditkttrtenunternehmung nr Rücffordenmg und

verpflichtet das Vertragsunternehmen :ur Riickzahlung. ... ",t

1.8.2 Zahlung mit Kreditkaftendaten - verschlüsse/f vä SSL

Bei dieser Zahlungsvariante handelt es sich im wesentlichen um einen Zafrlungsvorgang,

wie er oben beschrieben wurde.

Im Unterschied zur Kreditkartenzatr.lung, bei der die Kreditkartendaten in lesbarer Form

unverschlüsselt im Internet wandern, wird hrer der gesamte Datenstrom verschlüsselt.

Nur der berechtige Empftinger kann die erhaltenen Daten in die lesbare Form

ruchibersetzen.

Möglich ist dies durch die Verwendung von Software mit Ssl--Technik. SSL (,,Secure

Socket Layer") ist ein offener Standard, der in den produkten von Netscape und spater

Microsoft implementiert wurde und vor allem durch deren produkte Verbreirung fand.

Herzstück ist dabei eine geeignete SSL-Serv'er Softwarer6, die beim Anbieter selbst oder

bei seinem Provider (der Anbieter kann sich in die ..Secure-Server,'-Dienste seines

Providers einmieten) Einsatz findet

Als Gegenstück dazu benötigen alle Kunden, mit denen der Anbieter über Internet in

geschaftliche Verbindung treten will, einen gängigen WlVW-Browser, der in allen

neueren Versionen auch das Protokoll SSL beherrscht.

Sch utz geg e n M a n i pu I atio n

" Geschäffsbedingungen fllr den Gebrauch der VISA-Kane Fassung l/96, puokte 5,8,l j.'' Zusatzvereinbarung zum VlSA-Händlerverrag ftir Teleorder, punkt 9. Analog die Regelungen bei
Mastercard./ Eurocard.
'u Netscape Secure Server, Netscape Commerce Server, MS Internet Sener, MS Commerce Internet
System,. . .
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Die Verschlüsselung wird im Zuge der Intemet-Sitzung aktiviert. Nach den Prinzipien

der Public-Key-Kryptographie wird fur jede Internet-Sitzung ein neuer Schlüssel erzeugl,

mit dem der Datenstrom wirksam verschlüsselt bzw mit dem dazugehörigen Schlüssel

des Empftingers wieder entsct üsseit werden kann. Die über Internet versendeten Daten

werden somit gegen Manipulation und Einsichtnahme am Transportweg geschützt.

Das System der Verscfrlüsselung ist ftjr alltagliche Intemet-Geschäftsabschlüsse zien ich

sicher, obgleich das SSl-Verschlüsselungssystem außerhalb der USA bis Ende 1997 nur

mit geringerer Rechentiefe (40 bit) zum Einsatz kommt und mit genügend

Rechnerleistung und KnowHow geknackt rverden kann. Auch die 1999 zugelassenen 56

bit Fallen in diese Kategorie.

P ro b le m der Ku nden-ldentifizieru ng

Allein mit der Verschlüsselung ist jedoch noch nicht sicher_eestellt, daß der Intemet-

Konsument auch jener Konsument bnv rechtmaßiger Karteninhaber ist, der zu sein er

vorgibt. Erst die Kombination mit einer zusätzlichen }laßnahme zur Sicherstellung der

Identität des Internet-Konsumenten w"Lirde dieses fusiko ausraumen.

Die ldentität des im Intemet anbietenden Vertragshändlers (bzw seines Internet-

Providers) wurde anläßlich des Einsatzes der S Sl-server-Software gegenüber der

jewei l igen Zeni6 zierunsssrel le 
p 

bekanntgegeben und registr ien

Die Identitat des Kanerunhabers kann jedoch aus den erhaltenen Daten nur entnommen,

aber nicht überpnift werden. Die Identität des Karteninhabers ist für den Anbieter dann

nachvollziehbar, wem dieser fur sich ein digitales Zertifikat bei einer anerkannten

Zertifizierungsstelle erworben hat. Da dies nur bei einer Minorität der Karteninhaber der

Fall ist, ist diese Identifizierungsmöglichkeit fur geschäftliche Llberlegungen praktisch

ohne Bedeutung.

Abhilfe kann die Entstehung und weite Akzeptanz etner Zerttftzierungsinfrastrukrur und

weite Akzeptanz von digitalen (oder elektronischen) Unterschriften bringen. Die

Vorschläge ^) einer entsprechenden Richtlinie der EU "über gemeinsame

Rahmenbedingungen ftir elektronische Signaruren" KOM(1998) 297 vom 13.5.1998 ist

bereits weitgehend akkordiert worden und wird wahrscheinlich noch im Jahr 1999

It Die Regrstrierung lyird dabei meisrens direlo bei RSA oder Verisign vorgenornmelr.
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beschlossen. Osteneichs Signaturgesetz liegt bereits al Ministerratsvorlage vor und wird

voraussichtlichi am 13 Juli 1999 vom Parlament beschlossen werden. Es ist bereits an

die praktisch feststehende Richtlinie anseoaßt.

1 .8.3 Zahlung mit Kreditkaftendaten - verschlüsseif via SEI

Kurz vor dem Einsatz steht SETrs (,,Secure Electronic Transactions,.). SET ist ein

gemeinsam von VISA und MasterCard gefuhrtes Projek, an dessen Realisierung IBM,

Microsoft, Netscape, und andere Unternehmen beteiligt sind

Aufgrund der Zusammensetzung der beteiligten Unternehmen an diesem

Gemeinschaftsprojekt (gemeinsam beherrschen sie den Markt) kann darauf gescl ossen

werden, daß sich SET als weltweiter Standard durchseta. Ein Indiz dafur ist die

Tatsache, daß auch American Express besctrlossen hat, diesen Zahlungs-standard

einzusetzen. Diners wird diesem Beispiel voraussichtlich folgen.

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes sind auf europäischer Seite i8 Banken aus 16

Ländern beteitigt, wodurch SET in der EU voraussichtlich Mitte 1999 nr Verfi.iquns

steht.

Die Zielsetzung von SET geht weit über den eigentlichen Zahlungsvorgang im Internet

hinaus. SET soll - wie der Name schon sagl - alle Schritte und Transaktionen der

Geschaftsabwicklung über elektronische Medien (Internet) abdecken. Die sichere

zaliung mit Kreditkarten über Internet ist dabei sicherlich das erste Einsatzgebiet von

SET. Da SET aber als offener Standard der Wirtschaft zur Verfusuns steht. ist mit

welteren Anwendungsmöglichkeiten zu rechren.

G ru nd p ri nzi pie n von SET

SET erlaßt lückenlos jeden Teilnehmer an Geschäftsprozessen Im Falle von

Kreditkartenzafrlungen sind daher die folgenden Teilnehmer an SET zu nennen:

Karteninhaber, Bank des Kaneninhabers, Vertragshändler, Bank des Venragshändlers,

Zeairifi zierunesstellen.

rB Nähere Informationen finden Sie im Intemet:
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Die Konzeption von SET sieht vor, daß bei der Kommunikation der Teilnehmer die

folgenden Grundprinzipien konsequent eingehalten werden:

Autentizität: jeder Teilnehmer muß eindeutig und nachvollziehbar identifizierbar

sein

Vertraulich keit: der Zusammenhang zwischen Zahlung und Verwendungszlveck darf

fur Außenstehende rucht erkennbar sein

Integrität: die Geschäftsinformationen müssen gegen Manipulationen am

Transponrveg geschüta sein

Das Zusamnenspiel aller im Rahmen von SET verwendeten Protokolle und

Verschlüsselungsmechanismen ist sehr komplex aufgebaut und erlaubt die Zerlegung der

Geschäft sabwicklung in die folgenden eigenständigen Transaktionen.

. Registrierung des Kunden {Karteninhabers

. Registrierung des Anbieters

o Zertifikatseinholung

r Adrage

e Anmeldung zu Kauf

. Kaufmeldung

. Zablungsermächtigung

o Zahlungsdurchijhrung

. Zatrlungseingang

o Verkaufs-Durchführung (Transaktion)

o Umkehrung Zahlungsermächtigung

o Umkehrung ZaNungsdurchführung

o Umkehrung Zal ungseingang
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Um diese unterschiedlichen Geschäftsprozesse eigenständig und dennoch

z-usammenhängend abwickeln zu können, verwendet SET eine ausgeklügelte

Kombination an RSA-@ublic Key) und DES-(symmetrische) Verscltlüsselung. .{lle

Teilnehmer benötigen besondere digirale Zenifikate, um sich im Internet gegenseitig zu

identifizieren. Jede Transakion bieibt durch Verschlüsselung venraulich und ist nur den

unmittelbar erforderlichen Teilnehmem bekannt.

K reditka rte nzah I u nge n n tt SET

Ein wirksames Konzept an digitalen Unterschriften setzt voraus, daß die Identitlit des

Unterschreibers feststeht, bevor dieser seine Unterschriftssctrlüssel bz'.v. sein digitales

Zenifikat erhält. Die Sicherstellung dieser Adorderung übemehmen

Zertifizierungsstellen. Alnlich einem Paßamt überpnifen sie die Identität des

Interessenten und halten seine Legrtimationsdaten {bst (Lichtbildauswers), bevor sie fur

den Interessenten ein offentlich einsehbares digitales Zertifikat (inkl.

Unterschriftsschlüssel) erstellen. Das Lherpnilen und Registrieren der

Legitimationsdaten kam auch von einer Registration Authority eriedigt rverden.

Da bei SET jeder Teilnehmer - auch der Konsument - ein digitales Zertifikat benötigt,

wären herkömm.liche Zenifizierungsstellen auflrund des Mengenproblemes mit der

manipulativen Identitätsfeststellung überlastet.

Dagegen bietet die A-nwendung von SET fur Kreditkanenz ahiungen geradezu ideale

Voraussetzungen:

. die Identitat des Kanerunhabers wurde bereits anläßlich der Kontoeröffirung

von der Bank des Karteninhabers überpnift und registrien,

. die Identität des Venragshändlers wurde ebenfalls anläßlich der Kontoeröffirung

von der Bank des Vertragshändlers überpruft und registnert.

Die Banken übernehmen in diesem Falle der Rolle der Registration Authority. Sie stellen

zudem die erforderliche operative Schnittstelle dar, über die Karteninhaber und

Venragshändler in die Lage versetzt werden, an SET teilzunehmen:
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Jeder Karteninhaber und jeder Vertragshändler erhzilt von seiner Bank persönlich ein

Paßwort bzw. eine PIN ausgehändigj, um danut einmalig und bequem seine Intemet-

Software SET-tauglich zu machen.

Der Vertragshändler muß zusätzlich noch seine Web-Applikation adaptieren (zB

Erweiterung der Zahlungs-Auswahl um den Eintrag ,,SET"). Ist auch dies erfolgt, so

steht dem Cyber-Shopping via SET&Kane nichts mehr im Wege.

Die Rolle der Kreditkarte und der ,.Etectronic Wallets"

Für die Kreditkartenzahlung mit SET ist es erforderlich, die im Geschäftsprozeß

verwendete Kreditkarte jederzeit identifizieren zu können. Um dieses zu gewährleisten,

erhält nicht der Kreditkaneninhaber selbst ein persönliches digitales Zertifikat, sondern

jede seiner Kreditkarten.

Die Kreditkarte des Karteninhabers behält auch unrer SET unverändert ihre bisherige

Funktionalität. Funktionserweiterungen - et*,a durch den Einsatz von Chipkarten - sind

nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen. Die Kreditkanenzahlung mit SET kann

auch ohne Anwesenheit der Kreditkarte vorgenommen werden. Es ist auch nicht

erfbrderlich, daß der Karteninhaber im Falle von Zal ungen umständlich die Nummer der

Kreditkarte samt Ablauldatum eintippt. ,,Electronic Walletsre" nehmen ihm diese Arbeit

ab.

Electronic Wallets sind auf der Seite des Kaneninhabers fijr die Verwaltunq der SET-

Zahlungen zuständig:

. Sie regeln die Zutrittsberechtigung: die Verwendung des Electronic Wallets und der

Anstoß von Zat ungen ist mit einem Passwort vor Unbefug1en abgesichen

. Sie ermöglichen die Verwaltung von Kanen (deren digitalen Zertifikaten) unter-

schiedlicher Kartensysteme (Kredit-Debitkarten, ) von unterschiedlichen

Kartenfirmen, und oftmals sogar von digitalem Geld

. Sie sind fur die automatische Versch.lüsselung und Signatur von Nachrichten

zuständig, die im Rahmen von SET seitens Karteninhabers erforderlich sind,

'o Bei einem Electronic Wallet handelt es sich um eine Soft$,are-Erweiterung, die einmalig in der
Browser-Software des Kaneninhabers zu installieren ist. um dann als Zusat.drnktion zur Verfügung zu
stehen.
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. Sie halten die Stadien von Zahlungsprozessen fest - von der Initiierung bis zu ihrem

Abschluß,

o Sie erlauben die Standfuhrung der Kanenumsätze (Kontostände), treffen die

Zuordnung zu getätigten Käulen und gestatten Ausgabensstatistiken.

Die Bezahlung mit SET ist denkbar einfach - der Karteninhaber muß seine Kreditkarte

rucht zur Hand haben.

L Nachdem der Konsument seinen Warenkorb bei dem Anbieter im WWW

zusammengestellt hat und das Angebotene bezahlen will, wählt er die Zahlungsoption

,,Kreditkartenzahlung mit SET" aus.

2. Danach rvird er idR zur Eingabe der Kundendaten (Name, Adresse, .) aufgefordert.

Ist er dieser Aufforderung nachgekommen, so wird sein Electronic Wallet durch die

Web-Anrvendung des,{,rbieters angestoßen.

3. Der Konsument wird aufgefordert, aus einer Auswahl die gewünschte Zahlungsan

bzw. Kreditkarte fur die Zahlung auszu*.ät en, Die Nummer seiner Kreditkarte hat er

bereits anläßlich der Installation seines Electronic Wallets oder nach Erhalt seiner

Kreditkarte in seinem Electronic Wallet eingetragen.

4. Nach der Auswahl der gewünschten Kreditkarte wird der eigentliche

Zal ungsvorgang angestoßen.

Die bedingte Anonynität der Zahlung

Nur die Bank des Karteninhabers kennt die Zahlungsanweisungen des Karteninhabers -

nur die Bank des Venragshändlers kennt die Zahlungseingänge des Venragshändlers,

daniberhinaus kennen sich die Beteiligten nicht:

. Der Vertragshändler selbst kennt den Karteninhaber nur, wenn er im Rahmen seiner

Web-Applikation die Personendaten des Karteninhabers aufnimmt.

. Der Vertragshändler gelangt im Zuge der SET-Zahlungsabwicklung keine Kenntnis

über die Identität des Karteninhabers. Er kennt weder den Namen des Karteninhabers,

noch seine Identität, noch seine Kreditkartennummer. Selbst das Zertifikat der

Kreditkarte ist fur den Vertragshändler nicht lesbar - dieses ist nur für die

kartenfükende Bank bestimmt, die darur die Zahlung ffeigeben soll.
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Die Bank des Vertragshändlers gelang keine Kenntnis über die Identität

Karteninhabers und seineKontodaten

Die Bank des Karteninhabers gelangt keine Kenntnis über die Identit:it

Venragshändlers und den Verwendunqsnveck

Augrund des hohen Aufuandes bei der Verschlüsselung werden KreditkartenzahJungs-

vorgänge über SET von den Kreditkartefirmen fur Umsätze über US-$ 20 positioniert.

Kritiker des Sytems sehen gerade in der hohen Komplexität einen Hindemisgrund fur die

schnelle AJ<zeptanz der SET Lösungen. Kompensiert könnte das dadurch werden, daß

die Kreditkartenorgansitionen einen Teii der Einsparungen an die Haindler weitergeben.

Diese kömen dann im weiteren SET Transaktionen biiliger anbieren als gewöhnliche

Kreditkarten transaktionen

Analoge Lösungen werden in der USA von dem X9 Normungsgremium von Ar\SI

enrwickelt. Der X9,95 Standard fur payment systems, zusarnmen mrt Account

Authority Digital Signatures soll eiruge Schwzichen von SET beseitigen und fleible

Lösungen fur den Lhergang traditioneiler Zahlungsvorgänge auf neue eiektronjsche

A-naloga ermöglichen:0.

1 .8.4 Zahlung mit Kreditkaftendaten - proprietät versch/üsse/f via Cyber Cash

Mit CyberCash2r von CyberCash Inc. rvird exemplarisch ein proprietäres System

vorgestellt, an deren Entwicklung die Kreditkanenuntemehmen nicht maßgeblich

beteiligt waren.

CyberCash ist im Wesentlichen ein Verschlüsselungssystem firr Kreditkartenzatrlungen.

Der Name ist inefuhrend, da es nichts mit Bargeld gemein hat. Der Einsatz von

CyberCash ist auf!rund entsprechender Vereinbarungen möglich, die CyberCash Inc.

einerseits mit den WWW-Anbietern und andererseits mit den Kreditkarten-

untemehmunqen unterhält.

-" Die Autoren des AADS Modells Anne und
Informationen: http://rwrv. garl ic. co m/l-"rnn
-' Nähere Informationen finden Sie im lnternet:

L1m Wheeler, unterhalten eie LIRL mit äktuellen

< h t t p : //wwrv. cyb e rcash. co n)

des

des
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Damit der Konsument die CyberCash-Losung überhaupt verwenden kann, *'ird Cyber-

Cash vor allem mit WWW-Browsern ausgeliefert, und eine dazugehörige Plrl mit- oder

nachgeliefert. Die Funktionsweise kann wie lolgend beschrieben werden:

L Der Konsument im Internet wird nach der Auswal seiner zum Kauf ausgewiihJten

LieferungenÄeistungen im W\\\V zur Zahlung aufgefordert (dies erfolg meist mittels

Aufforderung, einen .,Pay-Button" anzuklicken). Nachdem er dieser Aufforderung

nachgekommen ist (den Pay-Button angeklickt hat), wird er durch die CyberCash

Software zur Eingabe seiner eigenen Pfll au{gefordert.

2. Nach Eingabe der PN rvird sowohl der Kaufauftrag, ais auch die PIN des

Konsumenten

- durch CyberCash entsprechend versctrlüsselt - zum Anbierer geschrckr

3. Diesen Datenstrom ergänz der Anbieter seinerseits durch seine eigene digitale

Unterschrift und schickt diese an den CyberCash-Sener der CyberCash Inc. weiter

4. CyberCash Inc. nmmt Routinepnifungen vor und leitet den Datenstrom an die

KJeditkartenunternehmung (Geldinstitut) des Konsumenten weirer

5. Die Kreditkartenunternehmung des Konsumenten verständig1 bei Ordnungsmäßigkeit

und Kontodeckung die kontoführende Bank des Anbieters über den bevorstehenden

Zahlungseingang N{eldet die kontofuhrende Bank des Anbieters zunick, daß der

Zahlungseingang erfolgen kann, so rummt die Kreditkartenuntemehmung des

Konsumenten die Abbuchung auf dem tatsactrlichen Kreditkanenkonto des

Konsumenten vor und schreibt der Bank des Anbieters auf einem Loro-Konto den

Betrag gut. Danach wird an den CyberCash-Server die vorgenommene Bezahlung

nickgemeidet.

6. Der CyberCash-Server informien den Anbieter über die vorgenommene Bezahlung.

7. Der Arbieter erbring daraufhin die Leistung/Lieferung (meist über das WWW) an

den Konsumenten.

Die obengenannten Transaktionen laufen üblicherweise innerhalb von etwa 20 Sekunden

ab.
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1.8.5 Zahlung mtt Kreditkartendaten - propriefär versch/üsse It via VirtualPlN

Das Zatrlungssystem VirtualPlN22 (der First Virtual Holdings Inc.) ähnelte CyberCash

fur Kreditkartenzahlungen. Im Gegensatz dazu werden keine Kreditkartendaten

verschlüsselt und über das Internet geschickt, sondern ein eindeutiger Schlüssel selbst -

ein Pfirl - wird verwendet.

Der Einsatz von VinualPiN iwar aufgrund entsprechender Verernbarungen moglich, die

First Virtual einerseits mit den lVeb-Anbietem und andererseits nut dem zahlunesw.illieen

Konsumenten unterhalt.

Im Vertrag zwischen First Virtual und dem A,'rbieter wurden dessen Bankdaten

(Bankverbindung, Kontonummer, ...) festgehalten und daraufhin dem Anbieter von First

Vinual ein eigener PIN zugewiesen. Ebenso wurden im Vertrag zwischen First Virtual

und dem Konsumenten dessen Kreditkartendaten lestgehalten und daraufhin dem

Konsumenten von First Vinual ebenfalls ein eigener PIll zugewiesen. Insofern waren die

an einer VirtualPlirl-Transakion Beteilisten nur First Vinual selbst bekannt

Die Funktionsweise kann wie foigend beschrieben werden.

L Nach der Auswahl seiner zum Kauf ausgewählten Lieferungen {Leistungen im WWW

bestaitigt der Konsument seine Zahlungsabsicht (meist mittels ,,Pay-Button") und gibt

darauftrin seinen VirtualPllrl ein

2. Nach Eingabe des VirtualPlN wird sowohl der Kaufauftrag, als auch der VirtualPN

des Konsumenten zum Änbieter gesciuckt

3. Diesen Datenstrom ergänz der Anbieter seinerseits durch seinen eigenen VinualPlirl

und schickt den Datenstrom ais e-Mail zu First Virtual.

4. First Vinual macht eine Rückliage beim Anbieter mittels e-Mail und fragt um

Bestätigung.

5. Der Anbieter bestätigt mit e-Mail.

6. First Virtual stößt über sichere Netzwerke zur Kreditkartenunternehmung des

Konsumenten die Zahlung zu Lasten des Kreditkartenkontos des Konsumenten und

zu Gunsten eines Kontos der Bank des Anbieters an.

' - Weitere Infornratronen hnden Sie im lntemet:
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7. Wird die Kreditkarten-Transaktion erfolgreich abgewickelt, erhält First Virtual die

erfolgreichte Rückmeldung.

Der Anbieter erhält seinerseits als Nachrveis eine Auto sierungsnummer, und erbringt

darau{hin die LeistungÄieferung (meist über das WWW) an den Konsumenten.

Das GeschäRsverhältnis z'"vischen First Virtual und dem Anbieter konnte dadurch

ergänzt werden, daß First Virtual selbst im Sinne eines Subauftragnehmers anstelle

des Anbieters die LieferungenÄeistungen über das WWW erbachte. Trotz der

relativen Einfachheit des Systems konnte sich die Firma auf dem lv{arkt nicht halten.

Es ist schwer abzuschatzen, ob dies prinzipiell an diesem System lag oder nur auf die

ungenügende Nlarketingstrategie des Unternehmens zunickzufu hren war.

1.9 Zahlung mit elektronischet Schecks - Das Zahlungssystem der

FSTC3

Im Entwicklungsstadium befindet sich das Projekt Electronic Cheque der FSTC

(,,Financial Sewices Technology Consortium"). Ziel ist ein ,,elektronisches Scheckbuch",

welches im Rahmen des herkömrnlichen, bereits heute bestehenden Clearing-Systems der

intemationalen Banken Verwendung finden soll. Die Größe von FSTC (über 90

Mitglieder) iäßt die Akzeptanz der fenigen Lösung erwarten.

Der elektronische Scheck soll alle Merkma.le eines herkömmlichen Schecks (in Form von

Daten) besitzen, wobei der Schlüssel fur die digitale Unterschrift ausschließlich in einer

speziellen .,Hardware" erzeugt wird. Eine Financial Services Markup Language (FSML),

eine Variante der extended Markup Language ()CUL) ist zur Kommunikation über das

Internet vorgesehen2l.

Die Soft- und Hardwareindustrie arbeitet in weltweiter Kooperation an kompatiblen

Werkzeugen speziellen Finanzanwendungen, die auf allen Platformen in identischer

Weise Finanzdienste zur Verfrigung stellen, die m.it einheitlichen JAVA Schnittstellen

bedient werden können (JAVA ist eine Entwicklungsumgebung, die auf einer Vielzal

23 Nähere Informationen finden Sie im Intemet: <http:/h*n.fstc.org,
:! N:ihere Informationen im InlemethftD://$N.\y.echeck.orsl
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von Hardware Plattformen lauft.. JDG-S Java

ermöglicht es den Endkunden auf verschiedenen

Bedingungen anzubieten.. Auf diese Weise können

ohne wesentliche Arderungen auf elektronische

werden.

for extended Financial Servrces

Endgeräten weitgehend identische

viele tradirionelle Vorgangsweisen

oder Internet Analoga urngesetzt

1.1 0 hhlung mit,digihlqn W"

Mit Hilfe der Public Key Kryptographie lassen srch auch ,,elektronische Geldscheine und

N{rinzen" herstellen. Einige dieser Entwicklungen sind relariv edolgreich und sicher, daß

sie als Zahlungsnlttel im Internet eine gewisse Verbreitung gefunden haben.

Am ehesten mit Bargeld ist die Funktionalität der Ecash-Lösung von DigiCash:5

vergieichbar. Es handelt sich hier um entsprechend verschlusselte Dateien, die - ähnlich

Münzen oder Banknoten - mit vorbestimmten Geldwenen korrespondieren und die -

ähnlich Bargeld - an Zahlung statt den Besitzer (ausgebende ,,prdgende" Bank, Zahler,

ZahJungsempftinger) wechseln sollen.

Ecash ist die ,,Software-onJy"-Weiterentwick.lung der hollaindisch/ US-amerikanischen

DigiCash, die große Bekanntheit erlang hat, indem sie erfolgreiche Chipkartensysteme

und elektronische Maut-Verrechnungssysteme ins Leben gerufen hat. Für die Konzeption

und Entwicklung von Ecash zeichnet David Chaum verantwortlich, der als fukender

Experte auf dem Gebiet der Kryptographie gilt und der dieses virtuelle Geld durch eine

ausgeklügelte Kombination aller verft]gbaren kryptographischen Techniken mit

maximaler Sicherheit ausgestattet hat.

Ecash selbst ist eine reine Software-Lösung firr digitales Bargeld ohne besondere

Aufbewahrungsmittel wie etwa Smancards. An Stelle dieser proprietären

Au{bewahrungsmittel für dieses digitale Bargeld dient die herkömmliche Hardware - zI}

die Festplatte des Konsumenten - als Depot.

" Naihere Informationen finden Sie im Internet: http;//p$.w.diqicash.com
digicash ist derzeit in einer chapter ll restructunng, dh. im rvesentliche im Ausgleich. Die Firma

besitzl eine Reihe weffr'oller Patente und dürfte eher an Management-Schrväche gelitlen haben sls sn
einem scl echten ProdukL
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Zentrale Stellung kommt hier der Bank zu, die Ecash ausgibt oder Ecash ,,prägl". In

Österreich ist bis dato nur die Bank-Austria in diesem Bereich tätig.

Zur Teilnahme an eCash benötig jeder Kunde und jeder Händler ein Bank Austria

Girokonto mit Online Widmung. Diesem wird ein eCash-Depot zugeordnet, das die

vinuelle Schnittstelle zwischen dem Grokonto und der ecash-Geldbörse auf dem PC

darstellt. Die Dotation des eCash-Depots erfolgt durch ü-berweisung des gewunschten

Betrages vom Girokonto des Kunden Das Guthaben auf dem Depot ist erne

elektronische Darstellung eines Barguthabens, von welchem jederzeit die elektronische

eCash-Geldbörse auf dem PC des eCash-Kunden mit eiektronischen "Munzen"

auf_leladen werden kann. Direke Transaktionen von diesem eCash-Depot sind, mit

Ausnahme der Rückriberweisung auf das Girokonto, nichr möglich.

Die folgende Graphik zeig die prinzipielle Funktionsweise von eCash.

t
Girokonto

t

Dotätion
eCash-Depot
Rücktausch

eCrsh ffi B€zahlung
mit eCrsh

Abhebung und
Rüc kü berr eisung

Eändler
eCash-Depot

eCash-Geldbörse

Rücktausch
eCash

Gutschrift

Eändler-
Girokonto Eändler-

eCash-Depot eCash-Server

Abbildung: Funkionsweise von ECash

Erzeugen von iVIünzen (" Prägen"):

Die eCash-Software auf dem Kunden-PC erzeugt einen Münz-Rohwen, verknüpft ihn

mit einer Zufallszahl und sendet ihn an den eCash-Server ( "mint" ). Dieser signiert den

Rohwert mit einem geheimen Schlüssel ("Prägeschlüssel", "Mint-Schlüssei"). Auf Seite
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des Kunden wird der Zufallswert wieder entfemt und es bleibt eine gultige (von der Bank

signierte) eCash-Münze, deren Herkunft nichl ruckverfolgt werden kann (Prinzip der

"h l i nden  (  i ona t r  r r " l

Belahlung:

Die Bezahlung erfolg durch Ltberweisung von eCash-Münzen in entsprechender

Stückeiung. ECash-fvlünzen sind nicht teilbar, mtissen also in der notwendigen

Stuckelung auf dem PC veffiigbar sein bzw rechtzeitig nachgeladen werden.

Um sicherzustellen, daß eine lvtünze rucht bereits verwendet wurde, speichert die Bank

die Seriennummern aller ausgegebenen N{ünzen und vermerkt eine etwaige Einlösung.

Bezahit ein Kunde mittels eCash, so reicht die Händler-Software die Münzen direk an

den eCash-Server weiter, wo sie online gepnift und im Gutfall anschließend sofort dem

eCash-Depot des Händlers gutgeschrieben rverden ("Online-Pnifung der eCash-

Münzen").

Anonymität

Im Vergleich zu anderen digitalen Zahlungsformen wie CyberCoin wurde bei der

Entwicklung des Ecash-Systems großer Wert auf die Anon:/mität der Beteili$en gelegt.

Die ausgebende die Ecash-Bant

. kennt z,,var ihren Kunden aufgrund seiner Ecash-Kontoverbindung und sie

o weiß wieviel Ecash ihr Kunde via Internet behebt.

( i a  - , a i R ; a . l ^ ^ h  n ; ^ h r

. ob ihr Kunde dieses Ecash verwendet,

o in welcher Crrößenordnung ihr Kunde dieses Ecash verwendet, und

e fur welche Zahlungen dieses Ecash verwendet wird, obwohl das vom Zal er

ausgegebene Ecash über die Zahlungsempfiinger der Ecash-Bank zur Bestätigung

vorgelegt wird
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Ebenso weiß der Ecash-Empfünger anhand des Ecash nicht, wer der Ecash-Zah.ler ist.

Seine Intemet-Appiikation kann jedoch die Eingabe der Kundendaten vom Kunden (zB

fi-rr die Lieferung, Kundenstatistik, ...) verlangen.

Portabilität

Eine weitere Almiichl<eit zu Bargeld ist die Portabilität von Ecash. Der Speicher an

Ecash auf der lokalen Festplatte kann jederzeit geleert werden, indem man sein eigenes

Ecash-Konto bei der Ecash-Bank dotiert. Diese Möglichkeit kann sinnvollerweise im

Vorfeld von Serv'ice-fubeiten an der Hard'"vare vorgenommen werden.

Genauso können Ecash-Betrage zur Erhöhung der Mobiiität auf eine Diskette kopien

werden. Wurde die Ecash-Software auch auf einem anderen Rechner an einem anderen

On installien, so kömen die auf der Diskene befindlichen Ecash-Beträge von dort aus

zur Zahlung über Intemet verwendet werden.

Sicherheit vo r Die b sta h I

Ecash-Diebe kommen nicht weit, denn sie rverden ausgeforscht. Bei jeder vom

Konsumenten beauftragen Ecash-Zahlung via Intemet werden seitens der Ecash-

Software die Seriennummern der verschiclcten Ecash-Münzen (analog Seriennummern

auf Geldscheinen) auf der Festplatte des Konsumenten festgeha.lten. Kommt daher eine

Ecash-Zahlung nicht beim beabsichtigten Empftinger an (indem ein Hacker die Ecash-

Zahlung aus dem Datenstrom fi.rr seine Zah.lungszwecke entnimmt), so wird dieser den

Kosumenten vom Ausbleiben der Zahlung in Kenntnis setzen. Der Konsument stellt

daraufhin die betroffenen Seriennummern der Bank zur Verfrrgung, um sie zu sperren,

sollte sie jemand (der Hacker) einlösen wollen. Fand die Einlösung bereits statt, so kann

die Bank - ausschließlich anhand der vom Konsumenten genannten Seriennummern - den

kriminellen Einlöser feststellen

Ecash und die Landeswährung

Zum Entstehungszeitpunll dieses Buches steht hinter jeder Ecash-Münze eine bestimmte

Landeswährung, die nur innerhalb der Landesgrenzen eingesetzt werden kann. Innerhalb

des deutschen Sprachraumes kann daher Ecash heute nicht grenzüberschreitend
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elngesetzt werden, es sein denn, der Intemet-Konsument hat erenzüberschreitend

Bankverbindung zur Bank des jeweiligen Landes:

die Ecash-ausgebenden Banken innerhalb des deutschen Sprachraumes sind die
. Deutsche Bank AG (Pilotbetrieb seit Herbst 1997). und die

. Bank Austria AG (Pilotbetrieb seit ,Anfane 1998).

Die Einführung des Euro wird diese durch die Landeswährung gesetzte Grenze jedoch

aufbrechen, womit Ecash schlagartig in ganz Europa anr Za|lung verwendet werden

kann.

Echtes digitales Geld

Die Grundidee von chaum war allerdings ein bißchen anders als die pilotsysteme in der

Praxis arbeiten: Er wollte ein wirkiiches elektronsiches Geld schaffen, bei dem es nicht

nötig ist, bei jeder Weitergabe das Banksvstem zu verwenden. Die von der ausgebenden

Bank digital unterschriebenen Geldscheine können ja durchaus auch von

wirtschaftstreibenden zu wirtschaftstreibenden weitergegeben werden, wie das nut

herkömnrlichen Geld ja auch passiert. Aus geschziftspolitischen Gninden werden Banken

als Betreiber eines soichen Systems dies aber wohl kaum gourieren.

Um dabei die doppeJte Verwendung der Münze sicher zu vermeiden wird bei jeder

Übergabe ein wenig Information über den Zahler in die Münze eingebettet. Allein reicht

dies nicht für eine Identifikation des Zahlers. wird die Banknote aber mehrfach

ausgegeben, so sorgt die mehrlach bereitgestellte Teilinformation mit hoher

Wahrscheinlichkeit fur die Identifikation des Täters.

Alle bisher bekannt gewordenen Implementierungen von chaums Modell in der realen

(Bank-)Welt verzichten allerdings auf vollständige Anonymität und auf anonyme

Weitergabe zwischen den Kunden selbst.

einliche Zahlungssysteme sind das CyberCoint6 - System und Millicent2T von Digital

Eouioment.

elne

tu Näiere Informationen finden Sie im Int€rnet:2t Nähere Informationen hnden Sie itn I[(ernet]
'- h t tp . i,")r.t te. cvb ercas h. com>
< h ! t p :,;t wtt. re se arch. di gi t a L corn rSRC/mi I I i ce n t />

Elektronsches Geld BO



1 .11 Formen des elektronischen Geldes

Elektronisches Geld im rveiteren Sinne exrstien natürlich schon lange. Große

Geldbeträge werden schon seit geraumer Zert alf den internationalen und nationalen

Netzen der Großbanken rund um den Globus transferiert. Solche Interbanltransakione,

die unler dem Sammelbegriff Electronic Funds Transfer fallen, laufen über die Netze von

SWIFT (der Society lor Woridwide Interbank Financial Telecommunication), das Real

Time Gross Settlement System - RTGS - und in Zuk-unft, ab der dritten Stufe der

Wirtschafts und Währungsunion, über das Trans-European Automated Real-time Gross

Settlement Express Transfer System TARGET Ähnliches gilt auch fi.ir den Clearing-

Verkehr nut dem die Banken, bzw. Bankengruppen die nationalen Lrberweisungsstrame

miteinander abwickeln.

Ebenfalls zu einem rveiteren Begriff des elel..lroruschen Geldes kann man die Abrvicklung

von Uberweisunqen durch den Endk-unden zäl en, seien es größere kommerzielle

Unternehmen oder auch kleinere Privatkunden, die über Modem von ihrem Personal

Computer arbeiten. Rechtlich isr dies jedenfalls mit der Abwicklung der entsprechenden

Geschäfte am Bankschalter - oder seit neuestem auch über das Teiefon - ident.

Exkurs : Telebanhng - Home Banhng

Nachden in Osterreich die Banken zuncichst ihre jarcils eigenen Lösungen für das

Banken für den Privathnden von zuhause angeboten haben, hoben sie sich auf einen

Kern eines fär alle Bankien identischen Multi banken-Standards MBS geeinigl, der

i nzw i sche n weitge he nd realisier I i st.

Ab Sommer 1998 stellen die ersten Banken in Deulschland das Homebanhng über den

neuen einheitlichen Standard HBCI Qlomebanking Computer Interface) des ZK4

Qentraler Kreditausschu"B) :ur Verfigung. In diesem Protokoll sind einige Funhionen

enthalten, die das Banhng sehr leicht machen sollen.So z.B. UPD User Parameter

Daten: diese beinhalten [nformationen :u allen Konlen des Kunden, mit dessen Limils

und Rechten, d.h. welcher Geschciftsvorfall auf welchem Konto dem Kunden möglich

und erlaubt ist.
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Der Kunde legl dazu nur sein Sicherheitsmedium ein (2.8.: RSA Snartcard) und das

Kundenprodukt kann sich automatisch ohne weitere Angaben mit der Bank über das

Intenlel verbinden @aten stehen auf der Smartcard) und holt sich dort selbstcindig die

UPD Daten ab. Danach kann sich das Kundenproduh inittalisieren und alle Konten

se/bstcindig etnrichten. (ohne Benutzerinterahion durch die UPD-Steuerung Alle

deulschen Banken sollen HBCI gemcirB dem ZK.{-Homebanking Abkommen bis Ohober

1998 einftihren.

Ahnliches gilt fur das "Plastikgeld" der Kreditkarten. Kreditkarten sind heute das

weitverbreitetste Zahlungsmittel bei TransaLtionen über das Intemet. Die Nummern und

Ablaufdaten der Kreditkarten wurden und werden bereits in ungesichtertem Verfahren

über elek-tronische Post oder über ungesichene Wodd Wide Web Transallionen

übermittelt und akzeptiert Der neu ennvickelte SET Standard, den langsam alie

Kreditkartenorganisationen zu unterstützen beginnen liefen neue Sicherheitsstandards.

Elektronisches Geld im engeren Sinn - Bargeldnahe Lhenveisungsformen/ Tech-Junst

Prepaid Cards- Debits

Postpaid Cards -  Credi ts

ATM Bankomatkarten

EBT Electronic Benefit Transfer (The Economist Jan25 1997)

{,fb erpnift e Transaklionen

Electronische Geldbörse - Brieftasche Electronic wallet

Elektronisches Geld im strengen Sinn

In Adehnung an Matonis 1995 unterscheiden wir dabei folgende Forderungen;

Sicherheit (gegen Veränderung oder Vervielftiltigung)

Aronyme Weitergabe (spurlos, ohne identifizierbare Spur)

Portierbarkeit (physische Unabhängigkeit)

Dauerhaftigkeit (bis zur /bewußten/ Zerstörung)

Elektronsches Geld 82



Zweiwegfühigkkeit (in jede Richtung übertragbar)

Unabhängig von Anbindung an Datennetz verwendbar

Weitergabe über mehrere Wirtschaftsteilnehmer ohne Intermediär

Teilbarkeit (Fungibilitat)

Weitgehende Akzeptanz (Vertrauen)

Nutzerfreundlichkeit @infachheit)

Freie Wertvereinbarung durch ausgebenden Gruppen

Wir haben bereits weiter oben einzelne dieser Punkte behandelt und werden im weiteren

zusätzliche Punkte im einzelnen darstellen und diskutieren. Nicht alle diese Forderungen

sind unumstritten Dementsprechend ergibt sich ein Spannungsfeld zlvischen den

Bemühungen um weitgehende Regulierung von elelcronischem Geld und der Erhaitung

einer weitgehenden Autonomie desselben. Anonymität ist ein Stein des Anstoßes ftir die

Stra&'erfolgungsbehörden. Der letzte Punk wäre aus geldpolitischer Perspekrive eine

durchgreifendere Innovation wurde abe einen gewissen Einstellungswandel erfordern.

Die damit verbundenen Fragestellungen und die Antworten darauf legen den

allgemeinsten Rahmen der Einfuhrung neuer Gelddarstellungs und

Gübermittlungssysteme fest. Wir wollen daher damit beginnen.

1 .1 1 .1 Wer darf Geld bereitstellen? Rechtliche Lage alternativer Ge/dsysfeme.

Zunächst ist die Ausgabe von Geld in allen europäischen LAndern ein Monopol des

Staates. Dessenungeachtet kännen dioe Banken über die Kreditvergabe das bei ihnen

umlaufende Geld mehrfach zur Verfi.igung stellen und auf diese Weise Giralgeld

schöpfen. Diese Schopfung von Giralgeld

Sicherungsmaßnahmen, über die die Bankenaufsicht

wachen vor Mißbrauch geschützt.

Neue technische Formen der Realen Darstellung von Geld lassen erneut Forderungen

laut werden die Ausgabe von Geld zu Entmonopolisieren und die Konkurrenz

verschiedener privater Geldformen zuzulassen. Der prominenteste Vertreter dieser

Forderung ist der österreichische Nobelpreisträger Friedrich A.von Hayek, der in seinem

Buch uber die Entmonopoiisierung des Geldes die Zulassung konkurrierender, vor allem

rst

und

durch eine Reihe von

vor allem die Zentralbanken

Elektronsches Geld 83



auf die Konstanthaltung entsprechender Warenindizes ausgerichteter privater Währungen

als prakisc he Al temative anbieret.

Naturlich läuft dies einer politisch gewollten und derzeit akriv betriebenen

Vereinheitlichung des Geldsystemes in Europa, der Schaffi.-rng des ELIRO gerade

entgegen. Die Forderung läuft aber in diesem Umfeld nicht auf eine Wiederherstellung

der nationalen Währungen, sondern auf die gleichzeitige Zulassung mehrerer paralleler

Wähnrngen in ganz Europa tunaus

Wie schaut es aber mit der realen rechtlichen Situation aus?

In Osterreich gibt es einen interessanten Priizedenztäll (Kennedy 1994, Schrvarz 1952):

Wörgl, ein On mit etwa 3000 Einwohnern, begann sich nvischen 1932 und 1933,

während der großen Wirtschaftskise mir dem Thema Geldreform zu befassen. Der

Bürgermeister der Stadt überzeuge die Kaufleute und die Verwaltung, daß sie viel zu

gewinnen, aber nichts zu verlieren hatten, wenn sie ein Geldexperiment durchi.rhren

würden. Seine Motivation war nicht so sehr eine Demonopolisierung als eine Reform,

wie sie in Silvio Gesell's Buch "Die natürliche Winschaftsordnuns" vorseschlasen

wurde.

Die Einwofurer stimmten zu, und so gab der Stadtrat 32.000 "Freie Schillinge" (d. h.

zinsfreie Schillinge) heraus, die durch den gleichen Betrag von gewöhnlichen

österreichischen Schillingen in der Bank abgedeckt wurden. Die Stadt ließ eine Bnicke

erbauen, verbesserte Straßen und investierte mehr Geld in öffentliche Dienste. Sie

bezahlte Löhre und Material nut diesem Geld. welches die Händler und Geschäftsleute in

der Stadt akzeptierten.

Die Benutzungsgebühr fur dieses Geld betrug l% monatlich, also l29i' im Jahr. Die

Gebühr mußte von demjenigen entrichtet werden, der die Banknote am Ende des Monats

besaß. Sie wurde in Form einer Marke mjt dem Wert von \ Yo der Banknote entrichtet, -

die auf der Rückseite der Banknote aufuek.lebt wurde. Ohne diese Marke war die

Banknote ungliltig. Die geringe Gebük bewirke, daß ein jeder, der Freie Schillinge als

Bezahlung erhalten hatte, diese so schnell wie möglich wieder ausgab, bevor er sein

gewöhnliches Geld benutae. Die Bewohner von Wörgl bezahlten sogar ihre Steuern im

voraus, um das Zahlen der Gebühr zu vermeiden. Innerhalb eines Jahres waren die
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32.000 Freien Schillinge 463 Mal umgelaufen und hatten auf diese Weise Güter und

Dienst le istungen im Wert von (32.000 x 461 :)  14.816.000 Schi l l ingen geschaffen. ( l  l )

Gerade zu jener Zeit. in der viele Länder Europas mit zunehmender Arbeitslosigkeit zu

kämpfen hatten, verminderte lVörgi seine Arbeitslosenquote um 25% innerhalb dieses

einen Jahres. Die vom Stadtrat eingenommene Gebühr betrug insgesamt 120,,6 von i2.000

Freien Sch.ilJingen = 1.8.10 Freie Schillinge. Diese *urden fur öffentliche Zwecke

verwendet, d.h. fijr das Wohl der Gemeinschaft und nicht zur Bereicherung Einzelner.

A.ls sich dann über i00 Gemeinden in Osterreich fur dieses Modell zu interessieren

begannen, sah die österreichische National Bank ihr Nlonopoi geftikdet. Sie interveniefie

beim Stadtrat und verbot das Drucken dieses lokalen Geldes. Trotz eines lang

anhaltenden Streites bis vor das höchste österreichische Gericht, konnte weder Wörgl

noch eine andere Gemernde in Europa dieses Experiment rviederholen.

Für die Schweiz ist anzumerken, daß dem Bürgermeister von Wörgl als er in dieser Zeit

an einem Kongress zur Propagierung ähnlicher Ideen in der Schweiz teilnehmen wollte,

die Einreise in die Schweiz kurzerhand untersagt *urde.

Zun.ichst ebenso erfolgreich entwickelte sich ein ähnliches Experimenr in Thüringen

(Schreider 1997) Am Anfang stand die Grundung der >WARA-Tauschgesellschaft< in

Erfurt. Iker Satzung zufolge verstand sie sich als eine private >Vereinigung zur

Bekämpfung von Absatzstockung und Arbeitslosigkeit<. Ihr Ziel war die Erleichterung

des Waren und Leistungsaustausches durch die Ausgabe von Tauschbons. Nach zwei

Jahren gehörten der Tauschgesellschaft bereits mehr als eintausend Firmen aus allen

Teilen des Deutschen Reiches als Mitglieder an Diese Firmen fuhrten das Hinweisschild

>Hier wird WARA angenommen<. WARA, war die Bezerchnung fur die Tauschbons, die

die Gesellschaft auf Adorderung gegen Reichsmark oder sonstige Devisen oder gegen

Quittung und Sicherheitsleistung an öffentliche Wechselstellen ausgab. Solche

Wechselstellen gab es unter anderem in Berlin, Chemnitz. Düsseldorf, Eisenach, Erfurt,

Halle, Hamburg, Köln, Leipzig und Nürnberg. Sie hlindigren die WARA-Scheine -

wiederum gegen Reichsmark, sonstige Devisen oder hinreichende Sicherheiten - in der

gewünschten Höhe an Firmen und Einzelpersonen aus. Zwischen diesen Firmen und

Einzelpersonen lief nunmehr die WÄRA anstelle der Reichsmark als Tauschmittel um.
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Die Firmen bezahlten (zumindest teilweise) die Löhne und Gehalrer in WARA aus, und

mit derselben WARA kauften sich die Einzelpersonen die gewünschten Güter. So

entstand innerhalb der deutschen Winschaft allmählich ein kleiner separater Kreislaufvon

Ersatzzahlungsmitteln neben dem von kisenhaften Stockungen gestörten Kreislauf der

Reichsmark.

Gemäß den Vorstellungen Gesells waren auch diese WAR{-Scheine mit einem

Umlaufantrieb ausgestattet, der ihre krisenhafte Hortung verhindern sollte. Die Scheine

waren nämlich ebenso auf ihrer Rückseite mit zrvölf Feldem bedruckt, auf die an jedem

Nlonatsende jeweils eine llarke von einem Prozent des Nennwertes aulgeklebt werden

mußte. Die Mitglieder der Tauschgesellschaft mußten also fur die in ihren Händen

befindlichen WARA.-Scheine Marken bei den Wechselstellen erwerben und auf die

Scheine autkleben, um sicherzugehen, daß ihre WÄRA-scheine weiterhin zum vollen

Nennwert als Zahlungsmittel angenommen werden. Die \Iarken stellten demnach eine

Art >Stralgebuhr fur die Nichtbenutzung der WARA. als Tauschmittek< dar.

Diese konnten die Mitglieder nur vermeiden oder wenigstens auf ein Mirumum

begrenzen, wem sie die IVAR{ fur Warenkäufe verwendeten oder als Erspamisse bei

der Geschziftsstelle funterlegten, die sie ihrerseits in Form von Krediten rveiterleiten

konnte. Aus dem Bestreben, der Stra,lebtihr möglichst zu entgehen, resultierte im

Endeffek der fur alle Beteiligten vorteiihafte stetige Umlauf der WARA.

Internationales Aufsehen erregle dieses erste prakische Freigeldexperiment, als der bis

dahin noch kleine übenegionale WARA-Kreislauf sich gegen Ende des Jakes 1930 in

der 500 Einwohner zählenden niederbayerischen Ortschaft Schwanenkirchen durchsetzte.

Dort gab es ein Braunkohlebergwerk, das die Stadt Deggendorf und danach eine private

AG betrieben hatten. Als es Absatzschwierigkeiten bekam und die Halden immer größer

wurden, wurde es 1927 stillgelegt. Da es der größte Arbeitgeber in dieser Gegend war,

kam das gesamte Wirtschaftsleben rasch zum Erliegen.

Während sich im Herbst 1930 die Wehwirtschaft mitten in ihrer großen Deflationskrise

beland, fanden Schwanenkirchen und seine Nachbargemeinden Hengersberg und

Schöllnach einen Ausweg aus der Krise. Zwischenzeitlich hatte nämlich der

Bergbauingenieur Hebecker das Berswerk erworben. Er erh.ielt von der WÄRA-
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Tauschgesellschaft einen Kredit in Höhe von 50 000 WÄRA. Mit diesem Geld konnte

Hebecker das Bergwerk wieder in Betrieb nehmen S, er beschaftige zunächst 60

Bergleute und stellte bald darauf weitere ein. 9O%o ihres Lohres wurden in WÄRA und

die restlichen 10% in Reichsmark ausbezahlt.

Die örtlichen Geschäftsleute waren gegenüber dem ungewöhr ichen Geld skeptisch und

weigerten sich zunächst, es als Zahlungsmittel anzunehmen. Als er aber begann, sich von

mitteldeutschen Mitgliedsfirmen der Tauschgesellschaft nut waren beliefern zu lassen

und diese in der Werkskantine gegen W,\RA zu verkaufen, erkannten sie, daß ihnen ein

gutes Geschäft entging und erklärten sich zur Annahme der WÄR-{ bereit. Während die

Arbeitslosen andernorts große Not zu leiden hatten, kam die lokale Wirtschaft in

Schwanenkirchen, Hengsbach und Schöllnach wieder in Gang. AJsbald war die Rede von

der >WARA-lnsel im Bayrischen Wald<, wo die _A,rbeitslosigkeit gebannt war.

Die von den Initiatoren der Tauschgesellschaft in die W_.lRf gesetzten Erwanungen

schienen sich zu erftillen. Dre Idee eines umJaurtesrchenen Geldes hatte bei der

prak'tischen Erprobung - .jedenfalls in dieser knsengeplagten Zeit - lhre fuchtigkeit

bewiesen, und das Schwanenkirchener Beispiel wurde in der deutschen öffentlichkeir

beachtet. Der Erfolg der WÄRA wecLre jedoch den Argwohn der Deutschen

Reichsbank. Sie befurchteten, daß durch eine weitere Verbreitung zugleich die

Reichsmark als offizielles Zahlungsmittel verdrängt würde.

Es kam ik deshaib sehr gelegen, daß der Reichsfinanzmiruster H. Dietrich im Zuge der

Bniningschen Notverordnungen die Herstellung, Ausgabe und Benutzung jeglichen

Notgeldes im Olctober 1931 durch eine Verordnung verbot. Damit waren auch sie

diesem Verbot betroffen. Trotz seines verheißungsvollen Beginns mußte

Freigeldexperiment von Schwanenkirchen Ende 193 I absebrochen werden.

Hebecker war gezwungen, sein Bergwerk wieder zu schließen. Die WARA-lnsel mit

iken drei Dörfem wurde von Krisenwellen überflutet. In Anbetracht dieser

Auswirkungen der Verbotsverordnung bezeicfnen es die Proponenten ähn.licher Systeme

es als geradezu makaber, daß sie ausgerechnet die Bezeichnung >Verordnung zur

Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und z\r Bekämpfung politischer

Ausschreitungen< trug.

von

das
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Die neuere deutsche Gesetzgebung hat, wie dies in Osteneich schon 1933 der Fall war,

das Monopol der Ausgabe von Geld eindeutig t'estgelegt. Auch die Ausgabe von

Cybergeld ist durch das deutsche Kreditwesengesetz eindeutig den Banken vorbehalten.

Die beiden Beispiele zeigen - ganz unabhängig von den zugrundegelegen konkreten

Freigeldphilosophien von Gesell - daß das Geldmonopol auch in den heutigen

Demokatien ein eifersüchtig gehütetes Monopol darstellt. Die Rrchtlinien zur

Einfuhrung des Euro generalisieren dementsprecjend das nationale lvlonopol auf die

Cesamtheit  der Mitgl iedl ; inder

Keine Frage, daß sich entsprechende Regelungen auch bei elektronischen Formen des

Geldes realisreren lassen könnten. Komplexe Geldverwaltungsformen ließen sich hrer

sogar besonders leicht verwalten. Es zeichnet sich aber derzeit kein Arzeichen eines

Konsenses ab, der in diese fuchtung geht. .{.uch eines der Argumente fur die

Vereinheitlichung der Währungen - die Erschwerung der Devisenspekulationen ließe sich

mit konventionellen Mittein entkäften und elektrorusch leicht verwalten. Die Einhebung

von Gebüken fur den Umtausch von verschieden Währungen ineinander (Tobin ta,r,

Tobin 1978 1984, l99l) ließe sich bei elektronischen Transalcionen genauso leicht

verwirklichen, wie bei anderen Formen des elektronischen, buchmaßigen und baren

Geldverkehrs. Allerdings konnte nicht einmal dieser bescheidene VorschJag zur

Steuerung von Devisenspekulationen die politisch relevante Untersützung finden. Viele

Problemfelder, die mit solchen oder ähniichen Vorschlägen verbunden sind, blieben aber

unberührt. Die gewichtrgsten fugumente gegen die Zulassung privater Geldformen, von

Geld, das dank privater Konkurrenz seine Qualität erhält, sind die mangelnde öffentliche

Kontrolle der Vertauenswurdigkeit der ausgebenden Stellen, die Erschwerung der

Handelstransaktionen durch den eventuell notwendigen Umtausch und eventuell die

Zersplitterung der Wirtschaftsräume und damit des Vorteils der großen Absatzräume, die

efüzientere Größenordnungen von Produkionsstaft en ermöglichen.

Auch heute entstehen analoge

http: / /unet.  univ ie.  ac.aU-a8801 920/,

Tauschringe (http://www.tauschring.de,

http :/lpcwww.uibk. ac. atls06user/csaa63 6/nachbar. htm),

geringen Umfangs bisher keine währungspolitischen

die aufgrund ihres vorläufig

Bedenken hervorgerufen haben,
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obwohl hier durchaus "Phantasieeinheiten" ^)r Verrechnunq unterschiedlicher

Tauschangebote herangezogen werden können.

Anders sieht die Situation in der USA aus:

Don sind prinzipielle solche Local Exchange and Trading-Systeme (LETS) mögiich und

auch tatsäcl ich realisiert (wie zum Beispiel die "Ithaca-Stunden", fiktive Arbeitsstunden

als lVährung http://www lightlink. com/hours/ithacahoursN. Die einzigen Bedenken oder

auch nur Ermahrungen zieien auf die konekte Entnchtung der ensprechenden Steuern,

die mit den Tauschvorgängen verbunden sind.

Im neunzehnten Jakhundert gab es in der USA verschiedentlich private Münzpregungen.

Da sie eine höhere Vanabilität (und im Durchschnitt ein ruedngeres Niveau) des

Silbergehalts aufuiesen komten sie sich gegen die staatliche MLinzprägung nicht halten.

Für die Steuerung des zugelassenen, d.h. in der Prais meist des national monopolisierten

Geldes steht eine Palette von Regelungsmechanismen bereit. Ihre Hauptkomponenten

bilden die Zinssätze für die Bereitstellung von Zentraibankgeld an die Banken, die

Vorschriften über die notwendige Reservehaltung der Banken und dhnlicher

Finanzinstitute und schließlich noch die Offenmarktpolitik der Nationalbank - ihr An-

und Verkauf von Staatspapieren. Die Prinzipien der Steuerung bilden ein perrnanentes

Feld wirtschaftspoiitischer und .'.virtschaftswissenschaftlicher Disk:ussion. Die primären

Paradigmen, die dabei herangezogen werden sind die fiskalische Kontrolle und

Stabiiisierung der aggregierten Volkswirtschaftlichen Nachfiage in der Gefolge von John

Maynard Keynes und die 'monetaristische' Bemühung ein konstantes Geldmengen-

wachstum zu unterstützen Das sind Paradigemen die auch sonst in der Makroökonomie

zentral sind, aber gerade in diesem Bereich ihre besondere pra,risrelevante Rolle spielen.

(einen komprimienen Lherblick vom monetarisrischen Standpunkl bietet Cagans 1991

Artikel über Monetarismus).

Verschiedene Formen von Guthaben und von Geld können bei der Steuerung durch die

Zentralbanken durchaus unterschiedlich behandelt werden. Auch fur die Einfthrung

neuer eleklronischer Geldformen lassen sich traditionelle, orhodoxe und heterodoxe

Vorschläge zur Einbettung in ein Gesamtsystem vorstellen. Dies reicht von einer 100

prozentigen Abdeck-ung elektronischen Geldes durch Zentralbankge)d (also voiiständige
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Deck-ung alles umlaufenden e-Geldes), ein Vorschlag der zuerst von Irving Fischer auch

fur die klassische Steuerung der Geldversorgung gemacht wurde, bis zu den

Möglichkeiten eine eigene e-Geld Abgabe nach Muster von Geseil oder auf .den

umtausch in das oder aus dem e-Geld einzufuken. Die heterodoxen Vorschläge (Gesell

zatlt dazu) versuchen einer Tendenz der Geldwinschaft zurvenig Geld bereitzustellen,

durch Konsum- und Sozialkedite zu kompensieren. waltraud schelkle, die die 'Motive

ökonimischer Geldkritik' untersuchre, \'ermutet, daß die heterodoxen Theorien, die

entscheidende fvIängel aufiveist (u.a. werden Sparer gerne mit Geldhortern identifiziert) ,

dennoch Probleme auäeig, die sie teilweise mit denen der orthodoxie ident sind: eine

übermäßige Betonung einer moral ischen Komponente der Geldtheorie (Schelkie 1995b).

die einer objektiven sozialwissenschaftlichen Analyse im Wege stehe.

Elekronisches Bargeld ließe sich jedenfalls auf andere weise regeln als konventionelles

Geld. Das mag - in geringem Umfang - auch eintreten, wobei in der Anfangsphase an

eher lördemde Bevorzugung, lalls sich daraus ökonomische vorteile ergeben auch an

abschöpfende iv{aßnahmen gedacht werden kann. Zumindest fur elektronisches Geld in

größerem lvfaßstab soll, laut Richtlinienenrwurf der EU Kommission, die Ausgabe

Banken überlassen bleiben oder zumindest zihnlich stringenten Regelungen unterliegen.

Generell erwartet man in der USA ein liberaleres Regime als in Europa. Denkbar wären

etwa geldanige Verwaltung von Guthaben und Schulden bei großen Anbietem von

Konsumprodukten oder weit verbreiteten Investitionsgütern (Konsumgutscheine,

Microsoft -Cash als SchJagwort).

2. Untersuchungsgegenstand und rechiliche Fragestellung

Elektronische Zahiungssysteme bieten die Moglichkeit der Substitution des papier-,

Münzen- und Giralgeldes und können daher direkt in die Systeme einer Nationalbank zur

Steuerung von Geldmengen uä eingreifen. Daher hat das European Monetary Institute

(EMI) mit Sitz in Frankfurt am Mdn eine Arbeitsgruppe ,,on EU payment Systems.. ins

Leben gerufen, die in ihrem ,,Report to the Council of the European Monetary Institute
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on Prepaid Cards" vom Mai t 994 unter anderem empfahl, die Ausgabe von ,,multi-

purpose prepaid cards" Banken vorzubehalten und die Entwicklung vor allem auch in

Hinblick auf die Sicherheit solcher Systeme weiterzuverfoigen.

Aufgrund dieses Berichtes hat die Oesteneichische Nationalbank ua eine Arbeitsgruppe

zur Beuneilung der Sicherheit von ZahJungsverkehrssystemen mir Smart-Cards (ARGE

SZS) ins Leben gerufen, die sich im Jahr 1995 mrt der Sicherheit des Systems der APSS

und mit der Erstellung einer genereilen Sicherheitsvorgabe fur elektronische Geldbörsen

beschäftigr.

Inzwischen beschaftigt sich auch bei der Bank fi.lr

Arbeirsgruppe al lgemein rrrr t , ,Electroruc

Sicherheitsaspekten. 2e

BIS, Impiications of Central Banks of the Development of Electronic Money, Oktober

t 996

Die G7 hat sich mit den Implikationen des elektronischen Geldes beschäftigt und kommt

rJ Vorschlägen in den Bereichen Verbraucherschutz, Lrberwachung und

Rechtsdurchsetzung. lo

Die EU ist irzwischen im Rahmen der Altiviräten rund um das Thema E-Commerce bei

der Formulierung einer fuchtlinie zum Thema eiektronisches Geld,i' die auf den

Ergebnissen einer Studie der Europäischen Zentralbank aus dem Augusr I998 basieren 12

Objekt der vorliegenden l-lntersuchung sollen ausschließlich neue

ZahJungsverkehrssysteme sein, deren Werte durch Informationen repräsentiert werden,

die nicht in einem zentralen Buchungssystem gespeichen sind (wie etwa Giralgelder,

Kredit- und Debitkartensysteme) und die dazu gedacht sind, allgemein akzeptiert zu

werden. Telephonwertkarten oä Kanen, die nur von einem oder einer definierten Gruppe

:s Banl for International S€ttlements @IS) Lega-l Service, Elecuonic Morey, Elecüonic Purse and e-
Cash: ar Outline of Legal Issues, Basel 12.12.1995; BIS, Elecüonic Money: a monetary policy
perspecuve, Basel 6.11.1995; BIS, Possible seignorage implications of the development of elecüonic
mones.  Basel  6.1 1.  1995.
tn Bank for Intematronal Settlements @IS), Comminee on Palment ard Settlement Systems arrd the
Group of Computer Epens, Securiry of Electronic Money, Augtrst 1996.
r0 Group of Ten, Elecüonic Money - Consumer protection, larr, enforcementi supervisory and cross
border issues. ADril 1997.
t' Entrlrrf eines Vorschlags einer Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates üb€r die
Aufnahme, Ausübung urd Beaufsichtigung der Tätigkeiten von E-Geldinstituten, 1998, im folgenden
als RL-Vorschlae ziden.
" European Cerural Bank, Repon on Electronic Money, Fran.lfrnryain August 1998.

rnternallo

Monev'':8

nalen Zahlungsausgleich eine

und eine andere mit
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von Dienstleistern akzeptiert werden, stehen außerhalb des Betrachtungsbereiches der

Untersuchung. Diese Definition entspricht der Definition des E-Money im Vorentwurf

einer EU-RL Art I Z 3:33

,,(b) 
'elektronisches Geld' ein monetärer Wert, der

(i) auf einem Datenträger - wie einer Karte mit Magnetstreifen oder mrt Chip oder in

einem Rechner - elektronisch gespeichen ist ;

(ii) von anderen Unternehmen a)s dem ausgebenden Insritut a.ls Zahlungsnuttel

akzeptiert wird ;

(iii) generiert wird, um Verwendern ais eieicronischer Ersatz fur Münzen und

Banknoten zu dienen, und

(iv) generiert rvird, um elektronische Transfers von Kleinbetragszahlungen

durchzufuhren."

Die Fragestellungen sind umfangreich und reichen von möglichen politischen

Zielsetzungen bis zu deren praktischer Implementation in Form von gesetzlichen

Regelungen.

Po I it i sc h e Zie I setz u ng e n

Regelungen fur Zatrlungsverkehrssysteme und elektronisches Geld im Besonderen

können folgende Ziele verfolgen (siehe auch Teil 3):ro

o Begrenzung des fusikos, das ein ZahJungssystem allgemein fur die Stabilität der

Finanzmärkte allgemein.und fur die Geldmengen bedeutet,

. Schutz der Teilnehmer vor Betrug, unlauterem Verhalten, Vermögensverlust und

unnötigem Eindringen in die Privatsphäre,

" Vgl auch Group of Ten, Elecfonic Money - Consumer protection, lary enforcement, superr.isory ald
cross border issues, April 1997, l; European Cenu-al Bank, Repon on Elec[onic lvloney, Fran-lftrt/Main
August 1998, 7.
ra Vgl Group of Ten, Electionic Money - Consumer protection, lalv enforcement, superrisory and cross
border issues, April 1997, 5; Europe2n Central Banl, Repon on Electronic Money, FranldurLMain
Ausust 1998. l3 und 23fl.
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. Förderung der EntwicHung von emzienten, billigen, risikoarmen und bequemen

Zahlungssystemen fu r Konsumenten und Unternehmer,

o Sicherung der Möglichkeiten der Finanzpolitik fi.ir die Zentraibank(en),

. Sicherung der Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzungssysteme, Geldströme im

Zusammenhang mit krimineller Aktivirät zu unterbinden oder wenigsrens zu

entdecken.

Die fusiken eines E-Cash-Svstems umfassen.tt

Risiko des Vermögensverlustes des Kunden und Händlers durch

- Illiquidität des Ausgebers des elekrronischen Geldes

- Betrug durch Systemberreiber, Händler oder Dritte

- Diebstahl an den elektronischen W€rten

- Versagen eines technischen Systems (Karte zeigt falschen Geldeswert an)

fusiko des Vermögensverlustes des Betreibers durch

- technisches Versagen

- unbefugte Vervielftiltigung von Geldeswenen (Kopie von Karten, Verfülschen

von Software und Nachrichten)

fusiko des Versagens (Händler und Kunde)

- Der Kunde könnte durch ein Versagen des Systems gehinden sein, einen Einkauf

zu bezah.len zB wegen Versagens des Händlergerätes, lalscher Sperre seiner

Karte oder seines Kontos,

- der Händler könnte durch ein Versagen des Systems daran gehindert werden, den

empfangenen Geldeswert gegen richtiges Geld eirzutauschen

Mißbrauch der Zahlungsinformation

- Die Verbreitung von Information über die Tatsache eines Kauf- und

Zahlungsvorganges kann uU uner*.rinscht sein. Nicht jeder Bankdirektor traut

sich in einem Vergnügungslokal mit seiner Kreditkarte zu bezalr.len.

35 Vgl Group of Ten, Electronic Mone.v - Consumer protection, law enforcement, supervisory and cross
border issues, April 199?, 6ff; Ban-L for lntemarional Settlements (BIS), Comminee on Paymenr and
Settlement Systems and the Group of Computer Erp€rts, Security of Electronic Money, August 1996,
10ff; European Cenüal Bank, Relnrt on Electronic Money, FranlfurtMain August 1998, Annex 2 (p
43tr).
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- Kaufuorgänge kömen zu enormen Anschwellen von Bettelbriefen und anderer

Werbung ft.ihren.

- Andererseits können Informationen über Zahlungsvorgänge auch zur Prävention

von Straftaten insbesondere im Bereich Geldwasche,i6 Steuerfunterziehung und

verbotenem G[lcksspiel beitragen.

Typische technische Gegenmaßnahmen sind:it

L Einsatz von schwer kopierbaren Matenalien (Geldpapier, Hologramme, Chrpkarten,

.. ) oder Apparaten

2. Kryptograplue

3. Online-Autorisierung

4. Online-Buchführung zur RisikoLiberwachung

5. Wertgrenzen je Wertträger und Transaktion

6. Positivlisten, Spenlisten

7. Protokoilierung der Vorgänge

8. Statistische Aralysen

9. Begrenzung der Lebensdauer von Systemkomponenten

Typische rechtliche Gegenmaßnahmen im Bereich von Zahlungsverkehrssystemen sind:

- Regeln über die Offenlegung der Systemparameter, Aufklärungspflichten

- Buchführungs- und Dokumentationsp flichren

- Prufung durch unabhängige Prulstellen in bezug auf finanzielle und technische

Sicherheit

- Regeln gegen uniauteren Wettbewerb

- Regeln gegen Monopolmißbrauch und Kartellbildung

- Datenschutzgesetze mit Ausnahmen betreffend die Verfolgung von Kriminellen

- Zulassungs- und Lrberwachungssysteme wie im Bankbereich allgemein üblich

- Mindestregeln betreffend Liquidität und Eigenkapitalanteile

" Vgl Financial Action Task Force, FAfi-MII Money Laundering Tipologies Exercise Public Report,
Februarv 199?
t' Bank for Internadonal Senlements (BIS), Commimee on Palment and Sett.lement Systems and the
Group ofComputer Eryerts, Security of Electronic Money, August 1996, 13ff.
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Versicherungspfl ichten wie zB ElnJagensicherungssysteme

Haftung fur Schadenersatz und Beweislastregeln

Strafsanktionen nach Verwaltungs- und gerichtlichem Strafrecht

H andels- und bankrechiliche Aspekte
Aus Sicht des bestehenden Rechts sind folgende Fragen zu steflen, bevor man den Ruf
nach neuen Gesetzen erhebt:

- Ist elektronisches Geld Geld iSd östeneichischen Rechts?
- Wer muß elektrorusches Geld akzeptieren,?

- Wer darf elekronisches Geld ausgeben?

- Die ban-llechnische Nachvollziehbarkeit der Konten_fi]hrung

welche rechtlichen A-nspruche sind an die Buchführung hinter dem
Zahlungsverkehrssystem zu stellen? Gibt oder sollte es geben genauere rechtliche
Regelungen zu diesem Thema?

- Elektronisches Geld und Meldewesen

Elektronisches Geld hat das Potentia.r, die von der Nationalbank in nationalem Interesse
A) überwachenden Geldmengen a) vergrößern. Daher könnten eesetzliche
Rahmenbedingungen aus dieser Sicht notwendis werden.

Datenschutz

E-Money bietet von der Technik her die Chance, ein anonymes Zahlungsverkehrssystem
analog zum Papiergeld ins Leben zu rufen. Im Gegensatz atr zah\ungmit Kreditkarten,
bei denen jede einzelne Zahlung fi.ir das Bankensystem nachvo ziehbar und in Form von
Kundenprofilen auswertbar wird, kann ein wesentlich höherer schutz der privatsphirre

eneicht werden Andererseits entsteht natürlich auch ein größerer Freiraum fiir
Mißbräuche Daher sollte nach östereichischem und EU-Recht die Frage nach den
rechtlichen Adorderungen an Anonymität eines ZahJungsverkekssystems und nach
venraulicher Behandlung von Zahlungsverkehrsdaten gestellt werden.
Auch in diesem Kapitel sorlen überregungen de rege ferenda angestellt werden, die in
kommenden Novellierungen von Datenschutz- und Bankwesengesetz @ankgeheimnis)
Beachtung fi nden könnten.
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Das Veftragsverhältnis zwischen ausgebender Ste e, Akzeptant und
Verwender

Die Verwendung eines ZairJungsmittels seta entweder gesetzliche Grundlagen oder

zunundest ein Venragsverhältms nvischen den Betreibern des systems (im Feldversuch

Banken und EPTAPSS), den Verwendem des ZahJungsnltrels (Kunden) und den

Akzeptanten (Geschafte, Telefondienstleister, . .) voraus. Diese Regelungen enstieren in

gesetzlicher Form fiir herkömmliches Geld. Für elektronisches Geld gibt es offenbar

hauptsächlich einseitig von einem Panner, den systembetreibern. vorformuliene

Venragsbestimmungen. Diese sind nach einer überblicksmiißigen DarstelJung einerseits

mit dem allgemeinem Zivilrecht (Konsumentenschutz), denr Bankrecht und etw.aigen

EU-Vorgaben zu konelieren Dabei isr natürlich auch die Frage nach Sorglältspllichten

und Haftungsveneilung, sowie der Schutz jedes Panners gegen lvfißbrauch zu Liberlegen.

Beweisrecht

In Ergänzung zu den allgemein zivilrechtlichen Ltberlegungen scheint vor allem die Frage

des Beweisrechts interessant. Kan-n etwa eine chipkarte als Berveisnuttel, vielleicht sogar

als UrL-unde iSd Zivilprozeßrechts bei Gericht vorgelegl werden. Wie ist diese zu

belverten. Dieselbe Frage stellt sich fur die ,,Gegenbuchungen,, in den EDV-systemen

der Betreiber. L,Ll sind hier noch eigene Beweisregeln notwendig, um eine gerechte

Beweislastveneilung in Zivil- und Strafuerfahren zu qewährlersren.

Strafrecht u nd Kriminologie

Wie jedes Zahlungsmittel wird auch das ,,elektrorusche Geld" als Mittel zur unbefuglen
Bereicherung angesehen werden. Unabhängig von der techruschen Schwierigkeit der

Umgehung von technischen Sicherungen ist daher einerseits die Frage nach der

tatsächlichen verfolgbarkeit eines lvfißbrauches als auch nach der formalen stratbarkeit

eines solchen Tuns zu stellen.

Die Arbeitspapiere der BIS werfen noch einige weitere Fragen auf, die bei einer

nationalen elekronischen Börse aber noch kein problem darsteilen. Die Fraee nach dem
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geltenden Recht und die Frage nach der Prävention der Geldwäsche fallen et*a in diese

Katesorie.

3. Handels- und bankrecht l iche Aspekte

3.1 Das Bankrecht der EG

Das Barkrecht bildet naturgemiiß einen wichtigen Punkt in der Schaffung eines

gemeinsamen Marktes. Erster Arsatzpunkt dabei war die Schaff.rng ein}eitlicher

Zulassungsvoraussetzungen fi-rr Banken zur Verwirklichung des Binnenmarlites. Die

Bemühungen der EG um ein einheitiiches Kreditwesengesetz waren in iker vollen Form

197? aber nicht durchsetzbar.38 Daher *urde durch Einzelrichtlinien sozusagen

scheibchenweise aufein einheitliches europäisches Bankrecht hrngearbeitet. Vor allem im

Bereich Bankl ertragsrecht wurden diese Bemühungen inzwischen aber auf];egeben.re

Das auf das Bankwesen anrvendbare EG-Rechr kann in folgende Bereiche geglieden

werden:

Banl<spezifi sches Aufsichtsrecht

l. Bankrechtskoordinierungs-Richtlinie, Erste Richtlinie 771780lEWG des Rares vom

12.12.19'77 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die

Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute, AbI '77|L 322/30 vom

t'7.12.t9'7' t  id€F

2. BankrechtskoordinierungsRl, Zweite fuchrlinie 891646/EWG des Rates vom

15.12.1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwalfungsvorschriften über die

Aufnahme und Ausübung der Tatigkeit der Kreditinstitute und zur Anderung der

Richtl inie 771780/EWG, Abl 89,{- 386/l  vom 30.12.1989

i8 Ygl Knobl, Europabankecht, itr: Griller, Banken im Binnenmarkt, Wien lgg2, 25tr.

Elektronsches Geld 97



. EigenmittelRl, RL 89/299/EWG des Rates vom 17.4. 1989 über die Eigenmittel von

Kredit inst i tuten, Abl  89/L 124l16 vom 5.5.1989 idg-F

o SolvabilitätsRl. Richtlinie 891647/EWG des Rates vom 18.12.1989 über einen

Solvabilitätskoeffizienten filr Kreditinistitute, ,ABl 89,L 386/14 vom 30. I2.1989

o GeldwäscheRl, Richtlinie 9 t/3 08/EWG des Rates vom 10. Juni 199 I zur

Verhrnderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche, Abl

91n 166/7'7 vom 28 6 199 1

. fuchtlinie 92|3OEWG des Rates vom 6. Apnl 1992 uber die Beaufsichtigung von

Kreditinstituten auf konsolidiener Basis, Abl 92/L 110152 vom 28..1. 1992

. Richtlinie 92/121EWG des Rates vom 21. Dezember 1991 über die Lrberwachung

und Kontrolle der Großkedite von Kreditinstituten, Abl L 02911 vom 5 2.1993

. Richtlinie 94ll9lEc des Europäischen Parlaments und des Rates vom i0. Mai 1994

über Einlagensicherungssysteme, ABI L 135/5 vom 31.5 1994

e Richtlinie 9715/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Jänner 1997

über grenzüberschreitende Lberweisungen. Abl L 041,'15 vom 14.2.1.997

Folgende Grundsätze werden dadurch verwirklicht. t0

. Single Banking License: Die Bankkonzession in einem Mitgliedsstaat genügt fur die

Geschdftstätigkeit in der gesamten EG.

. Home State Control: Die Aufsicht über eine Bank mit allen ihren EG-Filialen übt die

Behörde des Her|-unftslandes aus.

o Harmonisierte aufsichtsrechtliche Mindeststandards (vor allem in der 2. BRKRL)

. Gegenseitige Anerkennung nicht harmonisierter Aufsichtsnormen als gleichwertig.

" Ygl Knobl, Ausgestaltung von Banl-venrägen, in Koppensteiner (Hrs!, Ostenerchisches und
europlüsches Wirtschaftsprivatrecht, Teil 3/l: Bankenrecht, Veröffentlichungen der Kommission für
Europarecht, intemationales und ausländisches Privaüecht Nr 15, Wien 1996,7ff.
oo Vgl Griller, Banken im Binnenmarkt, in: Griller. Banken im Binneftmarkt, Wien 1992, 7ff.
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3.2 BanRspezilischer Konsumentenschutz

Hier sind lolgende Rechtsake zu erwähnen:

VerbraucherkeditRl, RL des Rates ü |IAL/EWG vom 8.12.1986 brvv 22.2.1990

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über

den Verbraucherkedit, Abl 87 L 42118 vom 22.2.1987 , geändert durch RL

90/881EWG ABI 90/L 6l/ l . l  vom 1031990 und RL 98/7,EWG Abl 98/ 'L 101/17

vom L,1. 1998

87/598/EWG: Emplehlung der Kommission vom 8. Dezember 1987 fur einen

Verhaltenskodex im Bereich des elektroruschen ZahJungsverkehrs (Beziehungen

zwischen Finanzinstituten, Händlern/Dienstleistungserbringern und Verbrauchern),

Abl 87/L 365 172 vom 24. 12.1987 (zitiert als,.Zahlungsverkehrskodex")

88/590,8WG. Empfeirlung der Kommission vom I7. November 1988 zu

Zah.lungssystemen, insbesondere zu den Beziehungen zwischen Karterunhabern und

Kartenausstellern; Abl 88,{- 317155 v 24.11.1988 (zitiert als ,,Kanenempfehiung")

Empfehlung der Kommission vom 4. 12. 1990, 90/109IEWG, zur Transparenz der

Bankkonditionen bei grenzüberschreitenden Finanaransallionen, ABI 1990, L 76139

fuchtlinie 9711lEG des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997

über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz, Abl 4.6 1997 L

1 4,1/ 1 9 (IGeditkartenzahlungen ! )

VorschJag fi.lr eine Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über

Femverträge zwischen A-nbietem und Kunden über Finanzdienstleistungen 1997

971489ß.G: Empfehlung der Kommission vom 30. Itli 1997 zu den Geschäften, die

mit elektronischen Zahlungsverkehrsinstrumenten getätigt werden (insbesondere zu

den Beziehungen nvischen Emittenten und Inhabern solcher Instrumente), Abl

2.8 1997 L 208/52

Während sich der Zahlungsverkekskodex sowohl mit der Vertragsbeziehung zwischen

Systembetreiber und Dienstleister (freie Dienstewahl, Universalgeräte) als auch nvischen
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Systembetreiber und Kunde beschäftig, beinhaltet die Kartenempfehlung vor allem im

Arhang ein Genist der Kunden-AGB für Zahlkarten.

Zu den einschlägigen EG-fuchtlinien kommen noch allgemeine Richtlinien im Bereich

Verbraucherschutz, die auch im Bankbereich zu beachten sind.

o Richtlinie 84/45018WG des Rates n)( Angleichung der Rechrs- und

Verwaltungsvorschnften der Mitgliedsstaaten über irreführende Werbung, Abl 8.+,/L

250/17 vom 19 9 i984 geändert durctr RL 97l55lEWG Abl 97lL 290/18 vom

23  l0  1997

o fuchtlinie 851577 EWG des Rates vom 20. 12. 1985 betreffend den Verbraucherschutz

im Falle von außerhalb von Geschdftsräumen qeschlossenen Vertraqen. Abl 85/L

J  / : i )  M m  r l  l l  l Y ö )

. Entschließung des Rates vom 25. Juni 1987 über den Zugang der Verbraucher zum

Recht.  Abl  87lC 17612 vom,1 7.1987

. fuchtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 uber mißbräuchliche Klauseln in

Verbraucherverträgen, Abl 1993, L 95/29

3.3 Kartellrecht der EU

Der Bankbereich ist durch den Zwang zur Zusammenarbeit gepragt. Diese kann

allerdings auch in aus Sicht des EG-Wettbewerbsrechts bzw des österreichischen

Kartellrechts bedenkliche Absprachen bnv Ausnützen von Monopolpositionen ausarten.

Zum Themenbereich Konzentration von N{arktmacht gelten in Osterreich zwei

Rechtsordnungen parallel:

Art 85 EGV regelt das Kartellverbot aus Sicht des gemeinsamen Markles, wobei als

Kartell angesehen werden:

. Vereinbarungen zwischenUntemehmen

o Besch.lüsse von Untemehmenvereinigungen und
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b)

o )

. aufeinanderabgestimmte Verhaltensweisen.

welche den Handel :nvischen den Mitgliedsstaaten zu beeintrachtigen geeignet sind und

eine Verhinderung, Einschränkung oder Verftilschung des Wettbewerbs innerhalb des

gemeinsamen Marktes bezwecken oder be',virken. insbesondere.

die unmittelbare oder mirtelbare Festserzung der A-n- oder Verkautipreise oder

sonstiger Geschäft sbedingungen,

die Einsckänkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen

Entwicklung oder der Investitionenl

die Aufteilung der N{ärkte und Versorgungsquellen;

die Arwendung unterscluedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen

gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wenbewerb benachteiligt werden,

der an den Abschluß von Verträgen geknüpften Bedingung, daß die Vertragspartner

zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach dem Handelsbrauch

in Beziehung zum Venragsgegenstand srehen

Solche Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichrtg, soweit sie nicht im Einzeifall durch

ein sogenanntes Negativattest oder durch eine sogenannte

Gruppen-freistellungsverordnung von der EG-Kommission fur zu1ässig erklärt wurden.

Durch die Rechtsprechung des EuGHal ist k.largestellt, daß das EG-Wettbewerbsrecht

auch auf Banken anwendbar ist.

Ein Negativattest bzrv eine Freistellung wurde zB eneilt

- den irischen Bankeno2 betreffend eine Vereinbarung über einheitliche öffnungszeiten,

ein einheitliches Clearing- und Abbuchungssystem (einheitliche Gebühren und

Zinssätze wurden von den Banken aufgegeben)

' '  Vgl zB EUGH 1.1.7.1981, tu 172i80; Slg 1981,2021; Zuechaer gegen Bayrische Vereinsban-k -
Einheitliche Auslandsüberweisungsgebühlen.
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der Belgischen Vereruging der Banken" auf drei von 22 Vereinbarungen nvischen

den belgischen Banken, nänrlich der ,,Konvention zwischen den Banken hinsichtlich

der Beteiligung mehrerer Banken bei Wertpapiergeschäften", der ,S.onvention

nvischen den Banken lunsichtlich der Beteiligung mekerer Banken bei Zahlungen

aus dem Ausland" und der .,Konvention nvischen den Banken hinsichtlich der

Beteiligung von z',r'ei in Belgien ansässigen Banken beim Einzug von Schecks und

Wechseln aus dem Ausland".

der Assoziacione Bancaria ltahana44 betreffend sieben von zehn gemeldeten

Vereinbarungen - darunter die Interbanlienkonvention Bancomat sor.vie Regeln uber

Llberweisungen und Effektengeschzifte - und drei von funf gemeldeten

Empfel ungen,

vielen Emplehlungen des Niederlandischen Bankenverbandes, allerdings erst

nachdem alle Regelungen betreft-end lvlindestgebühren und -provisionen gestrichen

worden waren,45

Eurocheque und den europäischen Bankenverbänden fur die fuchtlinien fiir die

Herstellung des einheitlichen Eurocheques, fi.rr die Herstellung der einheitlichen

Eurocheque-Karte und fur die Endbearbeitung des einl-reitlichen Eurocheques und

der einheitlichen Eurocheque-Kane. oo

Nicht (nachtraglich) freigestellt wurde hrngegen die sogenamte ,,Helsinkr"-Vereinbarung

zwischen Eurocheque und der Groupe Bancaire, die fitr die Annahme ausländischer

Euroschecks gleich hohe Tarife zu lasten des Händlers vorsah wie bei Benutzung der

Carte bleu. lhre nicht genehmigte Anwendung firhrte zu Geidstrafen in Höhe von in

'- 86/50?,EWG: Entscheidung der Kommission vom 30. September 1986 betreffend ein Verfahren nach
Anikel 85 EWC-Verüag (Mll.162 - Irish Banks'Standing Comminee); ABI 1986 L 295128.
"' A'7/13EWG. Entscheidung der Kornmission von I L Dezember I986 b€ue.ü'end ein Verfatuen nach
Artikel 85 EWG- Veruag UV/261-A Belgische Vereniging der Banlien/Association Belge des Banques);
ABI t9a'7 L 1/21 .
" 87/103,/EWG: Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 1986 betreffend ein Verfah,ren nach
Artil<el 85 EWG-Vertrag (lV/11.356 - ABI) Assoziacione Baacaria Italiara, ABI 1987 L 't3l51.
ot EN|SCFüDUNG DER KOIV{MISSION vom t9. luli 1989 beüeffend ein Verfahren nach Artikel 85
Ewc-Vertrag (lV/31.,199 - Niederländische Bar*en) (39/512/EWc) ABI 1989 L 253.
'u 89/95/EWG: Entscheidung der Komnission yom 19. Dezember 1988 bereffend ein Verfahren nach
Anitel 8-5 EWG- Verrag (lV/31.291, ein-treitliche Eurocheques)
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Summe ECU 1,5 Mio,'' welche gegen Carte bancaire beim EuGH auf 2 Mio erhöht

wurde.o'

Zusätzlich findet sich in Art 86 EGV das Verbot der mißbr:iucfrlichen Ausnutzung einer

behenschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markl oder auf einem wesentlichen Teil

desselben durch ein oder mehrere Untemehmen, wobei als Mißbrauch insbesondere

a) die unmittelbare oder mittelbare Erzrvingung von unangemessenen Einkaufs- oder

Verkaulspreisen oder sonstigen Geschäft sbedingungen;

b) die EinsckänJ.-ung der technischen EntrvickJung zum Schaden des Verbrauchers

gesehen wird,

c) die .A,nwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gieichwenigen Leistungen

gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteilig werden;

d) der an den Abschluß von Verträgen geknüpften Bedingung, daß die Vertragspartner

zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sactrlich noch nach dem Handelsbrauch

in Beziehung zum Venragsgegenstand srehen.

Verstöße gegen diese Regelungen fuhren im Fall des Art 85 zu Nichtigkeit der

Vereinbarungen inklusive etwaiger Konventionalstrafen, in allen Fällen kann die EG-

Kommission gemäß Art 15 VO 17162 eine Geldbuße verhängen. Dazu köruren nach

nationalem Recht Unterlassunqs- und SchadenersatzansDruche kommen.

Sekundärrecht - Internet

Allgemein können hier folgende Veröffentlichungen relevant sern:

o EWG Rat: Verordnung Nr. 17. Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85

und 86 des Vertrages, Abl 6210131204 vom 21.2.1962 idgf

. Gruppenfreistellungsverordnung über Alleinbezug 1984/83, Abl 198i L 17315

. FusionskontrollV, Verordnung (EWG) Nr 4064/89 über die Kontrolle von

Unternehmenszusammenschlüssen vom 21. Dezember 1989

-' 92/212/EWG Entscheidung der Kommission vom 25. Maerz I992 in einem Verfafuen nach Afiikel
85 EWG-Verüag (lV/30.717- A - Eurocheque: Helsinki-Vereinbamng)43 EuGH (Erste Kammer) 23. 2. Igg4,-l-39/g2 und T-10/92 ,,Helsinki-Vereinbarung', Öea tge+lt.
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Bekanntmachung der Komnussion über die Beurteilung kooperativer

Gemeinschaftsuntemehmen nach Artikel 85 EGV Abl lgg3 C 4312

Bekanntmachung der Kommission über die Unterscheidung von konzentrativen und

kooperativen Gemeinschaftsuntemehmen Abl 1994 C 385/l

Einschlllgig im Bereich Zahlungsverkehr ist neben den schon erwähnten Entscheidunsen

der Kommission nur die folgende Bekanntntachung.

o Bekanntmachung der Komnrission uber die Arwendung der EG-Wettbwerbsregeln

auf grenzüberschreitende Zaf unqssvsreme. Abi 95/C 251/j vom 21 9.1995

3.4 Das österreichische Kadeil recht

Das österreichische Kartellgesetz 1988 kennt einerseits das verbot von nicht

genehmigten Vereinbarungs-, Verhaltens- und Empfehlungskartellen'e rrut der Folge der

Nichtigkeit der entsprechenden Verträge,50 eine Meldepflichr fur vertikale

vertnebsbindungen mit untersagungsmoglichkeir, wobei preisbindungen explizit nicht

als vertikale Vertriebsbindungen zu sehen sind,rlsowie das verbot des Mißbrauchs einer

marktbeherrschenden Stellung analog zu Arr 86 EGV.52 Jede dieser Handlungen kann

auch zur Abschöpfung der Bereicherung aus der unerlaubten Handlung,13 zu

gerichtlichen Strafen5o und/oder zur Zahlung von Bußgeldernrt führen. Das

österreichische Kartellrecht ist gemäß $ 5 Abs 2 KartellG auf Bankgeschlifte insoweit

nicht anwendbar, als die Verhaltensweisen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der

Außicht des Bundsministeriums fur Finanzen unterliegen. Dies gilt aber nur soweir

!! y tr r('anefiu
50 

$ 22 Kartellc.
5' 

55 3oa trKartellc.
52 

SS i.l ff Kanellc.
53 

SS 21, .10 Kane c.
to 

S$ tzg ff Kanellc.
55 

$ 142 Kartellc.
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bankrechtliche Vorschriften einzuhalten sind.56 Das sonstige Wettbewerbsverhalten von

Kreditinstituten unterliegt voll dem Kartellrecht.

3.5 Die bankrechtliche Einordnung des elektronischen Geldes

351 DerGeldbegri f f

,,Geld im eigentlichen Sinn ist das vom Staat anerkannte ZatrJungsmittel, fur welches

Annahrnenvang besteht. Zum Geld im weiteren Sinn rechnet man hingegen alles, was im

Verkehr als Zahlungsmittel anerkannt ist Also .. das sogenannte Buchgeld, das sind

Konten bei Kreditinstituten, über die sofon vefigi werden kann."rt Zu dieset

Lehrbuchdefinition finden sich im österreichischen Recht wenige verstreute Regelungen.

Gemäß $ 2 Abs 2 lit a SchiilingG und der Kundmachung des Bundesmrnisteriums für

Finanzen BGBI 1950/155 sind gesetzliches Zahlungsmittel ,,die von der Osterreichischen

Nationalbank auszugebenden auf Schillinge lautenden Banknoten."

Das SchillingGsE regelt in $ 3 Abs I ,,Vom 2 1 . Dezember 1945 bis zur Teilnahme

Osterreichs an der drirten Stufe der Winschafts- und Währungsunron (Wrv!'IJ) oh-ne

Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels t 09k des Vertrages zur Gnlndung der

Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) ist in der Republik Osterreich der Schilling die

einzige Rechnungseinheit; er ist in 100 Groschen untergeteilt. Ab dem ersten Tag der

Teilnahme Osteneichs an der dritten Srufe der WWU ohne Ausnahmeregelung im Sinne

des Artikels l09k EG-Ve*rag ist im Hinblick auf die Einführung des Euro als

einheitliche Währung gemäß Artikel i09l Abs. 4 Ec-Vertrag auch der Euro in Österreich

Rechnungseinieit."

Die Ausgabe von Euro-Bankroten und Euro-Münzen werden in Art 105a EGV der

Europäischen Zentraibank (EZB) und mit deren Genehmigung den nationalen

Zentralbanken vorbehalten. Diese Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der

Gemeinschaft als nationales Zahlunssmittel selten. Euro-Münzen werden durch die

tu Vgl die EB zu S 5 Abs I Z 2 Kanellc 1988 abgednckt in BarfulS-Auer, Kartellg'88, Wien 1994, ,l
urd KOG 9.9.1991, Oh 7/91 Girokontengebüllren. WBI 1991, 391 Ar.rn Koppensreiner.
51 Koziol - ll/etser, Gnnd,iß des bürgerlichen Rechts, Band I, lO. AuJlage, Wien 1995, 219.
" G uom 30. November 1945 üb€r Maßnahmen auf dem Gebiet der Währung (Schillinggesetz) BGBI
r945/231 idF BGBI. I 1998/60.
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Mitgliedsstaaten ausgegeben, wobei der Umfang durch die EZB genehmigt wird. Gemäß

Art l09l Abs 3 EGV wurde mit dem ersten Tag der dritten Stufe der WWU (l I 1999)

die ECU ,,zu einer eigenständigen Währung". Die nationalen Währungen wurden durch

den ECU (Euro) ersetzt, stellen aber in der Lhergangszeit Denominationen des Euro dar.

$ 6l Abs 2 NationaibankG5e wiederholt: ,,Die Noten der Bank sind gesetzliche

Zahlungsnuttel und müssen zum vollen Nennwert angenomrnen werden, soweit die

Verpflichtung nicht in bestimmten Zahlungsmitteln zu erfilllen ist." Laut BGBI I 1998/60

$ 89 Abs 3 hat diese Bestimmung ab 1999 folgenden - wohl mangels Ausgabe von

Schillingnoten in der Llbergangszeit bis 2002 unsinnigen - Wonlaut

,,S 61 ( 1) Die Oesteneichische Nationaibank ist nach Maßgabe der Genehmigung der

EZB berechtig, auf Euro lautende Banknoten auszugeben. Die von der

Oesterreichischen Nationalbank, der EZB und von den nationalen Zentralbanken der

anderen an der dritten Stufe der WWU teilnehmenden Mitgliedstaaten ausgegebenen, auf

Euro lautenden Banknoten sind gesetzliche Zafr.lungsmittel.

(2) Die in Abs. I genannten Bankroten müssen zum vollen Nennwert unbeschränkt

angenommen werden, soweit die Verpflichtung nicht in bestimmten Zahlungsmitteln zu

erfi.illen ist."

In $ 8 Abs I ScheidemünzenG60 werden die von der Münze österreich AG

auszuprägenden Scheidemünzen als weitere gesetzliche Zahlungsmittel definiert. Gemäß

$ l0 Abs 4 dieses Gesetzes idF BGBI I 1998/60 griltig ab 20Ol verlieren ab dem

l. L2001 aJ einem von der Münze festzusetzenden Einlieferungsdatum die

Scheidemünzen in Schilling ihre Eigenschaft als Zahlungsmittei.

Dies bedeutet, daß derzeit aussctrließlich die von der Münze Österreich ausgeprägren

Scheidemünzen und die von der Oesterreichischen Nationalbank ausgegebenen

Banknoten gesetzliche Zahlungsmittel (Geld im eigentlichen Sinn) in der Währung ECU

(EltRO) darstellen. Die elektromagnetische Darstellung eines Geldbetrages stellt weder

in einem Bankcomputer (Girokonto) noch in der Chipkarte (elekronischer Börsensaldo)

5e Bundesgesetz über die Oestcrreichische Naüonalbank (Nationalbankgesetz 198-t - NBG), BGBI
198,{/50 (W\ö
t BG uom 20. Oktober 1988 über die Ausprägung und Ausgabe von Scheidemünzen und über die
Strafgesetznovelle vom Jah-re 1932 (Scheidemünzengeserz l9E8), BGBI 1988/597
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Geld iSd österreichrschen Rechts dar. Die Ausgabe von solchen Zatrlungsmitteln greift

also weder in das Monopoi der Nationalbank noch in das der Munze Östeneich AG ern.

Auch die Arbeitsgruppe des EM sowie die ECB sind der Ansicht, daß die elektronische

Börse bnv deren Inlalt keine Banknoten darstellen und daher generell nicht in die

Agenden der Nationalbank eingreifen 6r Sie geht aber davon aus, daß der Betrag der

elektronischen Geldbörse zumindest ökonomisch als Einlage zu betrachten ist und daher

auch juristisch so qualifiziert werden sollte, um die Maßnahmen der Einlagensicherung

bereitstellen zu können.62

3.5.2 Ausgabe van E-Money ein Bankgeschäft?

Daher ist in einem nveiten Schritt zu pnifen, ob die Ausgabe von elektronischem Geld

und der Betrieb eines entsprechenden Zahlungsverkehrssystems ein

konzessionspflichtiges Bankgesch€ift isd Bankwesengesetzes6t srnd. In Frage kame vor

allem Ziffer I (Einlagengesch;ift), Ziffer 2 (Girogeschaft) oder Ziffer 6 (Ausgabe und

Verwaltung von Zahlungsmitteln wie Kreditkanen und Reiseschecks) des $ 1 BWG.

S I  Z 1 BWG Einlagengeschäft?

,,Einiagengeschzift" wird in $ I BWG mit ,,Entgegennahme fremder Gelder zur

Verwaltung oder als Einlage" umschrieben.o' $ 31 Abs I BWG unterscheidet nvischen

Einlagen, die dem Zahlungsverkehr und solchen, die der Anlage dienen und durch

Urkunden dok-umentien werden ( ,,spareinlagen"). ,,Geld" kann dabei auch Buchgeld

und fremde Währung sein.65 66 Die Entgegennahme zur Verwaltung soll offenbar zum

Ausdruck bringen, daß eine Verwahrungsleistung dh eine Sicherung gegen das

Abhandenkommen uU auch eine aktive Verwaltungsleistung iS eines ,,Auftrages" iSd $$

'' European Monetary Instiute, Repon to the Council of t}le European lvlonetary Institute on Prepaid
Cards by the Working Group on EU Payment Sysrems, Franld-rnMain Mai 1994, Absatz 8.
" Europeal Monetary Insritute, so, Absatz 9 und I L
" BG über das Barkwesen (Banktvesengesetz - BWG), BGBI 19931532 idgl.
* 

S I des deutschen KWG spricht von der ,,ArLnahme fremder Gelder als Einlagen ohne Rücksicht
d_arauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagengesch:i-ft").
o' Avancini - .iro - Koziol, Östeneichisches Bankvenrassrecht. Band I Wien t987 PZ 9/2.
6 Eine näiere Determinierung des Einlagengeschäfts fihlt rm deutschen KWG. Diese findet sich für dir
BRD nur in den AGB der Sparkassen (1993) Nr 15.
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1002 ff ABGB geschuldet ist. Dazu meint etwa l4raldhausl,'' daß die gemeinschaftliche

Verwaltung von lvliteigentum gemeint sei. Avancini - Iro - Ko:iof8 sehen dies tiberhaupt

nur dann gegeben, wenn der Bank bei der Disposition über die Gelder im Sinne von

Vermögensvenvaltung ein gewisser Entscheidungsspielraum zukommt. Dies ist aber

nicht der Zweck der elektroruschen Geldbörse.

Die Entgegennahme fremder Gelder als Einlage ist nicht der Zweck der elektronischen

Geldbörse. Denn dieser Tatbestand lieg nach h-A6o dann vor, ,,wem von einer Vielzahl

von Geldgebern auf der Grundlage typisiener Venrage darlehensweise oder in ähnlicher

Weise laufend Gelder entgegengenornmen werden, die ihrer Art nach nicht banlniblich

besichen sind." Im übngen ist die elektronische Geldbörse auch manqels Verzinsung

nicht zur Adage von Geld geeignet ist und daher sicher keine SpareinJage Aber selbst bei

einer Sichteinlage zu Zwecken des Girogeschäftes ist idR eine Verzinsung üblich'0 Die

Subsumtion der elektromschen Geldbörse unter das Einlaeeneeschäft ist also nicht

zielfuhrend.

Der Begriff des Einlagengeschafls iSd L und 2. BankrechtskoordinierungsRl ist sehr

viel weiter. ,,Entgegennahme von Einlagen und anderen ruckzahlbaren Geldem" lieg

allerdings nur dann vor, wenn der Entgegennehmende Schuldner aus dem Venrag über

die Verwaltung oder Einlage der fremden Gelder ist. Wenn also die Post bzw PTA

Geider fiir die PSK entgegennimmt, benötigt sie keine Bankkonzession. t' Erfolg di"

Entgegennahme so, daß der eigentliche Empftinger des Geldes nicht bekanntgegeben

wird, schließt der Empftinger das Bankgeschäft ab.

Im Falle der elektronischen Geldbörse nimmt entweder ein Bankomat oder eine

Bankstelle Geld zur ,,Ein1age" auf der Börse an. Im Falle des E-Cash der Bank-Austria

nimmt der deren Bankrechrer Geld zur Umrvechslung in elek-tronisches Geld an.

Damit könnte dieses Geschäft unler den Begriff des Einlagengeschäfts iSd EG-Rechts

fallen. Das EG-Recht verpflichtet den nationalen Gesetzgeber dazu, diese Tätigkeit allen

61 fi;aldhausl, Die Berechtigung zum Berrieb von Bankgeschfien, Wien 199i,2lt
d Bankl'e(raesrecht [,15f .
6e rlra lcl h au s l,-Berechtigung, 2 I mrvN.
'" Avancini - Iro - Koziol, Barkveftragsrccht 1459. Da das Griogeschfis als eigener Tlpus eines
Bankgeschä.fts angefuhrt wird, erstaunt die Enväir.nung der Sichteintage &i Avancini - lro - Koziol an
dieser Stelle und ist nur durch ibre Theorie der Tremung yon Kontoeröffnungs- und Girovenrag (vgl
Band I324 ff) zu erklären..
;t Laurer in Fremutr, BWG, RZ 5 zu g I BWG.
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anderen als Kreditinstituten zu untersagen.T2 AJlerdings bleibt es dem nationalen

Gesetzgeber lreigestellt, die Konzessionsptiicht unter einem anderen Titei zu regein.

Daher kann es selbst unter der Annahme, die elektronische Geldbörse stelle eine

,,Einlage" dar, durchaus EG-konform sein, daß diese Geschäfte in östeneich nvar nicht

als Einlagengeschäft aber unter einem anderen Titel konzessionspflichtig srnd

Gegen die Subsumtion als Einlagengeschäft spricht dre Tatsache, daß Zweck der

Transaktion nicht die Rückzahlung des Geldes an den Einleger ist sondern dieser eine

An Forderung gegen a)le Akzeptanten des elektronischen Geldes also seeen Dritte

erwirbt.

Gegen die Subsumtion der elektronischen Geldbörse unrer die ,,EinJage., iSd EG-Rechts

spricht auch die Tatsache, daß es im Anlang zur fuchtlinie ggl646rEwc ein Tatbestand

erwähnt rvird, der - wie unten gezeigl wird - besser auf das Geschäft ,,elekronische
Geldbörse" paßt. Auch der Bericht der ECBTr geht implizit davon aus, dass die Ausgabe

elektronischen Geldes kein Einlagengeschäft sondem eine neue A-rt von Geschäft

darstellt.

S lZ2BWGGi rogeschä f t

Das Girogeschäft wird im vollen wortraut mit ,,Durchfthrung des bargeldlosen

Zahlungsverkeks und des Abrechnungsverkehrs in raufender Rechnung für andere

(Girogeschäft)" beschrieben. Dieser Text ist identisch mit der Formulieruns des alten

Kreditwesenges etzes 197 9

Im Gesetz findet sich keine nahere Definition, was ,,bargeldloser Zal ungsverkehr,, genau

bedeutet Einzig die Regelung des $ 34 BWG über verbrauchergirokontoverträge weist

auf die Elemente schrifllicher vertrag bei Kontoeröffirung, Entgelte fur Dienstleistungen,

Verzinsung des Guthabens und Llberziehungsmöglichkeit hin, geht also vom bei

österreichischen Banken üblichen und in den AJlgemeinen Geschäftsbedingungen der

östeneichischen KredituntemehmungenT{ geregelten Girokonto aus. Lieseckett

verbindet mit einem Girokonto die Möglichkeit des Kunden, l,herweisungsaufträge

'-' Laurer in Fremurr, BWG, RZ 5 zu S I BWG'' Europenn Cen(ral Bank, Report on Eiectronic Money, FranÄtrrnMain August l99g'" Amtsblarr zur Wiener Z€itung Nr 210 vom 12.9. 1979.'' Liesecke, Das Bankguthaben in Gesetzgebung und Rechtsprechung, WM 1975, zlt - 230
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vorzunehmen und überwiesene Beträge zu empfangen. Aber auch die Einzahlung und

Behebung von Bargeld ist wohl ein üblicher Teil des Geschafts.76 Laurer weist daraul

hin, daß im Zuge der Durchführung eines Lherweisungsauftrages mangels Deckung ein

Kreditvertrag verbunden sein karur.77 llaldhausllg sreht als Haupteiement dieser

Geschäftsart die Unterstützung des Kunden bei der Abwicklung von Geldtransaktionen

etwa durch Lfberweisung, Scheck- und Wechselinkasso, Abbuchungs- und

Lastschriftverlahren Der VwGH hat dazu festgehalten.tn ,,Der Giror,enrag dient der

Regelung des bargeldlosen ZahJungsverkeks, die Kreditunternehmung bzw Bank wird

verpflichtet, Llberweisungen an Dritte durchzufi.-rhren und Lherweisungen von dritter

Seite fur den Kunden entgegenzunehmen. Der Girovenrag umfaßt aiso die Befugnis zur

Entgegennahme von Zahlungen zu Gunsten des Kundenkontos und zu Lherweisungen,

Barauszahlungen und Scheckeinlösungen sowie sonstigef vereinbarter Lastschriften

hinsichtlich desselben. Der Girovenrag wird zumeist durch den Kontokorrentvertrag

erganzt, der die kontomäßige Abrechnung der im Rahmen des Girogeschziftes

vorgenommen Transaktionen regelt; er muß jedoch nicht begriffsnotwendig mit der

Vereinbarung kontokonentmäßiger Abrechnung iS des $ 355 HGB verbunden sein."

Elektronische Geldbörse und E-Cash weisen im Gegensatz zum allgemein üblichen

Girokonto nvar die Grundfunktion ,,bargeldloses Zahlen" auf. nicht aber die in $ 34

BWG erwähnten Merkmale Entgelte fiir Dienstletstungen - außer man betrachtet den

Verzicht des Kunden auf Verzinsung als Entgelt -. Verzinsung des Guthabens und

LTberziehungsmöglichkeit und schon gar nicht die Möglichkeiten des Giroverkehrs aul

Zudem sieht offenbar der Gesetzgeber nicht jedes bargeldlose ZahJungsverkehrssystem

unter dem Begnff ,,Girogeschäft". Ansonsten wäre es unverständlich, daß die Ausgabe

von Reiseschecks und Kreditkarten gesondert in $ I Abs I Z 6 BWG erwähnt wird.

Diese Geschafte waren übrigens im KWG i979 noch nicht als Bankgeschäft erwähnt und

sind im deutschen KWG nur Geschäfte eines Finanzinistituts nicht aber eines

Kreditinstitutes

''6 Avancini - Iro - Koziol, Banlivenragsrecht I 321, Punlrr 8 der AGBöKI
i ; Laurer it Frenut , BWG, RZ 8 zu S L'8 llql,lhaust, Berechtigung. 22 mrvN.

" vwcH 9.2. t qqo, g7/17/0260.
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$1 Z 6 Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmit teln

Die EB zum Finanzmarktanpassungsgesetz 1993 berufen sich betreffend die Einfügung

des $ I Z 6 a$Z 5 des Anhanges der RL 89r'646lEWG und gehen davon aus, daß beim

Kreditkanengeschäft eine Verknüpfung zwischen einem (rucht konzessionsptlichtigen)

Warenkredit und einem konzessionspflichtigen Geldkedit vorliegl. Diese Erläurerungen

können aber wohi den Begriffsinhalt von,,Ausgabe und Verwaitung von Zahlungsmitteln

wie Kreditkarten und Reiseschecks" nichr voll umfassen, da bei einem Reisescheck ja

gerade kein Kredit gervähn wird.30 Chrnr - FrOhtichsthatsr gehen davon aus, daß der

Gesetzgeber unter Ausgabe und Verwalrung sätmlichen lormellen und mareriellen

Aspekte zusammenfaßt und etwa beim Kreditkanengeschäft auch die Kreditgewährung

unter die ,,Verwaltung" tlllt. Die elektronische Geldbörse ist mangels Kreditgewzihrung

keine Kreditkarte Der Kunde muß den zu verwendenden Geldbetrag ja schon vor dessen

Nutzung erlegen. Die eiektronische Börse ähneit mehr einem Reisescheck,8: der ja auch

vor Benutzung bar oder unbar bezahlt wird. Jedenfalls ist sie aber ein Zahlungsmittel und

daher viei eherunter $ I Z 6 als unter S I Z I BWG zu subsumieren. Auch in bezug auf

das EG-Recht liegt die Subsumtion der elekronischen Geldbörse unter den Begriff

,,Zahlungsmittel" viel näher als die Einordnung in die ,.Einlagengeschäfte". Die EG-

Komrntssion geht klar von dieser lvleinung aus, wie die 5. Erwägung im Vorschlag einer

E-Geldinistitute-RL beweist.

Zusammenfassend ist lestzustellen, daß das System elektronische Geldbörse bzw

,,Quick" und E-Cash weder ein Einlagengeschäft noch ein Girogeschäft iSd des BWG

darstellt, sondem gemäß Arhang zu RL 89/646/EWG bzw g I Abs 1 Z 6 als,,Ausgabe

und Verwaltung von Zahlungsmitteln" ein Bankgeschaft darstellt, das nach rein

österreichischem Recht nur Kreditinstitute nach EG-Recht aber allgemein Finanzinstitute

betreiben dürfen. Die Ausgabe des Zahlungsmittels elektronisches Geld ist also in

Österreich an eine Bankkonzession geknüpft.

Gemaß $ 9 BWG darf ein in einem anderen EU-Mitgliedsstaat tätiges Kreditinstitut alle

in Z I bis 14 des Arhanges der tuchtlinie 89/646/EWG angefi.ihrten Tätigkeiten auch in

"o Ygl Laurer in Frenuth, BWG RZ 13 zu $ L8t Chini - Fröhlichst a/, Pra\iskommentar zum Banl$resensesetz, Wien 1993, 36.
82 Zu dessen strittiger Rechtsnatur ;l va ncin r - Iro - Äb:rol. B-ankverua gsrecht I .l 19.
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Osterreich ausüben. Z 5 dieses Anhanges lautet ,,Ausgabe und Verwaltung von

Zahlungsmitteln (Kreditkarten, Reiseschecks und Bankschecks)", womit wohl auch die

EU-weite Regelung des Geschäftes mit elelctronischen Geldbörsen gegeben ist. Aus der

allgemeinen Dienstleistungsfreiheit des EG-Vertrages kann aber folgen, daß eine

Orgarusation, die in einem EG-Mitgliedsstaat befug ohne Bankkonzession

elektronisches Geld ausgibt, dies auch in Osterreich darf.

Der Vorscl ag einer E-Geldinstitute-Rl geht davon aus, daß auch andere als

Kreditinstitute E-Money ausgeben dürfen sollen und enthält die aufsichtsrechtlichen

Bedingungen hiefur. Die Ausgabe elektronischen Geldes soll also nicht in jedem Fall an

eine Bankkonzession geknLipft werden tl

3.6 Ausgabe und Annahme des elektronischen Geldes

Oben wurde festgestellt, daß das Geld der elektronischen Börse kein gesetzliches

Zahlungsmittel darstellt, da es sich weder um Banknoten noch um Münzen handelt.

Daraus folgt, daß ohne entsprechende vertragliche Verpflichtung niemand gezwungen

ist, dieses Zairlungsmittel zu akzeptieren und auch der Zugang des Konsumenten zu

diesem Zahlungsminel rucht allgemein gewakleistet ist.

Auch der Vorschlag einer E-Geldinistitute-RL will an dieser Einordnung nichts ändern.

3.7 Die banktechnische Nachvollziehbarkeit der Kontenführung

Llber die Anforderungen an eine Bankbuchhaltung finden sich im österreichischen Recht

soweit ersichtlich keine Aussagen. Lediglich die allgemeinen aber auch nur schwach

kodifizierten Grundsätze einer ordnungsgemiißen (Handels-) Buchhaltung (GOB) sind

natürlich einzuhalten. Auch die Sorglaltspflicht gemäß $ 39 BWG gibt keine brauchbaren

Maßstäbe. In diesem Lichte kann zwar die Frage gestellt werden, ob fir ein

österreichweites Zahlungsverkehrssystem die Abbildung in minimal einem Pool-Konto

"' Vgl auch European Centra.l Bark, Report on Elecfonic Money, Fran.ldrrt/Main August 1998, 29.
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ohne Gegenbuchungen, wie bei Quick vorgesehen, für die Zahlungsvorgange ausreicht.

Beantwortet kann sie allerdings nur schwer werden.

Auch der Vorschlag einer E-Geldinstitute-Rl will an dieser Nicht-Regelung nichts

Grundlegendes ändern, sieht aber in An 6 Abs 1 zumindest als Regelung vor:

,,(1) E-Geld-Institute müssen über eine solide und umsichtige Geschäftsführung,

sachgemäße Verwaltungs- und RechnungsJegungsverfaken und angemessene

interne Kontrollmechanismen verfügen. Drese sollten den hnanziellen und nicht

finanziellen Risiken entsprechen, denen das Institut ausgesetzt ist."

Auch die ECB-Studie geht davon aus, daß die Sicherheit des E-Money-Systems nicht

durch detaillierte Vorgaben sondem durch staatliche Lrberwachung sichergestellt werden

soll. Wenn diese Libenvachung allerdings nicht besser funktionien. als in den

österreichischen Fällen der bhi- und der fueger-Bank, die bekanntlich vor den Augen der

Wirtschaftsprufer und der Bankenaufsicht durch teils wagemutige, teils krinunelle

Transaktionen in den Konkurs gerieten, scheint dieser Lösungsweg eher fragwurdig.

3.8 Ein lagensicheru ng

Das Thema Einlagensicherung wurde durch die fuchtlirue 94l19lEG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über EinlagensicherungssystemeEo im

Bereich von EU und EWR vereinheitlicht. Diese fuchtlirue sieht vor, daß ein

Kreditinstitut, das Einlagen oder andere nickzahlbare Gelder des Publilnrms

entgegennimmt, einem Einlagensicherungssystem angehören muß, das die Rückzal ung

von Einlagen desselben Einlegers bis 20 000 ECU (bis 3l.12.1999 15 000 ECU) im Falle

der Insolvenz des Kreditinstituts sichert.

Diese fuchtlinie wurde mit der BWG-Novelle BGBI 19961445 in das österreichische

Recht transformiert. S$ 93 und 93a BWG bestimmen, daß Einlagen isd $ 1 Z I BWG

und Bauspareinlagen und ,,Guthaben, die sich aus auf einem Konto verbliebenen
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Beträgen .. zunickzuzahlen sind" durch Teilnahme des Kreditinstituts an der

Einlagensicherungseinrichtung im Rahmen ihres Fachverbandes anzugehören haben. Die

Sicherungsgrenze )ieg bei öS 260 000,- Dies gilt im Gegensatz zur alten Fassungsr auch

fur Einlagen juristischer Personen. Hier ist die Sicherungspflicht allerdings mit 90% der

gesichenen Einlage begrena s6

Die .tinlage" auf der elektronischen Geldbörse kann je nach Nutzungsbedingungen

einen Geldbetrag dar, der iSd EG-Rechts zunickzuzahlen ist, und damit als Einlage iSd

EG-Rechts gilt. Nach österrerchischem Recht kann sie unrer $ 93 Äbs 2 Zl BWG fallen

und ein Guthaben sein, das ,,. . zunickzuzahlen ist". Die Institution. die elek:rronische

Gelder verwaltet und Gelder dafiir entgegennimmt, hat in diesem Fall einem

Einlagensicherungssystem anzugehören und Rlr die verwalteten Gelder entsprechende

Beitriige zu leisten.

Der Bericht der ECB befurwortet die Einbeziehung der E-Money-Systeme in

Einlagensicherungssysteme. sr Der Vorsch.lag einer E-Geldinistiture-Rl trägt dem in Art

2 Rechnung nur bedingt Rechnung. In diesem Anikel soll geregeit werden:

,,(4) Im Tausch eegen elektrorusches Geld erhaltene Gelder gelten nicht als Einlagen im

Sinne

von Anikel 3 der fuchtlinie 89/6'{6,€WG, wenn die z'.rgrundeliegenden venraglichen

Vereinbarungen

(a) klar den besonderen Charakter elektronischen Gelds als elektroruschen Ersatz fur

lr{ünzen und Banknoten heraussteilen; und

(b) rucht vorsehen, daß im voraus Gelder eingezahlt werden können, um im Austausch

dafur zu einem späteren Zeitpunlt elekronisches Geld zu erhalten.

Die Rücktauschbarkeit elektronischen Gelds stellt allein noch keinen hinreichenden

Grund dafur dar, vom Verwender im voraus eingezahlte Gelder als Einlagen im Sinne

von Anikel 3 der fuchtlinie 89|646EWG zu betrachten. Im Vertraq zwischen Emittent

"" ABI L 135/5 vom 31.5.1991. Ygl Stanzel, Banlnvesengeserz - Die L und 2. Novelle - aktueller Srand,
oBA t99.1,',7 13 -'7 19.'7 45ff .
8s Diese beschränkte die Sicherungspflicht auf ,,Einlagen auf Konten von Verbrauchern oder
Sparernlagen naturhcher Personen .
t6 g 93 Lbs .t Bwc.
tt European Central Bank, Report on Electronic Money, Fmnldrrr/Main August 1998, 28.
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und Benutzer muß festlegt werden, ob der gespeicherte E-Geld-Betrag ruckzahlbar ist

und welche Bedingungen,

Formalitäten und Fristen gegebenenfalls fur die Rückzahlung gelten."

3.9 Verpflichtung zur ldentitätsprüfung?

Die elektronische Geldbörse in Form der Wertkarte mit reiner Geldborsenfunktion

könnte als anonymes Konto betrachtet rverden. Sieht man den Kauf einer Wertkarte oder

Anlage eines anonymen E-Cash-Kontos am PC des Kunden als Anknüpfung einer

dauernden Geschäftsbeziehung, so könnte abhängig von der bankrechtlichen Einordnung

der Chipkane gemäß $ 40 BWG die Feststellung der Identität des Kunden geboten sein.

Andererseits kann die Quick-Geldbörse derzeit nur mit einem Betrag von maximal öS

1.999,- geladen werden und kommt als Instrument der Geldwäscherei daher wohl schwer

in Frage.

Gemäß der Einordnung der elektronischen Geldbörse unter.,Ausgabe und Verwaltung

von Zahiungsmitteln" und aufgrund der .Ahnlichkeit mrt anonymen Geldscheinen, ist

allerdings davon auszugehen, daß hier keine dauernde Geschäftsbeziehung iSd $ 40 Abs

I Z I BWG vorliegl. Auftrund der Betragsbegrenzung, die weit unter der Grenze von

öS 200.000 in $ 40 Abs 1Z 2 BWG tr i f f i  auch die al lgemeine Pf l icht  zur

Identitatsfeststellung nicht zu, solern keine sonstigen Verdachtsmomente iSd $ 40 Abs I

Z 3 BWG hinzukommen.

Der Vorschlag einer E-Geldinstitute-Rl geht davon aus, daß auf echte E-Geldinstitute

die GeldwäscheRl 9ll308/EWG und damit auch die Regeln über die Identittitspnifung

ab einer bestimmten Betragsgröße anwendbar sein soll.

3.1 0 Mindestreservepflicht

Gemäß Art 105 EGV hat das Europäische System der Zentralbanken ESZB die Aufgabe,

die Preisstabilität zu gewährleisten. Gemäß g 2 Abs 2 NationalbankG hatte die

Oesterreichische Nationalbank bis l1 12.1998 die Aufgabe, den Geldumlauf in

Östeneich zu regeln. Ab I . I . 1999 ist sie nur mehr Teil des ESZB-systems und hat

Weisungen det EZB auszuführen. Seitdem lautet I 2 Abs 2 Nationalbankgesetz.
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,,2) Die Oesteneichische Nationalbank hat gemäß den Bestimmungen des EG-Vertrages,

des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der

Europäischen Zentralbank, der auf Grundlage dieser Bestimmungen erlassenen

unmittelbar anrvendbaren gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften sowie dieses

Bundesgesetzes an der Erreichung der Ziele und der Vollziehung der Aulgaben des

ESZB mitzuwirken. Im Rahmen des Gemeinschaftsrechts, insbesondere der Artikel 2

und lO5 des EG-Vertrages, hat die Oesterreiclusche Nationalbank mit allen ihr zu

Gebote stehenden lvlitteln dahin zu wirken, das Ziel der Preisstabilität zu gewährleisten.

Soweit dies ohne Beeintrachtigung des Zieis der Preisstabilität möglich ist, ist den

volksr.virtschaftlichen Anforderungen in bezug auf Winschaftsrvachst um und

Beschaftigungsentwick-lung Rechnung zu tragen und die allgemeine Wirtschaftspolitik in

der Gemeinschaft zu unterstützen. "

Elekronisches Geld hat das Potential, die von der Zentralbank in nationalem Interesse zu

überwachenden Geldmengen zu vergrößern, worauf schon Förster\8 hingewiesen hat.

Zusätzlich könnte elektrorusches Geld das Einkommen der Union, des Staates bzw der

Zentralbank vermindem.se Dah.er könnten gesetzliche Rahmenbedingungen aus dieser

Sicht notwendig werden.

For.r/e," untersucht die Auswirkungen des elel(ronischen Bargeldes auf die Geldpolitik

der Deutschen Bundesbank und kommt zum Schluß, daß das elekronische Bargeld -

solange die Bestände mindestreservepflichtig sind - keinen negativen EinIluß auf die

Steuerbarkeit der Geldmenge durch die Bundesbank haben würde.$

Gemäß Kundmachung MR 4195 der Oesterreichischen Nationalbank vom 2J. Juli 1995

aufgrund $ 43 Abs 9 NationalbankG sind ,,Verpflichtungen aus der Entgegennahme

fremder Gelder" mindestreservepflichtig. Diese werden aber in $ 2 Abs 2 der

Kundmachung taxativ aufgezählt. Am ehesten könnten elektronische Bargeldbeträge als

38 Förser, Die Chip-Karte als Bargeld der Zukuni, FranlfirLMain 1985. l0ltrl
Intemational Senlemenls (BIS) lvlonetaD and Economic Depaflment, Eiectroruc
pol isv perspecu\  e.  Basel  6.11.1995
to Bank for Intemalional Settlements (BIS) Monenry and Economic Department,
implicarions of t-he de'velopment ofelectronic mones, Basel 6.I L 1995.
x Förster aa} lo7 .

Bank for
monela.r-Y

Possible seignorage

vgl auch
Money: a
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,,Sichteinlagen, d.s. täglich fttllige Betragc, über die jederzeit ohne vorherige Kündigung

giromaßig verlligt werden kann" klassifizierr werden uber die Beträge auf einer

Chipkarte kann aber gerade nicht giromäßig verftigt werden, weswegen die

Mindeslreservewerpflichtung zu verneinen ist. Das praktische Problem würde zusätzlich

aber bei der Frage nach der Zurechnung der Beträge entstehen. Beim Laden der Karte

wird der Float ja einem Pool-Konto also nicht dem Konto eines einzelnen Kreditinstituts

gutgeschrieben. Es erhebt sich die Frage, welches Kreditinstitut die Beträge des

Poolkontos mit N{indestreserve hinterlegen mLißte.

Der Vorschlag einer E-Geldinsritute-RL sieht keine besondere Regelung betreffend

Vlindestreserven vor. Im EU-Bankecht gibt es eine solche Verpflichtung derzeit auch

nicht. In der Begnindung wird auf Seite 4f ein solches System allgemein diskutiert ohne

daß klare Folgerungen gezogen wurden.

3.11 Auswirkungen auf Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und der

Geldmenge

Förster gel':1t davon aus, daß das eiektronische Bargeld die UmJaulgeschwindgkeit des

Geldes nicht erhöhen werde.etDies allerdings unter der im östeneichischen System nicht

zutreffenden Voraussetzung, daß das elektronische Geld ais Einlage bankr.iblich verzinst

würde. In Osterreich ist daher ar verrnuren, daß das elektronische Geld mangels

Verzinsung vom kostenbewußten Verwender möglichst rasch umgeseta werden wird

und uU damit die Umlaulgeschwindigkeit des Geldes steigt. Die Bank fur intemationalen

Zahlungsverkehr kommt in einem fubeitspapieP2 zum Schluß, daß die Auswirkungen

eines elektronischen Geldbörsensystems auf die Steuerung der Geldmengen marginal sein

werde. Allerdings würde die Zinssatz-Elastizität der Geldmenge Mlverringert. Die

OeNB sieht keine Anderung der Geidmengenaggregate, uU eine Erhöhung der

Umlaulgeschwindigkeit des Geldes.el

et Förster azO ll2.

" Bank for lnternationai Settlemenls (BIS) lllonelalv and Economic Deparlment. Electrodc Money: a
monetar) policy perspective, Basel 6 I 1.1995. 5f.
" Spronz, Elekron.isches Celd aus Sicht der OeNB. öBA 1996, 163-167, l6i bz$ 166
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Zudem könnte die parallele Gutschrift auf Chipkarte und Pool-Konto, verzÖgerte

Einreichungen durch Händler sowie die mögliche Betrachtungsweise und Nutzung (etwa

als Geschenk) von geladenen reinen Wertkarten als eine Art ,,2000-Schilling-Schein" eine

Erhöhung der Geidmenge bewirken.

Die Geldmenge Ill I wird definien als der Zentralbankgeldumlauf minus Bestände an

Zentralbankgeld (Kassenliquiditat) bei den Banken plus die bei den Geschäftsbanken

gehaltenen Sichternlagen.e' iv12 wird defiruert als ivfl plus Termineinlagen, NII als ivl2

plus Spareinlagen. Dahinter steht der Gedanke, daß auch Terrnin- und Spareinlagen

..geldnahe Aniagen darstel len.n'

Ladi ein Girokontoinhaber mittels einer Bankomattransaklion Geld von seinem

Girokonto auf die elektronische Geldbörse, so wird vom Girokonto abgebucht und dem

Poolkonto zugebucht. Nominell bleibt also die Geldmenge Ml gleich. Sobald die

geiadene Chipkarte aber als Wertrager an sich erkannt und genutzt wird, hat sich

zumindest die Geldmenge M3 um den Float erhöht. Einerseits wird der Float von den

Banken vom Poolkonto abgezogen und als Kredit vergeben. Andererseits können

geladene Chipkarten oder elektronische Geldmünzen als neue Art von 2OO0-Schilling-

Scheinen oder ,,Geschenkmünzen" in Umlauf gelangen. Mittels geeigneter Lesegeräte -

gedacht ist etwa an Sct üsselanhänger - kann ja auch der Stand der Chipkarte jederzeit

abgerufen werden.

3.12 Uberlegungen de lege ferenda

Die Subsumtion des elektronischen Geldes unter S I  Abs 1Z 6 BWG,,Ausgabe und

Verwaltung von Zahlungsmitteln" bringt eine klare Inlzinderdiskiminierung mit sich: EU-

Ausländer dtrrfen uU diese Dienstleistung in Osteneich anbieten, nicht aber

österreichische Nicht-Kreditinistitute Eine Arderung dieser Situation scheint

überlegenswert und wird sowohi in der ECB-studie als auch von der EG-Kommission in

dem Vorschlag einer E-Geldinstitute-RL auch angedacht.

e' lltinkler. Geld und Währung. in. Abele et al. Handbuch der österreichischen Wi(schaflspolitik, 3
Auilage, Wien 1989, 21'7 ff , 259.
et tvinkler aa= 259
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Einige Autoren fordern die Ausgabe des eleltronischen Geldes durch die Nationalbank

selbst. Die Bank fur internationalen Zahlungsausgleich BIS weist hiezu auf potentielle

unfaire Wettbewerbssituation mit privaten Emittenten hin, gibt aber zu, daß der Konkurs

eines privaten Emittenten von elektronischem Geld große Auswirkungen auf das

Vertrauen der Bevölkerung in die Währung haben könnte.% Der Vorschlag einer E-

Geldinstitute-RL geht in eine ganz andere privatwirtschaftliche fuchtung, sieht allerdings

folgend der ECB-Studie ab einem best immten E-Geld-Volumen (10 Mio ECU: ca 130

Mio öS) nvingend die Anwendung eines großen Teiles des Bankenzulassungs-nt und -

aufsichtsrechtse8 der Eigenkapitalanforderungents, der Kapitalanlagebeschränkungenr00

auch auf E-Geldinstitute vor.

Wie immer eine fuchtlinie aussehen mag, kann man Argumente für ihre schnelle

Umsetzung zur Förderung der Winschaft sehen. Ein Zwang ntr Rückzahlung und

Einlagensicherung, soll aus Konsumentensicht verpflichtend sein In Anlehnung an die

Diskussion in der EU (und erst recht in der USA) sollen Ausnahmen fur Klein-E-

Geldinstitute geschaffen werden.

4. Datenschutz und Bankgeheimnis

4.1 Die organ isatorische Problemstellung

Die elektronische Geldbörse bietet von der Technik her die Chance, ein anonymes

Zahlungsverkehrssystem analog zum Papiergeld ins Leben zu rufen. Im Gegensatz zur

ZahJung mit K-reditkarten, bei denen jede einzelne Zahlung fitr das Bankensysrem

nachvollziehbar und in Form von Kundenprofilen auswertbar wird, kann ein wesentlich

höherer Schutz der Privatsphäre erreicht werden. Andererseits entsteht natürlich auch ein

größerer Freiraum ftir Mißbräuche. Daher sollte nach östeneichischem und EU-Recht

tu Bank for Intemational Settlements @lS) Monetar-y and Economic Departrnent, Electronic Money: a
monetary policy perspective, Basel 6.1L 1995, 7t
"t Vgl At1 2 Enfilurl
nt An 5 urd 6.
* Art 3.
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die Frage nach den rechtlichen A-nforderungen an Anonymität eines

Zahlungsverkehrssystems und nach vertraulicher Behandlung von Zahlungsverkehrsdaten

gestellt werden.

Diametral entgegengeseta zum Recht aufDatenschutz, das in österreich sogar durch $ l

Datenschutzgesetz @SG) als Grundrecht im Verfässungsrang steht, und vermutlich auch

die möglichst zunickhaltende Verarbeitung personenbezogener Daren fordert, sowie zum

Bankgeheimnis gemaß $ l8 BWG steht rn jedem Zahlungsverkehrssystem die berechtigte

Forderung, daß vor allem filr den Faii von Mißbräuchen aber auch bei technischen

Fei ern die Rückverfolgung der tatsächlichen Vorkommnisse möglich sein muß. In Punkt

6. I der Kreditkanenempfehlung der EGL0L ,.vird dieser Punk explizit angesprochen.

Ein vollkommen anonvmes Zahlungssystem ist daher zwar technisch vorstellbar, wird

aber in der Prax.is wohl selten verwirk.licht werden. Das reaie Papiergeld und MONDEX

sind die einzigen Systeme, die in diese fuchtung tendieren. Sowol das

chrpkartenbasierende als auch das E-Money nach den Chaumschen Ideen könnten eine

vollkommen anonymes Zahlungsverkehrssvstem sein. Die realen Umsetzungen sehen

aber alle davon ab, die direkte ZahJung von Geldverwender zu Geldverwender zu

ermögliche sondern fordern nach jedem Zahlungsvorgang die RLickwechslung bei der

ausgebenden Stelle. Damit ist aber informationstheoretisch immer jeder Zahlungsvorgang

mit hoher Wahrscheinlichkeit nickverfolsbar.

4.2 Datenschutz und Bankgeheimnis im EG-Recht

Im Rahmen des Europarates wurde schon im Jahre 1980 eine allgemeine

Datenschutzkonvention erarbeitet, die östeneich ratifiziert hat.L0: Die EG-Kommission

hat wiederholt angeregt, alle Mitgliedsstaaten sollten dieser Konvention beitretenl0i oder

'* Art J
'o' ENfFEILLnIG 88/590/€wG DER KOMMSSION vom 17. Nov€mber 1988 zu ZaNungssysremen,
insbesondere zu den Beziehungen zwischen Karteninhabern und Kanenausstellern, Abl 88,{- 3l?/55 v
24.  I  L  1988
r0? Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischel Verarbeitung personenbezogener
Da(en vom 17.9.1980, BGBI 1988/317. Vgl zum folgenden .l&ber, österreichisches Bankgeheimnis und
EG-Recht, ir'. Griller, Banken im Bimenrnarkt. Wi€n 1992.56'7ff.'or Vgl die Empfehlung vom 29.7.1981.
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die EG werde beitreten,roa was aber bis <lato nicht geschah. Zudem hat der Europarat

eine Empfehlung des Ministenates über den Schutz von persönlichen Daten im

Zahlungsverkehrro5 erarbeitet.

Das EG-Datenschutzrecht ist seit 1990'06 in Diskussion. Die Richtlinie 95l16lEG des

europäischen Parlaments und des Rates vom 24 Oktober 1995 zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr

zeigt folgende Grundzrige

Die RL gilt wie das österreichische DSG fur nicht automatisien verarbeitete Daren,

wenn sie in einer Datei gespeichert sind oder werden sollen (Ar-t 3).

Sichergestellt werden soll die fuchtigkeit der Daten, sowie daß sie nur fur

rechtmäßige Zwecke verarbeitet werden (Art 6).

Die Verarbeitung bestimmter Daten (rassische Herkunft, politische Meinung, religiöse

Lherzeugung, Gesundheit, Sexualleben) kann im Gegensatz zum DSG nur mit

ausdnickiicher Zustimmung des Betroffenen oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften

und anderer detailliener Gninde erlaubt sein (Art 8).

Benachnchtigung des Betroffenen von Erhebung und Lhermirtlung (An 10, I l).

Widerspruchsrecht und Ausk-unftsrecht des Betroffenen (Art 12, l4).

Datengeheimnis (An l6), Datensicherheitsmaßnahmen (Afi I 7) sowie die Meldung

bei einer Kontrollstelle (Art l8) entsprechen ungefähr den Regelungen des DSG.

Im Gegensatz zum DSG fordert das EG-Recht durchsetzbare Rechtsmittel gegen

Verletzungen des Datengeheimnisses

Bis Februar 1999 ist die EG-Datenschutzrichtlinie trotz klaren Termins mit Oktober

1998 dem Vemehmen nach vor allem durch Diskussionen im Bankbereich (Schrvarze

Liste, KSV-Datenbank) noch immer nicht umgesetz.

' " '  vgl  KoM (90) l l1,  logn
r05 Empfehlung R(90)19 vom 13.9.1990,,on the protection ofpersonal data used for payment and other
rF I . rp r l  ^#r . r i ^n ( "

'* KOM (90) 3 t.l endg - SYN 287-288 \.om 13.9.1990.
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Für den Datenschutz in Telekommunikationsdiensten soll eine eigene Richtlinie erarbeitet

werden, 'ot  die aber hier nicht interessien.

Eine aiigemeine Regelung des Bankgeheimrusses ahnlich $ 38 BWG findet sich im EG-

Recht nirgends. Nur das Berufsgeheimnis jener Personen, die fur Bankaufsichtsbehörden

tatig sind oder waren ist in An 12 der L BRKRL geregelt.

Das EG-Recht geht eher gegen die in Osterreich tiblichen anonyme Verfi.igungen und

Konten vor Durch die Geldwäsche-RlLot wurden die Mitgliedsstaaten verpflichtet,

Geldwäsche zu untersagen. Die Transformation ins nationale Recht wird dabei offen

gelassen. Zudem ist die Identitat von Kunden festzustellen zu lassen, die Bargeschäfte

mit einem Betrag über 15.000 ECU (ca 2l5.O0O öS) durchführen. Verdacht auf

Geldwäsche ist zu meiden. Verddchtige Transaklionen dürfen nicht durchgefuhrt werden

Diese Regelungen wurden in $$ 38 bis 4l BWG umgesetzt.

4.3 Die elektronische Geldbörse im Lichte von Bankgeheimnis und

Datenschutz

Die elektronische Geldbörse ist in der Regel auf einer Multifunktions-eurocheque-Kane

(ec-Karte) implementien und daher durch Lesen der gedruckten Aulschrift oder des

Magnetstreifens einer Person zuordenbar. Zudem wird die Ladung der BÖrse in der

Regel an einem Bankomaten erfolgen, also in Form einer nicht anonymen Transaktion

auf ein Girokonto bei einem östeneichischen Kreditinstitut.

Der Zahlungsvorgang mit der elektronischen Börse beim Händler findet selbst bei

Multifunktionskarten aus Sicht der Kasse anon)'rn statt, da die Transaktionsdaten nur lm

Zahlungsterminal gespeichert werden. Wird allerdings die Softr.vare des Terminals

manipuliert, könnte der Händler anhand der Kartenidentifikation das Konsumverhalten

seiner Kunden datenmäßie auswerten.

'ot Geänderter Vorschlag fur eine Richtlinie des EuropZüschen Parlaments und des Rates zum Schutz
personenbezogener Daten und der Pnyatsphäre in digltalen TelekommunilQtionsneEen, insbesondere
im diensteintegrierenden digttalen Telekommunikationsnetz 0SDt$ und in digitalen Mobilfimknetzen
KOM(94) 128 endg vom 11.6.1995, Abl C 2OO/1 vom 22.'7.1994. Eine komplexe Vorversion dieser
fuchtlinie ist übrigens im österreichischen Fernmeldegesetz l99l schon umgesetzt worden
'@ RL des Rates 9I/308/EWG vom 10.6.1991 zur Verhindemng der Nuzung des Finanzlvstems zul
Celdwäsche. Abl L 166/77 vom 28.6.1991
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Einzig die elektronische Geldbörse als Kane mit keinen anderen Funlitionen kann als

anonymes ZahJungsmittel betrachtet w.erden. Wird die Karte aber gleichzeitig als

Ausweis verwendet, wie es etwa die universität Linz und die wirtschaftsuniversität in

Wien planen, ist diese Anonymität schon wieder relativ.

Der Händler verfig also in der Regel uber keine automarische Identifikation seiner

Kunden. Da die Geldbeträge aller Geschäftsvorftille eines Tages bei Normalbetrieb in

Form nur einer Zahl am Tagesende an den Clearing-Rechner übertragen werden,

gelangen etwa beim Hiindler vorhandene Informationen uber die Kunden und deren

Konsumverhalten nicht in das Banlisystem. Dort ist bei Ladevorgängen via Bankomat

wie beim Bargeld nur die Summe des behobenen Geldes bekannr.

Gegenüber Kreditkartentransal:tionen und POS-Zahlunsen an der Bankomatkasse

entstehen also fast keine schützenswerten .,Datenspuren" über das Konsumverhalten der

Karteruniaber. Im Gegensarz dazu geht das Konzept des deutschen ZlA-systems

oFenbar davon aus, daß alle Zahlungsvorgänge detaillien in den Bank- bzw

Cleanngrechner übertragen werden.

Diese Spuren sind selbstverständlich nach Datenschutzgesetz geschüta und unterliegen

dem Bankgeheimnis des $ 3 8 BWG, dürfen also nur im Falle von Strafuerfahren,

Verlassenschaft sverlahren und in Geldwäscheverfaken weiterqeseben werden.

4.4 Das elektronische Geld der Bank-Austria im Lichte von

Ba n kgehei mn is u nd Datensch utz

Beim E-Cash der Bank-Austria rverden sogenannte ,,blinded signatures" angervendet, die

bewirken, daß die ausgebende Bank zwar weiß, wreviele Munzen welchen Wertes ein

Kunde behoben hat und wieviele Münzen welchen Wertes welcher HZindler wieder

eingelöst hat.'on Die Identität der Münzen ist im Normalfall nicht feststellbar. An sich ist

also der Zahlungsvorgang als relativ anonvm einzustufen.

'* Ygl Shoenmoke.rs, Basic Security of the ecash payment System, prcene! et al (eds), Computer
securitv and Industrial cr]?tography: State of the Art and Evolution. ESAT course Leuven. 1997.
LNCS. Spnnger Berlin, abntbar unrer *.w1v.disicash.com.
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Im praktischen system der Bank Austria nut weniger als r0 Händrem und vielleicht r00
Kunden ist aber natürlichjede Zahrung ruckverforgbar, da kein Kunde viele elekrronische
N{ünzen auf seinem PC honen wird und daher Geldbehebung bei der Bank, Zahlung
beim Händler und Einlösung bei der Bank in nahem zeitlichem Zusammenhang erfolgen.
Mittels kryptograph.ischer Methoden wären aber auch echte Geldsysteme möglich, die
eine wirklich anonyme Zah.lung ermöglichen.

4.5 Uherlegungen de lege ferenda

Die elektronische Geidbörse allern auf einer Karte stellt ein anonymes Zal ungsnuttei

ähnlich dem Bargeld dar. Auf einer ec-Kafie kann dies zumindest gegenüber den Banken

durch die Behebungstransalrion und gegenüber Händlern durch den lesbaren Auijlruck

auf der Karte durchbrochen sein. In jedem Fall ist eine Datensammlung aber so
erschwert, daß eigene gesetziiche Regelungen nicht notwendig srnd.

Das elekronische Geid nach dem System chaum wäre anonym. wenn der Ausgeber auch
die Weitergabe n-mal zr,vischen Teilnehmer zuließe.

(Chaum I983, t988, 1989, 1990, erne Einführung siehe

Auch wenn es derzeit nicht praltizien wird, sollte so eine Lösung (edenfalls fijr
Kleinbeträge) im sinne des Schutzes der privatsphäre emsthafter diskutiert und akiv
gelordert werden.

5. Die Vertragsverhältnisse

Die verwendung eines Zahlungsmittels seta entweder gesetzliche Grundlagen oder
zumindest ein venragsverhältrus zwischen den Betreibern des systems @anken und
EPA/APSS), den verwendem des Zarrlungsmitters (Karteninhaber) und den Akzeptanten
(Geschäfte, PTV als Telefondienstleister, ...), im folgenden Händler genannt, voraus.
Diese Regelungen existieren in gesetziicher Form fur herkömmriches Gerd. Für
elektronisches Geld gibt es offenbar hauptsächrich einseitig von einem partner, den
Systembetreibern, vorformulierte Venragsbestimmungen. Diese sind nach einer
überblicksmäßigen Darstellung einerseits mit dem allsemeinem Zivilrecht
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(Konsumentenschutz), dem Bani<recht und etwaigen EU-vorgaben zu korrelieren. Dabei

ist natürlich auch die Frage nach Sorgfaltspflichten und Haftungsverteilung, sowie der

Schutz jedes Partners gegen Mißbrauch zu überleeen.

5.1 Vorgaben im EG-Recht

oben wurde schon dargelegt, daß das EG-Recht im Bereich elektrorusche

Zah.lungsverkehrssysteme nur aus den Empt'ehlungen Zahlungsverkehrskodex und der

Kartenempfehlung besteht. Hiezu kommt noch ein Diskussionspapier ,,Zahlungsverkehr

im Binnenmarkt" KOM(90) 447 vom 26 9 1990. An einen voll verbindlichen Rechtsakt

(Richtlinie oder verordnung) wird in diesem Bereich - im Geqensatz zum us Electroruc

Funds Transfer Act - offenbar nicht gedacht.

Der Zahlungsverkehrskodex (Empfehlung S7/59S/E!VG) geht vor allem auf das

verh€iltnis nvischen Händler bzw Dienstleistungserbringer und Emittent bzw

Netzbetreiber ein und fordert:

. schriftliche verträge in der Landessprache beinl-raltend überschaubare Gebühren und

Kosten sowie kJare Kr.indigungsre_eelungen

. den Netzzusammenschluß: Händler und Kunde sollen frei zwischen (mOglichst

universellen) Endgeräten bzrv Kassenterminals, Netzen und Emittenten wählen

können. Jedes Endgerät soll in der Lage sein, jede Kane zu bearbeiten.

o Beachtung des Datenschutzes

. Angemessener Zugang zum System unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung

des Händlers

. Verträge zwischen Emtttenten und Leistungserbringem sollen keine

Ausschließlichkeitsklauseln enthalten. Der Händler soll in der Lase sein. den

Wettbewerb zlvischen den Netzen zu nützen.
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Betreffend die Beziehungen zwischen Emittenten und Verbrauchem werden vor allem im

Anhang zur Kartenempfehlung 88/59o,GwG sowie im Text der Empfefrlung 97/4g9lEG

recht detaillierte Anregungen gemacht:

schriftliche, vollständige und faire vertragsbedingungen des Emittenten in der

üblichen Sprache mit klarer Gebührenregelung (88/590,€WG punkt 3), die leicht

verstandlich und unmittelbar faßbar sind und zumindest die punke a) Beschreibung

des elektronischen Zal ungsinstrumenrs und b) Darstellung der pflichten und Haftung

von Inlraber und Emittent inklusive Sicherheitsanweisungen umfaßt (97l4g9EG Art

3 )

Angabe über die Bedingungen der Nutzung des Zalrlungsinsrruments im Ausland

inklusive etwaiger zusätzlicher Gebühren (9j1489[EG Afi 4)

Angabe, ob die Transaktionen dem Konto des venraglich gebundenen Inhabers

unverzüglich belastet bnv gutgescbrieben werden, und falls dies nicht zutrift,

innerhalb weichen Zeitraums die Belastung bzw. Gutschrift erfolgt, und des

Zeitraums, innerhalb dessen bei Transaktionen, die zur Ausstellung von Rechnungen

an den vertraglich gebundenen Inhaber fuhren, die Faltunerung vorgenommen wird

(88/590lEWc Punk 3 4 und 97l489/EG Art 3 c)

Bedingte einseitige Anderung der Vertragsbedingungen (88/590IEWG punlt 3.5,

971489/EG p^It7)

Regelungen betreffend Sicherung der Karten, pINs uä durch den Kunden und

Meldepflicht bei Verlusl, Diebstahl bzw offensichtlichen sonstigen

Unregelmäßigkeiten (88/590,rEWG Punk 4,971489/EG tut S)

Bereitstellung eines Meldesystems (rund um die uhr) bei verlusr oder Diebstahl und

eines entsprechenden Spensystems (8S/590,ßWG p unkt 8, 97 I 489 /EG Afi 9)

Haftung des Kunden bei Mißbrauch nur bis zum Zeitpunlt der Meldung von Verlust

oder Diebstahl (88/590/EWG Punkt 4, 8) und nur bis zu ECU 150 (g7l4g9/EG Art 6)

Keine Zusendung von Karten ohne Antrag des Kunden; Venrag gilt erst als

abgeschlossen, wenn Kunde Karle und .{GB besita (88/590,€WG punkt 5)
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Aufzeichnungen des Emittenten über Transaktionen zur Aufldärung von technischen

Fehlern und Mißbrauch; Beweislast beim Aussteller; Ausfolgung eines schriftlichen

Belegs sofon nach jeder Transaktion (88/590IEWG Punkt 6)

Mindestinformation des Kunden nach jeder Transakion, Speicherung und

Ablesbarkeit der letaen funf Transaktionen sowie des Saldos eines E-Geld-

Instruments durch den Kunden (97l489,GG Art.1 Abs 2)

Beschränkte Haftung des Ausstellers ft]r Nichtausfuhrung oder lehlerhafte

Ausfuhrung von Transaktionen bzu' Ausfuhrung von nicht genehmigen

Transaktionen (88/590/€WG Punlt 7, 97l489lEG tut 8)

Existenz und Zugänglichkeit eines A-nfechtungs- und Beschwerdeverlafuens

(97l489lEG An le)

Voll verbindliche Vorgaben aus dem EG-Recht existieren folglich nur aus dem EG-

Vertrag. Hier sind vor allem die Grundsätze der Dienstleistungsfreiheit (Art 59tr EGV),

soweit hier in fuchtlinien keine Ausnahmen vorgesehen sind, und das Wettbewerbsrecht

(Kartellverbot An 85 EGV und Mißbrauchsverbot Art 86 EGV) zu beachten. Hier ist

vor allem auch das Diskiminerungsverbot anderer Marktteilnehmer zu beachten.

Einen Hinweis darauf, was die EG-Kommission als Diskiminierung im Zusammenhang

mit elektronischen Zahlungssystemen empfindet, kann die ,,Bekanntmachung über die

.Arwendung der EG-Wettbewerbsregeln auf grenzübersckeitende

Llberweisungssysteme" liefem. Nach deren Punkten 25ff karur eine Vereinbarung über

ein gemeinschaftliches Uberweisungssystem dann genehmigl werden, wenn es eine

,,wesentliche Erleichterung" darstellt und folgende Voraussetzungen erfüllt:

Anderen KI muß der Zugang offen stehen oder sie müssen ein eigenes System

aufbauen können (Punkt 25).

Eine Mitgliedschaft darf nur an objektiv notwendige Voraussetzungen, zB

technische Infrastruktur, und einen den bisherigen Investitionen fur das System

entsprechenden einma.ligen Beitrag geknüpft sein @unk 26).

c) Eine Mindestanzahl an Transalsionen darfnur soweit objekiv begründbar gefordert

werden fPunlt 27).

b)
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d) Die Ablehnung einer Mitgliedschaft muß schriftlich begrundet und in einem

unabhängigen Verlahren überprüfbar sein (punkt 28).

e) Das Verbot der Teilnahme an einem anderen System kann dann begnindet sein,

wenn dies zur Sicherung eines angemessenen Datenvolumens notwendig ist und

steht einer FreisteJ)ung nach Art 85 Abs 3 rucht entgegen @untt 29).

f) Folgende Punke einer Vereinbarung können gegen Art 85 Abs I verstoßen, können

aber nach Art 85 Abs 3 freigestellt werden (punkt 33).

g) Regeln über Transalcionszeiten (nicht aber über Wertstellungspraktiken l)

h) Höchst- und Mindestbetrage

i) Vereinbarungenüber Sicherheits- und fusikomanagementregeln

j) Abgestimmte Verhaltensweisen gegenüber Kunden (zB AGB gegenLiber dem

Endk-unden) sind jedenfalls verboten I

k) Die Verrechnung der Anlaufkosten an Teilnehmer, die diese nicht getragen haben,

durch eine gemeinsame Austauschgebühr ist zulässig (punkt 35).

l) Eine Festsetzung der Art oder Höhe der den Endkunden berechneten preise ist

jedenfalls unzulässig! (Punl,.t 39)

m) Die Festsetzung einer multilateralen Austauschgebük verstößt idR gegen Art g5

Abs I EGV kann aber freigesteilt werden (punkt 40 bis 43). Eine bilateral

festgesetzte Austauschgebühr ist idR unbedenklich.

n) Grenzüberschreitende Lherweisungen können gegenüber inländischen

[,rberweisungen zusätzlich Leistungen erfordern - zB Meldungen an die

Zahlungsbilanzbehörden, Währungsumrechnung, Zusatzinformationen an den

Endk-unden, Lherpnifung von Angaben, Umformatierung der Datensätze,

zusätzliche Verrechnungsvorgänge. Daher könnten erhöhte Kosten fur den

Endkunden dann erforderlich sein und die Vereinbarung einer mehrseitigen

Austauschgebühr freigestellt werden, wem die Höhe der gebühr den

durchschnittlichen Sonderkosten der teilnehmenden Banken entspricht und den

Teilnehmern am System freigestellt bteibt, bilaieral höhere oder niedrigere Gebühren

auszuhandeln fPunkt 56).
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Zusätzlich geht die Emplehlung der Kommission g7l59si€,wc in punkt IIL5.b davon

aus, daß bei den Gebühren keine ungerechtfenigten unterschiede zwischen internen und

grenzuberschreitenden Transakrionen zu machen sind

Einige Klauseln in Bankverträgen mit Konsumenten könnten auch nach der fuchtlinie

93/13/EwG über mißbräuchliche Klauseln in Verbraucherverrrägen Ec-rechtswidrig

seln, so allgemein vorformulierte VertragskJausein, die ein erhebliches und

ungerechtfertiges Nfißverhäitnis der vertraglichen Rechte und pflichten der

Vertragspartner verursachen und insbesondere (Anhang) Klauseln, die

o dem unternehmer ermöglichen, den vertrag oder den preis einseitig und ohne

triftigen Grund zu andern,

o den Verbraucher einseitig binden,

. eine einseitige Haftung des Verbrauchers mit sich bringen,

o eine unangemessen kurze Kündigungsmöglichkeit des unternehmers mit sich

bringen.

5.2 Die Rechtswirkungen von Zahlungsverkehrskodex und
Ka ftenempfeh lu ngen

Art 189 EG-Vertrag kennt funf Arten von Rechtsal.:ten der EG-Organe. Verordnungen
gelten unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat. fuchtlinien verpflichten den Mitgiiedsstaat zur
umsetzung der ziele ins nationale Recht. Entscheidungen ergehen im Einzelfall und sind
nur fur die Adressaten verbindlich. EmplehJunqen und Stel)ungnahmen sind - dem
Wortlaut des EGV nach - unverbindlich. rl0

Hier könnte man die Diskussion um die Rechtswirkungen der Empfetrlungen
Zahlungsverkehrskodex un Kartenemplehlung schon mit der Feststellung beenden: Es
gibt nvar eine gute Empfehlung. Entsprechen ein M.itgliedsstaat oder dessen Banken
aber dieser nicht, so hat dies weiter keine Foleen.

"" Gemäß An 14 Abs 3 EGKS-Veruag rvaren Empfehlungen fuo,ichrlich ifuer Ziele noch verbindlich.
vgl 'feuu croeben - Boekh - Thiesing - Ehrermann, Kommentar arm EG-vertragi, II, Baden-Baden
1983, RN .16 zu An 189, Groeben - Thiesing - Ehlermann, Kornnentar zum Ec_üenrag., IV, Baden_
Baden 1991, RN 56 zu Arr 189.
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Diese einfache Folgerung ist aber durch die Rechtsprechung des EuGH überholt.

Genauso wie der EuGH im Falle der Nicht-Umsetzung von fuchtlinien neben dem

Vertragsverletzungsverlahren gemriß An 169 f EGV und neben

Schadenersatzanspnichen des Geschädigenrrr bei hinreichend bestirnrnren Richtlinien

von einer direkten Wirkung zugunsten des Betroffenen gegen den in der Umsetzung

säumigen Mitgliedsstaatr 12 ausgeht, hat sich seine Rechtsprechung auch in Sachen

Rechtswirkung von Empfehlungen weirerentwickelt Im Fall Grimaldi,f onds des mutalies

professionellesr I hat er - zumindest in bezug auf Empfehlungen der Kommission -

entschieden, daß nationale Gerichte Lmptehlungen bei der Auslegung nationaler

Rechtsvorschriften zu benicksichtigen haben. GrabiEttl geht davon aus, daß

Empfetrlungen und Stellungnahmen dazu dienen, dem Mitgliedstaat Hilfestellung bei

einer Entscheidungsfindung zu leisten.'ri Auch aus der allgemeinen Treuepflicht des Art

5 EGV ergibt sich die Pflicht der Mitgliedsstaaten. Empt'etrlungen ernsthaft zu pnilen

und sich in begrundeten Fällen danach zu richten bzrv sie allenlälls mit ausreichender

Erklärung zuruckzuweisen. I l6

Kartenempfefrlung oder ZahJungsverkehrskodex können also - mangels gegenreiliger

Steliungnahme der Republik Ösreneich - a)s Auslegungsregel auch im ösrerreichischen

Recht verstanden werden. insbesondere als Konkretisierung des Terminus ,,gute Sitten"

bzrv ,,sittenwidrig" in Vertra_qsrecht und LIWG.

5.3 Vorgaben und bisherige Regelungen im nationalen Recht

Das Verhältnis zwischen Kunde und Bank ist in österreich hauptsäct ich durch die

AJlgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Kredituntemehmungen

"' EuGH Nrw t9gz, 165 - Francovich.

"t EuGH l9'71,1337 - van Duyn, 1982, 70 - Becker: l99O I, 3343 - Foster.
"' EuGH- Grimaldi,/Fonds des mutalies professionelles, C-322l88 - Slg 1989, 1407.
\14 1n Grabitz - Fliif Kornmerlar zür Europäischen Unionz, Loseblatt, Mürchen 1990, RN 76 zu An
t  89 .

"' Gemäl Art li5 Abs 2 EGV kann die Kommission grundsjtzlich ohne Ermächtigung Empfehlungen
abgeben.
tt6 Grabilz in Grabit - lll4 Kommentar zur Europäischen Union:. Los€blan, München 1990, RN 82 zu
An 189 unter Bemfur'g auf Ipsen, Europäisches Gemcinschaffsrecht, 1912,21/36.
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(AGBök) aus dem Jahr 1979 und ergänzende

Bankwesengesetz 1993 finden sich nur vereinzelt

Vertraqsverhältnis zwiscl.ren Kunde und Bank:

Bedingungen geregelt.

Regelungen betreflend

Im

das

Spareinlagen ($$ 3 l1)

Verbraucherkeditverträge ($ 3 3 )

Verbrauchergirokontoverträge ($ 34)

Preisaushang und Werbung ($ 3 5)

Geschäftsbeziehungen zu Jugendlichen ($ 36)

Wenstellung ($ 37)

Bankgeheimnis ($ 3 8)

Einlagensicherung ($ 93)

Von diesen Bestimmungen dürften die $$ 3 5 bis i8 sowie $ 93 auf die zu betrachtenden

Zahlungsverkehrssysteme anwendbar sein.

Mißt man das österreichrsche Recht am Zahlungsverkehrskodex,r 
Lt so fehlen im

nationalen Recht Vorgaben betreffend Netzzusammenschluß - Dieser ist allerdings in der

Praxis fur das Chipkartengeld durch EPA/APSS weitgehend verwirklicht -,

Schriftlichkeit der Kartenverträge und Transparenz der Konditionen. Letztere könnte

allerdings aus den allgemeinen Regeln des Vertragsrechts abgeleitet werden.

Den Hauptpunkten der Kartenempfetrlungen wird nur teilweise entsprochen

Informationspf'lichten (Ziffer 3 des Anhangs) gegenr]ber dem Kunden sind in Osterreich

nur über den Umweg des $ 864a ABGB (verstecke Klauseln in AGB gelten nicht) oder

des $ 915 ABGB (Unklare Regeln gehen zu Lasten des Verwenders) zu erschließen.

Ein Verbot der unaufgeforderten Zusendung (Zitrer 5) von Karten existiert nicht. Der

Vertrag mit dem Konsumenten kommt idR durch Unterschrift des Kunden auf einem

Bestellformular und Zusenduns der Karte vor Erhalt der Karte durch den Kunden

zustande.
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Betreffend Haftungsbestimmungen existieren in Osterreich neben Generalklauseln gegen

einseitige und uu sittenlvidnge allgemeine Vertragsbestimmungenttt nur die Regelungen

des KSchG, die insbesondere Schadenersatzaussct üsse bei grobem Verschulden,lre

Beweislastverschiebungen'20 und Gewdhrleistungsausschlüsse''' fur mchtig erkiären.

Die Haftungsbestimmungen der Kreditkartenorganisationen entsprechen denen der

KartenempfelrJung. Für die debit-Karte (ec, Bankomat, Bankomatkasse) lehnen die

AGBl:? jede Haftung .,soweit gesetzlich möglich" ab Die Rechtsprechung hat dies bis

dato auch im großen und ganzen akzeptiert Gegenüber Verbrauchern dürfte dies aber

gegen $ 6 Abs I  Z 9 KSchG und g 879.{bs 3 ABGB verstoßen. '"  Zudem stel len diese

AGB offenbar die Auswirkung eines Kaneils zwischen den Banken gemaß $ l0 KartellG

bzrv auch einer vertikalen Vertnebsbindung zw'ischen EP.{'APSS und den Banken

gemäß $ 30a KarteilG dar Denn alle Banken verwenden dieselben AGB gegenüber ihren

Kunden und werden betreffend Quick von einem Dienstleister, der APSS, ,.beliefert".

Insotbrn kommen seit 1995 wohl auch die Regeln der Mißbrauchsaufsicht gegen

marktbeherrschende Untemehmer der $$ i4 ffKartellG zum Tragen.

Für Störungen der Systeme soll gemaß Punkt ,,Störungen" der Kundenrichtlinie

Bankomat und Punlt il der AGBöKI überhaupt nicht gehaftet werden.

Die Beweislast liegt bei debit-Karten entgegen der Aruegung der Ziffer 6 der

Kanenemplefriung idR beim Kunden, da die Bank jede auch unberechtigte Transaktion

von dessen Girokonto abbucht und er somrt als Kläger auftreten muß und beweispflichtig

wird.I2t Da er aber nicht über Zugang zu den technischen Beweismitteln verfug, befindet

er srch oft in einer aussichtslosen Situation.

"' Vgl dazu lentwich, Verbnucherschutz und Ba-nftdienstleistungen im Ec-Binnenmarkt, h: Griller,
Banlen im Binnenmarkt. Wien 1992, 637ff und Nentuich - Peissl - Pisjak, Konsument€nkarten,
Verbraucherrecht Verbraucherpolit ik Band 9, Wien 1993.
I'E 

S$ 86.1a, 879 Abs 3 ABGB.
' l e  

5 6 A b s l Z g K S c h G .
't" s 6 Abs I Z l l KSchG.
't ' i 9 Kschc.
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5.4 Das Systemmodell Quick und dessen rechtliche Einordnung

Das Zahlungssystem funkioruert - soweit aus Gesprächen und Unterlagen ersichtlich -

wie folg.

Der Karten-rnhaber erhält idR von seiner Bank mit der eurocheque-Karte auch die

Funktion ,,elektronische Geldborse" und kann mittels einer Bankomatbehebung statt

Bargeld, Geldwerte auf die elektronische Geldbörse laden. Dieser Geldwert stellt eine

Forderung an das System Quick bzr.v gegen die kanenausgebende Stelle dar. Der

Gegenwert wird einem sogenannten Poolkonto gutgebucht, das dem Vernehmen nach

fur.jede Gruppe von Banken gefuhrt rvird. Das Geld auf diesem Konro (Float) kann

veranlagt werden und bringt Zinsen, die aber nicht dem Kunden sondem der Bankgruppe

oder im Fall der reinen Wenkarle dem Ausgeber EPA zugute kommt.

Mittels einer Transaktion am Point of Sale, also an der Kassa eines Geschäftes oder an

einem Warenautomaten, wird der Geld.,vert der Kane um den Zahlungsbetrag verminden

und der Geldwert der Händlerkarte erhöht. Dieser Wen kann dann genauso wie

unterschriebene Slips einer Kreditkartentransahion bei der Hausbank des

Kartenakzeptanten (Händlers) eingereicht werden. Unter besrimmten Voraussetzungen

besteht dem Händler gegenüber eine Zahlungsgarantie. Der Händler tauscht also die

Forderung gegen den Geidpool der Kundenbank gegen ein Giroguthaben bei seiner

Hausbank ein. Das Clearing dieser Forderungen wird vorerst durch die APSS

durchgefuhrt.

Das System beruht aufstark anonymisierten Arweisungen an Geldkonten.

5.5 Die Ausgestaltung der Veftragsbeziehungen für die neue ec-Karte

Im österreichischen Projekr existieren fol_qende Vertragsbeziehungen: Die Herstellung

der Karten und der Spezifikationen erfolgt auf!rund vertraglicher Beziehungen nvischen
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Austria Card Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH und den Herstellem der

Software (Giesecke & Devriand) und des Chips (Siemens AG) über die Entwicklung,

Produktion und Lielerung dieser Komponenten

Europay Austna Zahlungsverkehrssysteme GmbH (EPA/APSS) mit Austria Card

über die Zusammenarbeit bei Erstellung/Tesr der Chipkartensoftware STARPOS und

die Rahmenbedingungen fu r weitere Svsremkomponenten

EP{APSS (Rechtsnachfolger der GABE) und Kreditrnstituten über die Ausgabe und

Nutzung der eurocheque-Multifunktions-Karte mit Scheckgarantie-, Bankomat- und

Bankomatkassenfunktion t Bankomarvenrag I 995.)

Kreditinstitut und AustriaCard über die Liet'erung der Kanen

Kreditinstitut und Karterunhaber (diverse AGB)

. EPA und Venragsuntemehmen über die Abwcklung von Zahlungen mit der

eleklronischen Geldbörse

EPA und Gerätehersteller betreffend die Zulassung von Terminals

Vertragsunternehmen und Gerätehersteller über die Lieferung und Wartung der

Terminals

5.6 Die Vertragsverhältnisse zwischen den Herstellern und

Systembetreihern

Für das östeneichweite Projekt bestehen folgende vertragliche Beziehungen zwischen

den Beteilisten:

Austria Card hat Verträge mit den Herstellem der Software (Giesecke & Devriand)

und des Chips (Siemens AG), fertigr die Karten und liefert sie an die Banken aus.

Europay Austria Zatrlungsverkehrssysteme GmbH hat mit Austria Card Plastikkarten

und Ausweissysteme GmbH einen Vertrag über die Lieferung der Chipkanensoftware

STARPOS, die Lieferung von 2,7 Mio Chipkarten an die österreichischen

Geldinstitute und die Rahmenbedingungen für weitere Systemkomponenten

abgeschlossen.. Die Chipkarten sollen den Normen CEN 27816-1, 2, 3 und ISO
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7816-1, 2, 3 entsprechen. Die Abnahme- und Integrationstests werden gemeinsam

durcheeführt.

Die Banken bestellen die Kaften über die APSS bei Austria Card und erhalten sie von

dort geliefert.

Zwischen EPTAPSS als Rechtsnachiblger der GABE und den Banlien besteht der

Bankomatvertrag, der die Ausgabe und Nutzung der eurocheque-lvlultifunl:tions-

Kane mit Scheckgarantie-, Bankomar- und Bankomatkassen- und Quickfunkrion

regelt.

Punkt l6 des Bankomatvertrages idF November 1995 enthält die Verpflichtung der

teilnehmenden Banken

die Servicefunkionen (zB Laden) laut Spezifikation der EPA./APSS jedem Inhaber

eine Multifunktionskarte oder Wertkarte zur Vedlgung zu stellen,

Zahlunqen mit Karten, deren Poolkonto nicht bei APSS gefi:hrt wird, zu decken,

Gebtihren fur Sewiceleistungen im Quick-system (offenbar an die .APSS) zu

entrichten,

keine eigenen elekronischen Geldbörsen herauszugeben und keine fremden

Geldbörsen - mit Ausnahme der Zusatzanwendungen auf Karten intemationalen

Kanenorganisationen - zu servlcleren.

Dafur verpflichtet sich EPA den Banken, die die Kontoführung der geladenen Beträge

der EPA übertragen, einen ,,Valutaausgleich" also Zinsen zu zah.len.

5.7 Das Vertragsverhältnis zwischen Systembetreibern und

Kadeninhabem beim Quick-System

Im Normallall bekommt der Karterunhaber als Austausch fur seine herkommliche

kombinierte Euroscheck/ Bankomat-Karte aufgrund seiner Girokontobeziehung zu seiner

Bank eine neue Karte mit erweiterter Funktionalitat, in den Verträgen Bezugskarte @K)
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genannt. Vertragsgrundlage dafür sind der Girokontovertrag (fur Verbraucher gemäß $

i4 BWG), die AGB der österreichischen Kredituntemehmungen (AGBöKI, Fassung

1979), die ,,Bedingungen fur die Ausgabe und Verwendung der eurocheque-Karte als

Scheckgarantiekarle" (Fassung 1993), die ,,Kundenrichtlinien fur die Benürzung der

Geldausgabeautomaten im Rahmen des Bankomat-Service" (Fassung November 1994,

im folgenden AGB Bankomat), mit den Zusatzbestimmungen fur Zahlungen an

Bankomat-Kassen (AGB POS) und mit der elektronischen Geldbörse (Bankomat-Quick-

Service, AGB Quick). Zwischen den eigentlichen Betreibern des Systems (APSS,EPA

und Vertragshändlern) und dem Kunden besteht kein direktes venragliches Verhältnis.

Im Vertrag mit dem Kunden (Girovertrag mir Zusdtzen) verpflichtet sich die Bank, ein

solches System zur Verfrigung zu stellen. EPA/APSS und Händler sind in diesem Sinne

Erft.illungsgehilfen der kontofuhrenden Bank.r:r Es handelt sich beim Bankomatvertrag

und auch beim Händlervenrag um einen echten Vertrag zugunsten Dritter.r:6

Vorgesehen ist aber auch die Ausgabe anonymer Karten mit reiner Geldborsenfunktion,

die bei Bankstellen auch gegen Erlag von Bargeld geladen werden können (Wertkarten).

F ' 7  1  t - \ : ^  | / ^ 4 . ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ , ^ ^
J.  I  t  utat  v cr  I r  dgnpc IYtYt  l

Die Multifunktionskarte erhält der Kunde als Ersatz seiner ec-Kane von seinem

Kreditinstitut. Hier sind die Venragspartner also relativ klar: Das Kreditinstitut stellt

dem Kunden die Karte und die Dienstleistungen (über Subauftragnehmer) zur

Verfugung.

Bei der reinen Chipkarte mit nur der Funktion elektronische Geldbörse (Wertkarte) oder

Chipkarten rmt Geldbörsen und anderen FunLtjonen (?B Geldbörse und

Studentenausweis, A-ffinity Karte) ist der Vertragspartner fur die

Zahlungsverkehrsdienstleistung schwerer zu ermitteln.

Die Wertkane kauft der Benutzer bei einem Kreditinstitut. Vertragspartner fur Affrnity-

Karten soll nach dem derzeitigen Stand der Diskussion die Europay Austria werden. Für

die Zusatzfunktion Studentenausrveis wird wohl die Repubtik "Venragspartner".

115 Vgl Kurschel, Wer träg1 den Schaden? ,,Verdopp€lte" und verlorene Banlomatkarten, ecolex 1990,
'79, llerner, Das Geldausgabeäutomäten-Gesch:i.ft nach deutschem Recht, l-16ff, Canaris,
Bankvetuagsrecht RZ 527j.
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5.7.2 Das Nachschieben neuer Funktionen und die voNeftraglichen

Aufklärungspflichten

Problematisch scheint bei der Vorgangsweise der Banken die ,lwangsbeglückung" der

Kunden mrt neuen Funktionen, deren fusiken diese gar nicht abschätzen können. So

wurde etwa allen Kunden Ende der 8Oer-Jake ungefrag die Geldbehebungsmöglichkeit

auch im Ausland in ihre ec-Karte als Zusatzfunktion geliefert, ohne daß über die dadurch

erlolgte erhebliche Erhöhung des lvfi ßbrauchsrisikos aufgeklärt wurde.

Dasselbe passierte 1996 mit der elektromschen Geldbörse Ab i999 hat ciie ec-

Multifunktionskarte rdt edc und anderen Brands wieder neue welrweite Möglichkeiten,

deren praktische Auswirkungen selbst den Bankmitarbeitern unbekannt sind. Entgegen

Punlt 5 der EG-Kanenempfehlung bekam der Kunde mit der Geldbörse eine neue

Kartenfunktion. Bei der elektroruschen Geldbörse hat der Kunde allerdings die Wahl,

diese Funkion einfach nicht zu verwenden und damit das Risiko sorveit erkennbar

auszuschließen.

Bedenidicher ist schon die Anletndigung, es könne mit der lvlultifunktionskarte auch im

Ausland bargeldlos bezahlt werden oder in den USA Geld behoben rverden. Es wird also

eine neue Funlction implementien, die das Mißbrauchsrisiko fur den Kunden erheblich

erhöht, ohne daß er über dieses Risiko auch nur ansatzweise aufgeklärt wird. In den

Ankundigungen der Banken wird nicht einmal daruber aufgekl:trt, wie man die

intemationalen Funltionen der Karte sperren lassen könne.

In diesem Bereich könnte die Banken der Voruurf und die Haftung wegen Verletzung

von Auiuärungs- und Beratungspflichten analog zu denen bei Wertpapiergeschaftenr2T

treffen.t:3 Unlängst hat der OGH auch Informationspflichten bezL.tglich Bankschecks

\'6 Koziol in:.At'ancini - Iro - Kozlol, Österreichisches Bankvertrassrechl Band I Wien 1981.R28/8.
r :7  Vgl  enva oGH 3.6.  t991,  1Ob5L6/93,  RdW t991,  l i l  =  OBA-1993,9S7tr ,  OGH ÖBA 199.1,  l56f ;
ocH 25.1.1995,  l0  0b 510/95,  ÖBA 1995,  969tr :  OcH 22.6. I995,  6 0b 518/95,  ÖBA 1995,  990tr
r:8 Vgl auch l+'elser, Z\r Haftung der Banken für Bonitätsauskünfte, ÖBA 1982, ll7-132, lltelser,
Vorvertragliche Pflichten in der Rechtsprechung des OGH, in: FS Wagner (1987) 361tri Arendts, Die
Ha,ftung der Banken fur fehlerhaffe Anlag€bentung nach der neueren deutschen Rechtsprechung, öBA
1994,251-25'7 . Welser, Grundlagen des Anlegerschuzes, ecolex 1995, ?9ff
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bejaht.r2e Diesem Vorwurf versucht man allerdings verstlirkt durch Einbeziehung

Vereins fur Konsumenteninformation zu besesnen.

5 7 3 Gegenseitige Leistungen für die ec-Kafte

Die Kreditinstitute haben laut AGB foigende Verpflichtungen;

Zustellung von Karte und Code (AGB Bankomat Punlt ,,Bezugskarte")

Betrieb des Bankomatnetzes, der zentralen Rechler fur Bankomat-Kasse, Bankomat-

Kasse fur Chipkarten und Bankomat-Quick-Senice (AGB Bankomat

, ,Bezugsmögl ichkei t" ;  AGB POS,,Benützungsmögl ichkei t"  und,,erweiterte

Benützungsmöglichkeit", AGB Quick,,Dienstleistung")

Abrechnung von debit-Transaktionen (Geldbehebungen am Banlomat, Transaktionen

an der Bankomat-Kasse) bis auf das Girokonto (AGB Bankomat ,,Belastung"; AGB

POS ,,Belastung")

Sperre der Kane nach lvfeldung beim Kreditinstitut (nur persönlich oder schriftlich

möglichl) bzrv telefonisch am Spemelelon der EPA/APSS (nur fur das Inland).

Letztere gilt nur bis zum nächsten Bankwerktag. Wie ein Kunde im Ausland seine

Karte dauerhaft sperren lassen kann, bleibt unklar. Die Sperre wird sechs Stunden

nach Meldung ftrr das Inland, am zweiten Bankwerklag nach Meldung im Ausland

wirksam.

Laden der elektronischen Geldbörse bei automatischen Ladestationen (erweiterten

Bankomaten, vgl AGB Quick Punkt,,Aufladen" Abs t)

Laden der elektronischen Geldbörse am Schalter eines Kreditinstitutes (vgl AGB

Quick Punlt ,,Aufladen" Abs 2)

Abfiage des Standes der elektronischen Geldbörse (AGB Quick,,Abfrage des im Chip

geladenen Betrages")

' 'n ocH 8.2.1995, 1 ob 623t91, öBA 1995, 901tr.

des
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. Rückvergütung des Berrages auf der eleklronischen Geldbörse bei Ablauf der

Gültigkeitsdauer der Karte oder bei technischen Gebrechen (AGB euick

,,Rückvergütung")

Der Karteninlaber hat die Pflichten,

. Unterlassung der Weitergabe der Karte an Dritte (AGB Bankomat

,,Bezugsmöglichkeit")

. Sorgfliltige Aufbewahrung der Kane, Geheimhaltung des Codes (AGB Bankomat

,,Sorgfalt")

. Benachrichtigung des Kreditinstitutes bei Verlust der Karte ,,und/oder dem Eintreten

anderer Umstande, die einem unbefugen Dritten die Benützung der BK ermöglichen

könnte" sowie polizeiiiche Meldung (AGB Bankomat ,,Verlust")

o Benutzung der Karte am Geldausgabeautomat nur soweit Deckung am Konto

vorhanden (AGB Bankomat,,Deckung" )

. Beantragung der Rrick-vergütung eines in der elektronischen Geldbörse geladenen

Betrages bei Kartentausch (AGB Quick ,,Rückvergütung")

5.7.4 Besitz und Eigentum an der Kafte

Die ec-Karte bleibt Eigentum des ausgebenden Kreditinstitutes (AGB Bankomat punkt

,,Einzug"). Sie ist bei Auflösung der Kontoverbindung und auf Anforderung durch die

Kreditunternehmung zunickzugeben. Letztere Bestimmung kommt einem einseitigen

willkr.irlichen Kündigungsrecht gleich, das gegenüber Verbrauchem mit $ 6 Abs 2 Z 1

KSchG schwer in Einklang zu bringen sein wird.

Der Besitz an der Karte steht aber wohl - ausgenommen bei Vertragsverletzung und

Kündigung des Girovenrages - dem Kunden zu. Ein unberechtigter Einzug einer Karte,

ist daher als Besitzstörung zu qualifizieren. rr0

Die reine elektronische Geldbörse soll dem Vemehmen nach in Trafiken verkauft werden

und geht damit wotrl in das Eigentum des Karteninhabers über. Ein Einzug wird wohl als

Diebstahl und Besitzstörung zu werten sein. Im Fall einer Affinity-Karte. zB

'ro vgt S ll9 ABCB: gg 15.1ff zpo.
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Studentenausweis und eleklronische Geldbörse, kommt gleichzeitig

Urkundenunterdnickung in Frage. Die Geldausgabeautomaten werden also so zu

programmieren sein, daß sie solche Karten nicht einziehen.

5.7.5 Haftung für technisches Versagen Gewährleistung bei der ec-Karte

Zum Thema Gewiihrleistung für das Funkrionieren des Systems finden sich direkt keine

Aussagen in den AGB. Einzig in den AGB Bankomat findet sich entgegen Punkt 7 der

Kartenempfehlung unter dem Punkt ,,storungen' ein totaler Haftungsausschluß fur

Schadenersatz bei Störungen bei einem Bankomaten, der auch fur die elektronische

Börse gelten soll. Dieser soll offenbar auch bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz gelten,

was nach der Rechtsprectrung und nach $ 6 Z 9 KSchG eine unwirksame Bestimmung

darstellt.lsr Die Händler werden hingegen im Punkt ,,3. Zahlungsabwicklung" um einiges

besser behandelt

Betreffend Bankomat-Kasse und Bankomat-Quick-service finden sich keine spezifischen

Gewährleistungs- und Schadenersatzregelungen.

Zusätzlich sollen aber immer noch die AGBöKI gelten, die in Punkr 3 3 Abs I die

Haftung fur ,,Störung des Betriebes" generell ausschJießt und in Abs 2 die Haftung

,,soweit es gesetzlich zulässig ist" ausschiießen.

Offenbar soll also die Gervährleisrung für das Funktronieren der Karte, den Betrieb des

Systems und die richtige Abrechnung generell ausgeschlossen werden.

Zur rechtlichen Beurteilung ist z'"vischen zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

. Fehler durch Mängel an der Karte, die schon bei ü,bergabe vorhanden waren, sind

gewöhnliche Gewährleistungsflille. Da es sich bei der LJberlassung der Karte um ein

entgeltliches Rechtsgeschäft handeit, ist ein GewäkleistungsausschJuß sittenwidrig

und damit nichtig. B2

. Im laufenden Betrieb würde ohne vertragliche Anderung wohl $ 1096 ABGB greifen,

der davon ausgeht, daß der Vermieter den bedungenen Gebrauch der Bestandsache

nicht stören darf. Andernlalls hat der Bestandnehmer das Recht auf Befreiuns vom

"' Koziol rn. Avancini - Iro - Koziol, Osterreichisches Bankl.enragsrecht. Band I Wien 1987, RZ 8/15.
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Mietzins. Zumindest bei der Multifunktionskarte lieg klarerweise ein

Bestandverhältnis vor, da der Kontoinhaber nicht Eigentümer der Karte wird und

gegen jahrliches Entgelt ergänzt durch einen Gratiskedit an die Banken beim Laden

der elektronischen Geldbörse die Kane nutzen kann. Bedungener Gebrauch der Karte

ist aber gerade die Nutzung an einem Terminal. Die Regelung des $ 1096 wird als

ersä.nzende Gewährleistungsregelung versranden. Ein Ausschiuß in AGB gegenüber

Konsumenten ist gemäß sq 9 KSchG unwirksam.rii

Die Banken leisten aiso dafur Gewahr, daß die von ihnen ausgegebenen Karten während

ihrer Gültigkeitsdauer soweit technisch und faktisch moglich benützbar sind. APSS und

andere Dienstleister sind dabei idR als Gehiifen iSd $ l3t3a ABGB zu betrachten.

Versagen technischer Geräte wird iA nicht hundertprozentig auszuschließen sein.

Die Banken haften aber fur eine übliche Organisation, Wanung und Beaufsichtigung der

Systeme. "' Bei Schäden, die aus Störungen resultieren, wird die Frage zu stellen sein, ob

die Storung bei ordnungsgemäßer Wartung und Beautiichtigung der Systeme passieren

hätte können oder ob Verschulden vorliegt Punkt I i der AGBoKT wird wohl als

Hallungsausschluß fur leichte Fahrlassigkeit zu interprerieren sern.

Koziolt3s geht in diesem Fail noch weiter. Er argumentiert, die Verlagerung von

Tätigkeiten vom Gehilfen weg zum EDV-system dürfe fur den Kunden keine

Verschlechterung der Haftung bringen, da doch gerade die Bank aus dieser Verlagerung

profitiere. Die Bank habe also fur die Funktionsftih.igkeit der EDV-systeme wie für

uetullen zu nafien. ''

.AJs wichtiger Punkt gesondert zu betrachten ist der umfassende Haftungsausschluß auch

fur den Fall des unberechtigen Einzugs einer N{ultifunlcionskane. Denn bald soll ja die

N{ultifunJ..tionskarte vielleicht nicht nur Scheck-, Bankomat-, POS- und Quick-Karte sein

'" In AGB gegerüber Verbrauchern gemä3 S 9 KSchGi allgemein in AGB rvegen g 879 Abs 3 ABGB.
vll OGH in HS l5a8; SZ 53/128; vgl P. Bvdlinski. Beschrrinkung und Ausschluß der Gervährleistung,
J B I  1 9 9 3 . 6 3 3
\]t Koziol - itle/ser, Grundriß des bitgerlichen Rechrsro, Band I, l7-1.rrt Vgl auch Fervers, Martin: Die Haftung der Banken bei automatisienen Zahlungsvorgiingen, Wl\I
1 9 8 8 ,  1 0 4 1 .
t35- Koziol, Die Haftung der Banlen bei Versagen technischer Hilfsminel, öBA l/1987, 3- 15''" Ygl auc\ Berger, Schadenweneilung bei Bankb€triebsstörungen, FrankfirrtMain 1979
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sondern auch Studentenausweis, Sozialversicherungskarte usw. Canaris"' hält hier

sogar - nach deutschem Recht - einen Haftungsausschluß fur leichte Fahrlassigkeit fur

unwirksam im Lichte des AGBG.

5 7 6 Haftung bei Vedust und Diebstahl für Mißbrauch

Nach allgemeinem Gervährleistungsrecht (vgl oben) ist wohl als gewöhnliche Eigenschaft

eines Zahlungsverkefrssystems ein gewisses Maß an Sicherheit anzusehen. Der bzrv die

Betreiber eines solchen Systems haben also die Pflicht zur Autiechterhaltung eines

Sicherheitssystems nach dem Stand der Technik. Teil dieses Sicherheitssystems ist die

lvloglichkeit, den Schaden von Diebsrählen oder Verlust von Zahlunssverkekskarten

moglichst gering zu halten.

Im Fall des Diebstahls oder des Veriustes ,,und/oder dem Eintreten anderer Umstände,

die einem unbefugen Dnnen die Benutzung der BK ermöglichen könnte" hat der Kunde

seinem Kreditinstitut und auch der PoJizei Meldung zu machen (AGB Bankomat

,,Verlust"). Eine Sperre kann er, muß er aber offenbar nicht - auf seine eigenen Kosten -

beantragen.

Die Banken stellen im Bereich der debit-Kanen ern Spersystem zur Verfi.igun_e. dessen

Inanspruchnahme aber verglichen mit Kreditkarten kompliziert geregelt ist. Eine

dauerhafte Sperre der Kane ist nur nach persöniicher oder sctriftlicher Meldung beim

Kreditinstitut möglich.rrs Ein teleforuscher Spenauftrag am Spemelefon der EPA,/A?SS

gilt nur fur das Inland und nur bis zum nächsten Bankwerktag. Wie ein Kunde im

Ausland seine Karte rasch dauerhaft  sperren lassen kann, bleibt  unklar.  Das

Erfordernis der Schnftlichkeit schließt ja den Einsatz von Telegramm, Telex oder

Telefar aus.

Die Sperre wird sechs Stunden nach Meldung fur das Inland, am zrveiten Bankw,erktag

nach Meldung im Ausland wirksam. Befindet man sich der Bestohlene im Ausland, hat er

überhaupt keine Möglichkeit, seine Karte schnell sperren zu lassen. In dieser Zeit kann

also ein eventueller Dieb mit Kopien der Karte im Ausland täglich Geld um umgerechnet

ca öS 5.000,- beziehen und in Zukunft auch noch elelctronisch bis zu öS 10.000.- (rvohl

je Land) bezahlen. Der Gesamtschaden je Fa)l kann also einige zehn tausend Schilling

'" Bankvertragsrecht RZ 527k.
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betragen, bis die Spene laut AGB wirkt. Diese Regelung widerspricht klar den

Empfehlungen der EG!

Nach den AGB Bankomat Punk ,,Haftung" trägt der Kontoinhaber ,,alle Folgen und

Nachteile des Abhandenkommens, der mißbräuchlichen Venvendung, der Fä[schung und

der Verlälschung der BK". Die Mithaftung der Bank geht sorveit, ,,als sie im Verhältnis

zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens m.itgewirkt hat". Diese Regelung

wird von der Literatur fur unwirksam getraiten.rre Da der Schaden ja primär am Konto

der Bank entsteht und erst auf das Kundenkonto überwala wird,rto kommt sie einer

Pflicht zur Tragung eines Schadens ohne Verschulden des Kunden gleich. Die

Kreditinstitute schiießen dagegen die Haftung fur jede Art von Verschulden aus.

Rechtlich möglich ist sicherlich der Ausschluß der Haftung fur leichte Faklässigkeit.

,,Für Schäden, die durch N{anipulation dntter Personen an zum Geldbezug oder zur

Begleichung von Rechnungen emchteren Aalagen entstanden sind, die der Kunde

nachweisiich nicht zu verlreten hat, trifft ihn jedoch keine Haftung."

Der Kunde haftet also fur

. die Folgen von Verlust und Diebstahl

. die Folgen der Totalfülschung einer Karte, die auf sein Girokonto zugreift,

. fur manipulierte Endgeräte, soweit er sich nicht freibeweist.

In der Entscheidung 1 Ob 598/79 vom i0.5.1979 hat der OGHrar die formularmäßig

vereinbarte Regreßpflicht des Kreditkartenl-unden fur Zahlungen mit seiner gestohlenen

bzw verlorenen Kreditkarte mangels Sperrmeldung fur rechtswirksam erkannt.

In der bekanntesten österreichischen höchstgerichrlichen Entscheidung zum Eurocheque-

Systemra2 hat der OGH im Jahre 1994 fur den Fall, daß der Bankkunde eine explizit in

den AGB formulierte Obliegenheit verletzt (hier. Aufbewahrung in Autos) und

andererseits ein gesetzlich vorgeschriebenes Sicherheitssystem der Banli versagt

"t AGB Bankomat Punkl ..SD€ne'
'3e vgl \ro und Koziol, Östeneichisches Bankvertragsrecht I, RZ I/I|J bTN RZ 8115.
t'o Vgl Nrrnrirh - Peisst - Pisjak, Konsumenten-karten, aaOl59 und Kurschet, Wer tJ^gt den Schaden?
,,Verdoppelte' und verlorene Banlomatkarten, ecolex 1990, 80
' ' '  Jb l  1980.  127.
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(IJnterschriftenpn.ifung), eine Teilung des Verschuldens angenorrrmen. Daraus können

auch fur die elektronischen Systeme AnalogieschJüsse gezogen werden. In der

Entscheidung 2 Ob 580/94''r *urde die Haftung des Kunden auch fur den Fall bejaht,

wo die Unterschrift zwar geftilscht aber eben gut geftilscht ist, lvenn er nur irgendeine

Obliegentreitspflicht gemaß AGB verieta hat.

Interessant ist dazu im Vereleich, daß in der BRD offenbar ganz klar der Kunde nur dann

haftet, wenn die Bank bzw deren Mißbrauchsversicherung ihm ein Verschulden

nachweisen kam,l" was aufgrund von über 9000 Fällen pro Jahr auch schon

ausdiskutiert ist. Auch vor einer Sperrmeldung haftet der Kunde nur ft.ir grobe

Verletzung von Sorgfaltspfl ichten.

Daß der Kunde fur die Folgen seiner Faklässigkeit im Umgang mit der Karte haftet, ist

nach dem Scheckurteil also zulässig. Angesichts der möglichen Schadensfolgen in viel

größerer Hohe als dem Kunden nltgeteilt wird und der abstrusen KompleKitat der

Sperregelung in den AGB, stellt sich aber die Frage, ob hier durch die Verletzung von

Aufklärungspflichten gegenüber dem Kunden und die Nicht-Zurverfi.tgungstellung eines

nachl ollziehbaren und nicht-EG-konformen Sperrsystems nicht schon von vomherein ein

höheres Mitverschuiden anzunehmen ist. tot

Daß der Kunde auch fur total geftilschte Karten haften soll, die ohne ein Fehlverhalten

seinerseits produziert wurden, stellt einen sittenwidrigen GewährleistungsausschJuß fi.lr

die Fälschungssicherheit des Svstems dar. Die Beweislastregei im Fall manipulierter

Endgeräte steht sicher mit $ 6 Abs I Z I I KSchG im Widerspruch und ist zumindest

gegenüber Verbrauchern ungriltig.'t6

Doch nun zum eigentlichen Thema der elekrronischen Geldbörsenirnkrion, das sich

weniger kontrovers darstellt: Die Haftungsregelung in den AGB Quick geht davon aus,

' "  oGH 7 .9 .199. { ,  9  ob  A l3 . l /94 ,  jus+ \ ta  1995/120 oGH-z  3  =  öBA 1995,  6a  =  lB l  1995,  l l l .
Noch banldreundlicher die Entscheidune OGH l0 i 1979. t Ob 598/79 Kr€di&artenmilbrauch.
ra l  Vom 23.1L  1995.  besprochen rn  Rd\ i  1996.  5Of .
'oo Sterg"r, Abgezock - Betniger mißbmuchen Plasti-kkanen, c't 1995 Heft tO, 102. Dies€ AGB *urden
offenba-r 1988/89 neu gefalt. Ygl Reilner. Die Hr-ftung des Konroinhabers beim Mißbrauch seiner
Bankautomatenlerte durch Dritte, BB 1989, 19l2-1921; Blaurock. Haftung der Barken beim Einsalz
neuer Technilen im ZahJungwerkefu, CR 1989, 561-567
'" Vgl AG Darmstadt 24.2.19S9,36 C J386/87, WM 1990, 543: Ferrers. Manin: Die Llaftung der
Bad<en bei automatisienen Zailungsvorgängen, WM 1988, 1011 llerner, I'lartin, Das
Geldausgabeautomaten-Geschäft nach deutschem Recht. 125.
to6 Vgl Koziol in , vancini - 1ro - Koziol. Österreichisches Bankvenragsrecht, Band I Wien 1987, RZ
8/18.
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daß eine Sperre nicht möglich ist.'a7 Der verlust der reinen elekrronischen Geldbörse
wirkt aiso wie der Verlust einer herkömmrichen Geldbörse: Der unehrliche Finder bzw
Dieb kann den vorhandenen Geldbetrag ausgeben. Das fusjko rst aber auf den geladenen
Betrag also mit öS 1999,- limitien. Die Einsparung des Sperrsystems scheint also
sachgerecht,rts auch wenn sie mrt den EG-Empfetrrungen schwer rn Ernkrang zu brineen
ist .

5'8 Das vertragsverhärtnis zwischen systembetreihern und Händrern

Zrvischen Händler (Venragsunremehmen, !U) und Europay Austria wird ein
Standardvertrag betreffend das Bankomat-euick-sen ice abgescrrJossen, der in den
varianten ,'Food" (Lebensmittelhandel), Handeis- und Dienstreisrungsunternehmen und
Tabaktrafiken existien. Die vertragsversionen unterscheiden sich kaum und werden
daher im folgenden globaJ als ,,Händlervenrae,. zltiert.

5.8.1 Leistungen der EpA

Diese sind

o Bereitstellung einer Geräteliste zugelassener Terminals (Händlewertrag punkt I I )
o Bereitstellung der Dokumentation (punlt 1.2.)

o Wöchentliche Bereitsrellung einer Spendatei @unkt L2.)
. Mitwirkung an der K)ärung von Störungen (punlt L2.)
o Garantie fur die Bezalrlung, Abrechnung und Gutschnft der Entgelte über

Hausbank binnen einem Tag nach Einlangen der Umsätze bei der EpA unter
Bedingllng, daß die Vertragsbestimmungen eingehalten worden srnd [punkt 3)

o Werbung fi:r das System und Einräumung des beschrainkten Rechtes auf Nutzunq der
Marke ,,Bankomat" (punlt 5)

die

der

sehr wohl
einer nich(

'"' Diese Aussage ist technisch nichr garlz richrig, da (vgl Einteiturg) ein Sperrsystem
exr_sllert, dieses aber mangels online-Verbindunge-n avisctlen den S_vsaemtellefl nur mit
defi ruerbaren Verzögerung fl ächendeckend rvirksam wird.' - zustrmrnend auch,yenhvtch - peissl _ pisjak, Konsumenrenkanen. aao 161.
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5.8.2 Leistungen des Händlers

Die Leistungen der EPA werden durch ein Einreichentgelt (e Einreichung und Terminal

oS 2 - 6,-) und ein Disagio von 0,5% der Umsätze abgegolten (Punkt 4 Händlenertrag).

Weitere Pflichten bzw Leistungen des Händlers sind

o Beschaffi.rng und Außtellung eines Terminals aus der Liste der durch die EpA

zugelassenen Terrmnals inklusive Beschaff.rng des Datennetzanschlusses (punkt L L)

o Technische Anderung des Terminals, soweit von der EP.{,,als notwendig fur die

Sicherheit und Entwicklung des Bankomat-Quick-systems erachtet" (Punkt L l.)

o Wartung und Betneb des Terminals auf eigene Kosten (punkt 1.2.)

. Ausbildung der lvfitarbeiter für den Betrieb des Terminals, Einreichung und

Ahc t immr rno  t 'P r rn l r  I  ?  t

o Nfitwirkung bei der Klärung von Störungen (Punlt L2.)

. Leistungserbringung an Karteninhaber zu denselben Konditionen wie fur Barzahler

und Akzeptanz der Chipkarte an Zatrlungs Statt (Punkt 2.). Dies bedeutet, der

Händler akzeptiert die Ctupkartenzahlung oiure Vorbehalt und nicht etwa nach

Maßgabe des Eingangs der Zafrlung auf seinem Konto.rtn

o Benennung einer Hausbank fi:rjeden Standon, die Teilnehmer am Bankomat-Quick-

System ist (Punkt 3)

r Anzeige einer Anderung der Kontoverbindung (punl-t 3)

o Einreichung der Umsätze über Leitung matimal einmal taglich, mindestens einmal

wöchentlich über Leirung an die EPA (Punlr 3)

o Werbehinweis auf die Möglichkeit in seinem Geschäft mit der Chipkarte zu zahlen

(Punl<t 5)

o Erlaubnis an die EPd den Händler als Mitglied des Zahlungsverkehrssystems zu

erwähnen fPunlt 5)

toe Ygl Koziol - ll/elser, Grulrdilß des bürgerlichen Rechtsro, 276f
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5.8.3 Pflichten Dritter

Die Hausbank ist gemäß Punkt 3 des Händlervertrages berechtigt und wohl gemäß

Bankomatvertrag verpflichtet, LJberweisungen aufgrund fehlerhafter Verarbeitungen

n]ckzuverrechnen.

5.8.4 Besitz und Eigentum an Terminal- und Einreichkafte

Hiezu werden in den Verträgen keine Aussagen getroffen. Zunundest wird der Händler

Besitz an diesen Kanen erwerben.

5.8.5 Gewährleistung und Haftung für Schadenersatz

Bei groben Systemstörungen, die eine Abrechnung unmögiich machen - zB defeke

Terminalkarte -, verpflichtet sich EPA in Punkr 3 des Händlervertrages den

Durchschnittsbetrag je Einreichungstag zu vergüten, dies allerdings nur soweit kein

Verschulden des Händlers vorliegr Die Beweislast dafur ist nicht geregelt. In der Pra-xs

wird aber wohl der Händler als Antragsteller bzw Kläger fur diesen Punkt beweispflichtig

sein. Die Klausel regelt einen pauschalierten Schadenersatz.

Außerhalb dieses Falles haften die Vertragsparteien einander bei Verletzung vertraglicher

Pflichten nur für grobes Verschulden. Entgangener Gewinn soll nur bei Vorsatz ersetzt

werden (Punkt 6 Händlervertrag). Bei Verletzung anderer Pflichten wird offenbar auch

bei leichtem Verschulden gehaftet.

Explizit rvird die Haftung der EPA fur das Grundgeschiift zwischen Karteninhaber und

Händler ausgeschlossen.

5 8.6 Kündigung (Punkt 7)

Der Händlervertrag wird auf unbestimmre Zeit geschlossen mit einer Kündigung mit 6-

monatiger Frist zum Jahresende. Ob hier das Kalenderjahr oder das Vertragsjahr gemeint

ist, bleibt unklar

Die KUndigung aus wichtigem Grund wird näher spezifiziert. Aus Sicht der EPA

berechtigen neben Vertragsverstößen vor allem die Unterlassung der Installation des

Terminals innerhalb von neuen Monaten ab Venragsabschiuß, ein Verkauf des

Standortes oder der Konkurs des Händlers zur Kündizung.
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Eine Stillegung des Systems ist von seiten des Händlers und von Seiten der EpA (etwa

bei Sicherheitsproblemen) vorgesehen.

Die EPA behält sich vor, bei Kündigung die Software aus dem Terminal sowie die

Terminalkarte zu entfernen, obwohl diese vom Händler zu beschaffen sind.

5.8.7 Gerichtsstand und Erfüllungsort

Als Gerichtsstand und Erfüllungson wird in punkt g des Händlervertrages wien, Innere
Stadt vereinbart. Was dies fijr den Erfüllunqsort bedeutet - die EpA ist etwa im dritten
Bezirk ansässis - bleibt unklar

5.9 Das Vertragsverhältnis zwischen Systembetreiher und E-Cash-
Nutzern beim E-Money der Bank Austria

Betreffend die Nutzung des E-cash der Bank Austna wird der Kunde gebeten, die

sogenannte ,,ecash-Nutzungsvereinbarung lur private Benutzer" zu unterschreiben. Darin

ist festgehalten, daß der Kunde als Voraussetzung ftjr die Nutzung des ecash über ein

Girokonto der Banl: Austna verfugen muß, daß als,,online Konto" also als Konto mit

online-Zugriff über Inrernet nurzbar sein muß. Neben diesem impliziten verweis auf die

,,vereinbarung über die Arwendung des programmes Bank Austria ,online Konto"'

werden in der ecash-Nutzungsvereinbarung die,,Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

österreichischen Kreditinstirute" sowie die ,,Bedingungen fur die Teilnahme am ecash-

zahlungssystem der Bank Austria Altiengesellschaft", im folgenden als ecash-

Bedingungen bezeichnet, genannt. Don wiederum wird auf die ,,Lizenzvereinbarung der

Digicash D.v." verwiesen, die der Kunde offenbar erst nach Abschluß des vertraqes zu

Gesicht bekommt.

5.9.1 Die Veftragspafteien

Die Feststellung der vertragsparteien ist beim ecash der Bank Austria einfach: partner

des Kunden ist die Bank Austna.

Elektronsches Geld 148



5.9.2 Gegenseitige Leistungen im ecash-System

Groß herausgestellt wird sowohl in der ecash-Nutzungsvereinbarung als auch in den

ecash-Bedingungen, daß die Nutzung des ecash-Systems - spatesrens ab l.'7.1999 -

etwas kosten soll. Diese Kosten sollen sich laufend ändern kömen, was dem Kunden

nicht etwa per E-Mail sondern nur durch Aushang in Abnk Austria-Zweigstellen und im

Internet mitgeteilt werden soll.

Die Leistungen der Bank Austria umfassen

o Bereitsteilung der ecash-Software (Bedingungen Punkr 3)

o Offenbar Bereitstellung eines Zahlungsverkehrssystems (in den Bedingungen

nirgends explizit als Leistung definiert)

o Möglichkeit des Geldtransfers von einem Girokonto auf das e-cash-Depot und

zunick (um jeweils öS 7,-)

Die Bedingungen enthalten keine Aussage daruber, ob der Geldvorrat auf dem ecash-

Depot verzinst wird oder nicht

5.9.3 Haftung für technisches Versagen: Gewährleistung

Aus Punlt 6 Sperre des Zugangs der Bedingungen kann gefolgert werden, daß die Bank

Austria sich die jederzeitige Einstellung ihrer Leistungen durch Sperre des ecash-Depots

vorbehält. lJber eine Rückzahlung der Jahresgebühr fiir diesen Fall, sucht man in den

AGB vergeblich eine Äussage.

5.9.4 Haftung bei Verlust und Diebstahl für Mißbrauch

Die Nutzungsbedingungen enthalten zwar in Punl,1 5 eine umfangreiche Liste von

Sorgfaltspflichten des Kunden - er muß insbesondere seine Rechner vor Computerviren

und Trojanischen Pt'erden schützen, ohre daß ihm gesagl wird, wie er dies

bewerkstelligen könne - im Falle einer Störung von ecash oder online-Grokonto will die

Bank Austria aber offenbar nicht einmal bei Vorsatz ihrer Mirarbeiter haften, wie sich

schon aus der Nutzungsvereinbarung ergibt. Gemäß Punk 8 Ziffer 2 will die Bank

offenbar auch nicht dafur haften, daß das von ihr zur Verftigung gestellte
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Zahlungssystem Sicherheitslücken aufueist. Vorsichtshalber verpflichtet sich der Kunde

auch noch gleich gemäß Punkt 7 Ziffer 3 Störungen des Systems geheim zu halten.

Dem Kunden wird entgegen den klaren EG-Vorgaben kein Recht auf Sperre seines

ecash-Depots eingeräumt. Lrber Möglichkeiten des Schutzes des elektronischen Geldes

auf seinem PC wird er - zumindest in den AGB - nicht aufeeklärt.

5.9.5 Datenschutz

Unter dem Titel Datenschutz (Punkt 7 Ziffer 4 Nutzungsbedingungen) läßt sich die Bank

zur Weitergabe von Daten ermächtigen. [m Kleingedruckten der ecash-

Nutzungsvereinbarung ermächtigt der Kunde die Banii - entgegen dem BWG - auch

noch dazu, daß diese die Kundendaten zu Marketingzwecken weiterverwendet.

5.9.6 Gerichtsstand

Unter Punkt l2 der Nutzungsbedingungen

Unterschrift unwirksame und kJar gegen

Gerichtsstandvereinbarung.

findet sich als Draufgabe noch eine mangels

das Konsumentenschutzgesetz verstoßende

5.9.7 Zusammenfassung

Von einer EG-rechtskonformen klaren Aufklärung des Nutzers des

Zahlungsverkehrssvstems ecash betreffend Funl':tionsweise und fusiken kann nur sehr

bedingt die Rede sein. Die AGB weisen klar die simple und KSchG-widrige Strukur auf:

Die Bank haftet frir nichts, kann jederzeit ihre Leistungen einstellen oder ihre Tarife

andern, der Kunde tra$ jedes fusiko aus dem System.

5.10 Das Vertragsverh ältnis zwischen Systembetreiber und Händlern

beim E-Money der Bank Austria

L,rber dieses Venragsverhältnis standen keine Informationen zur Verftigung.
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5.11 Überlegungen de lege ferenda

Es scheint an der Zeit, das Spensystem fur die ec-Multifunktionskane zu überdenken.

Für die eurocheque-Funltion existien riberhaupt keine wirksame Sperrmöglichkeit. Die

sperre der elektroruschen Zai ungsfunktionen ist absonderlich geregelt und bei Diebstahl

der Karte im Ausland dem Kunden unzumutbar. Rein auf die Funktion elelcronische

Geldbörse bezogen, sind die Probleme aber gering

Die Nutzungsbedingungen des ecash-systems sind überhaupt als abenteuerlich zu

bezeichren.

Eine Limsetzung der EG-Verbraucherschutzrechtsakre betreffend elektronische

Zahlungsverkehrssysteme ins österreichische Recht scheint drineend notwendie.

6. Kartell- und Wettbewerbsrecht

6.1 Die rechtliche Konstruktion

Seit dem Bankomatvertrag (urfassung ca 19g0) werden alle elektronischen

Zahlungsverkehrssysteme mit debit-Karten in österreich von einem untemehmen
betrieben. Dieses hieß füiher GABE Geldausgabeautomaten-Service GmbH und wurde
1994 mit der Eurocard-Austria Kreditkanen GesmbH fusionien. Das neue untemehmen
heißt jeta EPA - Europay Austria GmbH und besita eine Tochter zur Abwicklung von
EDV-Tätigkeiten, die Austria Payment systems services (Apss). Gesellschafter der
EPA und damit der APSS sind dem vernehmen nach alle Gruppen von Kreditinstituten.
Der Inhalt des Bankomatvertrages wird ailgemein geheim gehalten.rr0

r50 Dem Autor wurde freund.licher Weise von der ApSS Teil
November 1995, in Kopie zur Verfügung gestellt.

IV,,Bankomat-Kassen-Service", Fassung
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6.2 Auswirkungen dieser Konzentration

Die Aus*,irk'ungen dieser Konzentration auf den österreichischen Nlarkt fur

Zahlungsverkehrsprodukte sind bedeutend: Die flächendeckenden Netze von Bankomat

(Geldausgabeautomat), POS-online (Bankomat-Kasse), POS partial online (,pilla-

Speziallösung"), offline electronic cash, elektronische Geldbörse - Quick-Service und

auch die Ausgabe der eurocheque-Karte und auch das Kredirkanensystem der meisten

österreichischen Banken, die Eurocard in iken diversen Ausprägungen (Bankkarten),

werden von einem Untemehmen kontrolliert. Dies bedeutet, daß EPA/.{PSS ca 75%

aller Transaktionen nut Kundenkanen kontrolliert und hier natürlich ein Wettbewerb

zw'ischen den Diensten ausgeschlossen ist. Außerhaib dieser Konzentration stehen nur

noch die Kreditkanensysteme \''I SA (ca so bedeutend wie Eurocard), .{merican Express

(eher klein) und Diners Club (eher kiein).

Die Ausrvrr!,-ungen fur den Kunden sind: Alle Kreditinstitute Österreichs bieten ihm

dieselben Zahlungsverkeksleistungen zu denseiben rechtlichen Bedingungen, die über

EPÄv APSS standardisiert bzw vorqeseben rverden.

6.3 EG-Wettbewerbsrecht und nationales Kanellrecht

Zum Themenbereich Konzentration von Marktrnacht gelten

Rechtsordnungen parallel.

Art 85 EGV regelt das Kartellverbot aus Sicht des gemeinsamen

Kartell angesehen werden:

Vereinbarungen zwischen Unternehmen

Beschlüsse von Untemehmenvereinigungen und

aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen.

in Osterreich

Marktes, wobei als

zwei
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welche den Handel zwischen den ivfitgliedsstaaten zu beeintrachtigen geeignet sind und

eine Verhinderung, Einschränkung oder Verf?ilschung des Wettbewerbs innerhalb des

gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, insbesondere

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder

sonstiger Geschäft sbedingungen;

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen

EntwickJung oder der Investitionen;

Solche Vereinbarungen oder BeschlLisse sind nichtig, soweit sie nicht im Einzelfall oder

durch eine sogenannte Gruppenfreistellungsverordnung von der EG-Kommission fur

zulässig erklärt wurden.

Zusätzlich findet sich in An 86 EGV das Verbot der mißbräuchlichen Ausnutzung einer

beherrschenden Stellung aufdem Gemeinsamen N{arkt oder aufeinem wesentlichen Teil

desselben durch ein oder mehrere Untemehmen, wobei als Nfißbrauch inbesondere ua die

unmittelbare oder mittelbare Ernvingurie von unangemessenen EinJ<aufs- oder

Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen oder die Einschränkung der

technischen Entrvicklung zum Schaden des Verbrauchers gesehen wird.

Verstöße gegen diese Regelungen fuhren im Fail des Arr 85 zu Nichtigkeit der

Vereinbarungen inklusive etwaiger Konventionalstrafen, in allen Fällen kann die EG-

Kommission gemäß Art 15 VO 17162 eine Geldbuße verhangen. Dazu können nach

nationaiem Recht Unterlassungs- und Schadenersatzanspruche kommen.

Das österreichische Kartellgesetz 1988 kennt einerseits das Verbot von nicht

genehmiSen Vereinbarungs-, Verhaltens- und Empfehlungskartellenr5l mit der Folge der

Nichtigkeit der entsprechenden Vertrage,152 eine Meldepflicht fur vertikale

Vertriebsbindungen mit Untersagungsmoglichkeit, wobei Preisbindungen explizit nicht

als vertikale Vertriebsbindungen zu sehen sind,r53 sowie das Verbot des Mißbrauchs

einer markbeherrschenden Stellung anaioe zu Art 86 EGV.rso Jede dieser Handlungen

r5r 
SS 9 ffKartellc.

'5'? 
5 22 KarteuG.

r5r 
55 3oa ff Kanellc.

I51 
S$ 34 ffKarrellc.
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kann auch zur Abschöpfung der Bereicherung aus der unerlaubten Handlung,rJ5 zu

gerichtlichen Strafenrs6 und/oder zur Zahlung von Bußgeldern"t fuken. Das

österreichische Kartellrecht ist gemäß $ 5 Abs 2 KartellG auf Bankgeschafte insoweit

nicht anwendbar, als die Verhaltensweisen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der

Aufsicht des Bundsministeriums fi.lr Finanzen unterliegen. Dies gilt aber nur soweit

bankrechtliche vorschriften einzuhalten sind.r58 Das sonstige wettbewerbsverhalten von

Kreditinstituten unterliegt voll dem Kanellrecht.

6.4 Die Konstruktion der GABflEpNAPSS m Lichte des Kartettrechts

Das EG-Kartellrecht ist dann anwendbar, wenn sich das Wettbewerbsverhalten auf den

innergemernschaftiichen Waren- und Dienstleistungsverkehr auswirkt. Diese

Einschrankung wird aber eher weit ausgelegl. Einheitliche Bedingungen fur

Bankdienstleistungen fur das Gebiet eines ganzen Mitgliedsstaates fallen nach der

Rechtsprechung des EuGH und der EG-Kommission jedenfalls darunter. trt tuo Daher

sind sowohl die AGB der österreichischen K,redituntemehmungen, als auch ergänzende

AGB fur eurocheque, Bankomat, Bankomatkasse oder auch Quick-service so sie von

der Mehrzahl der Kreditinstitute gegenüber Kunden und Händlern venvendet werden, als

Verhaltenskanell zu bewerten.16' Dieses ist bei der EG-Komrmssion genehmigen zu

lassen, da wotrl keine Gruppenfreistellungsverordnung darauf anwendbar ist. Die Folgen

der Nichtanmeldung sind neben potentiellen Geldbußen vor allem die Nichtigkeit der

AGB gegenüber Kunden und Händlem wegen $ 879 Abs 3 ABGB.'62

' t t  
SS 21,  . to  Kaa€l lc .

'tu 
Sr, 129 ff KartellG.

r5' 
$ l{2 Karlejlc.

r58 Vgl die EB zu $ 5 Abs I Z2 Kaneltc 1988 abgedmckr in Barfu/J-Auer, Kanellg'88, Wien i994,,t
urd KOG 9.9.1991-Ok1'7/9I Girokont€ngebü-hen, WBI 199 t, 3gt Anjll Koppensteiner.r5e vgl EuGH 23.2.1994, T-39/92 und T40/92 Eurocheque ,,package Deat.., öBA 1994, 481.t@ Vgl EuCH, Rs 172180, Züchner, Auslandsüberq.eisungen; Komrnission 85/1'7/EwG, Einheidiche
Eurocheques i. Kornmissior 37/ll,€WG, Bel,qische Verenigrng; Kommission 87/103/EWG, ABI -
italienische Banlomat-Vereinba-runs.
t6t Vgl Eilmansberger, EWG-Kanellrecht und Banl<en, in: Crtller. Batken im Birurenmark, 71lff,
115'
r'oi- yr, Or. Entscheidung der Kommission vom 2j. März 1992 Eurocheque Helsinki-Vereinbarung,
92/212/EwG. ABI L 9i/50 vom 9.{.92 wo gegen Groupement de canes Bancaire eine celdbuj}e von 5
Nlio ECU und gegen Eurocheque Internationäl SC eine Geldbule von I Mio ECU festgesetzt *.l.rrde.
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Die Existenz der APSS als Gemeinschaftsunternehmen zur effizienten Erbringung einer

technischen Dienstleistung, die zur österreichweiten Erbringung der Dienstleistung

sowieso der Normierung bedurft hätte, ist an sich kartellrechtlich nicht zu

beanstanden.l6s

Führt Gnindungsvertrag und Existenz von EPA,/APSS aber zu einer Bindung der

Banken, bestimmte technische Entwicklungen zum Schaden des Kunden nicht

vorzunehmen - zB Automaten zum Einzahlen von Geld, volle ATMs mit rund-um-die-

Uhr Betrieb - oder zu einem Bedingungs- und Konditionenkaftell, so liegt ein Verstoß

gegen EG-Kartellrecht vor.'ou Punkt 16 des Bankomat-Venrages ,,Bankomat-Quick-

Service'' r'erpflichtet die Banken, bestimmte Vertragsmuster (Beilagen zum

Bankomatvertrag) zu verwenden. Dies stellt ein (unangemeldetes.li65 Kanell iSd Art 85

EGV dar, das 1995 emchtet wurde, osterreichweit gilt und daher EU-relevant und

meldepflichtig gewesen wäre. Darauf deutet auch die Haltung der EG-Kommission in

Ziffer 1l des Entwurfes einer Bekanntmachung über die Anwendung der EG-

Wettbewerbsregeln auf grenzüberschreitende Zahlungssysteme. r66 Mogliche Folgen sind

Nichtigkeit des Vertrages und Geldbußen durch die EG-Kommission. Dasselbe gilt wohl

fur die AGB der österreichischen Kreditinstitute.

Nach österreichischem Recht ist klar, daß die Verrechnung einheitlicher Preise fur

Bankdienstleistungen nach Absprache oder Abstimmung ein Kartell darstellen würde.167

Die Verwendung einheitlicher Geschäftsbedingungen wird in den $$ l0 ff KanellG im

Gegensatz zum EG-Recht nirgends errvahnt. Aus dem Text des $ l9 KartellG

(,,Beschaffenheit der Ware") könnte aber geschlossen werden, daß auch die AGB Teil

der kartellierten Bedingungen sind bzw sein können.

Zudem dürften Bankomat- und EPA-Vertrag eine vertikale Venriebsbindung iSd $ 30a

KartellG darstellen, was aber mangels Zugänglichkeit nicht gepnift rverden kann.

Sicherlich stellt die Regelung des Punktes 16 Bankomatvertrag eine

genehmigungspflichtige Alleinbezugsvereinbarung mit EU-relevanten Auswirkungen dar,

tu' Die Gründung der GABE/APSS lvürde heute uU einen meldepflichugen Zusarnmenschluß iSd VO
106.1/89 des R.ates vom 21.12.1989 über die Kontrolle von Unternehmenszusänunenschlüssen darstellen.
ta Vgl Eilnansberger aaO 715ff.
r65 Laut dem Projektverantwo(lichen der APSS.
r66 ABI 1994 C 322/'7; Ygl Gugerbauer, Ec-wertberverbsregein flir grenzüberscfueitende
Zahlungss_vsteme, OBA I 995, 97-99.
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die es den teilnehmenden Banken und damit praktisch dem gesamten österreichischen

Geldapparat verbietet, ähnliche elektronische Geldbörsen von Konkurrenten zu

venreiben.l6s

Die Verwendung einseitiger AGB durch Großbanken kam zudem unter das Verbot des

Mißbrauchs marktbehenschender Stellung isd $S 35 ff KartellG fallen, so die Bank

mindestens 5% Marktanteil und zusammen mit den drei größten Mitbewerbem 80Zo

Marktanteil oder eine allgemein beschrrebene ribenagende lvlarktstellung hat. Letzteres

könnte aufgrund der Verflechrung rrur der Gemeinde Wien und ca 150

Unternehmensbeteiligungen bei der Bank-Austria zutreffen.

Die Haftungsbestimmungen der Kreditkartenorganisationen entsprechen denen der EG-

Kartenempfehlung. Für die debit-Karte (ec, Banliomat, Bankomatkasse) lehnen die

AGBt6e jede Haftung soweit gesetzlich möglich ab. Die Rechtsprechung hat dies bis dato

auch im großen und ganzen akzeptierr. Gegenüber Verbauchern dürfte dies aber gegen $

6 Abs 1 Z 9 KSchG und \ 879 Abs i ABGB verstoßen.rr0

Für Störungen der Systeme soll gemiiß Punkt ,,Storungen" der Kundenrichtlinie

Bankomat und Punk i3 der AGBöKr L.iberhaupt nicht gehaftet werden, was wohl einem

eindeutig sittenwidngen Gewährleistungsausschluß gleichkommt.

Die Beweislast liegt bei debit-Karten entgegen der Arregung der Ziffer 6 der

Kartenemplehlung idR beim Kunden. da die Bank jede auch unberechtigte Transaktion

von dessen Girokonto abbucht und er somjt als Käger auftreten muß und beweispflichtig

wird.r7l Da er aber nicht über Zugangzu den technischen Beweismitteln verfügt, befindet

er sich oft in einer aussichtlosen Situation.

Der Tatbestand des Mißbrauchs einer markbeherrschenden Stellune könnte somit bei

: : : .  {Gts ce,Jeben sein

i , ( . - , ( i  !  !  i ' r t r i .  Ok l :  - r l  G i rokontcngebrL i r rcn  \ \ -B l  1991. ,19J  Anur , r . r , rpe , r - \ ' re r re r
' \ ' ! l  

" O  
l ) S l  i ' r s i  \ o n 1  l l l ; l ! S , 1 , d c r t n V o l t u : i c L r u n q e n l i i r e r n c F r c i s t c l l u n g o l l e n b n r s c h o n r o n

Jcr Sr:lc h.r i \ C) trezlcli l  siclr nur tuf \\ 'Jren ) und ! on dar \ cnragsdauer hcr nlcht erl i i l l t  si l ld.
: rn^l {L.rBol\r. PLrnkt l0 dcr Schccklr.:drngungen 193t, Punkt 3 der eurocheque-BcdLngungcn.

Punkl ..f ialiung' der Kundcnnchtlrl]te Bu0.lioultr-Scn rcc lt)91. Pudlt .,\ 'erlustDicbsti lhl" der
Kundenrichtlinien Batkomat-Quick-Sef!'ice I 99{.
"" Kurschel, Wer l-rä91 den Schaden, ecolex 1990. 

'19ff, 
Koziol, Die Hafturg der Banken bei Versagen

lechnischer Hilfsmiftel, OBA l/t9E7, 3ff; 1ro, Die Gesch2r-ftsverbindung z*ischen Bank und Kunde im
allgemeinen, rn: Avancini - lro - Koziol, Os(eneichisches Benk!.etuagsrecht. Band I Wien 1981. 77ff;
tr 'enNich - Peissl - Pisyak, Konsumentenkanen, aaOl58ff.
" Vgl Nenrwich - Petssl - Pisjak. Konsumentenftaflen, aaol6,lf, die allerdings nicht von der neuesten
Fassung der Kundenrichtlinie Bankomat ausgehen.
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6.5 Uberlegungen de lege ferenda

De lege ferenda ist - nicht nur im Hinblick aufusancen im Bankbereich - anzuregen, der
österreichische Gesetzgeber möge im Kartellgesetz auch die Absprache betreffend
gemernsame Allgemeine Geschäftsbedingungen eindeutig als Kartell bzw
Karteiltatbestand qualifizreren. Die Konstruktion der EpA,/ApSS sowie die Existenz

eines einheitlichen Netzes und die Verwendung einheitlicher AGB kann auch aus Sicht
des Konsumenten sinnvoll sein. Formal sollte hier aber wotLl eine ausgewogene Regelung
und eine .Anmeldung der Karteile nach nationalem und EU-Recht erwoqen werden.

7. Beweisrecht

7.1 Elektronisch gespeicherte lnformationen als Beweismittel

Die Idee der elelctronischen urk'unde wird in allen Rechtsgebieten des österreichischen

Rechts abgelehnt. Dies bedeut aber nicht, daß es daher unzulässig wäre,

elektromagentisch gespeicherte Daten bei Gericht vorzulegen. Denn das Zivilprozeßrecht

geht davon aus, daß grundsätzlich jede geeignete sache wenn nicht als urkunde so
zumindest als Auskunftssache iSd $ 3lg zpo oder Gegenstand des Augenscheins
vorgelegt werden kann. Einziger unterschjed: Eine unterschriebene privaturkunde

begnindet gemäß $ 294 zPo den vollen Beweis, daß die in ihr enthaltene Erklärunq vom

Aussteller hernihrt.

In der Gerichtspraxis werden eleklronische gespeicherte Daten meist in Form eines
Ausdrucks vorgelegt und praktisch wie urkunden behandelt. wird die Glaubwürdigk€it

bestntten, so wird im Fall elektronische qespeicherter Daten idR ein EDV-

Sachverständiger beigezogen.
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7.2 Die Eeweis/asf im Streitfall zwischen Kunde und EpA

Vor allem im Mißbrauchsfall ist bei debit-Karten in Osterreich üblich, daß das

Kreditinstitut grundsätzlich die Zahlungen vom Konto des Kunden abbucht. Selbst in

Fällen, wo der Kunde schon vor dem N{rßbrauch eine Kartensperre oä beantragt hat, liegt

im Emsttäll also die Beweislast beim klagenden Kunden. '72

Dies ist im Fall hochkomplexer technischer Systeme vor allem deshalb zu hinterfragen,

da über die genaue Funktionsweise und über die sratistische Sicherheit der Systeme nur

der bzw die Systembetreiber selbst bescheid wissen. Unabhängige Sachverständige mit

einscltJägigem Fach-Know-How sind selren und benötigen im Ernstlall eine lange

Einarbeitszeit, was zu exzessiven Sachverständigenkosten führt. Zudem exjstieren im

österreichischen Zivilprozeßrecht keine Regeln über den zrvangsweisen Zugang zu

Beweismitteln.

Punlt 6 der Kartenemplehlung geht davon aus, daß dem Kanerunhaber von jeder

Transaktion bei verlangen eine Aufzeichnung auszuhzindigen ist und daß die Beweislast

über die korrekte Durchführung von Transakionen beim Aussteller iieg.

$ 6 r\bs I Z I I KSchG erklärt Vertragsbestimmungen gegenüber Verbrauchern als

ruchtig, ,,nach denen dem Verbraucher eine Beweislast auferlegl wird, die ihn von

Gesetzes wegen nicht trift." Diese Regel bezieht sich aber nur auf

Vertragsbestimmungen nicht auf die faktische Gestaltung von Vorgängen. Aber selbst

eine solche Regelung findet sich in Punkt,,Haftung" der AGB Bankomat. Nach diesen

soll der Kunde beweisen, daß er einen bestimmten Geldbezug durch Manipulation Dritter

rucht zu venreten hat. Diese Bestimmung soll wofrl auch im Fall des Bankomat-Quick-

Service gelten, ist aber gegenüber Verbrauchern eindeutig rechtsunwirksam

Im Bereich der elektronischen Geldbörse ist die Beweislastfrage allerdings noch in einem

ganz anderen Licht zu betrachten: Der Kunde kann wohl in der Regel davon ausgehen,

daß beim Laden der Karte am Bankomaten alles mit rechten Dingen zugeht. Wirktiche

Gewißheit über den Kontostand seiner Karte hat er allerdings nur, wenn er ihn mit einem

eigenen Gerät abfragl. Stellt der Kunde nach Abbuchungen fest, daß die Karte weniger

"- Ygl Nenntch - Peissl - Pisjak, Konsumentenkarten. aaol6lf.
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Geld enthalt, als nach seiner Berechnung der Fall

Fakloren ausschlaggebend sein:

setnsollte, können dafi.ir mehrere

Versagen eines Gerätes oder der Kundenkarte

Manipulation der abbuchenden Geräte

Irrtum des Kunden.

Die letaen Transaktionen sind zrvar auf der Karte gespeichen. Diese Information kann

der Kunde aber wieder nur bei einigen - anfangs wenigen - Bankstellen oder mittels eines

speziell zu beschaffenden Lesegerätes auslesen. Die Transakionsdaten der Terminals

werden nirgends zentral gespeichert. Die Bank selbst kann die einzelnen Transaklionen

nicht nachvollziehen. Dies kam sogar fur die Betreiber dazu fuhren, daß die Frage nach

der korrekten AbwickJung der Transaktionen unentscheidbar wird.

Andererseits zeigt der Vergleich mit dem Bargeld, daß auch bei herkömrniichen

Systemen nicht immer die volle Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Denn wieviele Leute

wissen schon genau, wieviel Bargeld sich jeta gerade in ihrer Geldbörse befinden soiite.

Und der Betrug beim Geldwechseln ist so alt wie das Geld selbst.

Als Resumee kann festgestellt werden: Das System elekronische Geldbörse besita

sittenwidrige AGB. In der prahischen Nachvollziehbarkeit und Beweislastproblematik

bietet es aber gegenüber dem Bargeld keine gravierenden Nachteile.

7.3 Die Beweislast im Streitfall zwischen Kunde und Bank Austria

Die Nutzungsbedingungen des ecash-Systems beinhalten keine Beweislastregeln. Durch

die alleinige Verfügung uber System- und AbwickJungs-KrowHow seitens der Bank und

die jederzeitige N{öglichkeit von Buchungen aufdem Kundenkonto, liegt die unmögliche

Beweislast aber prakisch wieder beim Kunden.
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7.4 Die Eewers/ast im Streitfall zwischen Händler und EPA bzw Bank

Das Wissenungleichgewicht zwischen Banlien und Kunde besteht im Fall der Händler

genauso. Nur wird der Händler venraglich um einiges besser behandelt als die Kunden.

Dem Handler wird die Zahlung garantiert. Zudem eristieren klare Regeiungen, wie bei

technischen Gebrechen abzurechnen ist. Die Berveislast in diesem Fall ist in Punkt,,3.

ZahiungsabwickJung" des Händlervertrages allerdings nicht klar geregelt. Hier wird wohl

die Unklarheitenregel des $ 91 5 ABGB greifen.

7.5 Übertegungen de lege ferenda

In der Literatur wird von manchen Autorenlti generell fi]r technische Zahlungssysteme

eine Beweislastumkek zugunsten des Karteninhabers gefordert, wie sie auch aus Punli

6 des Anhanges zur Kartenempfel ung folgt und von der Rechtsprechung zu

benicksichtigen wäre. Aulgrund der nicht wirklich k-undenfreundlichen Rechtsprechung

des OGH im Falle des mit Sicherheitsmirngeln ausgestatteten eurocheque-Systems

scheint eine explizite gesetzliche Regelung angebracht.

8. Strafrecht und Kriminologie

Wie jedes Zatrlungsmrttel wird auch das ,,elekironische Geld" und seine Vorformen

kartengebundener Zahlungssysteme als Mittel zur unbefugten Bereicherung angesehen.

So wurden I994 in der BRD 9.603 Mißbrauchsftille mit gestohlenen Bankomat,/POS-

Karten registriert.tto Die östeneichische Kriminalstatistiken rveisen solche Delikre nicht

aus. Unabhängig von der technischen Schwierigkeit der Umgehung von technischen

Sicherungen ist daher einerseits die Frage nach der tatsächlichen Verfolgbarkeit eines

Mißbrauches als auch nach der formalen Strafbarkeit eines solchen Tuns zu stellen.

"' Nenn'tich - Peissl - Pisjak, Konsumenrenkaflen. aäO16j.
"" Stenger, Abgezockt - Betniger mißbrauchen Plastikkarten, c't l995 Heft 10, l0?
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8.1 Mögliche Manipulationen

Ahniich dem Barge)d kann auch das Geld der elektronischen Geldbörse ,,gestohlen" sein,

dh der Verw'ender hat eine fremde elekronische Borse an sich gebracht und verwendet

das in ihr gespeicherte Bargeld. Beim Laden der Karte könnte der Nutzer mehr

elektronisches Geld laden, als der Stand seines Kontos zulaßt

Das elektronische Geld kann ge- oder verlalscht sein: Der unredliche Nutzer des Systems

hat einen Weg zur Umgehung der Sicherheitsmaßnahmen gefunden und ist in der Lage,

den Stand auf seiner Börse oder seiner Terminalkarte beliebig und obne Gegenleistung

zu erhöhen bzw dem zentralen EDV-Svstem ein echtes Terminal mit echten

Einreichungen vorzuspielen.

Neben Manipulationen im Zentralrechner oder im Banksystem, wie zB Abbuchen

höherer Beträge vom Girokonto als sie aufder Karte gutgeschrieben werden, ist auch die

Täuschung des Kunden über den tatsächlich abgebuchten Betrag bei einer Transaktion

technisch denkbar.

Von den T,itergruppen her kommen also Manipulationen des Kunden, des Händlers,

eines Dntten oder von seiten der Betreiber und der Banken in Fraqe.

8.2 Faktische Verfolgbarkeit von Mißbräuchen

8.2.1 Entdeckbarkeit

Das Quick-System sorvie das E-Cash-System nach Chaum durchbrechen das System der

doppelten Buchhaltung. Es ist zwar jederzeit bekannt, wieviel elekronisches Geld in

Umlauf gebracht wurde. Nicht bekannt ist aber, ob dieses Geld gerade auf einer

Kundenkane oder einem Kunden-PC ,,ruht" oder schon zur Bezahlung auf eine

Terminalkane bzw den Rechner eines Händlers transleriert wurde. Das ,,ruhende" Geld,

der sogenannte ,,Float", dürfte bei einer starken Verwendung des Systems eine

beträchtliche Höhe (einige zehn Millionen Schilling) eneichen. Wird innerhalb des

Systems Geld ,,erfunden" (zB durch unerlaubtes Vervielfültigen ein- und derselben

Karte) und wird dieses Geld verwendet, ist dies erst aufi)illig, wenn die ,,erfundene" bzw
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geftilschte Geldmenge die Höhe des Float übersteigt und damit den Float negativ werden

läßt.

8.2.2 Beweis- und Veiolgbarkeit

Für Verdachtsflille ist im Quick-System soweit vorgesorg, daß bei Bedarf eine

Protokollierung und Weiteneichung aller Einzeltranskationen in den/die zentralen

Rechner erfblgen kann. Damit ist im Emstfall zumindest die Kane bzw das Terminal

lestzustellen, das in regelwidrige Transaktionen verwickelt ist.

Beim System Digicash ist nur mehr der Händler eruierbar, der das elektronische Geld

angenommen hat.

8 2.3 Die nötlge Ausstatlung der Polizeibehörden

Wie bei allen technischen Zahlungsverkehrsvorgängen dürfte aber der Ausbildungsstand

der österreichischen Sicherheitskäfte sowie deren technische Ausrustung nach eigenen

Erlebnissen des Autors zur Verfolgung von technisch raffinierten Verbrechen eher

zurucklaltend zu betrachten sein. Damit ist die Strafuerlolgung bei der Beweissicherung

auf die Mitwirk-ung eines potentiellen Nfirtäters, nämlich der im Banlisystem mit der

Systemerstellung und Betreuung Befaßten, angewiesen. Gesetzt den Fall, daß genau die

mit dem System Befaßten verdächtig sind, erscheint eine Strafuerfolgung praktisch

unmöslich.

8.3 Stratrechtliche Vedolgbarkeit der Mißbräuche

8.3.1 Mißbrauch durch den Kafteninhaber

Das Laden der elektronischen Börse geschieht prinzipiell wie die Behebung von Bargeld

über das Bankomatsystem. Da östeneichische Bankomaten nicht online auf den

Kontostand des Kunden zugreifen können, kann es vorkornmen, daß ein Kunde Geld

bzw eleklronisches Geld behebt, ohne daß das Konto gedeckt ist und ohne. daß ein

diesbezüglicher Kreditrahmen eingeräumt ll,urde.
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Strafrechlich wird diese Vorgangsweise, falls sie bewußt stattfindet, am ehesten als

Untreue isd 0 153 SIGB zu qualifizieren sein.'?5 Der Kunde mißbraucht seine Befugnis,

sein kontofi-rhrendes Kreditinstitut zur Zahlung zu verpflichten, ahnlich dem Verwender

einer Kreditkarte, der weiß, daß er die eingegangenen Verpflichtungen nicht wird

begleichen können. 'tu

Beim E-Cash der Bank Austna wird beim Beheben der Kontostand übemnift. Der

Mißbrauchstatbestand ist also nicht möslich.

8.3.2 Diebstahl einer Karte

Die Wegnahme einer Quick-Kane wird idR keine Urkundenunterdruck-ung isd $ 229

StGB darstellen.

Ob eine geladene elekronische Geldbörse ein taugliches Diebstahlsobjekt darstellt, ist

auf ersten Blick nicht ganz klar

Die RSpr geht davon aus, daß ein gespemes Sparbuch selbst dann kein taugliches

Diebstahtsobjekt ist, wenn der Täter das Losungswon kennt.lt Erst das Abheben einer

Geldsumme stellt Betrug durch Vortäuschung der Berechtigung zum Abheben dar.I78

Auch eine Scheckkane wurde nicht als DiebstaNsobjekr angesehen.'7e Die qualität der

Bankomatkarte als mogliches Diebstatrlsobjeh ist umsrritten.I8o Im Fall der

herkömnriichen Bankomatkarte gehen Sei/er18l, Höpfe/82, SchwaighoJert8s und

Schmölzerrs'davon aus, daß dieser an sich kein Vermögenswert zukornmt und sie daher

kein taugliches Diebstahlsobjekt sei. Unausgefullte Scheckformulare stellen kein Objeh

'.'-', Ygl Nenrwich et al, Konsumentenkarten, 166.
"' OGH in EvBl 1978/73. Ygl Proske, Die strafrechtliche Beurteilung des Scheckkarten- und
Kreditkartenmißbrauchs, OJZ I 979, 598.
"' SSt 35/2t, .16145, EvBl 1965ll'7, l9'74/t't3. JBI t966, 573, ÖJZ-LSK 1915/205; OGH 22.12.198'7,
I I Os l.l3l87. JusE 1988/38. 2,1.
'" sst 35/21, öJz-LsK t9'7 5/205.
''o öJZ-LSK 1983/122.
t80 Ygl Nenwich et al, Konsumentenkan€n, 166.t,8^t^ Kienapfel ft1rsg). F:ille und Lösungen zum Srrafrecht, Wien 1982.79tr,85tr'" Höpfel, Die ,.Banlcomat"kane: Wertträger? Schlüssel? Urkunde:r. ölZ 1993,234ff.183 Schwaighofer, Zur Strafbarkeit des Mißbrauchs frcmder Barkomark tnen. öJZ l1l15/t990, 45'7 -464
t8a Schmölzer, Die unbefugle Verwendung eirer fremd€n Bankomatkane - Strafrechtliche Aspekte,
EDVUR 1990,30i
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eines Diebstahls dar.'tJ Inhaberschecks werden aber in der RSpr sehr wohl als

Wertträger gesehenttu und können daher gestohlen werden.ttt

Die geladene elektrorusche Börse kann ohne weiteres wre ein Inhaberscheck als

Zahlungsmittel eingesetzt werden. EPA garantiert gemäß Punkt 3 des Händlervertrages

dem Händler die Zahlung. Dies bedeutet. die geladene elehronische Börse stellt ebenso

wie Bargeld einen Wert an sich dar und stellt damit ein Diebstahisobjekt dar.

Die Wegnahme von Festplattenintralten, die ecash darstellen, dürfte wohi kaum als

Diebstahl aber immerhin als Datenbeschädigung zu qualifizieren sein.

8.3.3 Verwendung einer gestohlenen Kafte

!'envendet der Dieb eine echte elektronische Geldborsenkane, so schzidigt er schon im

Zeitpunkt der Wegnahme den Karteniniaber, nicht aber zum Zairlungszeitpunk den

Händler. Dieser bekommt ja echtes - wenn auch gestohlenes - elekrorusches Geld,

dessen Gutschrift durch Punkt 3 des Händlervertrages mit EPA garantien ist.

Die Qualifikation als Diebstahl, wie sie der OGH bei unbefugter Bankomatbenutzung mit

einer gestohlenen Karte vorgenommen hatr88 oder gar als Einbruchsdiebstahl,r8e kann auf

die Karte mit elekrronischer Börsenfunktion nicht zutreffen. Auch die Anwendbarkeit des

$ l48a SIGB ist umstritten. Kienapfeltx geht davon aus, daß die Verwendung einer

entwendeten Bankomatkarte einen betrugerischen Datenverarbeitungsmißbrauch

darstellt. Sctwaighofer,te' SchmölzerIe2 und Leukauf - Steiningertot kommen dagegen

zum Schluß, daß $ l48a nicht greifen könne, da der Programmablauf weder durch

lalsche Daten noch durch falsche Programmanweisungen beeinflußt werde.

Dies fuhrt zum Schluß, daß schon die Wegnahme einer geladenen elektronischen Börse

Diebstahl darstellt, die Verwendung der gestofrJenen Börse aber keine weitere strafbare

Handlung bildet. Analoges gilt bei der Verwendung ,,gestohlener" ecash-lnformationen.

' tt öJZ-LSK tgzzl98.
' tu  ocH 20.3.198. t ,  9  os 18/81,  Jb l  198i ,  I16.
't ' öJZ-LSK tg'75/r2t.
' ' "  oGH 29.10. t98i  SSt  56/85=JBl  1986,  261 = ÖlZ-r -Src 1986/ i  und 24.10. i989,  15 0s 12?/89
EDVUR 1990. 36tr
"" Haplel, Die ,,Bankomat"kane: Wertträger? Schlüssel? Urkunde?, öJZ l9S3,234tr.
tn Kienaplel, Gmndrlß des östeneicfuschen Strafrechts, BT IIr, Wien 1988, g l48a RZ 22.
)et Schwaighofer, Zur Süafbarkeit des Mißbrauchs fiemder Bankoma&arr€n , ÖlZ 14/15/lgg), 45'1 - 461
tn' Sch.ö/r"r, Die unb€fugte Venvendung einer fremden Ban-komatkane - Suafrechtliche Aspekte,
EDVUR 1990, 3 0f.
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8.3.4 Vervielfältigung und Fälschung von Karten

Die Herstellung von a) Kopien echter geladener Karten, b) die unbefugte Änderung des

Geidbetrages aufder Karte oder c) überhaupt die Herstellung von Totalflilschungen stellt

- solange das östeneichische Strafrecht keine maschinenlesbaren Urkunden kennt - keine

Urk-unden*ilschung dar und bleibt damit als Vorbereitungshandlung srraffrei. Eine

Subsumtion unter S l26a StGB .,Datenbeschädigung" ist bei allen drei Unterfäl)en

schwierig. Im Fall a) und c) werden ja riberhaupt keine vorhandenen Daren veränden. Im

Fall b) stellt sich die Frage, ob die unbefug geänderten Daten einen Wen an sich

darstellen. Leukauf - Steiningertoo tbrdern einen direkten Vermögensschaden, welcher

sich hier nur schwer konstruieren laßt. .A,llenfalls könnte behauptet werden, es sei die

Gesamtheit aller auf EPA-Kanen gespeicherten Daten als eine Einheit zu sehen. Die

unbefuge Anderung oder Vervielftiltigung auch nur einer Karte störe die Integrität

dieses Datenbestandes und der nötiqe Wiederherstellunesaufivand stelle somit einen

Vermögensschaden dar.

Die Verw'endung verftilschter Kanen oder von Kopien schädigt die EPA als Trägerin des

Gesamtsystems Der Händler ist durch die Garantie des Punkles 3 des Händlervenrages

bei der Annahme von gelalschten Kanen abgesichert.

Die Zahlung mit einer ge- oder verftilschten Karte kann woh.l als betnigerischer

Datenverarbeitungsmißbrauch iSd $ laSa SIGB quaiifiziert werden. Zweifelslrei ist dies

aber auch nrcht. Leukauf - Steiningertet weisen explizit darauf hin, daß bei der

Bankomatbehebung mittels einer gestohlenen Karte der Datenverarbeitungsvorgang

programmgemäß mit richtigen Daten abläuft, was auch hier behauptet werden könnte

Allerdings kann in der Veränderung bzrv Vervielftiltigung der Karten eine Input-

Manipulation erblickt werden, die darin besteht, daß der Gesamtdatenbestand aller

elektronischen Geldbörsen unbefu gt verändert Burde.

Wird auf einer oder mehreren Kanen der Konlostand überhaupt beliebig verändert, so

liegt klarer weise eine Inputmanipulation vor. Bei der Verwendung rvird das Delik des

betnigerischen Datenverarbeitungsnußbrauchs verwirklicht.

t.e-3 Leukauf- Steinizger, Kommentar zum Stafgesetzbuchr, Eisenstadt 1992, RZ 29fzu S 148a.reo aaO RZ 14 zu g 126a.
re5 aaO RZ 29fzu S 148a.
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Araloge Uberlegungen gelten fur die Herstellung und Verwendung falschen ecash-

Ge{des.

8.3.5 Die Fälschung von ,,Einreichungen" durch einen Händler

Die Erhöhung der Zahlungen der Bank an den Kartenakzeptanten ist technisch auf

mehreren Wegen denkbar Es könnte gelingen, den auf der Terminalkarte gespeicherten

Saldo aller ZahJungen zu manipuiieren und so beim Tagesabschluß einen erhöhten

Zahlungsbetrag an den Zentralrechner der EPA zu senden oder eine kriminelle

Organisation könnte eine vollständige Simuiation des Verhaltens eines Terminals an der

Leitungsschnittstelle zum Rechner der EPA rut Hilfe eines handelsüblichen Rechrers

durchführen.rn6 Strafrechtlich stellen diese Vorgänge Inputmanipulationen dar, die durch

$ 148a SIGB klar erfaßt sind.

Dasselbe gilt wohl auch fur die Vorspieqelung der Einreichung seibst erfundenen

elektromschen Geldes im E-Cash-Svstem.

8.3.6 Die ,,Erschleichung" höherer Zahlungen durch Maniputation des

Terminals

Technisch denkbar ist auch noch der Fall, daß ein Kartenakzeptant sein Terminal so

verändert, daß es beispielsweise dem Kunden am Bildschirm eine Abbuchung von öS

500,- anzeigt und tatsächiich etwa öS 1000,- von der Karte abbucht.

Strafrechtlich könnten hier sowohl Betrug als auch betnigerischer

Datenverarbeitungsmißbrauch vorliegen. Sorvohl die Tatbestandselemente Bereicherung,

Vermögensschaden, Täuschung eines lv{enschen, Selbstschädigung des Kunden durch

Freigabe der Transallion als auch ,finwirkung auf den Ablauf eines

Verarbeitungsvorgangs" liegen vor. Da ein Mensch bewußt getäuscht wird, wird h.ier

aber wohl der Betrugstatbestand heranzuziehen sein.

Denkbar wäre das auch bei e-cash, vor allem dann wenn sie hardrwaremäßig installiert

wird.

r% Da-ß dies technisch aüfgrund der venvendeten kr)?tographischen Verfahren nicht ganz einfach ist,
sei nur am Rarde bemerkt.
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8.3.7 Mißbrauch durch die ausgebende(n) Stellen

Schließlich bleibt noch die Möglichkeit eines Mißbrauchs der technischen Systeme durch

eine der beteiliglen Kreditinstitute und EDV-Dienstleister. Diese stellen an sich keine

neuen Tatformen dar. Denn unberechtigte Buchungen durch Bankmitarbeiter sind

unabhängig von dem davor liegenden System der weiterlertung der willenserkjärung des

Bankk-unden schon lange möglich. Das praktische problem dabei wurde schon oben

angesprochen. Die Banksvsteme werden immer kompliziener Strafuerfolgungsbehörden

haben ohne Minvirkung der uU selbst Verdächtigen kaum eine Chance, einen

Tathergang wirklich zu rekonsrruieren.

A.ls Tatformen kommen hauptsachlich variationen des folgenden Vorganges in Frage:

Der Täter als Mitarbeirer der EPA" .{pSS oder eines beteiligten Kredirinstitutes

verfii.lscht im Rechrer der APSS oder einer Bank den Datensatz einer

Bankomatbehebung zum Laden einer eleklronischen Geldbörse oder die Gutschrift fiir

einen Händler so, daß das Konto eines falschen Kunden belastet bzw beim Konto eines

falschen Geldempftingers zugebucht wird.

Die Vorbereitungstat srellt idR die unbefugre veränderung von Daten dar und könnte als

Datenbeschädigung iSd $ l26a SIGB strafbar sein. Hier stellt sich wie oben die Frage

nach dem objektiven Wert dieser Daten Nimmt man einen nicht ganz geringfirgigen

Wiederherstellungsaufivand an, so Iieg Strafbarkeit gemäß $ l26a SIGB vor.

Nach Durchführuns der Bereicherung könnte die Tat Veruntreuung ($ l3j SIGB),

Betrug ($ 146 SIGB) oder betnigerischer Datenverarbeitungsmrßbrauch ($ la8a SIGB)

darstellen. Geldforderungen auf einem Bankkonto, sogenanntes Giralgeld, werden vom

OGH trotz gegenteiliger Meinungenret als .,Gut., isd S 133 StGB k.lassifizien. re8 womit

die wissentliche umbuchung eines anvertrauten Geldbetrages auf ein fremdes Konto

Veruntreuung sein könnte. Betrug komrnt nur dann in Frage, wenn der geschädigte

Kunde oder Händler auch noch durch eine Täuschung dazu gebracht wird, die

Umbuchung selbst vorzunehmen oder zumindest ar bestätieen. Sobald ein

Datenverarbeitungsvorgang unredlich beeinflußt wird, liegl

t9,- , .
Llenaplel,  Lrr

206/84. öJz 1985,
3 3 8-l.l I
' *  oGH 5.3.  t9 t5,

Veruntreuung und Unteßchlagung von ,,Giralgeld,, -
187 J89, Kienapfel, Zur suafrechtlichen problematil

l0 Os 206/8.1, EyBl t985/t04

Bemerl,-ungen zu E l0 Os
des Giralgeldes. OIZ 1986,
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Datenverarbeitungsmißbrauch vor. Sowoh.l

auch der Bereicherung sind evident.

das Tatbestandsmerknal der Schadigung aJs

8.4 Uberlegungen de lege ferenda

Mit Ausnahme des Problems des Schutzes elekronischer Urk-unden, das schon oben
disk-utien wurde, bestehen rm Bereich Strafrecht keine probleme, die eine
Gesetzesänderung erforden härten. Eine Maßnahme, die allerdings wohr auch einer
geserzliche Grundlage bedurfen wird, ist die Schaffiing einer nationalen Institutron für
EDV-sicherheit Solche Institutionen bestehen in allen Nachbarländern. In österreich
wrrd diesem Thema nur beim Bundesheer in einer kleinen Gruppe ein werug
Aufrnerksmakeit geschenkt Angesichts der Tatsache, dajj wir dabei sind, unser
Rechtssystem aufEDV umzustellen - das elektronische Geld ist nur ein kleines Beispiei
dafi'rr - erscheint die institutionalisiene Beschäftigung mit EDV-Sicherheit eine Fraqe
nationalen Interesses zu sein.

9. Die rechtliche Regelung des Verschfüsselns

Mit dem Aufkommen der digitajen Ltbertragung von Sprache srnd alle Geheimdienste
und Polizeiorganisationen der welt besorg um ihre Haupterkenntmsquelre, mehr oder
weniger legal abgehöne Telefongespräche. Aus diesem Grund ist es auch nicht
verwunderlich, daß in einigen Staaten der welt akive versuche unternornmen werden,
Verschlüsseln überhaupt zu verbieten oder zumindest streng zu reglementieren.
Autoritare staaten wie china, Libyen und Saudi-A-rabien bedrohen nicht-staatriche
Anwender von Kryptographie offenbar mit der Todesstrafe. In österreich rvird diese
Frage'on der Arbeitsgruppe IT-sicherheit der österreichischen computergesetschaft
OCG und von einer neuen Arbeitsgruppe der Wirtschaftskammer Osterreich, Sehion
Verkehr, disL:utiert. Auf europäischem Niveau existiert eine Senior Official Group on
Informations Security (SOGIS), an deren Sitzungen von Osterreich das
Bundeskanzleramt teilnimmt Auch die internationale Handelskammer, Commission on
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Computing, Telecommurucations and Information Policies (CTIP), arbeitet an

,,Principles on International Crypotgraphy Guidelines".

9.1 Die Entwicklung in den OECD-Slaaten

Frankreich ist in dieser Hinsicht von den ziviliserten Staaten am weitesten vorgeprescht.

Durch die Gesetze bzw Verordnungen 73-364 vom 11.3 1973 und 86-250 vom

18.2. 1986 werden Verschlüsselungsgerate und entsprechende Software als Kriegsgerät

eingestuft und damit entsprechenden Zuiassungsverfahren unrerworfen. Im Gesetz 90-

1170 vom 29.12.1,990 werden Ausfuhr und Nutzung von Kryptographie einerm

Lizensierungssystem unterworfbn.rs Die praktische Auswirkung nach der Beobachtung

von Bankmitarbeitern: Bewilligungen selbst fur Bankanwendungen gibt es praktisch

nicht oder erst dann, wenn die Sache schon rucht mehr interessant ist. Zudem dtirfte die

dLrrch Abhören erlangte Information auch fur staatliche Industriespionage genutzt

*erden.2oo

Auch in den USA wurde der Weg eingeschlagen, Kryptographie als Waffen zu

klassifizieren.20r Zusätzlich wurde versucht, die Nutzung von Kryptographie auf geheim

entwickelte Chips einzuschranken (,,Clipper-Projekr"), deren Grundschiüsselwene

zudem öffentlch hinterlegt werden sollten (,,Key Escrow"). Auflrund technischer Mängel

in den Algorithmen - sie konnten schon kurze Zeit nach Einführung der Chips gebrochen

werden - ist es in letner Zeit um dieses Projekt wieder still geworden. Die praLtische

Auswirkung dieser Restriktionen. In Betriebssystemen und Systemprogrammen (-INIX,

PC-TOOLs) werden Kryptograpfuefunltionen vorgetäuscht, die keinerlei echten Schutz

bieten. Im INTERNET werden außerhalb der USA Netscape-Sicherheitsroutinen

verwendet, die im Juli 1995 gebrochen werden konnten.'o' CIA und NSA betreiben

weltweit umfansreiche Abhördienste und haben daher ein klares Interesse an der

'* Sheare, - Gutman, Goverffient, Cqptographv and the Richt to Privacl. erscheint in JUCS 1996.
t@ Aussage Maning Hellmans bei der RSA Dara Security Conference 1993; ACM RISKS Forum
Digest, Vol l.l, Issue 34,22.2.1993.
-- sheorer - lJuIman. aau
'@ Sandberg, French Hacker Cracks Ntscape Cod€" The Wdl Süeet Journal 17.S.1995, 83
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Verhinderung des Expons von Kryptographie. Die Ergebnisse der Abhördienste werden

an US-Unternehmen verkaufl. to'

Rußland fuhrte erst 1995 ein Zuiassungssystem fur kryptographische Geräre ein.tot In

der BRD wurde durch eine Anderung des Gl0-Gesetzes und die

Fernmeldeüberwachungs-Verordnung kJar, daß die Verwaltung die totale Ljberwachung

des Fernmeldeverkehrs vorbereitet. Ein altgemeines Verbor der Kryptographie wird fur

möglich gehalten. Italien bereitet ein Geserz zur Regelung des Handels mit

kryptographischen Geräten vor.20J

Südafrika verbietet Verschlüsseln seir Mitte der Achrziger Jake, außer die vollen

Schlüsselwerte werden der Armee übergeben.206

In der EG tagt die Senior Official Group on Information Security SOG-IS, die sich mit

der Frage der Regelung der Kryptograplue beschattig und offenbar ern Trusted Third

Party Konzept verfolgl.

Die OECD hielt von 18 bis 19. 12.1995 eine Veranstaltung zur Frage Kryptographie ab,

bei der eine Näherung der verschiedenen Standpunkte der Regierungen versucht rvurde.

9.2 Kryptographie Bürgerrecht oder Waffe?

Generell betrachtet, ist Kryptographie das einzige Mittel, persönliche Kommunikation

wirklich zu schützen. Das Fortscheiren der EDV-Technik in die Privathaushalte würde

also erstmals mithilfe simpel anzuwendender Software dem Staatsbürger die Abwick.lung

wirklich geheimer Kommunikation ermöglichen, wie es ihm in den meisten Staaten

Europas aufgrund von Datenschutzgesetzen angeblich zusteht.

Abgesehen vom Datenschutzgedanken bildet Kryptographie die Basis fur alle modernen

Anwendungen des elektronischen Zai.lungsverkehrs und ist wohl auch das einzige Mittel,

um in öffentlichen Netzen das Bankeeheinu s zu schützen.

to' CIA, A Consumers Guide to Intelligence, 12.4.1994; Reuters, US Spied on British Defence Projects,
Lordon 5. t0.1994t N{arkt & Technrh - Wochenzeitung filr Elektronik, Nr l8 vom 29.4.199{, 49
2* Shear"r - Gutman, aaO.
to'Bericht über das.,Ad Hoc Meeting of Experts on Cri?tography policy" der OECD in Paris vom 18.
brs 19. Dezember 1996 (Mag. G. Lech-ner, BKA)
-'- 

Shearer - Uulman. aa{J
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Kryptographische Anwendungen wie die elektrorusche unterschrift könnten die Basis

eines rein elektronischen Geschäftsverkehrs schaffen, wie er sich derzeit im INTERNET

entwickelt.

Andererseits muß man wohl auch das Argument bewerten, verschlüsselte Informationen

erschwerten die verfolgung des orgarusierten Verbrechens. was könnte aber ein verbot

bzw ein Zulassungssystem bervirken: Ein Verbot würde - wie so viele verbote - nur die

ehrlichen untemehmen und Arrvender treffen. Aufgrund der Schwierigkeit der

Kontrolle, würde sich im organisierten Verbrechen an der Nutzungsrate wohl nicht viel

ändern. Ein zwang z,x Nutzung lizensierter Kryptograph.ie sch.ließlich ist die witzigste

Idee, die staatsschützer je aufgebracht haben. Jeder vernünftige verbrecher wird ein

staatlich autorisiertes Verschlüsselungssystem benützen, nur daß er vorher schon ein

anderes verscl üsselungssystem auf den zu speichemden bzw zt übertragenden

Datenbestand angewandt hat. Dieses Vorgehen ist nur zu entdecken, wenn nach

Erwirkung des richterlichen Befehls die Entschlüsselunq versucht rvird.

9.3 Teleologische Überlegu ng

Jede siaatliche Regelung der Verschlusselung stünde in österreich einerseits mit dem

Grundrecht auf Datenschutz in widerspruch, hätte keine vorbeugende wirkung gegen

Nutzung zu Verbrechensnvecken und kann letaendlich fur die Anwendung bei

zukunftstrachtigen Zahlungsverketrssystemen nur zusätzliche Bürokratie bedeuten.

Daher sollte der österreichische Staat sich innerhalb der EU fur eine liberale Haltuns der

EU einsetzen.
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Im Kapile! um die sozialen Ausvirkungen der L'erwendung eleldronischen Geldes sollen

schwerpunktmr;,ßig die Konsumenllnnen und ihr Verhalten stehen. Der Umgang mit

Getd kann dabei unter mehreren Aspehen betrachtet werden, wobei insbesondere zu

diskutieren ist, wie sich diese Aspehe durch die weitere ,,Erttsinnlichung von Geld"

vercittdent.

1, Einlei tung

Kaufen und Verkaufen sind wesentliche Prozesse in einem Gütermarkt, die spezielle

Formen sozialer Interaktionen darstellen. Generell zeichnet sich diese Interaktionsart

dadurch aus, daß ein Verkäufer/eine Verkäuferin eine Ware anbietet und ein Käufer/ eine

Käuferin diese durch die Zahlung des entsprechenden Betrages erwerben kann Geld

spielt also eine zentrale Rolle in diesen (Geschafrs-)Beziehungen.

Ausgehend vom physischen Tauschhandel mit Gütem hat sich über das Zahluogsmittel

Gold Papiergeld ent*'ickelt (zur historischen Entwicklung siehe Solomon E. 199'7 bzw

Teil 1. Im weiteren Verlauf hat sich durch den Einsatz von Computersystemen die

Möglichkeit ergeben, ,,Geld" elektronisch zu transferieren. Dies wird im Interbanlien-

und Finanzdienstleistungsbereich für Buchgeld schon lange angewandt Eine neue

Dynamik erhielt diese Entwicklung durch die Verbreitung internationaler Netze (wie z B

dem Internet) die die Vemetzung bis zu den Individuen in Büro und Privathaushalt

rveiter trieb. Dies und die verbesserten Möglichkeiten der Datensicherung

(Kryptographie) haben die prinzipielle Verwendung elektronischen Geldes ermoglicht.

Im Rahmen dieses Kapitels soll die Verwendung elektronischen Geldes aus der Per-

spektive der Konsumentlnnen beleuchtet werden. Dabei wird prinzipiell vom A-nsatz der

sozialverträglichen Technikgestaltung ausgegangen, d.h. die neuen Zahlungsmöglich-

keiten werden anhand der Dimensionen

. Akzeptabilitat

. Akzeptanz und

. Partizipation

analysiert und entsprechende Cestaltungsoptionen aufgezeigt.
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Die Begriffe Akzeptabilitat, Akzeptanz und Partizipation srehen dabei fur unterschied-

liche Ansätze sozialverträgiicher Technikgestaltung. Die Akzeptabilitat besckeibt die

,,objektive" Verträglichkeit einer neuen Techrologie bz,,v. technischen EntwickJung mit

bestehenden Werten und Werthierarchren. Dieser normative Ansatz geht von inter-

subjektiv gültigen Kriterien fur Sozialverträglichkeit aus, anhand derer die Innovationen

bervertet werden sollen. Im Unterschied dazu steht die Akzeptanz, die dre ,,subjektive"

verträglichkeit beschreibt. In dieser empirisch orientierten Sichtrveise steht ein

analytrsch-deskriptiver Begriff im Vordergrund, der ror allem auf das Verständnis

verschiedener Betroffenengruppen absteJJt. Der dntte Begriff,,Partizipation" entstand als

,,Mittler" nvischen objekiven und subjektiven Ansätzen und stellt das prozedurale in den

Mittelpunkt. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei fn.ihzeitiger Einbindung eine

partizipative Systemgestaltung und damit sozialverträgliche Technikgestaltung möglich

ist  (vgl  auch Renn O ,  199,1, 3f ,  Büssing A.,  Aumam S.,  1996, I  i ) .

Ausgehend von diesen Ansätzen beschreibt dieses Kapitel verschiedene Phänomene der

Nutzung elektronischen Geldes, wobei in den folgenden Abschnitten sowohl theoretische

Lherlegungen als auch empirische Befunde diskutiert rverden.

Der unterschedlichen Gewichtung entsprechend sind im Abschrutt Akzeptanz ein

IÄergewicht der Empirie zu verzeichnen, während unter Akzeptabilität eher theoretische

Konzepte vorgestellt werden

2. Elektronisches Geld und Akzeptabitität

2.1 Elektronisches Geld und Anonymität

Ein objekrives Kriterium im o a. Sinn ist sicher jenes von Privatheit, informationeller

Selbstbestimmung und Anonymität. Deshalb soll vorerst das verhältnis eleLtronischen

Geldes zu diesen Werten diskutiert rverden.

Da elelctronisches Geld in verschiedenen Ausprägungen realisiert werden kann und dabei

u.a. die Münzgeldsubstitution eine wesentliche Rolle spielt, wird den Aspekten privatheit
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und Anonl/mität besonderes Augenmerk geschenkt, die ja auch ein wesentliches

lvlerkmal bestehender Bargeldsysteme isr. Durch die weite Verbreitung des Internet

bieten sich fur Kundlnnen mehrere Möglichkeiten, über dieses Medium auch einzukaufen

(vgl auch Manninger M., Schischka R., 1998). Dafür werden verschiedene

Zahlungsmodaiitäten angeboten, die in Terl 2 genauer dargestellt werden. Grundsätzlich

kann zwischen software-basiertem,,Netzgeld" und hardware-basiertem (Chip-

)"Kanenge)d" unterschieden werden. In Zusammenhang mit den sozialen Auswirkungen

neuer Formen des Zahlungsverkehrs ist die Gewzihrleistunq von ,,Anonvmität" ein

wrchtiger Faktor, der durch den Einsatz neuer Medien tendenziell geftihrder erscheint Im

tblgenden werden einige theoretrsche Ausfuhrungen zum Konzept der Anonymität

präsentiert und die verschiedenen Zahlungsmodalitäten entsprechend bewertet.

2 1 1 Anonymität: ein mehrdeutiges Konzept

Das seit dem 18. Jahrhunden zuerst in der Form ,,anonymisch" bezeugte Fremdwort geht

auf das griechisch-lateinische an-önymos ,.namenlos, unbekannt" zunick (lt. Duden, das

Herkunftsu,örterbuch, 37) Es beschreibt also die Idee, daß eine Person unerkamt

bleiben will. Dies mag verschiedene Gninde haben: zum einen muß die Person auflrund

rhrer Aktionen möglicherweise nut Negativsanktionen rechnen (seitens einer Institution

oder einer Person), denen sie aus dem Weg zu gehen versucht, zum anderen mag sie

andere persönliche Grunde haben, warum sie die Anonymität vorzieht.

Besondere Aktualität erhielt das Konzept der Anonymität im Zusammenhang mit der

DisL-ussion über staatliche Kontrolle. Die aus dem Liberalismus stammende Idee der

Selbstbestimmung und des Individualismus filhn zu dem Ansatz, daß es jedem freien

Individuum überlassen sejn soll, wie es sich anderen gegenüber präsentien (Hall E.,

1966) spricht von ,,hinter- und vorderseitiger Region"). Das impiiziert, dass es der

Autonomie der einzelnen Person zugerechnet wird, was sie von sich preisgibt und was

rucht.

Das Konzept der Anonymität ist eng mit dem Schutz der Privatsphäre gekoppelt (fur

eine detailliertere Diskussion siehe Egger E., 1991). Die Diskussion über die

Selbstbestimmung der eigenen Darstellung flammte neuerlich mit dem wachsenden

Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien auf. Auch hierbei steht
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die Argumentation im Vordergrund, dass Individuen davor geschützt werden müssen,

dass ohne ihr Wissen Daten über sie gesammelt, verknüpft, weitergeleitet und verarbeitet

werden.

Offensichtlich hat das Konzept der Anonymität mehrere Facetten, die es zu strukluneren

gilt, um einen Zusammenhang mit neuen Zal ungsmodalitäten herstellen zu können. Die

folgende Skizze stellt die versch.iedenen Aspehe von Anonymität dar:

Eine Person P sieht sich einer anderen (oder einer Institution) G gegenüber. Das

sichtbare (oder beobachtbare) Verhalten von P besteht zum einen aus einem bis zu einem

gewissen Grad,,objehiv" überpnilbaren Teil (2.B. Hautfarbe, ev. Geschlecht, aber auch

durch Formalitäten belegbare Aspekte wie Schulbildung etc.) und zum anderen aus

einem eher spekulativen Teil. Zweiteres bedeutet, daß G sich auf die Darstellung von P

verlassen muß, also auf Angaben, die P preisgibt. Das dadurch entstandene Bild (oder

Modell), das G von P hat, kann nur durch wiederholte Erlahrung (Beobachtung)

überpruft werden.

In Abhängigkeit von seinem Gegenüber G wird P verschiedene Aspekte seiner

Privatsphäre preisgeben, also seine Anon),rnitzit teilweise aufgeben. Dies kann sein, weil

P z.B. durch Gesetze dazu verpflichtet rvird (2.B. Ausweispflicht gegenüber der

Exekutive), oder aber weil sich P einen Vorteil (oder besser keinen Nachteil) daraus

verspricht. Immer wenn P eine negative Sanktion aus der Offenlegung bestimmter

Informationen erwartet, wird sie es vorziehen, anonym ar bleiben. Negative Sanktionen

können befurchtet werden, weil P z.B. ein Gesetz übertreten hat und entsprechende

Strafen fur derartige Fälle vorgesehen sind, oder aber weil P in Kenntnis kulturell

Pnvatsphiire
Sichtbares
Verhalten
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gegebener Werte gegen solche verstoßen hat und gesellschaftliche Achtung befürchten

muß (die bis zu Diskiminierungen fuhren kann. wie z.B. Homoserualität). Letzteres

bedeutet also, daß die Entwicklung der kultureilen Wertesysteme - ausgedruckl in

Umgangsformen mit der Obrigkeit, aber auch im Umgang mit pluralistischen

Lebensformen in hohem Maße bestimmen wird, welche Rolle Anonymitiit in einer

Gesellschaft spielt' In einer Gesellschaft mit identifizierbaren dominanten Werten und

zentralistischen Machtslrukturen wird eine Person P aus grundsätzlichen Lrberlegungen

von ihrem Recht aul Privatheit Gebrauch machen und ihre .Anonymität gewahrt wissen

woilen. Sie wird nur dann bereit sein, sie (teilweise) aufzugeben, wenn sie entweder

gesellschaftliche Normen dazu zwingen oder besondere positrve Anreize damit

verbunden sind. In einer Gesellschaft mit demokatischer Tradition und einem positiven

Zugang zt verschiedenen Lebenstbrmen ist der individuelle A-nspruch auf das Recht auf

Anonymität möglichenveise weniger stark ausgeprägt. Gerade solche Gesellschaften

sehen aber das Recht auf Privatheit als Grundrecht an, das es zu schL.itzen gilt.

Aus staatlicher Sicht kam dann keine Anonymität gewährt werden, wenn sogenannte

öffentliche Interessen gewahrt werden müssen. so werden z.B. Käuferlnnen von

Schußwaffen registriert, Grundstucke kann man nicht anonym erwerben usw.

Auch im privanvirtschatllichen Bereich kann P nicht völlig anonym bleiben, - ja tritt

sogar bewußt aus ihr heraus - wenn sie etwa in den Genuß bestimmter Stammkunden-

Vorteile oder Clubangebote kommen möchte.

Mit dem ständig wachsenden Einsatz neuer Informations- und Kommunikations-

technologien kommt ein neuer Aspek von Anonymität daz'.t: Da an verschiedenen

Schnittstellen Daten über Personen und Institutionen anfallen, ist es fur einzelne

Individuen meist nicht mehr nachvollziehbar, wer welche Zugriffe auf welche

Informationen hat. D h die Kontrolle über die eigene Privatsphäre ist der

Entscheidungsbefugnis der Betroffenen weitgehend entzogen. Daniber hinaus ist es

durch die Zusammenfuhrung verschiedener Datenquellen möglich, ziemlich genaue

Tätigkeits- und Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Ein besonderes Problem in diesem

Zusammenhang stellt der fehlende Kontexlbezug dar. Der Erhebungskontext der Daten

ist in der Regel ein ganz anderer, als der Auswertungskontexl, was zu Fehlinterpretatio-

nen und ..falschen" Bildern füken kann.
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Im Zatrlungsverkehr steht wie bereits erwähnt, die Beziehung Käuferlmen _

verkäulerlnnen im vordergrund. Es geht also um Konsumentlnnen, die mit ihrer

Kaufkraft Güter enverben. Die Frage, die sich in Zusammenhang mit elektronischen

Zahlungsmodalitäten stellt, ist daher, inwieweit die unterschiedlichen Formen

.{nonymität der Kundlnnen wahren bzw. fur welche Konsumentlnnen die Einführune

dieser Zahlungsformen Vorteile und Nachteile brinet.

2. 1 . 2 Elektronische Netzzahlu ngsmodalitäten u nd ihre Anonymitätsaspektel

H erkö m mliche Methode n :

Aulbauend auf existierenden Geschaftsfiillen wird vermehrt versucht, diese nun auch

über das Internet anzubieten. Elekronische Karaloge, ,,vinuelle" Versandhäuser bieten

ihre waren z'Nar via web an, und wickeln das Bestellvertähren über Intemet ab, die

Bezahlung erfolg jedoch weiterhin z.B. per Nachnahme, mittels postanweisung oder

Verrechnungsscheck.

Aber auch auf gewohntem weg mitrels Kreditkarten karLn bezatrlt werden, was allerdings

Sicherheitsfragen hinsichtlich der rveitgehend ungeschürzten Lrbenragung von

Kreditkartennummern aufuirft. Aus diesem Grund wurde von Visa und Mastercard in

Zusammenarbeit mit Microsoft, IBM, Netscape, SAIC, GTE, Terisa Systems und

veriSign SET entwickelt. SET (Secure Eiectronic Transactions) ist eine technische

Spezifikation zur gesicherten Ltbenragung von Zat ungsdaten (basierend aufdem RSA-

Verfaken).

= Für Kundlnnen bedeutet diese Zahlungsmodalität v.a., daß auf eine ihnen

vertraute aufgebaut wird. Durch die Offenlegung der Adresse bzw.

Kreditkanen-Nummer ist jedoch keine Anonymität gegeben.

Cybermoney-Konten:

First virtual (FV) ist eine Intemet-Bank, die cybermoney-Konten fur Käuferlnnen und
verkäuferlnnen führt. Das reale Geld wird von den Kreditkanenfirmen transferiert. die

I Für eine detail l iertere Diskussion siehe Teil 2.
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Kreditkartendaten werden jedoch nie über das Internet übertragen. Stattdessen werden

die FV-Kontonummern benutzt, um LJberweisungen zu veranlassen.

Da Käuferlnnen die Llberweisung von Geld erst via e-mail bestätigen müssen (und den

Kauf spätestens zu diesem Zeitpunkt atrch wieder stornieren können, weil z.B. das

Produkt nicht zusag), tragen das Risiko die Verkäuferlnnen. Deshalb ist diese

Anwendung auch auf kJeinere Beträge beschränh und bietet sich v.a fur produkte an.

die lor Kaufgetestet werden sollen.

= Für Kundlnnen bedeutet diese Zahiungsmodalitat v a, daß ihnen eine gewisse

-Sicherheit 
gewährleistet wird, allerdings kaum Anonymität, und die

Abwicklung nur fur kleine Beträge eingesetzt werden sollte.

Cybercash:

Netcash:

Digitale Münzen sind eine Menge Bits mit einer Seriemummer, fur die die Bank mir ihrer

digitalen Signatur garantien. Eine Münze besteht aus folgenden Informationen: wen der

Münze, Währung der Münze, Seriennummer. Die übertragung von Netcash erfolgt über

e-mail. Kundlnnen, die mit Netcash zahlen wollen, müssen zuerst bei einem Cunency-

Server Münzen einkaufen.

ist, ailerdings empfieirjt sich die Verschtüsselung der entsprechenden e-mails.

Cybercoin:

Cybercoin ist Cybercash, speziell fur M.icropayments (in der Höhe von $0.25 bis S10.0).

Es existiert eine Benutzersoftware genamt ,,Wallets", die mit einem Barkkonto

verbunden werden, von dem das Geld, das in die Wailets geladen wird, abgebucht wird.

Zahlungen erfolgen von Wallet zu Wallet durch den Verweis auf das Geld.
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Für Kundlnnen bedeutet diese Zahlungsmodalität v.a., daß sie kleinere Beträge

nutzen können, nicht anonym sind. das Geld auch bei Festplattenfehler sesichert

rst.

Zusammenfassend können die Aheurlnnen und ihre Verbindunqen im bareeldähniichen

Internet-Zahlungssystemen wie foigt beschrieben werden (vgi. AJruja V., 1997):

Die Konsumentlnnen stellen an ihre Bank den Artrag auf elektronsiches Geld, das

diese bei einem Anbieter von erektronischem Getd gegen reales Gerd (der Kundrnnen)

etntauscht. Die Anbieterlnnen !on elektronsichem Geld senden an die entsprechenden

Konsumentl*en das e-Geld, die nun ihrerseits bei Handelsfirmen, die e-Gerd

akzeptieren' dieses gegen Güter bzw. Dienstleistungen eintauschen. Die Händlerrnnen

rerchen das erhaltene e-Geld bei ihrer Bank ein, die es an den e-Geld-Anbieter

transferieren. Im Gegenzug transferiert der e-Geld-Anbieter reales Geld auf die

entsprechende Bank.

Neben diesem software-mäßig installierten Geld gibt es noch andere Arten von

Zahiungsmitteln, die bekanntlich eingesetzt werden. Auch in diesem Zusammenhans

spielen Anonymitatsaspekte eine relevante Rolle.

2.1 3 wie kann Anonymität und Datenschutz bei Kaftengerd gewährreistet
werden?

Eine der rvichtigsten Forderungen zur sozialverträglichen systemgestaltung ist die

Beachtung von Datenschutzaspekten. Hier ist in Hinblick auf die wahrung der privat-

sphäre der Nutzerlnnen anonymen systemgestaltungen der vorzug lor personalisierten

zu geben Dabei kommt es aber zu einem klassischen Zielkonllikt zwischen Sicherheit bei
verlust und Privacyl will man verlorene Karten und die auf ihnen gespeicherten werte

oder Rechte vom Kanenherausgeber erstattet bekommen, ist eine Speicherung des
aktuellen Status und damit von Transaklionsdaten notwendig. Bei anon).rnen Wertkarten

fungegen ist die Karte wie verlorenes Bargeld unwiederbringlich weg. Aus diesem Grund

sollten wertobergrenzen eingeführt werden Durch die in der Regel häufige Alwendung

von chipkanen, sei es in Bus und Bahn oder als Münzersatz, wird das generierbare

Datennetz bei nichtanonymen Varianten wesentrich enger, als bei Kreditkarten, mit
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denen in der Regel nur höhere

verschiedene Ladevarianten fur

Privacy-Gesichtspunkten.

AufladuDg
AM AM AM AM
E nf*€rtung

Beträge bezahlt werden. Die

elektronische Geldbörsen und

folgende Tabelle zeigr

ihre Einordnung unter

Akkumulation der We.t-

einheiten im Terminal

Übenragung al ler

EiDzeltransakl ionen zum

BörreDherausgeber

...per Bargeld

ucht problematisch

ucht problemalisch

. . .mittels eiDer zweiteD

pe15oDeubezogenen Karte

...mittels einer iD der

Börse eingespeicherteD

Kontoverbihdung

rucht problemahsch

Problematisch

Nicht problematrsch

Seh-r problematisch

Ein interessanter Aspekt von Anonl,rnität ist, dass sie auch in unterschiedlicben

Abstufungen gewährleistet werden kann. So ist es etwa durch die Verwendung von

Pseudonymen möglich, transparente Transaktionen durchzufuhren - auch Datenspuren

zu hinterlassen - und doch einen fuegel z',vischen die Datenspuren und die nanirliche

Person zu legen. Wenn es gelingl, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen Schutz der

Persönlichkeitsrechte ermöglichen und bei Bedarf (2.B. bei Betrugsverdacht o.ä.) eine

Rückverlolgung möglich machen, so könnte sich fur bestirnmte Anwendungen die

Entscheidung nvischen informationellem Autismus hier und Preisgabe der

Persönlichkeitsrechte da weniger scharf stellen.

Bei Kartenanwendungen deren Zweck die Auftrebung der Anonyrnität der Nutzerlnnen

ist (Kundenkarten), ist zumindest sicher zu stellen, daß in diesem sensiblen Bereich durch

gesetzliche Klarstellungen die Entstehung einer neuen datenschutzrechtlichen Grauzone

verhindert wird. Folgende Forderungen sind deshalb im Sinne einer sozialverträglichen

Systemgestaltung fur alle Konsumentenkarten zu erheben.

Es muß in der Prmis sichergestellt werden, daß personenbezogene Daten nur

aufgezeichnet, verwendet und weitergegeben werden dürfen, soweit dies fur die

Durchflihmng des ZaNungsverkehrs sowie fi:r Informationen über den Verlust von
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Karten oder über deren Entzug wegen mißbräuchlicher Benutzungen notwendig

ist .

Das Recht auf inforntattonelle Selbstbestimmung sollte in der Weise gewahrt

rverden, daß der Kunde selbst die Entscheidung treffen können muß, ob die

persönlichen Daten mit jenen des Warenwirtschaftssystems v erknüpft werden

dlirfen. Es müßte sichergestellt werden, daß diese Option auch tatsachlich besteht,

d.h daß die Konsumentlnnen auch dann "Zugang zur Kartenwelt" erhalten, wenn

sie ihre Zustimmung zur weitergehenden (also über den Zweck der AbwickJung

des Zahlungsverkehrs hinausgehenden) Datenverarbeitung venveigern. Der

Widerruf der einmal gegebenen Zustimmung sollte nicht nur möglich sein (was

selbstverständlich ist), sondern auch rn periodischen Abständen angeboten werden

mussen.

In keinem Fall sollte die Weitergabe dieser Daten an andere Untemehmen, auch

wenn sie zum selben Konzern gehören, gestattet werden können (vgl. Nentwich

M,  Pe iss l  W,  P i s jak  P  ,  1993 ,  184 )

Insbesondere die Verknüpfung von personenbezogenen Daten mit Daten aus der

Warenwirtschaft - ein vorrangiges Ziel von elekronisch einsetzbaren Kundenkarten ,

erweist sich als probiematisch. Auf den Belegen sind bei elektronischer Verbuchung

Datum, Uhrzeit, Name der Konsumentlnnen (durch die Kartennummer). Preis, Artikel,

Kartennummer und Unterschrift der Konsumentlnnen vorhanden. In Verbindung mit

elektronischen Kassen und Warenwirtschaftssystemen wird eine detaillierte Auswertung,

zielgruppengenaues lvlarketing und effelctivere Beschaffi-rngspolitik moglich. Der Gefak

des "gläsemen Konsumenten" wird von Vertretern der mit derartigen Auswertungen

befaßten Unternehmen entgegengehalten, daß es das ja schon gab. Der gute alte

"Greißler ums Eck" habe ja auch alles über die Einkaufsgewohdreiten seiner Stammkun-

den (er hatte fast nur solche) gewußt. Genau diese Fiktion von der Auferstehung des

persönlichen Verhältnisses zrvischen Händler und Konsument wird beschworen. Die

qualitative Veränderung dieses Verhältnisses, die Einseitigkeit und die elektronisch-

masciunell vermittelte " Scheinvertrautheit" wird jedoch nicht thematisiert. Da ja gerade

das Wiedererkennen bei der Masse der heute im Einzugsbereich eines Geschäftes
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lebenden Konsumentlnnen das Hauptproblem darstellt, muß man versuchen die

Konsumentlnnen "ein Mascherl umzuhängen", ihn daz.u zu bnngen, sich zu erkennen zu

geben. Dies ist auf verschiedenste Weise möglich (punlruell ewa über Preisausscirreiben

etc ). Air efllzientesten und auch im Zeitablauf verfolgbar, ist es, das

Identifikationsmerkmal an den Zahlungsvorgang zu bioden, woraus die Idee der

Kundenkarte entstand. Da bei deranigen Zahlungs- und Abrechnungssystemen auch der

Code des jeweiligen Verkäulers mit eingegeben wird, läßt sich der persönliche

Werbebrref des Verkaufers (Kundenbetreuers) an die jeweiligen Konsumentlmen

realisieren. Denkbar - wem auch noch nicht Realität - scheinen auch Varianten. bei

denen der Konsument sich schon beim Betreten des Handelsunternehmens m.ittels Karte

zu erkennen gibt (etwa beim "Entlehnen" eines Einkaufswagens) und darauthin, noch vor

Eneichen des eigentlichen Verkaulsraumes, den auf ihn zugeschniltenen Werbeprospekt

ausgedruckt erhält, auf dem insbesondere .jene Waren beworben rverden, die aus der

"Erfahrung" des Kaulhauscomputers am ehesten zu seinem Warenkorb (seinen Einkaufs-

gewohnheiten) passen.

Durch die beleglose, elektronische Lhertragung geldwerter Informationen in EFTPOS-

Systemen wächst auch die Datenmenge bei den Banlen. Die Banli der Konsumentlmen

kann seine Iceditwürdigkeit besser beurteilen, die Bank des Händlers bekommt

Informationen über Umsatzverläufe etc. Die großte lvlenge an Daten ftillt bei den

Kreditkartenuntemehmen an, in deren internationalen Netzen ist auch der Datenfluß fijr

die Konsumentlnnen nicht mehr nachvollziehbar. Die Möglichkeit Bewegungsprofile von

Konsumentlnnen herzustellen, wird zur internen Sicherheit bereits angewandt. Dies

allerdings eher in der Form, daß es aufgrund von Prufprogrammen aufi?illt, wem eine

Karte etwa zeitgleich an zrvei weit entfernten Orten verwendet wird. Die Umkehrung in

fuchtung "wann war wer rvo?" stellt technisch kein Problem und deshalb ein zumindest

theoretisches Mißbrauchspotential dar. Nicht zuleta sind auch die Netzbetrerber und

Clearingstellen in EFTPOS-Systemen Knotenpunke in denen eine Menge persöniicher

Daten zusammenlaufen. Hier könnte in Zukunft ein Gefakenpotential erwachsen, wenn

nicht rechtzeitig Sorge getragen wird, daß eine Verknüpfung von Daten unterschied-

licher Handelsuntemehemen und deren Kunden unmöglich gemacht wird. Nicht nur die

Auswertungen aus verknupften Datenbest?hden könnten fi:r derartige Untemehmen ein
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Zusatzgeschäft darstellen auch der Verkauf von Datenbestanden an sich ist vorstellbar.

Dem ist allerdings entgegenzuhaiten, daß die Serviceunternehmen, die das Clearing fur

unterschiedliche Untemehmen machen auch diesen gegenüber eine Verantwortung

tragen und dieses besondere Vertrauensverhdltnis wahrscheinlich nicht allzu leicht aut's

Spiel setzen würden. Es ist anzunehmen, daß sich mcht nur Konsumentlnnen gegen eine

Weitergabe personenbezogener Daten stellen würden, sondern vielmehr noch die

Untemehmen besonderes Augenmerk auf den Schutz intemer Daren legen wurden.

Die gesamte Problemstellung ist fur die Konsumentlmen und ihre Veftretungen ganz

zentral. Schon im Jahre 1977 wurde etwa in den USA von der US National Commission

on Electronic Fund 
'[ranst-er 

CiCEFT) in einem Bericht festgestellt, "that EFT would

increase the number of records of financial transactions and make it easier to retrieve

financial information about an individual, that EFT could potentially result in more

detailed informatron being collected, and in more financial institutions having access to

consumer's records."  (z i t .  nach OECD 1989, 94)

2.2 Akzeptabilität verschiedener Zahlungsformen aufgrund

unterschiedlicher Ansprüche und Bedürtnisse

2.2.1 Einleitung: der Frnanzlebenszyklus

Eine interessante Basis fur die Analyse der Akzeptabilität elehroruscher Zahlungsformen

bietet der Ansatz des ,,finanziellen Lebenszyklus" (vgl. Antonides G., Raaij W., 1998):

Im Zuge seines Lebens durchläuft der Mensch mehrere Lebensabschnitte und damit

verbunden verschiedene Finanzphasen. Wäkend die ersten Jahre (0-16) von Lemen und

Ausbildung gepragt sind und die finanziellen Möglichkeiten auf das Taschengeld

beschränkt bleiben, verfrigen viele in den darauf folgenden (16-20) über ihre ersten

Einkommen in Form von Lekgeldern bzw. Sripendien . Die Zeit nvischen 20 und 25

Jahren ist oft geprä91 von Lebensgemeinschaften und ersten Arbeitsstellen (also

geregeltem Einkommen), dann folgen weitere 10 Jahre, in denen viele Familien gründen

und z.B. Wohnungen oder Häuser erwerben. in der Phase von ca. 35-45 Jahre gehen

meist die eigenen Krnder in die Schule und die Einkommensverhältnisse sind am
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Höhepunkt. Zwischen 45-65 verlassen die eigenen Kinder das Haus und nach 65 scirließt

die Pension an, in der ein reduziertes aber geregeltes Einkommen erhalten wird. Im

Rahmen dieses Finanz-Zyklusses werden den Konsumentlruten verschiedene Optionen

seitens der Finanzwirtschaft aneeboten:

Lim ein Konto bei einer Banli zu erhalten, muß man zumindest über ein geringes Ein-

kommen verfügen. War es fi1jher v.a. das Sparbuch, das den Geldverkek zwischen Bank

und Jugendlichen mit Taschengeld prAgle, reicht in der Zwischenzeit oft dieser

wöchentliche (monatliche) elterliche Geldzuschuß schon aus, um ein sogenamtes

Jugendkonto zu erhalten, das sich durch entsprechend gunstige Kontofuhrungskonditio-

nen auszeichnet und dadurch, daß in der Regel kein überziehungsrahmen gewährt wird.

Immer häufiger kommt es vor, daß Jugendliche mit zusätziichen Serviceleistungen

(Clubkarten fur Konzerte u.ä.) zur Eröffnung eines Kontos bei einer bestimmten Bank

animien werden. Diese Maßnahmen dienen offensichtlich dem Zweck. Kundlnnen schon

sehr fnlhzeitig an eine bestimmte Bank zu binden.

Gegen Vorlage einer Gehaltsbestätigung erhält man normalerweise ein Gehaltskonto mit

vom Gehalt abhängigen Lherziehungsrahmen. Auch Kreditkarten und Kredite werden

Berufstatigen im Normalfall gewährt. Dieser Bankstatus zieht sich bis zur Pension,

möglicherweise (in Abhangigkeit von der Bonitär) mit zusätzlichen Sicherstellungen (wie

z.B Bürgschaften. Kredir- bzw. Lberziehur)gsgrenzen).

Cehaltskonto
Krediü(arte
Kreditkonto
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wie dieser grobe Abriß über den Finanzzyklus einer person zeig1, kommt es im verlauf

dieser Zeit- bz'v. Einkommensachse zu einer immer stärkeren Entsindichung im umgang

mit Geld. Ein Kind besitzt meist noch reales Taschengeld, aiso eine bestimmte Menge an

Münzen und Geldscheinen, Liber die es,,,erftigen kann. Das Kind merk physisch, wenn

sein Budget zu Ende geht und hat im Normalfall keine chance auf zusätzliche

Budgetmrtrel Gleichzeitig ist es in vielen Haushalten so, daß Kinder, die gern im Besitz

eines bestimmten Gutes wären, das ihr Taschengeld übersteigl, lernen, Teile ihres

Budgets zu sparen. In ger.r'isser weise erftihrt das Kind so auch Größenordnungen untl

verhältnisse von Preis und wen. Die Ret-erenzgröße ist dabei das eigene Taschengeld

bzrv. andere fur das Kind relevante vergleichsguter (2.B. dafirr bekomme ich funf

Kaugummrs) Im weiteren verlauf und mrt zunehmender Einschaltung von Banken

erfolgl eine Entsinnlichung 'on Geid: physisches Geld wird zu abstrakten Zahlen in Form

von Kontoständen. In jugendlichen Jahren entsprechen diese Kontostände den tatsächlich

zur verfi.igung stehenden Budgets, im rveiteren verlauf kommen Lherziehungs- und

Kreditmöglichkeiten hrnzu, die Handhabung der eigenen Finanzsituation wird zunehmend

kompliziener und unüberschaubarer (fur eine weilere Disk-ussion siehe auch Kapitel

i l )

wie bereits angefuhn, verandert sich in unterschiedlichen Lebensphasen auch das

Finanzverhalten. Nach Antonides et al. (199g) werden vier Ebenen von Finanzverhalten

unterschieden:

1 Budget und Cash-Management

Auf dieser Ebene fallen aiie ZahJungen aus gegenwärtigen Konten an. Im Normalfajl wird

das Gehalt einer Person regelmäßig auf ein Banl<konto überwiesen und von diesem

werden alle verpflichtenden ZahJungen (wie z.B. fur Miete, Energieverbrauch, Nahrung,

etc.) getätigt. Wem am Ende des Monats noch Finanzmittel zur Verfugung bleiben,

spricht man von Restsparen (residual saving), einer Form von zuftilligem Sparen.

2 Puffer und Vorkehrungen

Auf diesem Level versuchen Konsumentlnnen Sparguthaben anzulegen und diese als

Vorkehrung fur unvorhergesehenen Ereignisse zu erhalten (wie z.B. notwendige
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Neuanschafirngen etc.). Diese Arsparung von Finanzpölstern erfordert

Selbstkontrolle, damit der Geldvonat mcht fi.:r anderes ausgegeben wird.

elne gewlsse

3 Zielerreiclnutg durch Sparen und Borgen

Manche Konsumentlnnen wollen nicht ihre persönlichen Finanzpuffer fur Konsumption

aufbrauchen, sondern bevorzugen statt dessen Darlehen. Sparmaßnahmen, die dem

(späteren) Kauf eines bestimmten Gutes dienen (z B. Urlaub, Auto etc.) werden als

Zielsparen bezeichnet.

J Reichtums-Management

Die viene Ebene von Finanzverhahen dient Besserverdienenden. Sie bezeichnet alle

Transaktionen zur Erhaltung bnv. Entstehung von (Famrlien)Kapital, wie z.B.

Investitionen, Spekulationen etc.

Diese vier Ebenen bilden eine Hierarchie, deren unterster Levei alle Konsumentlnnen

betrift. Inwieweit Konsumentlnnen in die oberen Ebenen involviert sind, häng1 von der

Höhe ihrer Einkommen ab, wobei die Ebenen nicht stnkt getrennt sind. Nach Aatonides

et al. ( I 998) wurden die Hierarchie der Finanzverhalten in Frankreich wie folgt bewertet.

Auf die ausscNießlich erste Ebene kommen ca. 20oÄ der Bevölkerung, die aus Singles

und Jugendlichen bestehen. Für die 33%, die auch aufder zweiten Ebene altiv sind, stellt

Sicherheit einen gewissen Wert dar. Weitere l3% der Bevölkerung, die auch Al{tivitäten

der dritten Ebene ausüben, haben sehr vielQiltige Interessen und Bedürfnisse, - so sparen

viele z.B. fur den Ankauf eines Hauses. Personen, fur die die vierte Ebene von Interesse

ist, stellen die Reichen dar und machen etwa 1496 der Bevölkerung aus.
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Budget und Cash-Management

Bu-ffer, Vorkehnrngen. SparernJrgen

Zielfi narzierung, Darlehen

Relchturns-Management

Abbildune. Hierarchie des Finanzverhaltens

Für österreichische Verhältnisse bedeutet der Finanzzyklus nach Wüger M. (1998), dass

sich auch hier unterschiedliches Finanzverhalten feststellen läßt. Die Sparquote -

definiert alsjener Teil des Einkommens, der nicht fur privaten Konsum verwendet wird -

war stationär, was deshalb interessant ist, weii die Konsumausgaben und Einkommen

selbst in dieser Zeit zunahmen.

Den relativ stabilen Konsumausgaben fur den täglichen Bedarf stehen schwankenden

Nachfragen nach dauerhaften Konsumgutern (Investitionen der privaten Haushalte)

gegenüber. Der Grund für letaeres liegt in den hohen Kosten (die oft ein Ansparen bzw.

ein Verschulden der Haushalte erfordern) und in der Moglichkeit, iken Kaufzeitpunkt zu

verschieben.

2.2.2 Elektromsches Ge/d und VerbraucheNerschuldung

Die Frage der Verbraucherverschuldung und der Beitrag von Plastic-Money (Debit-

Kredit- und Kundenkarten) wird immer wieder kontrovers diskutiert. Vor dem

Hintergrund sozialer Probleme, die Verbrauchewerschuldung mit sich bringen kann

scheint eine Diskussion daniber - auch unter dem Titel ,,Akezptabilität" angebracht. Eine
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hohe Verbrauchewerschuldung mag aus makro-ökonomischen Gninden durchaus

akzeptabel, ja sogar erwünscht sein2 - aus sozialen üherlegungen ist dies jedoch nicht

der Fall.

Elektronisches Geld - egal ob als Netzgeld aufder Festplatte des PC oder als Kartengeld

auf Chipkarten gespeichert - muss lunsichtlich Verbrauchen erschuldung wofrl ähnlich

wie Plastic Money behandelt werden. Der Einfluß der verschiedenen Varianten auf die

Verbrauchen'erschuldung dürfte aber unterschiedlich stark sein. Bei der bar

vorausbezahlten elektrorusche Geldbörse scheint kaum Ge1ähr zu bestehen, da sie fur

Klein(st)beträge und mit einer Höchstaufladungsgrenze ausgesrartet ist und vor allem der

Gang zur Bank notwendig ist und man,,echtes" Geld hergeben muss, um eine geladene

eleklronische Geldbörse zu bekommen. Die direkt vom Konto geladene elektronische

Geldbörse rvird vergleichbaren Einfluß auf die Verbraucherv erschuldung haben, r.vie etrva

die ec-Karte und das Bankomarkassensystem, da die Sckanke des ,,in-die-Bank-gehen-

müssens" wegtällt. Noch rveiter entfernt vom realen Erleben des Geldausgebens ist das

Netzgeld und möglicherweise in Zukunft doch auch die e-Börse, wenn sie nicht mehr am

BanJiomaten sondern auch außerhalb des direkten Umkreises einer Bank qeladen rverden

kann.

Gemeinsam ist allen virtuellen Geldformen, dass ein geringerer Grad der .,Begreifbarkeit"

besteht und gleichzeitig die scheinbare Verfugbarkeit steigl. Wie aus Erfahrungen im

Ratenkreditbereich bekannt ist, werden davon eher untere Einkommensgruppen betroffen

sein. Durch das geringere verftigbare Einkommen werden Kartenkredite und

Kontoüberziehungen eingesetzt, um die mangelnde Liquidität zu überbnicken. Selbst

wenn dies nicht zur Ltberschuldung fuhrt, werden Sollzinsen fallig, was dazu fuhn, dass

Personen mit geringerem Einkommen ftr gleiche Güter mehr bezah.len als

Konsumentlnnen mit höherem verFügbaren Einkommen (,,the poor pay more" -

Caplovi tz D (1989) z i t  nach: (  Raab G.,  1998, 69))

Einige OECD-Länder berichten, daß der verstd,rkre Einsarz von Plasrikgeld (statt

Schecks und Bargeld) die finanzielle Gestion der Konsumentlruten (insb. deren

Lherblick) erschwert (vgl OECD 1989). Zu etwas anderen Ergebnissen kommt eine

' 
,,.L{ass producrion needs mass distribution through mass financing.. Q'leifeld N{.R., 196l: zit. nach Raeb G,
199S.  69)
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norwegische Studie ( Jacobsen 8., 1990), die sich mit der Akzeptanz, dem Gebrauch von

und den Erfahrungen von Konsumentlnnen mit EFTPOS-Systemen auf Debit-Karten-

Basis beschäftigle. Dabei wurde festgestellt, daß sowohl Karteninhaber als auch Nicht-

Karteninhaber die Notwendigkeit der Kontrolle Liber die persönlichen Ausgaben in den

Interv'iervs betonten; Personen die keine Kanen benutzen glaubten in stärkerem Maße,

daß Karten zu einer Schwächung der Kontrolle fuhren könnten. .{,llerdings zeige sich in

der weiteren Analyse, daß die Kartennutzerlnnen im Durchschnitt mehr Kontrolle über

ihre persöniichen Finanzen besitzen als die kanenlose Referenzgruppe und sie auch den

Karteneinsatz als positiv fur die Kontrolle erachten. Einschränkend wird aber festgestellt,

daß dieses Ergebnis "most likely an effect of the rather socially biased recruitment to rhe

group of card-holders and -users"i ist. 'lt might not have any causual link to the use of

cards at all. " (ebd. , a)

Weitere Aspekte untersuchte Raab* (1998), der u.a. herausfand, dass kompensatorische

Konsumentlnnen von der ausgabensteigemden Wirkung kartengestützter

Zahlungssysteme stärker betroffen sind als ,,normale" Konsumentlnnen. Auch ist der

objektive Kontrollveriust (definiert als Betrag der Differenz zwischen tatsächlich

ausgegebenem Einkaulsbetrag und geschätaem Einkaufsbetrag) bei Bezahlung mit Karte

größer, als bei Barzahlung. Der subjektive Kontrollverlust hingegen (definiert als das

Ausmaß an subjektiver Sicherheit hinsichtlich des geschätaen Einkaufsbetrages)

unterscheidet sich nicht signifikant.

Als weitere Gninde ftr die durch die Plastikgeid-Einführung induzierle Verschuldung

wird der zunehmende Mißbrauch von Karten durch Familienangehörige von

Karterunhabem genannt, was eine spezielle Foige des leichter erhaltlichen Plastikgeldes

ist. Zur Verschuldung durch Karten tragen sicher auch Werbemaßnahmen der Banken

bei, die z.B. in [-lK und den USA auch Krndem Kreditkarten anbieten, ohne vorher mrt

den Eltem Kontalct aufzunehmen. Dieser Vorgangsweise wurde etwa in Großbritannien

so begegnet, daß fur etrvaige Ausftille das Kreditinstitut selbst die Haftung träg1 (vgl.

I Die Studie basiert auf 1009 Telefoninterviews, die m Jä:r-ner 1990 in Kristiansand durchgeftli[t urrden. Dabei
zeigte sich, da3 die Ka:tenidraber ir der Regel eine hdhere Ausbildung ud ein hctheres Einkorft'nen haben und
'Jilnger srnd als die Benutzer von Schecks.

' Detaiilierte.e Ausfithrungen zu Raab siehe vor allem das Kapitel tlber ,,Geldpsychologische EinJlilsse auf
Nutzuns utd AkzeDtanz"
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OECD 1989, 92). Um möglichst frtih Kunden an sich zu binden, bietet z. B. eine Bank in

Denver eine Mastercardfür Kinder ab I2 Jahren an. Das dabei eingeräumte Kreditlimit

betragl dabei USS 100.- pro Monat. Einzige Voraussetzung ist die Bürgschaft eines

Erwachsenen über diesen Betrag (vgi. ä la Card Aktuell 7/89, 9) Alnliche Verhältnisse

sind in Osterreich im Bereich der Kaden (noch) nicht vorzufinden, doch gibt es in

Osterrerch neben den Studentenkonten der Banken (und den dazugehörenden Lrber-

ziehungsrahmen) auc|r Studentenkreditkarten, die zum halben Preis ausgegeben werden.

Dabei obliegt der kanenausgebenden Banl die Borutatspnrfung. lvleist dient als

Grundvoraussetzung hier ein Konto bei der Bank wo auflrund der Bewegungen aufdem

Konto die Bonitat abgeschatzt werden kann. Der Einkaufsrahmen bewegt sich bei

Studentenkarten in der Regel nvischen ATS I0.000.- und ATS 20 000.-. (Zum

Vergieich die S tandard-Einkaufsrahmen liegen bei ATS i0 000 bis ATS 50.000.) Die

Studenten sind u. a. deshalb interessant, da sie die zahJungskäftigen, umsatzstarken

Kanenkunden von morgen sind.

Iv{odeme Konsumgesellschaften sind u.a. dadurch gekennzeichret, daß Konsumkedite

erleichtert werden und das private Kreditpotential steigt. Kartengestützte

Zahlungssysteme beschleunigen diese Entwicklung, da sie (etwa in Form von

Kreditkarten) das Kreditpotential erhöhen und zugleich die Inanspruchnahme der

Konsumkredite erleichtern. Nach David Caplovitz ( 1989) hat sich die amerikanische

Gesellschaft innerhalb von 45 Jahren massiv gewandelt: von einer Bargeld Gesellschaft

zu einer Kreditgesellschaft. Die Schritte donhin waren.

Phase l : Händler und Konsument untersch.rieben beide ein Stück Papier; weder der

Händler mußte die Ware gleich hergeben noch der Kunde gleich zahlen.

Die Ware $urde spdter getiefert (in Zukunft), der Kunde stotterte sie über

monatliche Raten ab. Der Kredit war an die jeweilige Ware gebunden.

Diese Form des Kredits war von den 40er bis zu den 60er Jahren

vorherrschend

Ist zeitlich in den 70er und 80er Jahren zu verankern und durch einen

offenen Kredit, der nicht an eine Ware und einen lonnlichen Vertrag

gebunden ist gekennzeichnet. Das Medium dafijr ist die Kreditkarte.

Phase 2:
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Vergleicht man die Verschuldungsgeschichte und deren Ursachen von Personen die vor

etwa 20 Jahren Schuldenprobleme hatten, mit denen von Heute, so zeig sich in den USA

lolgender wesentliche Unterschied: Fruher waren es überwiegend äußere Umstände die

Konsumentlmen in die Verschuldung trieben (Einkommensprobleme wie. Krankheit,

Arbeitslosigkeit, Scheidung...). Heute sind die Ursachen eher auch im allgemeinen

Konsumverhalten zu suchen. - Verschuldung wird mehr oder weniger freiwillig auf sich

genorunen. Dazu auch der Befund von Mitchell (1989, 295) fiir Großbritannien: "There

has been a change in consumer attltudes to the use of credit. Our traditional proverbs

about credit and debt - 'Neather a borrower nor a lender be', 'Out of debt, out of danger'

- have rapidly acquired a musty, antiquanan flavour which seems to many peopie to be

of little relevance of modem life. Any moral stigma attached to indebtedness is dis-

appeanng in all age groups and all regrons, and at all levels of income. Using credit is

now an integral - and indeed largely unavoidable - part of ttre fabric of life."

In den USA verfugt jeder Haushalt uber durchschnittlich I O verschiedene Einkaufs- oder

Kreditkarten. Zunehmend zeigen sich die Schattenseiten dieser "Card Mania". Die

Verschuldung der Privathaushalte aufden Kanenkonten stieg von unter 80 Mrd. US$ im

Jahre 1978 aufüber 200 Mrd. USS im Jahre 1989. Im gleichen Zeitraum haben sich die

uneinbringlichen Forderungen knapp verfrinffacht und betrugen im Jahre 1989 etwas

über I Mrd. USS. Durch die hohen Kreditzinsen verbleiben den Banken aber trotzdem

etwa 3 bis 40lo Gewinnspanne netto jährlich. Hierin ist auch ein Anreiz zu sehen, daß der

Markt weiter offensiv bearbertet wird (vgl. ä la Card ALtuell 5/89, l4).

In Frankreich ist bereits jeder zw'eite Haushalt verschuldet. Aus der Sicht der Regierung

Rocard ist das vor allem darauf zunickzufirhren, daß immer mehr Kunden-Kreditkarten

von Handelsuntemehmen ausgegeben werden. Auch wenn die Kredite bei jeder einzelnen

Karte limitiert sind, ergibt sich aus der unkontrollieften Anhäufung von Kundenkarten

ein kaum mehr überblickbarer Gesamtschuldenstand. (lt. L'Express beiäuft sich die

dadurch entstandene Gesamt-Schuldenmasse auf 300 N4rd. Franc.) (vgl. ä la Card

Altuel l  8/89, 11)

Laut M.itchell ( 1989, 293tr) gab es in Großbritannien im Jahre 1988 etwa 62

Bankkreditkarten - wobei der Begriff der Bankkreditkarren sehr eng gefaßt ist und die

charge cards nicht mit einschließt - je 100 Erwachsene; dies ist die höchste
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P enetrationsrate aller europäischen Länder. Der Anteil der Verbindlichkeiten, die über

Bankkreditkarten bestanden, an den gesamten persönlichen Verbindlichkeiten ist von

1984 bis 1988 kaum gewachsen (von 14,9%-15,6%). In Großbntannien nutzen ca. 45oÄ

aller Konsumentlnnen die Kreditkarte nur als verzögertes Zahlungsmittel (in Osterreich

etvia 98oÄ der Kreditkaneninhaber) und machen nicht von der Kreditmoglichkeit gegen

Zinsen Gebrauch Bankkreditkarten werden, gemaß einer Aussage des Office of Fair

Trading von den Konsumentlnnen trotzdem "as offering convenience, flexibility and

availabiiity" angesehen. ..."the lreedom they give to consumers in terms ofdivorcing the

source of credit from the goods or sen,ices being purchased should not be under-

estimated. " (zit. nach Mitchell J , 1989, 298) Da die Kreditzinsen bei Kreditkarten-

kediten sehr hoch sind (bis zu 309'ä p a.), sind die Kreditkarten in Großbritannien der

häufigste Grund fur Zahlungsschwiengkeiten der Konsumentlmen.

In Osterreich scheint derzeit das Problem der Verbraucherverschuldung aufgrund von

Karten aller Art noch keine überragende Rolle zu spielen. Neben der im Vergieich zu den

klassischen Kartenländern USA und UK geringeren Verbreitung von Kreditkarten wirkt

sich auch aus, daß es nur zrvei wirkliche Kredit-Karten gibt, und die Kundenkarten mit

eingeräumter Kredjtfunktion noch keine allzu große Verbreitung gefunden haben. Aus

diesen Gninden können kurzfristie kaum "enelische" oder "amerikanische Verhältnisse"

erwartet werden.

Die relativ geringe ZahI der in Anspruch genommenen Kredite bei den

KreditkartenJirmen allein läßt jedoch keinen Schluß auf das Gesamtausmaß der durch

Kartengebrauch induzierten Verbraucherverschuldung zu. Sowol die Mehrzabl der

Kreditkartensalden als auch die Ausgaben mittels Debitkarte (Bankomatauszahlung.

Bezahlen am Point-of-Sale) werden über die Girokonten abgerechnet, sodaß nur eine

Analyse, die auch die Lrberziehungskedite auf Girokonten mit einbezieht, Aufschluß

über die karteninduzierte Verschuidung geben kann. Einen derartigen Versuch

untemahm Raab (1998), der Girokonten von 656 zufällig ausgewählten Privatkunden

einer deutschen Regionalbank analysierte. Bei Differenzierung nach Karteninhabem und

Nicht-Karteninhabern zeige sich, ,,daß kartengestützte Zahlungssysteme tendenziell

dazu fuhren, daß Privatkunden bnv. Verbraucher ihre Girokonten h:iufiger und höher

überziehen. Daniber hinaus tätisen Karteninhaber insbesondere in den Jahreszeiten
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höhere Ausgaben, die allgemein durch eine höhere Ausgabenbereitschaft gekennzeichnet

sind. Dieser Sachverhalt wird auch unter Berucksichtigung der soziodemographischen

Merkmale Einkommen, Alter und Geschlecht bestätigJ." (ebd., la8)

2.3 Akzeptabilität aufgrund von Nicht-Ausschließung

Wie aus verschiedenen Studien hervorgehr, weist die Nutzung elektronjscher N.ledien

und auch die Nutzung von Zahlkarten eine hohe positrve Konelation mit den

Sozialindikatoren hohes Einkommen, gute Ausbildung, vor allem aber auch geringes

Alter auf. Warum weniger ä.ltere Personen Kreditkanen- oder ec-Karten am Point-of-

Sale nutzen hat mekere Gninde: Zum einen sind Lebensgewobnheiten nur schwer zu

verändern - die Umstellung aufneue ZahJungsformen gehört sicher dazu -, zum anderen

sind auch die systembedingten A:rforderungen bei der Bedienung fur ältere Personen ein

oft kaum überwindbares Hinderrus. PCs und auch EFTPOS-Terminals sind deshalb fur

alte N{enschen oft ein Problem. Sie können oder wollen sich mrt der neuen Techrologie

nicht auseinandersetzen, können sich die PIN nicht merken, haben die Nummer irgendwo

aufgeschrieben, sehen die Buchstaben und Zah.len in den Anzeigefeldern schlecht und

sind daher oft auf die Hilfe anderer Personen angewiesen, was die Geheimhaltung

beeinflußt. Bei einer weiteren Verbreitung von elektronischem Geld und EFTPOS-

Systemen besteht auch die Gefahr, daß die Kundlnnen vom Handel gezwungen werden,

elekronisch zu bezahlen damit sich die Anschaffungskosten fur den Handel amortisieren.

Daher wird sowohl von der "Swiss Commission Federale de la Consommation" und von

dem "European Commission s Consumer Consultative Committee" hervorgehoben, daß

der Konsument ein Recht aufBarzahlung haben sollte. In der Schweiz gibt es eine solche

Regelung, in vielen anderen Ländern nicht (vgl. Mitchell J., 1989, 303Q. In diesem

Zusammeniang stellt sich auch die Frage der Kostenwahrheit und der Belastung nach

dem Verursacherprinzip. Bezogen aufdie Kreditkarten-Disagio Diskussion gab es in IIK

eine gesetzlichen Vorstoß, der im "Discrimination Law" (7. Nlarz i990) vorsah, daß

Einzelhändler und Tankstellenpächter Kunden, die mit Kreditkarte bezahlen, einen

Aufschlag berechnen dürfen. Diese Möglichkeit wurde.jedoch kaum genutzt. Ein Grund

dafur dürfte darin liegen, dass der Handel erkennen mußte, dass ein nicht unbedeutendes
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Potential an Käufem durch eine deranige "Diskiminierung" verloren geht. Die

Diskiminierung muß allerdings auch unter anderen Gesichtspunlften betrachtet rverden.

Erstens werden ntr Zeit die Kosten, die dem Handel durch die Akzeptanz der

Kreditkarten entstehen in die Preise eingerechnet und so von allen Konsumentlnnen

getragen; nveitens ist zu beliirchten, daß in Zukunft, wenn sich die Kanenverwendung

und die elektronische Abwicklung auf breiter Basis durchgesetzt haben wird, es zur

Diskriminierung von Barzaf ern kommen könnte, und von diesen dann

"lvlanipulationsgebühren" vom HandeI verlangt werden könnten.

Wegen der Kosten und des mit modernen Finanzdiensten notwendig verbundenen

Wissens besteht auch die Gefahr, daß ärmere oder alte personen von den neuen

Finanzdiensten quasi ausgeschlossen bleiben. Dies hat in den USA zu der "lifeline (oder

basic bankrng)" Regelung gefi'lhn5, wonach: "individuals with low baiance bank accounts

be provided with basic banking services ar minimal cost from state-chartered depository

institutions... " Der Gedanke des basic banking umläßt im wesentlichen 3 Komponenten:

"a safe and accessible place to keep mone-v, a way to obtain cash and a wav to make

payments to third parties." Mittlerweile bietet bereits eine Reihe von Finanzeinrichtungen

solche basic banking faciiities an (vgl. OECD 1989, 97). In einer neueren Untersuchung

der Consumer Bankers Association (1997) zeige sich, dass 80% der befragten Banken

in den USA billige ,,basic-banking" Konren anbieten und 36Yo kostengünstige ,,ATM-

onJy" oder Selbstbedienungskonten offerieren.

,,Amerikanische Verhaltnisse" sind fi]r östeneich nicht allzu bald zu envarten, jedoch

sollte bei der Beurteilung neuer elektronischer Geldsysteme auch darauf Bedacht

genorrrnen werden. dass auch in Osteneich die Zahl jener, die kein oder nur ein sehr

geringes geregeltes Einkommen beziehen steigt, die Armutsgeftrhrdung wächst und auch

diese Personen ein Recht auf eine adaquate Beteiligung am gesellschaftlichen Leben

haben. D.h. konkret, dass die Barzahlung aufrechterhalten bleiben muss und dass es dort

wo in Zukunft nur mehr elektronische Bezatrlung angeboten wird (ev. bei bestimmten

Automaten) möglich sein muss, pre-paid-cards zu Klein(st)betriigen zu erwerben.

' Informationen dazu:

hftp://$.Nrv cr.nvc nv uvnvclink/htmydca./htnlöankins.hunl und httDr//www.cancrc. org/enqlisvaccess. htrnl
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3.Elektronisches Geld und Akzeptanz

3.1 Geldpsychologische Einflüsse auf Nutzung und Akzeptanz

Mit der Einfihrung elektroruschen Geldes geht eine weitere Immaterialisierung und

Entsinnlichung einler. Geld als zentraler Wen in der Gesellschaft hat aber neben der rein

ökonom.ischen noch eine Reihe anderer Funktionen. Danut ist aber mit einer relativ

langen Anpassungsdauer im Verhalten der Konsumentlnnen zu rechnen. Im folgenden

werden die verschiedenen Anspniche an Geld dargestellt und einige geldpsychologische

Aspekte diskutiert, die deutlich machen sollen, dass die Nutzung und Akzeptanz neuer

Geldformen ganz entschieden von iker konkreten Ausgestaltung unter Berücksichtigung

verschiedener Faktoren abhängen.

Entgegen der weit verbreiteten Nleinung, Geld habe nur eine rein ökonomische Funltion

und sei im Zuge der zunehmenden Arbeitsteilung als adaquates Tauschmittel entstanden,

gibt es auch Erklärungsansätze, die den Ursprung des Geldes im Geltungs- und

Schmuckbedürlrus der Menschen suchen. Auch das Bedürfir.is nach Auszeichnung, Rang

und Macht sowie k-ultische bzw. rituelle Wurzeln werden als wesentliche

Bestimmungsgninde fur die EntwickJung des Geldes angesehen (vgl. Raab G., 1998, 71).

Wem man die Entwicklung des Geldes funl,rional betrachtet ergeben sich die Epochen

des Hortgeldes (Schmuckgeld. Prestigegeld), des Tauschgeldes (Tauschmittel) und des

Verkehrsgeldes (Zahlungsmittel, Maßeinheit). Legt man die jeweilige ,,Geldsubstanz"

zugrunde findet man die mythischbedingte Geldsubstanz (Vluschelgeld), die

stoffivertbedingte Geldsubstanz (Silber, Gold etc.) und die funl:tionsbedingte

Geldsubstanz @apiergeld, Buchgeld) (ebd 72f). In der historischen Analyse zeigt sich,

dass der Abstrakionsgrad des Geldes immer rveiter zugenommen hat. Die

Elekrronisierung und die damit einhergehende völlige Entmaterialisierung ist so gesehen

eine Fortschreibung der bisherigen Entwicklung. Sie weist aber auch Züge einer

radikalen Neulormierung auf, da durch die beabsichtige Münzgeldsubstitution selbst

Kleinbeträge sich in den Händen der Verbraucherlnnen rue mehr matenalisieren müssen

und so der gesamte ökonomische Kreislauf von Gelderwerb und Konsumption ,,virtuell"
- aber mit realen Auswirkungen - erfolgen könnte.
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wie werden die verbraucherlnnen mit dieser neuen Situation fertig werden? Zentral

erscheint in diesem Zusammenhang die junge Generation. wie Lernen Kinder mit Geld

umzugehen? weiche Auswirkungen haben unterscluedliche Lemsituationen auf die

spätere Handhabung von und Einstellung zu Geld? obwohl die tnjhen Jahre sicher ein

wesentlicher Bestimmungsfaktor für das spätere Geldverhalten sind gibt es kaum

empirische untersuchungen zu diesen Fragen. Experimentell untersucht wurde etwa das

Kaufuerhalten von 6- 10-jährigen, wobei sich herausstellte, dass mit Kreditkarten höhere

Ausgaben getätigt wurden als mit Bargeld. Interessant ist aber die Tatsache, dass Kinder

die regelmäßig Taschengeld erhielten von diesem Effeh nicht betroffen waren. Dres zeigl

die verantrvonung der Eltern, den Kindern verantwortungsvollen umgang mit Geld

nahezubnngen lvgl  ebd.,  801

unabhängig davon sind etwa lerntheoretische Forschungen zu dem Scf uss gekommen,

dass wenn ,,die Hergabe von Geld als aversiver Stimuius erlebt wird, dann ist eine

Kauihandlung, neben moglichen positiven verstärkern, durch die Geldhergabe auch mit

negativen Konsequenzen verbunden. Bei kartengestützten ZahJungssystemen ist dies

unmittelbarkeit aufgehoben." (ebd 79) womrt eine rveitere Erkiairune fur die höheren

Konsumausgaben m.ittels ,,virtuellen Geldes" gefunden wäre. Die leichtere Verfijgbarkeit

und die gerrngeren Hemmschwellen beim Ausgeben ,,virtuellen Geldes" sind mit auch

Gnlnde dafi]r, dass den verschiedenen Arten kartengestützter und elekronischer

Zah.lungssysteme ein zunehmender Anteii an der Verbraucherverschuldunq

zugeschrieben wird.

Zum Kaufuerhalten und zum Einlluß auf die Verschuldung ist die empirische Basis im

deutschsprachigen Raum eher schmal. Die meisten unrersuchungen wurden in den USA

durchgefuhrt. Empinsch belegt werden konnte die Zunahme der Kaufuahrscheinlichkeit,

die Erhöhung der wahrscheinlichkeit von ungeplanten Käufen, die verlorrzung des

Kaufentscheidungsprozesses, die gesteigene Bereitschaft höhere preise fur gleiche

Produke zu zah.len und die Zunahme der Ausgabenhöhe (vgl. ebd., 65). Als Grund wird

hierliir der zunehmende Abstrakionsgrad des Geldes angegeben, der die

Ausgabenkontrolle im Moment der Zahlung erschivert. Auch die ex post Beurteilung

mrttels monatlicher Abrechnung, wie sie bei Kreditkarten ublich ist, kann dieses

grundlegende Phänomen nicht aufheben. Verringene Kontrolle über die Ausgaben wird
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auch in verschiedenen untersuchungen seitens der Konsumentlmen als bedeutendster

negativer Aspekt kartengestützl er Zahlungssysteme genannt (ebd., 66).

In seiner umfassenden Arbeit zur theoretischen und empirischen Analyse des

Konsumentlnnenverhaltens in kartengestützten Zahlungssystemen hat Raab (1998) einige

zentrale Hypothesen aulgestellt und diese auch statistisch überpnift:
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Hypothese lnhal t l iche stat is t ische

Bestätigung Bestätigung

Konsumentlnnen tät igen mit  Kaden höhere Konsumausgaben als mit  Ja

B€rgeld
la

Kartengestützte Zahlungssysteme erhöhen die Bereitschaft, sich für Ja

konsumt ive Ausoaben zu verschulden

la

Die Verbraucher besitzen nur eine unzureichende Vorstellung über die kerne stat

im Rahmen der Abwicklung kartengestützter zahlungssysteme Nein Prürung erfolst

erfaßten Daten 
bzw möglich

Kredi tkar ten s ind für  Konsument lnnen auch e in lnst rument  zur

Salhst .Jrrcta l l  rn.r

J A

Kom pensatorische Konsumentlnnen tätigen in identischen

Einkaufssatuat ionen unabhängig von der Form des Geldes höhere Ja

Ausgaben als,normale'  (nichtkompensator ische'  Konsumentlnnen.

Kompensator ische Konsument lnnen s ind von der

ausgabensteigernden Wirkung kartengestützer Zahlungssysteme Ja Nein

stärker betroffen als "normale" (nicht-kompensatorische'

Konsument lnnen.

Der objektive Kontrollverlust, deflniert als Betrag der Differenz

zwischentatsächl ichausgegebenemEinkaufsbetragundgeschätztem Ja

Einkaufsbetrag, ist bei Bezahlung mittels Kade größer als bei

Bargeldzahlung.

Der subjektive Kontrollverlusl, definiert als das Ausmaß an subjekliver

Sicherheit hinsichtlich des geschätzten Einkaufsbetrages,

unterscheidet sich nicht zwischen den Zahlunossvstemen.

Der Selbstwert  e iner  Person hat  ke inen Einf luß auf  d ie Höhe der

Konsumausoaben.

Tabelle: Zentrale Hypothesen zum Kaufuerhalten von Konsumentlnnen in

kartengeslütaen Zahlungssystemen (Raab G., 1998, i780

Wie gezeigt wurde ist vor allem die mangelnde Transparerz und der nur mittelbare

Geldbezug bei ,,virtuellen Geldformen" ein Problem.. Als Lösungsmöglichkeiten bieten

sich an beispielsweise alle Transaktionen auf Geldkarten zu speichem, den verbleibenden

Ja
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Restbetrag bei prepaid-Karten vor und nach der Transaktion automatisch anzuzeigen und

den Nutzerlnnen die ivlöglichkeit zu bieten, den Inhalt ihrer Karte jederzeit überpnifen

zu können. Verstarkt wird die Unübersichtlichkeit noch durch beruhrungslose Systeme.

Das macht auch deutlich, warum Konsumentenschützerlnnen eine grundsätzliche

Ablehnung von benihrungslosen Abbuchungsvorgängen ( Kollmann K., 1995, 3)

signalisieren. Die Souveränität der Nutzerlnnen wird aber auch eingescbränkt, rvenn

rucht er/sie sondern das Terminal entscheidet, ob gennge Betrage beim Zahiungsvorgang

von der elektronischen Geldbörse oder vom Konto abgebucht werden - ob also bei einer

integrierten Kane die Prepaid- oder die Debitfunktion aktivien wird Diese Entscheidung

muß jedenfalls bei den Benutzerlnnen bleiben, da das eine der Möglichkeiten fur die

Verbraucherlnnen ist, über die Allokatron ihrer Mittel und den aus ihrer Sicht optimalen

Einsatz derselben zu entscheiden. Noch wesentlich transparenter frir die Konsumentlnnen

ist jedoch die !'erwendung von zrvei unterschiedlichen Kanen

Eine wesentliche Ursache für den immer wieder erhobenen Vorw,urf gegen oder Voneil

von "Plastikgeld" (es kommt auf die Position des Beurteilenden an) wonach dieses

"lockerer sitze" und so zu nicht immer kontrollierten Impulskäufen und in weiterer Folge

zur Llberschuldung von Konsumentlnnen fuhre, liegt sicher auch darin begrundet, daß
''fur die herkömmlichen Noten und Münzen ... auch ihr vermeintlicher Nachteil - der

dingliche Charaker (spricht) Technisches Geld leidet dagegen am technischen Zwan,q.

Da es nur durch die Maschrne zum Geld wird, verlien es an Beweglichkeit. Es verlien

aber auch an Vertrauen, das fijr die Wertillusion von Geld unerläßlich ist. " ... "Die

Abstraktion des elektronischen Geldes kann daher nach den Regeln der Geldpsychologie

den viel{?iltigen Hortungs- und Tauschbedürfnissen, dem Schmuck und Sakralerlebnis,

dem Vertrauenswunsch der Menschen nur schwer gerecht werden." Dies scheint mit ein

Grund dafi.rr zu sein, warum unphysisches Geld verstärk zur Verschuldung fu|rren

könnte (vgl .  Die Zei t  vom 16.6.1990).

3.2 Akzeptanz elektronischer Medien durch die Nutzerlnnen

Die o.a. geldpsychologischen Aspelcte sollten nicht unterschätzt werden, doch selbst

wenn langfristigen Haltungen überwunden werden können, stellen sich praktische
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Probleme: wer elekronisches Geld verwenden will braucht die notwendige Infrastruktur.

Mit Kartengeld ist dies einfach, eine Chipkarte kann man mit sich führen. Die

Netzgeldvarianten haben es da schon schwerer. man braucht PC, Modem, Software und

entsprechende Kenntnisse. Dass es damit derzeit noch nicht allzu weit ist in Osterreich

zeigen die folgenden Lrbersichten

Wie Hanappi-Egger und Hanappi (1998) bereits aufzeiglen, spielen bei der Abschätzung

des Potentials von Teleshopperlnnen in Ösreneich mehrere Faktoren eine Rolle:

dazugehören etwa die regionale Veneilung von entsprechender Ausstattung und die

sozio-ökonomischen Variablen Alter. Geschlecht und Einkommen.

3.2.1 Geographischer Aspext

Die folgende Tabelle zeig die PC-Verteilung in österreichischen Haushalten nach

Bundesländern:

Region PCs in Yo del

über  14-Jähr igen

Wien

NÖ

oo
Steiermark

Tirol

Kärtnen

Vorarlberg

Salzburg

Bu rg en la nd

28?.000

144.000

127 .Q00

106 .000

51 .000

47.000

47 .000

20.000

20,8

1 1 , 6

1 0 , 6

1 0, '1

1 7  , 2

1 1  , 7
C R

Ausgehend von der flberlegung, daß Benutzerlnnen von elektronischem Q'Jetz-)Geld

zumindest eine gewisse technische Standardausstattung benötigen, zeig die Verteilung

der PCs in privaten Haushalten, daß es zu unterschiedlichen Dichten komrnt,- so stehen

20,80Ä der über l4-Jährigen in Wien, die einen PC besitzen (noch) nur 8,8% im

Burgenland gegenüber. Außer Voiarlber g n,rt l'l ,2%, das noch eine relative hohe Dichte
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an PC-B esi tzer lnnen auf iÄeist  ( im Vergleich zu Wicn).  Liegen die resr l ichen Bundeslander

nvischen ca L0 und 12o,/o

Wird nun anqenommen, daß eerade in Gegendcn mit  schlccht ausgebauter infrastruktur

das Potent ial  fur 
' fe lcshopping (entsprechend der \achirage an Versandhd.usern) und

damit  an elektronischern Geld schr hoch ist ,  zeigr sLch. Caß gcraic diese Gegendcn von

dcr PC-Verrei lung her nicht Cie beslen Voraussetz.rnqen ür den Einsatz neuer

/ a { r  r n v i r c r i , , ' : t . t ' c t :  ( r p u e f . r -  s i n d

Darüber hinaus kann daron ausqeganqcn r.'",erden, rjaß liele Kundlnnen die ben.:fliche

rcchn ischu . \ . : ss ta i l un r :  nJ I zen .  - : n . ruch  p r i r : r c  h rnk :u fe  zu : ] t l r cn .  D ics  imp l i z : c r :  e ine

Reihe inreressanter Faktoren fur das l 'e leshoopcn Eincrsei ts rrrrd zu glnz besr immten

Zeitcn cingckaut l  (nan ich zu Burozei ten),  anderersei ts * i rd eine ganz best immte

\u tzc r l nnensch ich t  da ron  Gebr ruch  marhen  rnaml i ch  so l che  m i t  en rsp rcchendem

\ etzzuqans und mit  entsorechenCer Qual i t rkat ion)

? ) ) A l t ' r ' r<varlat lr  rnr ' :

F.ine nicht zu unterschatzende Rol le sprel t  das A- l ter porenr iel ler  \utzer lnncn

elektronjschen Gelcjes Zum einen ist  die . { l tersfragc or l  in Zusammenhang mit

en l sp rechendc r  t echn ischc r  QuaJ i f i ka r i on  * i ch r i g  Gerade  C ie  Gcnera r ion .  d ie  noch  n i ch r

so sehr mrt  den ncuen \ ledien aufeervachsen ist ,  ist  of i  n icht bcrcir .  fur pr ivare Z\\ecke

uie Einkaufen via \ lctz C'e cntsprechende Qual i f iz ierung nachzuholen bz* die

notwendigen Invest i t ionen in die Grundausstattung wie PC, \ lodem, Netz-Account etc

zx tat igen In dicsem Zusammenhang ist  erwahncnswefi ,  daß Osterrcich einen L-berhang

an äl teren \ ' {enschen hat So ist  sei t  1951 der Antei l  der Osterreicher lnncn unter l5

Jahren von 72,9Yo auf 17,40,'o gesunken, wdhrend der Anteil dcr uber 60-Jahngcn von

15,59lo auf 20,1o,/o gest iegen ist .  Die Anzahi der uber 75-Jahr igen hat s ich sogar

Verdoppelt  (vgl .  Fassmann H.,  1995).  Laut dem Austr ian Intemet Monitor AIM (Stand

1. Quartal  1999)6 sind 57oÄ der österreichischen Internct- \utzer lnnen zrvischen l4 und

l9 Jahre In der Al tersstufc der uber 5O,Jahngen (die 36920 der Gesamtbevolkerung

ausmachen) nutzen nur 9oz'o das lntemet

6  v < l g l e : c l : c  l . r t l  t . . t  ' . r  o t t . J : - l d .  s t n t c r  :  i l u :

Scz/aj€ Aspskle e laktranischan Ge dss 2', ' ,



3.2 3 Geschlechtsspezifischer Aspekt

Zur Zeit werden 80%o der Kaufentscheidungen von Frauen getroffen. Konsequenterweise

sind sie daher eine interessante Zielgruppe auch fur elektronisches Geld. Andererseits

muß die Situation von Frauen hinsichtlich der Möglichkeiten fur Teleshopping genau

untersucht werden: Zum einen zeigl Bim G. (1966), daß nach wie vor sehr

geschlechtsspezifische Ausbildungswege exisitieren, die junge Frauen in soziale Berufe

und weniger in technisch-naturwissenschaftliche Bereiche drängt. Zahlreiche Studien

zeigen, daß Frauen noch immer tendenziell einen lv{angei an technischen Qualifikationen

auf,veisen (vgl .  z.B. Dumdel l  A.,  1991, Shashaaru L. ,  i993).

Daniber hinaus sind Frauen in der Berufswelt meist nicht in Positionen angesiedelt, die es

ihnen ermöglichen, sehr autonom über ihre Zeit zu verfügen (vgl. z.B. Gnsold A./Simsa

R, l99l). Daher kann der Schluß gezogen werden, daß Frauen seltener als lvlänner

berutlichen Zugang nt Shopping-N{öglichlieiten über Internet haben werden.

Die in der Zwischenzeit bereits vorhandenen Studien zur Internetnutzung zeigen, daß der

Frauenanteil sich nach wie vor in Grenzen hält (Balka E., 1997). Wie in Hanappi-Egger

(1999) ausgefi,rhrt, zeichren sich hrnsichtlich der geschlechtsspezifischen Aspekte der

Internet-Nutzung ähnjiche Phänomene ab wie aus der generellen Techniknutzung

hinlänglich bekannt: Nur etwa 17Yo der Internet-Nutzerlnnen sind Frauen, und unter den

Jugendlichen zeigt sich, dass die meisten Mädchen in der Schule zum ersten Mai mit dem

Internet in Kontakt kommen, während bei Buben sehr oft auch außerhalb der Schule,

also bei Freunden, das erste Mal gesurft wurde. 80% der Buben und nur 20Yo der

Mädchen nutzen oas Internet auch in der Freizeit. Da auch die Gruppe der Söhne

weitaus starker den Anstoß zum Computerkauf glbt (42Vo z:, 1'7oÄ Mädchen), liegt der

Sctrluß nahe, daß dies auch fur die Installation eines Internetanschlusses gilt.

Generell haben Mädchen weniger Selbstvertrauen als Buben im Umgang mit dem

Intemet, haben eher Angst, etwas falsch zu machen oder lassen sich von der

Unubersichtlichkeit abschrecken.

Es zeigt sich, daß es zu unterschiedlichen, geschlechtsspezifischen Nutzungsmotiven

kommt: Während Buben eher technisch ausgerichtete Nützlichkeitsvorstellungen haben

(programmieren, etwas über den Computer lemen) und Spaß haben als wesentliches
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Kritenum sehen, ist fiir Mädchen die Pflege sozialer Kontakte via Internet wichtig (2.B.

in Form von Chatten).

Eine ähnliches Maß an Altivitat weisen beiden Geschlechtergruppen in

kommunikationsbezogener Hinsicht auf (chatten, email). Sind einige minimale technische

Kenntnisse notwendig (wie z.B. fur das Downloaden. Oniine-Spieie etc.) ziehen sich

Mirdchen bereitwilliger zunick

3.2.4 Vefteilung der Kaufkraft

In den letzten 20 Jahren sind in Osterreich die Enrage aus Kapital und Besitz wesentlich

stärker angestiegen, als die Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Von 1981 bis l99l ist der

Anteil von Einnahmen aus Besitz von ca. 3070 auf 409/o des GDP gestiegen. Da sich das

meiste Kapital in den Händen einer immer kleiner werdenden Gruppe befindet, und die

Durchschnittshaushalte mit relativ geringem verft]gbaren Einkommen auskommen

müssen, ist kaum abzusehen, daß Teieshopping und damit die Verbreitung eiektronischer

Zahlungsmöglichkeiten ber der Masse der Konsumentlnnen Verwendung finden wird. Zu

konkreten ökonomrschen Auswirkunqen elekronischen Geldes siehe Teil I

Um aus konsumpsychologischer Sicht das zukünftige Potential des Internet-Shoppens

abzuschätzen, kann aufdie Erlahrung der Te)e-Shops via TV zun.ickgegriffen werden.

White (1995) kommt in ihrer Analyse des ,,Home Shopping Network (HSN)" zu dem

Schluß, dass einige interessante Präsentationsaspekte existieren, die den Einkauf via TV

offensichtlich attral'1iv machen

. Die Konsumentlnnen der via TV angebotenen Güter bilden eine Commuruty, also

gewissermaßen eine Familie, was durch den hriuslich-familraren H.intergrund der

Verkaufsgesprdche noch verstär}<t wird. Dass vom technischen Equipment her ein

Femsehapparat und ein Telefon benötigt wird, verstärkt zusätzlich die Assoziation

des Kaufuorgangs mit einem privaten A-I,ir der Personen.

. Es wird meist zu einer bestimmten Zeit ein Produk angeboten, dass auch nur

wäkend der Sendezeit erwerbbar ist. Im Verlauf einer Sendung werden zwischen

funf und funfzehn ProduLte angeboten, was den Eindruck vermitteln soll, dass zum

einen zrvar eine breite Produktpalette vorhanden ist. zum anderen aber die einzelnen
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Güter immer nur bestirnrnte Zeiten verfugbar sind. Letzteres ftihrt zu einer gewissen

Unsicherheit bei den Konsumentlnnen, u.U. das Produkt auch zu verpassen, lalls mit

der Bestellung zu lange gewartet wird.

o Die Konsumentlnnen werden in hohem NIaße als tnformierte und auleeklärte

Käuferlnnen angesprochen. Dies wird einerseirs durch die permanente Einblendung

des akluellen Preises (oft in verschiedenen Währungen) vermittelt, andererseits

beziehen sich die Dialoge nvischen Arbieterlnnen und Käulerlnnen ständig auf die

Qualität und den Wert des Produkres. Das hat zusätzlich den Effekt, dass sozusagen

die Kosumkultur der arbeitenden Bevölkerung sichtbar _eemacht wird.

Die Anruferlnnen, meist glückliche Besitzerlmen des angepriesenen Produkts

ubemehmen die Funl.rion von Zeuglnnen Sie bestätigen - angeblich auf Grund von

Erfalrungen - ihre Zufnedenheit und rveisen meist darauf hin, dass sie bereits

ähnliche Produkte, aber mt einem weit schlechteren Preis-Leistungs-!'erhdltnis

irgendwo gesehen oder gar schon einmal erworben hdtten. Die persönliche Anrede

(meist mit Vornamen) verstärkt den familiairen, clubhaften Umgangston.

Generell r.vird in hohem Nfasse sug.eeriert, dass es letalich eine endlose Kette von

Produken gibt, deren Akhtmulation zwar persönliche Befriedigung schaffi,

gleichzeitig aber auch Zutritt verschaffi zu einer größeren Gruppe von Personen

eleichen Geschmacks

Der Erfolg des Tele-Shoppens via TV scheint also in der sinnlichen Wahmehmung des

Produkts, in der farruliären Llmgebung und in der Mitgliedschaft einer größeren

Community zu liegen. Offensichtlich sind viele dieser Aspekte nur schwer über Inte.net

vermittelbar. Selbst rvenn aufrvendige graphische Präsentationstechniken die Darstellung

von Produkten verbessern, kann mit der Gesprächs- und Beratungssituation via TV nicht

konkurriert werden.

Andererseits gibt es bekanntlich Trends, via digitales TV Internet flächendeckend in die

privaten Haushalte zu bringen. Außerdem werfen spezielle Angebote (wie z.B. pay-TV

etc.) zunehmend Fragen der Abrechnung aul In diesem Zusammenhang wird es in

Zukunft sicher ein aktuelles Thema sein, inwieweit Geldkarten an Bedeutung gewinnen

werden.
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3.3 Die Chipkarte das Medium der Zukunft

Die o a varianten von Netzgerd dienen vor allem der Bezahlung im Intemet Daneben
wird es aber auch in Zukunii die Norwendigkeit fur rokare (Krein-) Gerdtransalctionen
geben. Dafi.ir ist die portabiiität des lvrediums wichtig. Bestens geeignet als portables
elektronisches Speichermedium ist die chipkane Da das Bar,eeldhandring Geld kostet,
wird die elektronische Variante nrLrreJs chipcard in Zukunrt eine u.esentriche Rore
spielen. Für die Konsumentinnen werden einfacheres Bedienen gegenüber bestehenden
EFTPoS-Systemen auf Debit- oder Kreditkanenbasis und weniger Belastung durch
Kleingeld als Vonei le posrul ien

Im Zahlungsverkek ist das Kri.renum fi.jr die funktionale Gliederung der
unterschiedlichen Karten der Zeitpunkt der Belastung des zugrundeliegenden
Girokontos.

Demnach wird zwischen

o Debit-,

o Kredit-, und

o Wert- (Prepaid-)kanen unterschreden.

obwohl in Österreich auch die Debir(ec)Kanen mit einem Chrp versehen sind, solr hier
vor allem die wert-Karte und ihre universell einsetzbare variante, die Geld-Kane - meist

"elektronische Gerdbörse" genannr * im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Die
wertkarte oder ,-Prepaid-card" ist eine Kane, bei der rnit der Bezahlung der Karte ein
Recht auf waren oder Dienstleistungen erworben wird, die mltters der Karte in Anspruch
genommen werden können. Die Geld-Karte hingegen speichert ,,echtes elektronisches
Geld" Man unterscheidet zwischen wertkarten mit Gurscheincharaker, bei denen die
Inanspruchnahme auf bestimmte Güter oder Dienstleistungen des Kartenherausgebers
beschränkt ist (Zweipaneienverhärtnis), und wertkarten nut Gerdchararrer (,,unechte
Geldkarten"), die weitgehend universe' einsetzbar sein soten (Mehrpaneiensysteme).
Derzeit sind vor alrem Zweipaneiensysteme verwirkricht. ,,Trotz der Bezeichnung .Gerd_
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börse'wird in den meisten Projel:ten nicht daran gedacht, daß Karteninhaber sich gegen-

seitig Werteinheiten von Karte zu Karte übertragen können. Eine solche Möglichkeit, die

in dem urspninglich in Großbritannien vorgestellten Mondex-System vorgesehen ist,

würde den Charakter der Wertkartensysteme grundlegend ändern und vielftiltige

geldpolitische und bankrechtliche Fragen aufilerfen. Die Befiagung von Nutzerlnnen

und Nutzem lielerten auch keine Indizien dafur, daß diese eindeutig an universell

einsetzbaren Karten interessien sind" (Kubicek H., Klein S., 1995, 97). Auch die

österreichische Lösung - über deren Gestaltung ja noch im Rahmen dieser Arbeit

berichtet wird - wird nicht nach dem Bargeldkonzept, sondem nach dem sogenannten

Sichteinlaeenkonzeot realisiert

Mehr-Parteien-Wertkartensvstem

Ji. ,, "
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Zwei-Partei en-Wertkartensystem

Wie aus den Graphiken hervorgeht, ist die Organisation eines Mehr-Parteien-systems

wesentlich aufuendiger als die Realisierung eines einfachen Zwei-Parteien-Systems. Die

Trennung von Kartenherausgeber, Kartenverkäufer und Abrechnungssteile, die die

Umsätze auf die einzelnen Dienstleister verteilt, erfordert einen wesentlichen

Mehraufuand, der sich nicht für alle Anwendungen lohnt. Das obige Beispiel wird noch

komplizierter, wenn eine wiederaufladbare Karte eingeseta werden soll, da dann der

Aufbuchungsvorgang ebenfalls über die Clearingstelle fuhren muß. Die Wegwerf-

Wertkarte (wie sie etwa in Dänemark existiert) ist zwar aus ökologischen Gninden nicht

zu befürworten, stellt aber aus der Sicht des Datenschutzes die optimale Variante dar.

Sie wird sich aber wahrscheinlich nicht aus ökologischen Gninden, sondem eher aus

ökonomischen Gründen nicht durchsetzten (ebd.,269). Die Chipkarte kann durch die

Off-line-Autorisierung zur Senkung der Kommunikationskosten und auch zur

Verlcürzung der Abwicklungszeiten an POS-Terminals beitragenT und stellt aus diesen

Gninden fur den Handel eine recht interessante Alternative zu bestehenden Kartensyste-

men dar. Auch aus der Sicht der Konsumentlnnen wäre die elektronische Geldbörse eine

durchaus interessante Alternative, da mit Hilfe der Chipkarte ein anon)'rnes, grundlegend

neues Karten-/Zahlungssystem aufgebaut werden könnte. Wie noch nt zeigen sein wird,

' lm Vergleich au Zahlung mit PlN-geschrltzter Debit-Card und Online-Authorisierung. Bezuglich des
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stehen dieser Entwickiung jedoch eine Reihe organisatorischer Probleme und auch

gewicht ige Interesseo der Hauptakteure enrgeqen.

Geldbörseprojekte oder -realisierungen lauien u.a. in Belgien. Deutschland, Finnland,

Italien. Danemark, Niederlande, Portugal, Schweiz und Spanien (Judt E.,4(omatz R.,

1998, l9) Weiters in Südafäka und aulden Kanalinseln. Geplant ist die Einführung einer

elektronischen Geldbörse in Singapur und im Nordosten der US{ aber auch in Beriin

(Kubicek/Klein I 995, 26 I ). Ein fur Deutschland entwickeltes Szenario zur Umstellung

der ec-Kafte von Magnetstreifen- auf Ctupkarte beschreibt sehr gut auch die

tatsdchlichen Umstände in Österreich: ,.Der Adaß hierfur ist nicht die Geldbörse,

sondern zum einen der Versuch, die Sicherheit zu verbessern, und zum anderen die Hoff-

nung, so das electronic-cash System doch noch zu einem großen Erfolg zu fuhren.E ..

Die Geldborse scheint fi.rr die Bankenvertreter in diesem Zusammenhang eher als

Verkaufsargument denn als wirklich gewollte Funktion. Denn eine ec-Chipkarte ist

teurer als eine lvlagnetstreifenkane, und die Kreditinstitute wollen diese Zusatzkosten

nicht ohne Not aus ihren Gewinnen finanzieren. Vielmehr soll die ec-Chipkarte gegen

entsprechend höhere Gebük ausgegeben werden. Dann muß den Kunden jedoch ein

zusätzlicher Nutzen verkauft werden. Die oftline-Autorisierung bei electronic-cash dürfte

von den Kunden kaum als hinreichend angesehen werden, denn ihnen ist es letalich

gleichgiltig, ob online oder offline autorisierr wird" (ebd., 266f).

Ein großes Segment fi.ir die Münzgeld ersetzenden Wertkarten und elektronischen

Geldbörsen ist der Automatenverkauf. H.ier wird vor allem mit dem Verhindern von

Automateneinbnichen und den Kosteneinsparungen beim Bargeldhandling fur die

Karter ösung argumentied. Der erste Aspekt tnffi sicher zu, der zr.veite jedoch ist

differenziener zu betrachten. Bei Dienstleistungsautomaten (Öffentliches Telefon, Spiel-

automaten, Schließfticher) kann das Einsparungspotentiai voll ausgeschöpft werden, an

Warenausgabeautomaten (Getranke-, Zigaretten- oder Zeitungsautomaten) jedoch, ist

die Bargeldnanipulation nur ein Teilaspekt und die Neubestückung mit Waren muss

Gesch*indigkeitsge*,inns gegenr.lber Bargeld dürfte dies jedo{h nicht der Fall serrr.
8 Dazu ist zu bemerken, dr3 es ul der BRD eure lange und heftige Disl-ussion um das elecronic-cash System

geBebeu hat und die Auseindersetzungen ^rischeD Kredirwltchaft und Handel intensiver u:rd vor allem
öilentljch gelilhrt rrr'trden, was beim öste.reicfuschen Batkomatkassensystdm nicht m seiben Ausmaß der Fall
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weiterhin abgewickelt werden. Daraus ergibt sich, daß das Gesamtpotential wahr-

scheinlich geringer sein dürfte, als in optimistischen Szenarien angenorrrmen und daß

auch mittelfristig ein Nebeneinander von Mürz- und Kartenautomaten - vieileicht

getrennt nach Argebotssektoren - bestehen bleiben wird.

Nicht zuleta sind auch die Kundenkanen ein wesentliches Segment im Bereich des

Zahlungsverkehrs, der auch von der chipkartenbranche entdeck wurde Hier steht aber

der Marketing- und Kundenbindungseffekt im Vordergrund des Interesses, die

Zahlungsfunktion tritt zunick. Erfahrungen zeigen, daß Kartenkunden htiufiger kommen

und mehr Geld ausgeben. Der durchschnittliche Einl<aufsbetrae mit der yesss-card liegt

doppelt so hoch wie deqenige bei Barzahlung (Kubicekleein 1995, 109) und auch die

Deutsche Bahn hat ähnliche Erlakungen gemacht: Der durchschnittliche Fahrgast tatigt

mit der Bahncard l7 Fahrten statt zuvor ohne Bahncard l0 Bahnfahrten, der Zuwachs

an Neukunden durch die BahnCard wird auf l6% beziffen (ebd.. 246). Diese aus Un-

ternehmenssicht erfi'eulichen Aspeke von Kundenl:arten haben natürlich bei

Konsumentlnnenvertretern zu Bedenken bei der Verwendung von Kanen gefuhn. Der

Haupteffekt der Kundenkarten lieg aber neben der Kundenbindung durch die Karte

selbst in der einfachen, schnellen Gewinnung von Daten der Kunden, um so die

Möglichkeit zu haben, seine Klientel besser kemenzulemen und indivrduell ansprechen

zu können. Davon verspricht man sich eine höhere Effektivität der eingesetaen

Werbemittel Dazu ist aber die Chiptechnoiogie nicht notwendig. Dafür reicht eine

attraktive Plastikkarte nut Magnetstreifen und Speicherplatz fur 226 Zeichen aus.

weitere Anwendungen mit ZalrJungsfunktion eröftren sich im innerbetrieblichen Bereich.

Kantinen(wen)kanen stellen dabei oft den ersten Schritt zu einer Multifunlrionskarte mit

vfitarbeiterausweis, Zutrittsberechtigungen und ev. auch mit einer offenen elektronischen

Geldbörse etc. dar.

3.3.1 die Akzeptanz der elektronischen Geldbarse in österreich - Quick ?

Geschichte

Im Jahre 1994 entschieden die östeneichischen Geldinstitute, die nächste Generation

neu auszugebender Debitkarten (ec-Karten, Bankkundenkarten, Bankomatkarten) mit
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der Chiptechnologie auszustatten. Hauptmotiv dafür war ,,primär eine verbesserte

Cardholder lenfication (Sicherstellung, daß es sich um den echten Karteninhaber

handelt) und eine Verbesserte Card Authenticallor (Sichersteilung, daß es sich um eine

echte Karte handelt) bei POS- und ATivl-Transaktio nen yor Ort sowie die damit

verbundene O;fflnte-Fcihigkeir (Judt,Komatz 1998, l6). Ziel war also die Anhebung des

Sicherheitsniveaus des Österreiciuschen Bankomatsystems. Die elektronische Geldbörse

war als ,,Zusatzfunhion" (ebd.) geplant und in diesem Sin-ne ein ,,Abfallprodukt", das

marketing-technisch hilfreich war, um die gestiegenen Kosten der ec-Karte den

Verbraucherlnnen leichter,,schmackhaft" zu machen.

Nach einem Feldtest in Eisensladt (l l/94 bis 03/95) wlrde die Quick ab 1996 als

österreichische Elektronische Geldbörse erngefi.:hrt. Nach einem Start in fi.rnf Stadten

(Bruck&{ur, Eisenstadt, Mödling, St. Pölten und Wr. Neustadt) im April 1996 wurde im

Oktober 1996 Quick österreichweit eingefuhn (vgl Europay Austria 1999b). Wie bereits

erwähnt haben Automaten einen wesentiichen .Anteil an der Entwicklung der

elektronischen Geldbörse. Besonders in diesem Segment fallen die angepeilten

K)einstbeträge an Verftigbar sind derzert nur ,,rund 700 Automaten (Heißgetränke-,

Kaltgetränke-, Fahrschein-, Parkschein- und Zigarettenautomaten sowie Kopierer und

Intemet-Surfstationen) .... So veriiigen bspw. schon folgende Städte ... über Park-

scheinautomaten mit Quick: Bruckteitha, Eisenstadt, Gmunden, Graz, Kirchdorf a. d.

Krems, Krems, Leibnitz, Liezen, Linz, Neunkirchen, Neusiedel am See, Schwechat und

Tulln. Und demnächst ist es auch in Voitsberg so weit." (Europay Austria 1999c)

Neben den konlogebundeneir ec-Karten und den Bankkundenkarten ist die Quick-

Funktion auch auf konlounge bundene, Wertkarten rnit Chip verfi.igbar. Somit ist die

Elektronische Geldborse auch jenen Kunden zugänglich, die über kein eigenes

Bankkonto verfügen (2. B. ausländische Touristen, Kinder, etc.) (Europay Austria

1999c). Diese Karten werden allerdings von den Österreichischen Kreditinstituten nicht

extra beworben, was - gemeinsam mit der hohen Dichte von kontogebundenen ec-

Karten z) einer eher gerinqen Verbreitung dieser anonymen und aus

Datenschutzüberlegungen sinnvollen Variante fuhrt. Weiters können die bei einer

Drogeriekette kostenlos erhaltliche ,,Bipa BEST CARD" und die ,,Kepler Card"
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(amtlicher Studentenausweis der Johannes Kepler Universität in Linz) fijr Zahlungen

mittels Quick verwendet werden.

Der Ladevorgang erfolgt in der Regel am Bankomaten oder an Selbstbedienungs-

terminals gegen ein Konto oder bar an Schalterterminals in Banken. Die max. Höhe des

aufbuchbaren Betrages beläuft sich aufATS 1.999.-, wobei bei einem Ladevorgang max.

ATS L000.- geladen werden können. Neben der ,,realen" Vemngerung des Geldes am

Konto der Konsumentlnnen findet gleichzeitig eine ,,virtueile" Vennehrung auf einem

sogenannten ..Poolkonto" der jeweiligen Bank/Sparkasse statr. Die Höhe dieser

Poolkonten - und damit die im Umlauf befindliche lvlenqe ..vinuellen Geldes" - wird der

OeNB monatlich gemeldet.

Bei der Entladung der Börse (Zahlung) wird der Rechnungsbetrag von der Karte

abgebucht und aufder integrienen Händlerkarte im Händlerterminal gutgeschrieben. Die

Gutschiift erfolg anhand einer Kennung auf einem speziellen Sektor Die Kanen

beinhalten l0 deranige Pools (9 ,,Verrechnungssitze" der österreichischen Kreditinstitute

plus einen fur die anonyme Quick). Fav alle Unternehmen reichen die so entstandenen

Salden online ein. Es besteht aber auch die N{ogjichkeit mittels einer ,,Einreichkarte"

Geld vom Terminal auf diese zu laden und mit dieser Karte in einer Bankfilia.le eine

Lrberweisung aufs eigene (Händler-)Konto zu veranlassen. Dies wird aber kaum in

Alspruch genommen, da das zur Datenübertragung notwendige Modem in die

Händlerterminals integriert ist. Eine Einreichung fuhrt demnach zu einer Verringerung

des ,,virtuellen" Poolkontostandes der jeweiligen Bank/Sparkasse und zu einer ,,realen"

Vermehrung auf dem Konto des Händlers.

Nutzung

Die elektronischen Geldbörsen, so auch die Quick sind vor allem auf Münzgeld-

substitution und Kleinbeträge ausgerichtet. Dementsprechend klein ist auch ibr Anteil am

gesamten kartengesteuerten Zahlungsverkehr, sowohl die Transakionszahlen, als auch

die Transak-tionsvolumina bewegen sich im Prozent- bzw. sogar im Promillebereich.

Neben der grundsätzlichen Einschränl-ung auf KJein(st)beträge spielt natürlich auch die

noch relativ geringe Laufzeit der .Arwendung und das nicht wirkiich fldchendeckende

Vorhandensein von Lade- und Zahlungsmoglichkeiten eine wichtige Rolle.
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Im folgenden sollen einige ausgewählte Zatrlen über die Entwicklung von Quick in

Österreich und ihre Akzeptanz bei den Konsumentlnnen präsentiert werden.

Entwick lung von Qu ick

Kar ten  ( in  Ts)

Davon ec-Kaden (in Ts)

Davon Bankomatkaden-Karten (in Ts)

Davon Quick-Weftkarten (in Ts)

Ladetermrna ls

Davon Bankornaten

Davon S8-Termina is

Davon Schalterterminals

Zah lungs termina ls

Davon Quick-Only-Terminals

Davon Bankomat-Kassen

Zah lungs t ransaKionen

Zah lungsvo lumen ( in  Mio  OS)

1996

2.372

'1 .066

2.7 08

86.591

1997

3.495

12.7 56

426.485

78,0

1998

3.456

2.461

795

240

4.954

2.454

1 049

1 9 . 1 1 8

1 . 5 9 1

17.527

1.164.705

1 2 6 , 8

Quelle: (Europay Austria 1999a)

Wie die obige ÜTbersicht zeigt, war die Entwicklung von einem eher zaghaften Beginn im

Jake 1996 und einem sprunghaften Anstieg bei Lade- und Zahlungsterminals im Jake

1997 gekennzeichnet. Auch die Transaktionen und Zahlungsvolumina entwickelten sich

dementsprechend. Die Zurvächse von 1997 auf 1998 konnten nicht annähernd so groß

ausfallen. Die Zahl der Karten lag von Anfang an auf einem sehr hohen Niveau, da alle

ec-Karten mit der Quickfunlrion ausgestattet waren. Geringe Zuwächse konnten hier nur

über die anonymen Wertkarten, Quick-A-ffinity-Karten und die Multifunktionskarten

(Studentenausweis, Betriebsbörse etc.) erzielt werden. Während die Ladeinfrastruktur

von 1996 auf 1997 mehr als verdreifacht wurde, brachte der weitere Ausbau im Jahre

1998 nur einen Zuwachs von etwa 40Yo. Die Zahlungsinfrastrukur konnte sogar noch

starker gesteigert werden (mehr als vervierfacht 1997 und etwa 50oÄ Zuwachs 1998).

Mit der verbesserten Zahlungsinfrastruktur veränderte sich naturgemäß auch das
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Verwendungsverhalten der Konsumentlnnen. Während es im Jake 1997 noch etwa

parallel zum Ausbau der Infrastrukur verlief (Transaktionen und Volumen knapp

verfrinffacht), zeige sich von 1997 auf I998 eine drastrsche Veräaderung. Einerseits

stiegen die Transaktionen wesentlich srärker, als es das zusätzliche Angebot an

Terminals verrnuten ließe (+ 179o,zo;, andererseits konnte beim ZahJungsvolumen nur ein

Zuwachs von 60% erzielt werden - ein Zeichen, dass die Benutzerlnnen die eigentliche

Funktion der elektronischen Geldbörse (Münzgeldsubstitution für Kleinstbeträge)

erkannt haben dürften.

Der durchschnittliche Zahlungsbetrag je Transaktion betrug im Jahre 1996 ATS 202,10

und fiel kontinuierlich aufATS 183,06 im Jabre 199'l und ATS 109,24 im Jahre 1998.

Dies spiegelt sehr gut die Arwendungsmoglichkeiten, die den Konsumentlnnen geboten

wurden. Während am Anfang die Euphorie des Neuen und die Infrastrukur der

Pilotstädte zur Verfügung stand, hat sich nuttlerweile eine weite Verbreitung der Quick-

Zal ungsmöglichkeit im Lebensnr,rttelhandel entrvickelt. Wenn mar die geplante

Weiterentwicklung, die vor allem einen Einsatz im Äutomatenbereich vorsieht, zugrunde

Iegt, kann man davon ausgehen, dass sich dieser Durchnittsbetrag in den nächsten Jaken

noch weiter verringem wird.

Aussagekräftiger als der Durchschdttsbetrag ist die Entwicklung der Verteilung der

Beträge. Nach einer anftinglichen Euphorie wo der,,Reiz des Neuen" bewirkte, dass alles

was mögiich war, auch mit der elektronischen Geldbörse bezahlt wurde, tut sich die

Schere nun weit auf Seit 1998 steigen die Ausgabe unter ATS 1OO.- im selben Ausmaß

an, wie die Ausgaben zwischen ATS 100.- und ATS 500.- zunickgehen. Dies dürfte

auch auf die o.a. forcierte Entwicklung im Automatenbereich zunickzufuken sein. Die

Betrage jenseits der ATS 500.- Grenze spielten schon von Anfang an keine Rolle. Im

Vergleich dazu hat die Maestrokarte eine andere Charakteristik und wird vor allem fur

Einkäufe im Bereich von ATS 100.- bis 1.000 - eingeseta.

Von den 19.118 Zahlungsterminals, die Ende 1998 anr Verftigung standen, waren 1.591

Quick-Only-Terminals (inkl. Automaten), 5.097 Sonderlösung Food-Terminals (2. B. bei

Billa, Bipa, Emma, Löwa, Merkur, Mondo, Zielpunlt) und 12.430 Bankomat-Kassen

(Europay Austria 1999c).
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Auch wenn die weiter oben relerierten Zuwächse bei der Quick recht ansehnliche

Steigerungsraten erkennen lassen, so ist aus volkswirtschaftlicher Sicht eine

Relativierung hinsichtlich des Anteils am gesamten kartengesteuerten ZaNungsverkehr

angebracht. Die Lhersichten oben zeigen das Verhältnis von Quick zu den beiden

etablienen Kartenanwendungen östen'eichischer Konsumentlnnen: der DebitCard mit der

direkt Girokonto bezogen ZalrJungen getätigl und Bargeld behoben werden kann, und

der Kreditkarte - wobei hier nur ein kleiner Ausschnitt dargestellt ist und die

entsprechenden Zahlen mehr ais verdoppelt werden müßten, da neben der MasterCard

noch VISA (etwa vergleichbar im \[arktanteil) und die beiden k]eineren

Kreditkartengesellschaft Diners und Amencan Expreß ebenfalls entsprechende Umsdtze

tätigen. Dies fuhrt dazu, dass das Verhältnis der Quick zum Gesamtmarkt der

Kreditkanen bei den Transakionen etwas geringer auslallt als bezogen auf die Maestro

Karte und bei den umgesetaen Volumina noch viel kleiner ausfällt. Dies erklärt sich

durch den höheren Durchschrunsbetrag, der bei KreditkanenzahJungen anf}illt (Nentwich

M,?eissl  W /Pisjak P.,  1993, 30O.
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Verteilung der Maestro-Zahlung
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Gegentjberstelu ng ton N urzr;G h äufiöräG;
unlerschiedlicher Zahlungssystemel ggS

Kaden

Transaktionen (in Mio)

Vo lumen ( in  Mrd  öS)

MasterCard

67 4 .259
'17 ,80

Maestro

2.913 000

38,90

28,34

Quick

3 456.000

1  , 1 6

0 , 1 3

Quelle: (Europay Austria 1999a)

Verhältnis der TraniäkrioiEn ridloilmina
zwrschen verschiedenen Kartenarten

Quick zu MasterCard Quick zu

A,6o/o

0,20Ä

Maeslro (Zahlung)

Transaktionen

Volumen

1996

a,6010

0 , 1 %

lqoT

2.70/o

0,3%

' t998

6,sa/o

0 50/o

1997

1 , 8 %

a,40/o

'1998

3,0o/o

a,40/o

Quelle: @uropay Austria 1999a)

Hinsichtlich sozialer Fragestelh:ngen ist auch interessant, wie sich die Nuta-rng regiona.l
verteilt. Hier zeigt sich entgegen den ersten vermutungen, dass rucht wien ars Großstadt
den größten Anteil beiträgt; vielmehr sind sowotrl hinsichtlich Transaktionszahl als auch
hinsichtlich Transaktionsvorumen die oberöste.eicherlnnen Vorreiter bei der Nutzung
der elektronischen Geldbörse in österreich. Großen Anteir an dieser siruation dürfte
n'cht zuletzt die Einführung der Keplercard an der Linzer uruversität (studentenausweis
mit Quickfunktion) und die Nutzung der euick als Zahrungsmitter in einigen
oberösterreichischen Betrieben haben. Wie die folgenden Graphiken zeigen, wird
oberösterreich von wien' Niederösteneich und der steiermark geforgt. Die restrichen
Bundesländer spielen in der euick_Nutzung nur eine untergeordnete Rolle. Einen
ähnlichen Befund konnten wir schon an anderer stellee hinsichtlich der pc-Dichte

e siehe seite )oo(
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feststellen, was nicht zuletzt auch mit der Große der Bundesländer zusammenhängen

dürfte.

Quick-Statistik, Lade-Zah I-TRX 98
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I n te rn atio n a I e r Ve rg I e ic h

Da die allgemeine Akzeptanz sehr von der zur Verfrigung stehenden Infrastrukur für

Laden und Entladen abhängt, können positive Erfahrungen vor allem und schnell in

abgegrenzten Benutzergruppen gemacht werden. Beispiele dafilr sind einige Betriebe in

Osterreich, die die Quickfunktion auf ihrem elektronischen Mitarbeiterausweis realisiert

haben. Ein außerordentlicher Schritt fur die Verbreitung eines der drei deutschen Kar-

tensysteme dürfte die beabsichtige Einfuhrung des GeldKane-Chips auf dem Mitarbei-

terausweis der Deutschen Bahn AG sein. Damit wären etwa 250.000 Beschaiftigte in der

Lage ihren Mitarbeiterausweis in den Kantinen des Unternehmens und auch außerhalb

einzusetzen (Sietmann 1999, 40)

Ein wichtiger Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Danmsnt Karte aus D2inemark. Sie

wurde im lahre 1992 eingefuhrt wurde und eine entsprechende Verbreitung findet. Zum

Unterschied von der östeneichischen Quick ist sie nicht wiederaufladbar, vorausbezahlt
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und anonym. Sie entspricht vielmehr dem Bargeldsubstitut. Im 4 Quanal 1998 wurden

etwa 1,87 N{io. Transaktionen getatigt, was firr 1998 insgesamt 7,29 Transakionen

ergibt. Gegenüber 1997 ist das ein Anstieg von 25Yo (Danmont 1999). Die folgende

Ir'bersicht zeigt die quanalsweise EnnvickJung der Transaktionen seit 1994:

1i95 rS95 r9r7

Quelle. (Danmont, 1999)

Im Vergleich dazu nehmen sich die etwa l,l lvfio. Transaktionen mit der österreichischen

Quick im Jalre 1998 geradezu bescheiden aus. Bezieht man den Vergleich jedoch auf

das dritten Jahr der Laufzeit (199.1 bei Danmsnt, 1998 bei der Quick) zeigr sich, dass die

österreichische Karte etwa vergleichbare Zahlen aufiveist. Ob allerdings die Entwicklung

in Osterreich ähnjich verlaufen wird wie in Dänemark kann nicht vorausgesagt werden.

Zu unterschiedlich sind die Systeme. die dänische Karte ist eine Wegwerf-Karte, nicht

wiederaufladbar, vorausbezahlt und anonym. Man bekommt sie an vielen Verkaufsstellen

und Kiosken. Von der Anlage her ist sie vielmehr ein Bargeldsubstitut, das keinerlei

Verbindung zum Bankkonto auf,veist.

Ausblick - Resumee

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ein-firhrung der Quick als NebenprodulC

derE in f i l h rungderCh ipkar te imÖste r re ich ische lZ : , ] - . - - . . ' ' . . : _

zögerlichen Verlau'f genommen hat. Die A.kzeptanz durch die \utzerlnnen hrnil rr er:

t . - a



hinter den Erwartungen nach, 4n die nonvendige Lade- und Zahlungsinfrastruktur nicht

bereit steht. Die größten potentiale fur eine lVeiterentwicklung der Infrastruklur ergeben

sich in naher Zukunff durch die E1tag-yrrl.llung und den damit notwendig werdenden

Arderungen bei Ar-rtomaten. Wenn man bedenkt, dass derzert erst etwa 700 Automaten

die Quick akzeptieren, in Österreich aber erwa 150.000 Verkaufsautomaten im Einsatz

sind (Wieland 1998, 2), sieht man welch riesiges Potential .. auch wenn sich nicht alle

Automaten fur eine Umstellung ergnen - her noch brach liegt. Gleichzeitig werden auch

die Konsumentlnnen mit der Ein-ft]hrung der ELrRO-NIünzen ihre Bargeidhaltung

möglicherweise überdenken und eventuell im Sinne der heiufigeren Nutzung der Quick

adaptieren. Der kleinste ELTRO-Schein wird Fünf-EL.rRO sein (etwa ATS 69). Damit

werden Mrinzen rm Alltag eine erhebliche Rolle spielen und die Hosen- bzw.

Handtaschen mit zusätzlichem Gewicht belasren. Wenn man von der nicht wirklich hohen

Alzeptanz der ATS 20.- \fünze ausgeht (die Iiele Nutzerlnnen derzeit möglichst sofort

durch den ATS 20.- Schein ersetzen woiien) konnte dies einen tatsäct ichen

Entwicklungs-Schub fur die Quick bedeuten. Dies allerdings nur, wenn sowohl die Lade-

als auch die Zahlungsinfrastrulcur weiter ausgebaut werden. Derzeit wird die obligate

Frage des Bankomaten ,,Wollen Sie Bargeld beheben oder die elekrronische Geldbörse

laden?" eher als Zumutung und unnotwendiger Zusatzaufivand empfunden. Dies könnte

sich in den Jahren nach 2002 ändern. Zur weiteren Verbreirung könnte auch beitragen,

dass es möglicherweise in Zukunff auch Ladestationen außerhalb von Banken geben nird

- vielleicht sogar am Eingang von Supermärkten etc. Die Sparkassen in Deutschland

begeben sich bereits in diese für sie lukrativen Bereiche in dem etwa bei McDonalds

Ladestationen aufgestellt werden (Komatz, 1999). Vor einer zu schnellen Verbreitung

von Ladeterminals außerhalb des Llmfeldes von Banken sollte jedoch aus

konsumentenpolitischer Sictrt gewamt werden. Wie die Diskussion um die

Entsinnlichung/Entmaterialisierung des Geldes gezeigt hatr0, besteht in der immer

geringer werdenden sinnlichen Wahrnehmbarkeit von Geld eine srundsätzliche Gelahr

fur Kontrollveriust und Lrberschuldune. In diesem Zusammenhanq hat die Tatsache, dass

die Ladung der Geldbörse und somit die Entladung des Kontos im Umfeld von Banken

zu ertblgen hat, prävenriven Charakter

ro siehe dazu Seite 20517
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Neben einer ausgebauten Inliastruktur von Lade- und Entladestellen ist fur die

Akzeptanz durch die Nutzerlnnen wichtig, dass die Kontroile über die zur Ver{i.igung

stehenden Beträge rucht erst am Bezahlterm.inal möglich sind (man will vor dem Einkauf

wissen, woran man ist und sich nicht an der Kasse blamieren. wenn die Börse leer ist).

Dass die am Markt erhältlichen Taschenkartenleser, sogenannte ,,Valuechecker" noch

nicht als Werbemittel der Banken eingesetzt werden und (etwa zum Weltspartag) als

Geschenke verteilt werden, verwundert. Sollte die Diffusion der eleklronischen

Geldbörse in Osterreich wirklich forciert werden - und rucht nur ein relativ teurer

Marketinggag zur Verschleierung der höheren Kosten fur höhere Sicherheit im

Bankomatsystem sein - wird sich über kurz oder lang auch die Einstellung zu den

anonymen, nicht kontogebundenen Karten ändem. Der Vorteii der hohen Penetration

mittels ec-Karte kann sichtlich den psychologischen Nachteil (ec-Karten bieten

Konto:rugang, durlen keinesrvegs verloren werden . . ) nicht wettmachen, was die

Nutzung der Quick wesenllich einschrankt. Die anonymen, monofunktionalen Karten

könnten bei hinreichend guter In-{iastruktur sicherlich bei den Konsumentlnnen höhere

Akzeptanz eneichen. Das fugument der.,zu vielen Karten" ist kaum stichlaltig, da die

Konsumentlnnen sehr wohl differenzieren und auch heute unterschiedliche Einkäule mit

unterschiedlichen N{edien (Bargeld, ec-Karte, Kreditkarte etc.) bezahlen (wollen).

Die hochgesteckten Eruanungen der Betreiber, ,daß

o in 5 Jahren sich die Zahlungsgewohdeiten argunsten der Elekronischen

Geldbörsen geändert haben werden und die Elektrorusche Geldbörse - auch

beeinflußt durch die Einfi.ihrung des Euro - den Durchbruch geschaffi haben wird;

o in 5 Jahren Transakionen mit Elekronischen Geldbörsen vor allem Bargeldtrans-

allionen substituieren werden, ohre das Wachstum der Debit- und

Kreditkanenzahlungen zu bremsen;

o in 5 Jahren nahezu alle Verkaufsautomaten das bareeldlose Zahlen mit der

Elektronischen Geldbörse akzeptieren werden;

. in 5 Jahren Elekronische Geldbörsen in aller Welt etabliert sein werden und die

Intemationalitdt der Elektronischen Geldbörsen Realität sein wird" (Judt/Komatz

1998 .  19 )
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werden sich wohl nur erfiillen, wenn im Zuge der Systemgestaltung vermehrt auch auf

wünsche und Bedürfnisse der Nutzerlnnen eingegangen wird und verbraucherpolitische

Anforderungen konstruktiv integrieß werden.

3 3.2 Quick im lnternet

Ein wesentiicher Zulr-unftsmarkt für eleLtronische Geldsysteme ist natürlich - wie schon

weiter vorne diskutien - die Zal ung im Intemet. Neben den bereits vorgestellten

Zahlungssysremen (digicash erc.) ist natürlich auch die kartenbasiene Zahlung ein

mögliches Anwendungsfeld. In entsprechenden Pilotstudien wird auch die

Verwendbarkeit der Quick im Intemet (Quickl) getestet.

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Konsumentlnnen neben einem Web-Broser und

iker Quickkarre eine chipkartenlesegerät und eine spezielle Quickl-client-Software

benutzen. Die Händlerrechner werden ebenfalls mrt einem Quickl-Modul ausgestattet

Die prinzipielle Funllionsweise ist in der folgenden Abbildung dargestellt

Abb. 2: Infrastruktm vqn Quick itrt lnternet vfid'
sche mütischcr Ablau.f eines Bezahlvorgangs

Quelle: ( Thumb N.,Manninger M.,Dietrich D., 1999)

( \
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Die derzeit entwickelte Lösungrl beinhaltet nur den Bezahlvorgang, geladen müssen die

verwendeten Karten weiterhin im bestehenden System werden. Besondere Probleme

liegen hier in der zu gewakleistenden Sicherheit, da diese Lösung fur ein offenes Netz

konzipiert wurde. Hierftir werden kryptographische Verfahren verwendet. Ohne hier auf

technische Details eingehen zu können, sein angemerkt, dass die zusätzlichen Kosten fi.ir

die Konsumentlnnen jedenfalls ein die Diffi:sion behindernder Faklor sein werden und

gleichzeitig die Komplexität des Systems steigl, was vertrauenswürdige Quellen zum

Bezug der notrvendigen Hard- und Software not*endig machen wird.

4. Elektronisches Geld und Partizipation

4.1 Beteiligung - als Werl an sich und für eine bessere

G es a mtsyste m eff izi e n z

Die wichtigste Forderung bei der Gestalrung von komplexen technischen Systemen ist

die Beteiligung der unterschiedlichen Akteure und Betroffenen am System-

gestaltungsprozeß. Dies ist demokatiepolitisch notwendig und zumrndest in jenen

Bereichen einzufordern, in denen der Markt nicht das dominierende Strulcturmerkmal ist,

oder öffentliche Institutionen als Hauptakeure in Erscheinung treten

(Sozialversicherung, Kanen im Gesundheitswesen, Verkehrsbereich - Maut etc.)

In marktmäßig strukurierten Bereichen (Banking, Freizeit) ist die lrühzeitige Einbindung

ebenfalls anzuraten, um nicht Fehlinvestitionen aufgrund mangelnder Akzeptanz durch

die Nutzerlnnen zu verursachen. Beteiligung ist aber mehr a1s begleitende

Markforschung zu Feldtests und sollte alle Betroffenen mehr oder weniger direkt einbin-

den. Die Gesamteffizienz auf Systemebene kann damit wesenrlich beeinflußt werden.

Selbst bei Monopolen oder kartellartigen Marktsituationen ist nicht sicher, ob eine top-

down Strategie auch langfristig und gesamtsystembezogen die optimale Lösung darstellt.

Sicher ist die Einfuhrung schneller zu vollziehen, da Beteiligung immer auch beinhaltet,

" Eiae detaillierte Besckeibung lLndet sich bei Thumb N.,MaruLinger M..Dietrich D., 1999
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daß von verschiedenen Akteuren unterschiedliche Anlbrderungen an das System gestellt

werden und damt Anpassungen und Verzögerungen verbunden sein können.

Am Beispiel des Zahlungsverkehrs läßt sich etwa fragen. Wer erzielt in einem

Wertkartensvstem die größeren Rationaiisierungsvoneile, der Börsenherausgeber oder

der Dienstleister? Und vor ailem. entspncht die Gebührenregelung dieser

Gewinnsiruation? Wenn wieder nur der Mächtigere seine Kostenverteilungsregel

durchsetzt, unabhängig von der konketen Verteilung der Rationalisierungsgewinne, ist

mit einem weruger ertblgreichen Diffusionsprozeß zu rechnen (Kubicek{Klein 1995,

r  18)

Konkret gesprochen, warum soll ein Handelsunternehmen ca. ATS 8.000.- fur ein

Kanenlesegerat ausgeben, wenn bei der Abwicklung noch zusätzliche Kosten

dazukommen und die Vorteile der Kartennutzung vor allem im Bankenbereich zu finden

sind. Beteiligung zielt in diesem Kontext also nicht nur aufdie Konsumentlnnen, sondem

sehr wohl auch auf den strategisch wichtigen Partner ,,Dienstleister'' und auch deren

Vlitarbeiter, den die Akzeptanz des Gesamtsystems wird u.a. auch dadurch beeinflußt, ob

die A-rbeitsmotivation z.B. der Mitarbeiter im Gastgewerbe nachläßt, weil durch die

Kartenzahlung das Trintgeld nicht mehr lukriert oder zumindest fur Arbeitgeber (und

Finanzamt) transparent werden kann.

Aber auch die Konsumentinnen und ihre Anliegen sollte füih genug rn die

Systemgestaltung einbezogen werden. Dies kam sowohl über erprobte Verlahren der

Bürgerbeteiligung oder durch Experten aus Kosumenrenvertretungsinstitutionen

erfolgen.

4.2 Transparenz

Ein Grundproblem aller Kartenanwendungen stellt die mangelnde Transparenz und der

nur unmittelbare Geldbezug dar. Die mit der Kartenzah.lung einlergehende Entkoppelung

von Kauf- und Zahlakt, fuhrt zum Verlust des direkten Kostenbewußtseins und macht es

insbesondere Kindern schwer die Zusammenhänge von Preis und Wert an erfahren. Zur

verbesserten Transparenz gehört aber auch, alle Transaktionen auf der Karte zu

speichem, die Anzeige des Restbetrages vor und nach der Transaktion automatisch
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anzuzeigen und den Nutzerlmen die Möglichkeit zu bieten, den Inhalt iker Karte

jederzeit überpnlfen zu können. Verstärkt wird die Unübersichtlichkeit noch durch

beruhrungslose Systeme. Das macht auch deutlich wanim Konsumentenschützer eine

grundsätzliche Ablehnung von benihrungslosen Abbuchungsvorgängen (Kollmann,

1995, 3) signalisieren. Die Souverarutat der Nutzerlnnen wird aber auch eingesckänkt,

wenn nicht er sondern das Terminal entscheidet, ob geringe Beträge beim Zahlungs-

vorgang von der Börse oder vom Konto abgebucht werden - ob also bei einer

integrierten Karte die Prepaid- oder die Debitfunhion aktiviert wird. Diese Entscheidung

muß jedenfalls bei der Benutzerlnnen bleiben, da das eine der lv{öglichkeiten fur den

Verbraucher ist, über die A.llokation seiner Mittel und den aus seiner Sicht optimalen

Einsatz derselben zu entscheiden

4.3 Multifunktionalität ja oder nein?

Das große Ziel der einen universellen Karte, die alles kann, stößt nicht nur auf

technologische sondern auch und vor allem auf organisatorische Hemmnisse und wird

selbst von Karten-Promotoren njcht mehr angepeilt. Am Beispiel einer Dänischen

Consensus Konferenzl2, kann gezeig werden, daß die Beteiiigung der zulninftigen

Nutzer wichtige Impulse fi.tr die Entwicklung liefern kann. Die Teilnehmer dieser

Consensus-Konferenz haben sich grundsätzlich fur die Chip-Karte ausgesprochen, haben

jedoch ganz deutlich die Trennung von ,,hoheitlichen" und ,,privafwirtschaftlichen"

Karten gefordert. Also keine Vernuschung von z.B. Gesundheitsdaten mrt

Zahlungsverkehrsfun-lcionen auf der selben Karte. Selbst wenn logisch (softwaremäßig)

eine Trennung gegeben ist, so ist doch die physische Trennung auf unterschiedlichen

Kanen. die man ja auch zu unterschiedlichen Zwecken in unterschiedlichen Situationen

einsetzt, eine wchtige, ernst zu nehmende Forderung.

r: Die ,,Consensus Konferenz' ist ein Instmment der paflüpativen Techailfolgen-AbschäEung. Dab€i rvüd ein.
Gnippe von interessienen Laien zu einem bestimmten technologiepolitisch relevanten Thema durch Expeien
inforrnien. Diese Laiengnrppe erstellt einen Flagentatalog, der in einer weiteren Runde in einer öffentlich
zug:ingiichen Konferenz von den Expenen b€ant\Äonet werden muß. Aufgrund dieser Inlormationen versucht
die Gruppe darut zu eiler konsensualen Einschätzu.ng der Technologie und lirer Probleme zu kommen. Dieser
Bericht wird z.B. in Dänemark dem Pariament zugeleitet und bildet einen wes€ntlichen Ausgangspunkt ftlr die
politische Beurteilung von technologiepolitischen Fragestellungen.
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Die Thesen dazu lauten:

. es gibt keinen Wunsch nach einer Universalkarte. weil diese nicht mehr verstehbar

lst,

. die Intransparenz der Technik macht es schwer, Vertrauen in die Integrität der

Daten zu haben,

. je mehr Akteure mitspielen, desto größer wird die Intransparenz

Jede einzelne Kartenanwendung muß fur die Nutzerlnnen durchschaubar sein.

Gleichzeitig ist aber auch vor einer Flut von zu vielen Karten zu warnen, da

dadurch die Lrbersicht leicht verloren geht. Vielfalt kann auch bedrohenl Wer

merkt sich schon sieben oder acht versch.iedene plN? Insbesondere die

Kundenkarten mit Zahlungsfunkion können dazu fuken, daß Konsumentenkredite

angehäuft werden, die dam nur schwer oder gar nicht getiigt werden können. Die

Verschuldungsproblematik bei Karten kann allerdings durch Wenkarten

(=prepaidl) hintangehalten werden. Zumindest wird der Lberblick leichter gewahrt

als bei Debit- oder Kreditkarten, da man nur das Geld ausgeben kann, das man

schon vorher auf die Karte,,geladen" hat.

4.4 Faire System-Bedingu ngen

Llber die technischen Maßnahmen hinaus wird aber fijr eine entsprechend schnelle

Diffi.rsion dieser neuen Technologie auch maßgeblich sein, inwieweit organisatorischen

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die allen Beteiligten das Gefuhl vermitteln, laire

Bedingungen vorzufinden. Dazu z,ihlen etwa die Schaff.rng eines einfachen

Rekiamationssystems, Erstattungsregelungen fur den Fall des Verlustes, Errichtung einer

adaquaten Spenorganisation und Aussch.luß der Haftung fi-rr Konsumentlnnen bei

Online-Anwendungen und insbesondere die Beteiligung aller Al,teure an den Ratio-

nalisierungsgewinnen eines kartengesteuerten Zahlungsverkekssystems. Die bestehende

Unübersichtlichkeit hinsichtlich rechtlicher Normen fir Kartensysteme könnte durch die

Festlegung von Grundprinzipien in einem kodifizierenden Kartengesetz, wie etwa in

Dänemark, Norwegen, USA und Japan, beseitigt werden.
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Daniber hinaus wird die Informationspolitik der Betreiber ganz entscheidend fur die

Diffusion sein. Sowohl Dienstleister als auch Konsumentlnnen werden, wenn sie als

gleichberechtigte Partner angesprochen und informiert werden, die Chipkarte in iken

unterschiedlichsten Ausprägungen adäquat einzusetzen wissen.

5. Zusammenfassung

Wie die vorliegende Analyse der unterschiedlichen Zahlungsformen aus sozialer Sicht

zeigt, könnten sich in Zukunft insbesondere neue bargeldlose Varianten als durchaus

attraktive Altemativen herausstellen.

Generell müssen dabei allerdings zwei Funkionen unterschieden werden, an die sich aus

der Perspekive von Konsumentlnnen grundlegend differierende Anforderungen stellen:

. Bargeldlose Zahlungsmodalitciten über das Internet werden voraussichtlich auch in

Zuk:unft fur eine ausgewählte Gruppe von Konsumentlnnen interessant sein.

Bei dieser Gruppe kann davon ausgegangen werden, dass unter der Voraussetzung,

dass eine vertrauenswurdige Infrastruktur zur Verfi.igung gestellt wird, diese ihre

Vertrauensbeziehungen zu Banken ausweiten wird und daher auch die MOglichkeit

der Intemetnutzung zur Abwicklung ihrer Geschäfte in Betracht ziehen wird.

Bemerkenswert ist dabei allerdings, dass diese Zahlungsformen sich wohi auch in

Zukunft durch Freiwilligkeit auszeichnen werden.

o Neue Zahlungsmodalitd.ten zum Zwecke der Bargeldstbstitutlon (insbesondere in

Bezug auf Kleingeld) stellen sich aus Konsumentlnnen-Sicht etwas anders dar. Die

Ausgabe von Geldkarten mit dem Ziel, damit mittel- bis langfristig flächendeckend

das Zah.len mit Bargeld zu ersetzen, wird voraussichtlich weitaus mehr Druck auf

Konsumentlnnen ausüben, sich der neuen Zahlungsformen zu bedienen. Dieser

Zwang kann leicht hergestellt werden, indem im Konsumalltag entsprechende

Kartenlesegeräte aufgestellt und keine zusätlichen Alternativen angeboten werden.
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Aus den dargestellten theoretischen und empirischen Befunden läßt sich allerdings der

Schluß ziehen, dass sich diese letztere Zahlungsform nur durchsetzen wird, wenn ,,keine

Nutzungsbarrieren im Kopf' der Konsumentlnnen entstehen. Dem kann präventiv

entgegengewirkl werden, wenn bei der Gestaltung der entsprechenden

Zahlungsmodalitäten durch Geldkarten daraufgeachtet wird, dass die Kriterien

. Anon]'rnität

. Ieichte Tran spo n ierbarkeit

. keine Verbindung zum Konto

. allgemeine Einsetzbarkeit und

. pre-paid

erfillt sind. Diese Gestaltungsanforderungen an Geldkarten zur Substitution von Bargeld

ergeben sich aus den sozialen Aspelcten Anonymität, Akzeptabilität und Akzeptanz, die

im vorliegenden Kapitel ausgefuhrt wurden.
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